
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Beckum findet am Dienstag, 

dem 18. Dezember 2018 um 17:00 Uhr in der Aula der Antoniusschule, Antoniusstraße 5 

bis 7 in 59269 Beckum statt.  

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 27. November 2018 

– öffentlicher Teil – 

3.  Bericht des Bürgermeisters 

4.  Beitritt zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der citeq 

Vorlage: 2018/0302 

5.  Gesamtabschluss 2017 der Stadt Beckum und Entlastung 

von Bürgermeister Dr. Strothmann 

Vorlage: 2018/0229/1 

6.  Neufassung der Friedhofsgebührensatzung 

Vorlage: 2018/0265 

7.  Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 

Vorlage: 2018/0285 

8.  Neufassung der Abfallgebührensatzung 

Vorlage: 2018/0277 

9.  Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

Vorlage: 2018/0270 

10.  Neufassung Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum 

Vorlage: 2018/0269 

11.  Wirtschaftsplan 2019 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Vorlage: 2018/0261 

12.  Wirtschaftsplan 2019 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

Vorlage: 2018/0268 

13.  Wirtschaftsplan 2019 – Städtische Betriebe Beckum 

Vorlage: 2018/0272 
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14.  Erlass der Haushaltssatzung 2019 

Vorlage: 2018/0289/1 

14.1.  Erlass der Haushaltssatzung 2019 

Vorlage: 2018/0289 

15.  Festlegung der Zügigkeiten für die Eingangsklassen in den Grundschulen 

im Schuljahr 2019/2020 

Vorlage: 2018/0291 

16.  Städtebaulicher Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und -kosten zur 

Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B "Gewerbegebiet 

Steinbrink" 

Vorlage: 2018/0293 

17.  Abschluss einer Änderungsvereinbarung zur Ausführungsvereinbarung über die 

Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll mit der Abfallwirt-

schaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH vom 12. Oktober/19. Oktober 2017 

Vorlage: 2018/0233 

18.  Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

– Verkehrsaufkommen an der Zementstraße 

Vorlage: 2018/0296 

19.  Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum 

– Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Vorlage: 2018/0301 

20.  Anfragen von Ratsmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 27. November 2018 – 

nicht öffentlicher Teil – 

2.  Bericht des Bürgermeisters 

3.  Anfragen von Ratsmitgliedern 

 

Beckum, den 4. Dezember 2018 gezeichnet 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Innere Verwaltung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Urch-Sengen 2018/0302 

Telefon: 02521 29-110 öffentlich 

Beitritt zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der citeq 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Stadt Beckum tritt der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Inanspruchnahme 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „citeq“ der Stadt Münster mit Wirkung zum 

1. Januar 2019 bei. 

Kosten/Folgekosten 

Mit dem Beitritt verpflichtet sich die Stadt Beckum zu einer einmaligen Einzahlung in die 

Rücklage der citeq in Höhe von 13.849,24 Euro. 

Im Falle eines späteren Austritts aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird die Einla-

ge – abhängig vom Austrittsdatum – anteilig zurückerstattet. 

Laufende Kosten fallen lediglich nur für die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistun-

gen der citeq in etwa der gleichen Höhe wie bisher auf privatrechtlicher Basis an und wer-

den quartalsweise abgerechnet. 

Finanzierung 

Haushaltsmittel sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 unter dem Produktkon-

to 011001.549921/749921 – Beitrag an die citeq Münster – berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Beitritt zu einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt aufgrund der Regelungen 

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

In der Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 20. September 2018 hat der Rat der 

Stadt Beckum entschieden, ein Beitrittsersuchen an die citeq als eigenbetriebsähnliche Ein-

richtung der Stadt Münster zu richten, um als Mitglied die Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen zu können. 

Eine weitere Inanspruchnahme der Leistungen ohne eine originäre Mitgliedschaft war von 

der Bezirksregierung ausgeschlossen worden. Allerdings hat die Bezirksregierung ihre ur-

sprüngliche Rechtsauffassung, dass eine neue Mitgliedschaft in der bestehenden citeq 

nicht möglich erschien, aufgegeben. Eine Mitgliedschaft zu den bestehenden Satzungsre-

gelungen wurde im Jahr 2018 für rechtlich möglich erachtet (siehe Vorlage 2018/0170 – 

Beitritt zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der citeq – und Niederschrift über die 

Sitzung). 

Der Kreis Warendorf hat sich intensiv darum bemüht, dass alle kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden Mitglieder der citeq werden, um unter anderem die Voraussetzungen für 

den Aufbau eines Bürgerportals zu schaffen. 

Weitere Vorteile ergeben sich für die Stadt Beckum aus der Nutzung bestehender Rah-

menverträge im Hard- und Softwarebereich. 

Im Weiteren bleibt es dabei, dass es keine Abnahmeverpflichtung von Leistungen der citeq 

geben wird. 

Das Beitrittsersuchen der Städte und Gemeinden, die noch keine Mitglieder der citeq sind, 

wurde in der Zwischenzeit von allen beteiligten Gremien positiv entschieden. 

Somit können nun die nächsten Verfahrensschritte eingeleitet werden – die Herbeiführung 

von Ratsbeschlüssen sowohl der beitretenden Kommunen als auch der bisherigen Koope-

rationspartnerinnen beziehungsweise Kooperationspartner der öffentlich-rechtlichen Ver-

einbarung zur neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie die Unterzeichnung des 

Vertrages. Dies ist noch im Jahr 2018 zu vollziehen. 

 

Anlage(n): 

1 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

2 Synopse 
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Aktuelle ÖrV 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen 

1. der Stadt Münster und 
2. der Stadt Hamm, 
3. dem Kreis Coesfeld, 
4. dem Kreis Warendorf, 
5. der Stadt Ahlen, 
6. der Gemeinde Ascheberg, 
7. der Gemeinde Beelen, 
8. der Stadt Coesfeld, 
9. der Stadt Dülmen, 
10. der Gemeinde Everswinkel, 
11 . der Gemeinde Havixbeck, 
12. der Stadt Lüdinghausen, 
13. der Gemeinde Nordkirchen, 
14. der Gemeinde Nottuln, 
15. der Stadt Olfen, 
16. der Gemeinde Ostbevern, 
17. der Stadt Sassenberg, 
18. der Stadt Sendenhorst, 
19. der Gemeinde Wadersloh, 
20. der Stadt Warendorf. 

- im folgenden "Kooperationspartner" genannt -

wird aufgrund der §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01 .10.1979 (GV.NW.S.621), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 28.03.2000 (GV.NW.S.245) folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) 
geschlossen: 

Präambel 

In der Stadt Münster wurden bis zum 31.10.1999 DV-Aufgaben durch das Amt für 
Datenverarbeitung, das die Kommunale Datenverarbeitungszentrale betrieb, und das 
städtische Hauptamt wahrgenommen. Beide Ämter wurden zum 01 .11 .1999 in einer 
Organisationseinheit zusammengefasst, die zum 01.01.2001 in die eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung citeq überführt wird . Die citeq INird zum einen Dienstleistungen für die 
Kooperationspartner, die diese gemeinsam in Anspruch nehmen, und zum anderen 
Dienstleistungen ausschließlich für die Stadt Münster und/oder für Drille erbringen. Aus 
diesem Anlass muss die bislang bestehende ÖrV ersetzt werden. 

Neue ÖrV 

Öffentlich-rechtl i ehe Vereinbarung 
zwischen 

1. der Stadt Münster und 
2. der Stadt Hamm, 
3. dem Kreis Coesfeld, 
4. dem Kreis Warendorf, 
5. der Stadt Ahlen, 
.6. der Gemeinde Ascheberg, 
7. der Gemeinde Beelen, 
8. der Stadt Coesfeld, 
9. der Stadt Dülmen, 
10. der Gemeinde EverslNinkel, 
11. der Gemeinde Havixbeck-, 
12. der Stadt Lüdinghausen, 
13. der Gemeinde Nordkirchen, 
14. der Gemeinde Nottuln, 
15. der Stadt Olfen, 
16. der Gemeinde Ostbevern, 
17. der Stadt Sassenberg, 
18. der Stadt Sendenhorst, 
19. der Gemeinde Wadecsloh, 
20. der Stadt Warendorf, 
21. der Stadt Beckum (Kreis WAF) 
22. der Stadt Drensteinfurt (Kreis WAF) 
23. der Stadt Ennigerloh (Kreis WAF) 
24. der Stadt Oelde (Kreis WAF) 
25. der Stadt Telgte (Kreis WAF) 
26. der Stadt Billerbeck (Kreis COE) 
27. der Gemeinde Rosendahl (Kreis COE) 
28. der Gemeinde Senden (Kreis COEl 

- im folgenden "Kooperationspartner" genannt -

INird aufgrund der §§ 23 ff. des ·Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NW.S.621 ), zuletzt geändert am 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) und in Kraft getreten am 2. Februar 2018, folgende öffenllich
rechtliche Vereinbarung (ÖrV) geschlossen: 

Präambel 
In der Stadt Münster wurden bis zum 31.10.1999 DV-Aufgaben durch das Amt für 
Datenverarbeitung, das die Kommunale Datenverarbeitungszentrale betrieb, und das 
städtische Hauptamt wahrgenommen. Beide Ämter wurden zum 01.11.1999 in einer 
Organisationseinheit zusammengefasst, die zum 01 .01.2001 in die eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung citeq überführt INird. Die c iteq INird zum einen Dienstleistungen für die 
Kooperationspartner, die diese gemeinsam in Anspruch nehrnen, und zum anderen 
Dienstleistungen ausschließlich für die Stadt Münster und/oder für Dritte erbringen. Aus 
diesem Anlass musste die bislang bestehende ö'rV ersetzt werden. 
Zum 01 .01 .2019 treten weitere Kooperationspartner der ÖrV bei. Aus diesem Anlass wird die 
bestehende ÖrV eri:iänzt. 
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Aktuelle ÖrV 

§ 1 Ziele 
§ 2 Gegenstand, Rechte und Pflichten 

§ 3 Arten der Dienstleistungen 
§ 4 Leistungserbringung und -abrechnung 

§ 5 Zentralausschuss 

§ 6 Arbeitsausschuss 

Neue ÖrV 

§ 1 Ziele 
§ 2 Gegenstand, Rechte und Pflichten 

§ 3 Arten der Dienstleistungen 
§ 4 Leistungserbringung und - abrechnung 

§ 5 Zentralausschuss 
(5) Der Zentralausschuss hat ferner die Aufgabe, als sachverständiger Interessenvertreter der 

Kooperationspartner den Betriebsausschuss der Stadt Münster zu beraten. 

Zu diesem Zweck können zwei Mitglieder des Zentralausschusses, die nicht Beschäftigte der 
Stadt Münster si"nd, an den Sitzungen des Betriebsausschusses der Stadt Münster teilnehmen. 
Sie werden vom Zentralausschuss benannt. 

§ 6 Arbeitsausschuss 
(1) Es wird ein Arbeitsausschuss gebildet, der sich aus jeweils einer Dienstkraft der für IT- (1) 

Aufgaben zuständigen Organisationseinheit der Kooperationspartner zusammensetzt. Die 
Es wird ein Arbeitsausschuss gebildet, der sich aus jeweils einer Dienstkraft der für IT
Aufgaben zuständigen Organisationseinheit der Kooperationspartner zusammensetzt. Die 
Betriebsleitung der citeq gehört dem Arbeitsausschuss ohne Stimmrecht an. Werkleitung der citeq gehört dem Arbeitsausschuss ohne Stimmrecht an. -

(4) Der Arbeitsausschuss wird durch die Werkleitung über sonstige wichtige Angelegenheiten (4) 
der citeq informiert. Zu den wichtigen Angelegenheiten gehören - insbesondere 
herausgehobene Projekte und Einzelmaßnahmen. 

§ 7 Arbeitskreise, Kontaktstellen 
§ 8 Finanzierung 

(3) Zur Deckung allgemeiner Vorhaltekosten entrichten die Kooperationspartner auf de (3) 
Grundlage der Zahl ihrer Einwohner jährlich zum 01.07. einen Pauschalbetrag. De 
Pauschalbetrag ist zu zahlen 

• von den kreisfreien Städten pro Einwohner 

• von den kreisangehörigen Städten/Gemei~den pro Einwohner zu je 2/3 

·von den Kreisen pro Einwohner zu je 1/3. 

Der Arbeitsausschuss wird durch die Betriebsleitung über sonstige wichtige Angelegenheiten 
der citeq informiert. Zu den wichtigen Angelegenheiten gehören insbesondere 
herausgehobene Projekte und Einzelmaßnahmen. 

- entfallen -

§ 7 Arbeitskreise, Kontaktstellen 
§ 8 Finanzierung 

(7) Maßgebender Stichtag für die Einwohnerzahl Ist jeweils der 30. Juni des Vorjahres (7) Die Einwohnerzahlen basieren auf den Veröffentlichungen des Landesamt für 
entsprechend der vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW bekannt Datenverarbeitung und Statistik NW. Die maßgebliche Einwohnerzahl ist jeweils der 
gegebenen Einwohnerzahl. aktuelleste bekanntgegende Wert des Vorjahres zum 01.01 . eines Jahres. 

§ 9 Rechnungsprüfung § 9 Rechnungsprüfung 
§ 10 Haftung § 10 Haftung 

§ 11 Kündigung § 11 Kündigung 
§ 12 Inkrafttreten und Übergangsregelungen § 12 Inkrafttreten und Übergangsregelungen 

(3) Die geänderte Vereinbarung tritt nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am Tage 
nach der Bekanntmachung, frühestens aber am 01 .01 .2019 m Krall 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Örtliche Rechnungsprüfung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Dahl 2018/0229/1 

Telefon: 02521 29-150 öffentlich 

Gesamtabschluss 2017 der Stadt Beckum und Entlastung von Bürgermeister Dr. Strothmann 

Beratungsfolge: 

Rechnungsprüfungsausschuss 

04.12.2018 Entscheidung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Der Gesamtabschluss 2017 der Stadt Beckum einschließlich des beigefügten Gesamt-

lageberichtes wird bestätigt. 

2. Bürgermeister Dr. Strothmann wird ohne Einschränkungen Entlastung für den Ge-

samtabschluss 2017 der Stadt Beckum erteilt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Örtliche Rechnungsprüfung hat gemäß § 103 Absatz 1 Ziffer 3 in Verbindung mit § 116 

Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Prüfung 

des Gesamtabschlusses der Stadt Beckum durchzuführen. Gemäß § 103 Absatz 5 GO NRW 

kann sich die Örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses Dritter zur Prüfung bedienen. Die Örtliche Rechnungsprüfung hat die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft (WPG) Curacon GmbH aus Münster mit der Prüfung des Ge-

samtabschlusses 2017 der Stadt Beckum beauftragt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat 

der Auftragserteilung in seiner Sitzung am 27. April 2016 zugestimmt. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 
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Erläuterungen 

Die Gemeinde hat gemäß § 116 GO NRW in Verbindung mit § 49 Verordnung über das 

Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverord-

nung NRW – GemHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 

Den im September 2018 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten 

Entwurf des Gesamtabschlusses 2017 der Stadt Beckum einschließlich Gesamtlagebericht 

und Gesamtanhang hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 11. Oktober 2018 

zur Kenntnis genommen. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt 

nunmehr im Anschluss. 

Der Gesamtabschluss besteht gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in Verbindung mit § 49 Ab-

satz 1 GemHVO NRW aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Ge-

samtanhang. In der Gesamtbilanz werden das Vermögen und die Schulden zum Abschluss-

stichtag gegenübergestellt. 

Die Gesamtergebnisrechnung hat die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen des 

Haushaltsjahres zu enthalten, die bei der Gemeinde und den Betrieben entstanden sind. 

Dadurch werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde 

– als Konzern – umfassend abgebildet. Der Gesamtanhang enthält unter anderem Erläute-

rungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zur Gesamtbilanz, zur Gesamter-

gebnisrechnung und zur Kapitalflussrechnung. 

Der Gesamtabschluss ist gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in Verbindung mit § 49 Absatz 2 

GemHVO NRW ferner um einen Gesamtlagebericht sowie um einen Beteiligungsbericht zu 

ergänzen. Im Gesamtlagebericht wird der Geschäftsablauf und die wirtschaftliche Gesamt-

lage der Stadt Beckum dargestellt und erläutert. Der Beteiligungsbericht beinhaltet Anga-

ben über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Beckum in Bezug 

auf die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen. 

Der Gesamtabschluss 2017 der Stadt Beckum war dahingehend zu prüfen, ob er unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 

Gemeinde vermittelt und ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Best-

immungen beachtet worden sind. Einzubeziehen war auch die Beurteilung, ob der Gesamt-

lagebericht mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht (§ 116 Absatz 6 GO NRW). 

Die WPG Curacon GmbH hat mit diesen Maßgaben die Prüfung des Gesamtabschlus-

ses 2017 der Stadt Beckum durchgeführt und über die Prüfung den als Anlage beigefügten 

Bericht erstellt. Nach dem Ergebnis der Prüfung beträgt der Gesamtjahresfehlbetrag 2017 

7.642.942,58 Euro; die Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 350.913.373,08 Euro. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausfüh-

rungen im Prüfungsbericht verwiesen. 

Nach § 116 Absatz 6 in Verbindung mit § 101 Absatz 3 GO NRW hat der Rechnungsprü-

fungsausschuss über das Ergebnis der Prüfung zu beraten und das Ergebnis seiner Bera-

tungen in einem Bestätigungsvermerk zusammen zu fassen. Der geprüfte Gesamtabschluss 

ist gemäß § 116 Absatz 1 in Verbindung mit § 96 Absatz 1 GO NRW sodann dem Rat der 

Stadt Beckum zur Bestätigung vorzulegen. 
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Bürgermeister Dr. Strothmann war gemäß § 101 Absatz 2 GO NRW vor der Abgabe des 

Prüfberichts durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat der Stadt Beckum Gele-

genheit zu geben, zum Prüfergebnis Stellung zu nehmen. Bürgermeister Dr. Strothmann 

hat keine Stellungnahme dazu abgegeben. Der vom Rat der Stadt Beckum festgestellte 

Gesamtabschluss wird der Aufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht. 

Der Wirtschaftsprüfer Herr Menken von der WPG Curacon GmbH hat das Ergebnis der Prü-

fung in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und wird in der Sitzung 

des Rates der Stadt Beckum für Fragen zur Verfügung stehen. Der Rechnungsprüfungsaus-

schuss hat folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Rechnungsprüfungsausschuss macht sich den vorliegenden Bericht der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Curacon GmbH über die Prüfung des Gesamtabschlusses der 

Stadt Beckum zum 31. Dezember 2017 zu Eigen und übernimmt den darin enthaltenen 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Dem Rat der Stadt Beckum wird empfohlen, den 

Gesamtabschluss 2017 der Stadt Beckum zu bestätigen und Bürgermeister Dr. Strothmann 

für den Gesamtabschluss 2017 ohne Einschränkungen Entlastung zu erteilen.“ 

Die Entscheidung über die Entlastung von Bürgermeister Dr. Strothmann wird ausschließ-

lich von den Ratsmitgliedern getroffen. Das Stimmrecht des Bürgermeisters ist dement-

sprechend für den Punkt 2 des Beschlussvorschlages ausgeschlossen (§ 96 Absatz 1 Satz 4 

und § 40 Absatz 2 Satz 6 GO NRW). 

 

Anlage: 

Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Gesamt-

lageberichts der WPG Curacon GmbH 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Janz 2018/0265 

Telefon: 02521 29-310 öffentlich 

Neufassung der Friedhofsgebührensatzung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 9 zur Vorlage beigefügte Neufassung der Friedhofsgebührensatzung wird 

beschlossen. 

Die als Anlagen 1 bis 8 zur Vorlage beigefügten Gebührenkalkulationen werden beschlos-

sen. 

Kosten/Folgekosten 

Für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich für den allgemeinen Haushalt Kosten in Höhe von 

114.029,50 Euro. 

Hiervon entfallen als öffentlicher Anteil 74.563,24 Euro auf den Bereich der Grabstellen-

und Unterhaltungsgebühr (= städtischer Anteil: 15 Prozent) und 39.466,26 Euro als Zu-

schuss für die Leichen- und Trauerhalle. 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation und die Vorberei-

tung und Umsetzung der Satzungsänderung sind in den in der Gebührenkalkulation aus-

gewiesenen Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulationen werden über die Änderungsliste zum Haus-

haltsplanentwurf 2019 berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Änderung der Friedhofsgebührensatzung ergeht auf der Grundlage der §§ 7 und 41 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der §§ 2, 4 und 6 Kom-

munalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und des § 4 Gesetz 

über das Friedhofs- und Bestattungswesen (BestG NRW). 
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Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Beerdigungskultur aus. Wo früher Be-

gräbnisstellen von Familienangehörigen generationenübergreifend gepflegt wurden, ergibt 

sich zunehmend die Schwierigkeit, dass von der Familie niemand mehr vor Ort wohnt, der 

sich persönlich um die Grabstätte der Eltern kümmern kann. 

Diesem Aspekt tritt die Friedhofverwaltung durch das Angebot neuer Beerdigungsmög-

lichkeiten mit geringerem Pflegeaufwand entgegen. 

Die Herausforderung ist, individuelle und zugleich pflegearme Lösungen zu fairen Preisen 

zu schaffen. 

Erläuterungen 

Für die Nutzung der städtischen Friedhöfe werden Gebühren gemäß KAG NRW erhoben. 

Die Höhe der Gebühren ist von den voraussichtlich anfallenden Kosten, der Anzahl von 

(Wieder-)Erwerbsfällen sowie den Bestattungszahlen abhängig. 

Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren einem starken Wandel unterzogen. 

Immer mehr Bestattungen erfolgen in Urnengrabstätten. Diese Tendenz setzt sich weiter-

hin fort und ist keine spezifische Entwicklung nur in Beckum. 

Auf den beiden städtischen Friedhöfen wurden im Jahr 2005 31 Prozent Urnenbestattun-

gen durchgeführt. Im Jahr 2018 werden es voraussichtlich circa 69 Prozent sein, im 

Jahr 2019 circa 67 Prozent. 

Um diesem Trend gerecht zu werden, wurde auf dem Parkfriedhof das Angebot einer 

Baumbestattung geschaffen und auf dem Friedhof Elisabethstraße wurden sukzessive 

3 Gemeinschaftsgrabanlagen für Urnenbestattungen angelegt. 2 Gemeinschaftsgrabanla-

gen mit insgesamt 112 Grabstätten für Urnenbestattungen sind bereits vollständig belegt. 

Seit November 2018 findet die Belegung in der 3. Gemeinschaftsgrabanlage mit insgesamt 

68 Grabstätten statt. 

Ein weiterer Vorteil der Gemeinschaftsgrabanlagen ist es, dass die Pflege dieser Grabanla-

gen durch die Stadt Beckum durchgeführt wird. Hierfür ist einmalig eine Pflegegebühr 

beim Erwerb der Grabstätte zu entrichten. 

Durch die Einführung der neuen Angebote konnte ein Rückgang der Urnenbestattungen 

auf dem Friedhof Elisabethstraße vermieden werden, da in den Vorjahren bedingt durch 

die Bestattungsangebote anderer Friedhöfe eine Abwanderung festzustellen war. 

Ebenfalls wurde das Angebot für Erdbestattungen ab dem 1. Januar 2018 um die Möglich-

keit der Bestattung in einer Gemeinschaftsgrabanlage inklusiv Pflege erweitert. In der 

1. Gemeinschaftsgrabanlage sind bereits 7 von 8 Grabstätten belegt. Eine 

2. Gemeinschaftsgrabanlage steht seit September 2018 zur Belegung bereit. 

Die Gebühren betragen für die Bestattung in einer Gemeinschaftsgrabanlage, neben den 

Gebühren für eine Urnenbestattung von 1.472,00 Euro für die Grabstätte und die zusätzli-

che Unterhaltung 424,00 Euro, insgesamt 1.896,00 Euro, bei einer Baumbestattung sind es 

zusätzliche 170,00 Euro, insgesamt 1.642,00 Euro. 
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Die Gebühren für eine Erdbestattung in einer Gemeinschaftsgrabanlage betragen: 

 allgemeine Gebühren für die Erdbestattung ........................................................... 3.470,00 Euro 

 Gebühren für die Gestaltung und die zusätzliche Unterhaltung .................... 1.286,00 Euro 

insgesamt 4.756,00 Euro. 

Gebührenentwicklung seit dem Jahr 2015 und die für das Jahr 2019 kalkulierten Gebühren: 

Gebühr/Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 

Wahlgrab 

Grabstelle 1.282 Euro 1.280 Euro 1.206 Euro 1.181 Euro 1.252 Euro 

Unterhaltung 1.371 Euro 1.364 Euro 1.472 Euro 1.470 Euro 1.344 Euro 

Bestattung 713 Euro 723 Euro 792 Euro 819 Euro 874 Euro 

Gesamt 3.366 Euro 3.367 Euro 3.470 Euro 3.470 Euro 3.470 Euro 

Urnengrab 

Grabstelle 290 Euro 289 Euro 273 Euro 267 Euro 283 Euro 

Unterhaltung 654 Euro 645 Euro 727 Euro 723 Euro 652 Euro 

Bestattung 398 Euro 408 Euro 448 Euro 489 Euro 537 Euro 

Gesamt 1.342 Euro 1.342 Euro 1.448 Euro 1.479 Euro 1.472 Euro 

Nutzung der Leichenhalle 

Nutzung 422 Euro 422 Euro 422 Euro 422 Euro 422 Euro 

Nutzung der Trauerhalle 

Nutzung 194 Euro 169 Euro 169 Euro 169 Euro 169 Euro 

In den Jahren 2015/2016 und 2017/2018 konnten die Gebühren für ein Wahlgrab stabil 

gehalten werden. 

Nach ebenfalls stabilen Gebühren für ein Urnengrab in den Jahren 2015/2016 stiegen die 

Gebühren in den Jahren 2017/2018 durchschnittlich um 5 Prozent. 

Die Gebühren für die Bestattung in einem Wahlgrab können für 2019 konstant gehalten 

werden. Die Gebühren für die Bestattung in einem Urnengrab sinken um 

7 Euro/0,47 Prozent. 

Die Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle sowie für die Trauerhalle bleiben unver-

ändert. 

Berechnungsgrundlagen 

Insgesamt ist im Jahr 2019 mit Kosten in Höhe von 666.431,11 Euro zu rechnen. 

Gegenüber den kalkulierten Gesamtkosten aus dem Jahr 2018 in Höhe von 

661.141,15 Euro ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 5.289,96 Euro. 

Hinsichtlich der jeweils bei den verschiedenen Gebührenarten einzubeziehenden Kosten 

wird auf die der Vorlage als Anlagen 1 bis 8 beigefügten Einzelkalkulationen verwiesen. 

Für das Gebührenjahr 2017 wurde im Rahmen der Nachkalkulation festgestellt, dass eine 

Zuführung zum Sonderposten in Höhe von 19.875,48 Euro erfolgen konnte. 
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Um einen Anstieg der Gebühren im Jahr 2019 zu vermeiden, soll der Sonderposten dem 

Gebührenhaushalt in dieser Höhe zugeführt werden. 

Bei der Einbeziehung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe soll zunächst 

der bisherige Kostendeckungsgrad weiterhin maßgebend sein. Dabei wird wie folgt diffe-

renziert: Kosten, die allein im Zusammenhang mit der Bestattung der Toten stehen, werden 

zu 100 Prozent auf die Gebührenpflichtigen umgelegt. Kosten, die im Zusammenhang mit 

der öffentlichen Funktion des Friedhofs stehen, werden zu 85 Prozent berücksichtigt. 

Zu den einbezogenen Kosten für die Nutzung der Leichen- und Trauerhalle wird auf 

Folgendes hingewiesen: 

Die Kalkulation der Gebühr für die Leichenhalle würde unter Einbeziehung aller Kosten und 

eines Kostendeckungsgrades von 50 Prozent aufgrund der geringen Nutzung (kalkulierte 

2 Nutzungen im Jahr 2019) die Gebühr in Höhe von 5.488,16 Euro ergeben. 

Um zumindest noch eine Teilnutzung der Leichenhalle zu erreichen, wird für das Jahr 2019, 

unabhängig von der rechnerisch ermittelten Gebühr, vorgeschlagen, die Gebühr aus den 

Vorjahren in Höhe von 422,00 Euro beizubehalten. 

Für die Trauerhalle errechnet sich unter Einbeziehung aller Kosten und eines Kostende-

ckungsgrades von 50 Prozent eine Gebühr in Höhe von 412,31 Euro. 

Aufgrund der rückläufigen Nutzungen der Trauerhalle ist zu befürchten, dass die Trauer-

halle bei den errechneten Gebühren noch weniger genutzt wird. Es wird vorgeschlagen, 

auch bei der Trauerhalle, unabhängig von der rechnerisch ermittelten Gebühr, die Gebühr 

aus den Vorjahren in Höhe von 169,00 Euro beizubehalten. 

Entwicklung der Bestattungen 

Der Ermittlung der Bestattungen liegen die durchschnittlichen Bestattungszahlen der letz-

ten 3 Jahre zu Grunde. 

Für das Jahr 2019 gibt es somit die folgende Prognose:  

  Friedhof Elisabethstraße Parkfriedhof Gesamt 

Wahlgräber Erwerb 22 2 24 

Wahlgräber Zubettungen Erdbestattung 40 5 45 

davon Wahlgräber Zubettungen Urnen (4) (3) (7) 

Reihengräber 0 0 0 

Urnengräber Erwerb 36 7 43 

Urnengräber Zubettungen 10 6 16 

Baumbestattung  25 25 

Gemeinschaftsgrab Urne 50  50 

Gemeinschaftsgrab Erdbestattung 3  3 

Kindergräber 0 0 0 

Aschenstreufeld 0 2 2 

Rasengrab – in Urnenbestattung oder 

Erdbestattung bereits berücksichtigt- 
(0) (2) (2) 

Gesamt 161 47 208 

Aus der Anlage 1 zur Vorlage ergibt sich der errechnete Grabstellenbedarf. 
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Aus dieser Übersicht ist ersichtlich, dass im Jahr 2019 ein Bedarf an Wahlgräbern mit insge-

samt 98 Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren benötigt wird. Hierbei wurden sowohl die 

Erwerbe im Bestattungsfall als auch die Wiedererwerbe und die Erwerbe ohne Bestattungs-

fall sowie die Zubettungen berücksichtigt. 

Im Durchschnitt wurden in den letzten Jahren die Nutzungsrechte durch Zubettungen um 

13 Jahre verlängert. Die Anzahl der Zubettungen wurde auf 30 Jahre umgerechnet 

(13 Jahre = 43 Prozent von 30 Jahren). 

Für die Dauer von 10 Jahren ergibt sich ein Bedarf durch den Wiedererwerb und Erwerb 

ohne Bestattungsfall von 10 Grabstellen, für die Dauer von 5 Jahren ergibt sich ein Bedarf 

von insgesamt 12 Grabstellen. 

Bei den Urnengräbern ergibt sich ein Bedarf von insgesamt 157 Grabstellen für die Dauer 

von 30 Jahren durch Erwerbe mit und ohne Bestattungsfall sowie durch die Verlängerung 

der Nutzungsrechte aufgrund von Zubettungen. 

Im Durchschnitt wurden in den letzten Jahren die Nutzungsrechte durch Zubettungen bei 

Urnengräbern um 5 Jahre verlängert. Die Anzahl der Zubettungen wurde auf 30 Jahre um-

gerechnet (5 Jahre = 17 Prozent von 30 Jahren). 

Bei den Neuerwerben werden durchschnittlich nur noch 1,5 Grabstellen erworben. 

Hinsichtlich der Gebührenkalkulationen im Einzelnen wird auf die der Vorlage beigefügten 

Anlagen 1 bis 8 verwiesen. 

Die Friedhofsgebührensatzung mit den Gebühren für das Jahr 2019 ist der Vorlage als An-

lage 9 beigefügt. 

 

Anlage(n): 

1. Ermittlung Grabstellenbedarf 

2. Kalkulation Grabstellengebühr 

3. Kalkulation Unterhaltungsgebühr 

4. Kalkulation Bestattungsgebühr 

5. Kalkulation Gebühr Leichen- und Trauerhalle 

6. Kostenschlüssel Verwaltungskosten 

7. Kostenschlüssel Gebäudekosten 

8. Kalkulation der Gestaltungs- und Pflegegebühren bei Baumbestattungen und Ge-

meinschaftsgrabanlagen 

9. Satzung zur Neufassung der Friedhofsgebührensatzung 

10. Diagramm über die Entwicklung der Friedhofsgebühren 2015 bis 2019 



Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 1 zur Vorlage 2018/0265

Ermittlung Grabstellenbedarf 2019

Wahlgräber

Anzahl Stellen insgesamt

Bestattungen 30 Jahre 24 1,5 36

Gemeinschaftsgrab 30 Jahre 3 1 3

Erwerb ohne Bestattungsfall 30 Jahre 6 2,0 12

Wiedererwerb 30 Jahre 4 2,0 8

Summe 59

Zubettungen ø 13 Jahre (43 %) 45 2,0 43 % 38,7

Gesamtsumme 30 Jahre 97,7

98

Erwerb ohne Bestattungsfall 10 Jahre 1 2,0 2

Wiedererwerb 10 Jahre 4 2,0 8

Summe 10 Jahre 10

Erwerb ohne Bestattungsfall 5 Jahre 0 2,0 0

Wiedererwerb 5 Jahre 6 2,0 12

Summe 5 Jahre 12

Reihengrab 0

Kindergrab 0

Urnengräber
Anzahl Stellen insgesamt

Bestattungen 30 Jahre 43 1,5 64,5

Erwerb ohne Bestattungsfall 30 Jahre 6 2,0 12

Wiedererwerb 30 Jahre 0

Summe 76,5

Zubettungen ø 5 Jahre (17 %) 16 2,0 17 % 5,44

Gesamtsumme 30 Jahre 81,94

82

Gemeinschaftsgrabanlagen 50 50

Baumbestattungen 25 25

Erwerb ohne Bestattungsfall 10 Jahre 2,0 0

Wiedererwerb 10 Jahre 0

Summe 10 Jahre 0

Erwerb ohne Bestattungsfall 5 Jahre 2,0 0

Wiedererwerb 5 Jahre 0

Summe 5 Jahre 0

Aschenstreufeld 2

Rasengrab (nachrichtlich) in Urnenbestattungen enthalten                         2

Gesamt: 279

gerundet

gerundet
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Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 2 zur Vorlage 2018/0265    

Die für die Erschließung der Belegungsfläche auf den städtischen Friedhöfen im Gebührenjahr 2019 einbezogenen kalkulatorischen

Kosten.

Die Grabstellengebühr wird erhoben für die Überlassung einer Grabstelle. Sie dient der Deckung der anteiligen Kosten für Erwerb und

Erschließung der Friedhofsanlage (reine Belegungsfläche) bis zur Bestattungsreife. Die Grabstellengebühr ergibt sich aus der

Kalkulation der Verzinsung des eingesetzten Kapitals und den Abschreibungen der Anlagegüter, die auf der Grundlage des

Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden.

Die kalkulatorischen Kosten im Einzelnen sind der Anlage zur Kalkulation der Grabstellengebühr zu entnehmen.

        157.756,00 € 

          53.248,00 € davon Zinsen

Abschreibung

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 85 Prozent zu Grunde gelegt.

Die ferner zu berücksichtigenden Verwaltungskosten und deren Verteilung auf die Grabstellengebühr ergeben sich aus Anlage 6 zur

Vorlage 2018/0265.

46.830,78 €                 

Gesamt 173.898,76 €            

204.586,78 €               

30.688,02 €                 

173.898,76 €               

Gesamt

Abzüglich 15 % öffentlicher Anteil

Summe

Kalkulation Grabstellengebühr 

Verwaltungskosten

betragen insgesamt

        104.508,00 € 

Insgesamt ergibt sich somit folgende Kostenaufstellung:

Kostenarten

53.248,00 €                 

104.508,00 €               

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Abschreibungen
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Die Grabstellengebühr berechnet sich wie folgt:
Grabstellengebühr Wahlgrab Wahlgrab Wahlgrab Reihengrab Kindergrab Urnengrab Urnengrab Urnengrab

Bruttograbfläche m² 8,4 8,4 8,4 6 4 1,90 1,90 1,90

Nutzungsdauer Jahre 30 10 5 30 20 30 10 5

Verhältnis Prozent 140,00 46,67 23,33 100,00 44,44 31,67 10,56 5,28

Graberwerbe im Abrechnungszeitraum 98 10 12 0 0 157 0 0 277

 Graberwerbe x Verhältniszahl 13.720,00 466,67 280,00 0,00 0,00 4.971,67 0,00 0,00 

Umzulegende Kosten       173.898,76 € 

Kosten je Grabstelle (Teilkosten x  

Verhältniszahl)

1.252,46 417,49 208,74 894,62 397,61 283,30 94,43 47,22 

Gebühr  1.252,00 €   417,00 €  209,00 €         895,00 €    398,00 €   283,00 €     94,00 €     47,00 € 

Wahlgrab:     41,73 € 41,70 €     

Urnengrab:       9,43 € 9,40 €       

Die Grabstellengebühr für ein Rasenreihen bzw. - wahlgrab entspricht der jeweiligen Gebühr eines Reihen- bzw. Wahlgrabes.

 festgesetzt auf 

 festgesetzt auf 

Die Grabstellengebühr für das Aschenstreufeld entspricht der Gebühr eines Urnengrabes. 283,00 €                 

Teilkosten (Anlagekosten geteilt durch 

Äquivalenzziffer)

57,00 9,5019,00252,00 84,00 42,00 180,00 80,00

Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes bei Wahlgräbern wird 1/30 der jeweiligen Grabstellengebühr zu Grunde gelegt. Daraus 

ergeben sich pro Jahr und Grabstelle folgende Gebühren:

19.438,33 

Äquivalenzziffer                            

(Gesamt Graberwerbe x Verhältniszahl)

Einheiten je Grabstelle Bruttograbfläche 

x Nutzungsdauer

8,94618 
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Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Zinsen für die Berechnung der Grabstellengebühr 2019 (vorläufige Daten)

Stand: 31.12.2017

Bezeichnung HW Zugang HW Abschr.- Abschr.- Abschreibung Abschreibung zu verzinsendes Zinsen

am 31.12.18 Abgang am 31.12.19 jahr satz 2019 gesamt Kapital Zinssatz 5,74 %

EUR EUR EUR % EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parkfriedhof 1. Bauabschnitt

Grunderwerb 589.465 0 589.465 24 0,5 2.947 70.728 518.737 29.776

Landschaftsbau 1.411.281 0 1.411.281 38 2,5 35.282 1.340.716 70.565 4.050

Drainage, Bodenauffüllung, Planung 256.614 0 256.614 38 2,5 6.415 243.770 12.844 737

Zaunanlage 18.007 0 18.007 3,0 540 abgeschrieben 0 0

Wasserversorgung, Schöpfbecken 1.125 0 1.125 30 3,3 37 1.110 15 1

Abfallerfassungsstelle 3.437 0 3.437 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Schutzhütte 9.292 0 9.292 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Brücken, Brunnen, Findlingsschale 49.513 0 49.513 37 2,0 990 36.630 12.883 739

Trinkwasserschutz 48.577 0 48.577 0,0 0 0 48.577 2.788

Parkfriedhof 2. Bauabschnitt

Landschaftsbau 162.049 0 162.049 24 2,5 4.051 97.224 64.825 3.721

Drainage, Bodenauffüllung, Planung 273.520 0 273.520 24 2,5 6.838 164.112 109.408 6.280

Wasserversorgung, Leitungen 7.643 0 7.643 24 2,5 191 4.584 3.059 176

Schöpfbecken einschl. Nebenanlagen 13.286 0 13.286 24 3,3 438 10.512 2.774 159

Zaunanlage 5.446 0 5.446 24 3,0 163 3.912 1.534 88

Friedhof Elisabethstraße

Erschließung Feld 1 12.264 0 12.264 24 2,5 307 7.368 4.896 281

Drainage 132.836 0 132.836 20 2,5 3.321 66.420 66.416 3.812

Kanalisation 7.597 0 7.597 58 1,5 114 6.612 985 57

Wasserschöpfstellen 13.151 0 13.151 20 3,3 434 8.680 4.471 257

Urnengrabfeld 7.578 0 7.578 10 2,5 189 1.890 5.688 326

Summe 53.248

November 2018
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Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Abschreibung für die Berechnung der Grabstellengebühr 2019 (vorläufige Daten)

Stand: 31.12.2017

Bezeichnung WBZW Zugang Erhöhung d. WBZW Abschr.- Abschreibung Abschreibung Abschreibung Restwert

am 31.12.18 Abgang Indizierung am 31.12.19 satz 2019 bis 31.12.18 gesamt am 31.12.19

EUR EUR EUR EUR % EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parkfriedhof 1. Bauabschnitt

Grunderwerb 589.465 0 0 589.465 0,0 0 0 0 589.465

Landschaftsbau 2.705.056 0 30.681 2.735.737 2,5 68.393 1.721.190 1.789.583 946.154

Drainage, Bodenauffüllung, Planung 491.862 0 5.579 497.441 2,5 12.436 312.968 325.404 172.037

Zaunanlage 1 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 0

Wasserversorgung, Schöpfbecken 1.838 0 21 1.859 3,3 61 1.320 1.381 478

Abfallerfassungsstelle 1 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 0

Schutzhütte 1 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 0

Brücken, Brunnen, Findlingsschale 92.779 0 1.052 93.831 1,0 938 24.465 25.403 68.428

Trinkwasserschutz 64.748 0 734 65.482 0 0 0 0 65.482

Parkfriedhof 2. Bauabschnitt

Landschaftsbau 221.055 0 2.507 223.562 2,5 5.589 94.833 100.422 123.140

Drainage, Bodenauffüllung, Planung 377.717 0 4.284 382.001 2,5 9.550 168.110 177.660 204.341

Wasserversorgung, Leitungen 10.554 0 120 10.674 2,5 267 4.698 4.965 5.709

Schöpfbecken einschl. Nebenanlagen 18.347 0 208 18.555 3,3 612 10.780 11.392 7.163

Zaunanlage 7.520 0 85 7.605 3,0 228 4.019 4.247 3.358

Friedhof Elisabethstraße

Erschließung Feld 1 16.938 0 192 17.130 2,5 428 7.539 7.967 9.163

Drainage 173.743 0 1.971 175.714 2,5 4.393 64.475 68.868 106.846

Kanalisation 62.872 0 713 63.585 1,5 954 41.398 42.352 21.233

Wasserschöpfstellen 17.158 0 195 17.353 3,3 573 8.358 8.931 8.422

Urnengrabfeld 8.485 0 96 8.581 1,0 86 559 645 7.936

Summe 104.508
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Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 3 zur Vorlage 2018/0265

Kalkulation Unterhaltungsgebühr

Insgesamt        29.436,00 € 

davon Zinsen        20.474,00 € 

davon Abschreibung          8.962,00 € 

Kostenarten

Gesamtkosten      242.800,00 € 

Abzgl. Unterhaltung Gemeinschaftsgräber 

und Baumbestattungen

       10.500,00 € 

Abzgl. Bestattungseinsätze SBB 

Stundensatz              44,00 € 

1.393,53        61.315,32 € 

Gesamt    170.984,68 € 

Die Unterhaltungsgebühr deckt die laufenden Kosten der Friedhofspflege ab.

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 85 Prozent zu Grunde gelegt.

Insgesamt ergibt sich somit folgende Kostenaufstellung:

Die einbezogenen kalkulatorischen Kosten berechnen sich wie folgt:

Kosten der SBB

Die kalkulatorischen Kosten im Einzelnen können der Anlage zur Kalkulation der Unterhaltungsgebühr entnommen werden.

Die Friedhofspflege wird durch die Städtischen Betriebe Beckum (SBB) durchgeführt. Insgesamt fallen durch die SBB Kosten in Höhe von

voraussichtlich 242.800 Euro an. Für die Kalkulation der Unterhaltungsgebühr sind die bei der Bestattungsgebühr zu berücksichtigen Kosten

der SBB abzuziehen.

Die zu berücksichtigenden Verwaltungskosten sowie die Gebäudekosten und deren Verteilung auf die Unterhaltungsgebühr ergeben sich aus

Anlage 6 und Anlage 7 zur Vorlage 2018/0265.
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Weitere Kosten

Kostenarten

Anteilige Kosten Unterhaltung        25.250,00 € 

Verwaltungskosten        46.830,78 € 

Gebäudekosten        20.000,00 € 

Kalkulatorische Zinsen        20.474,00 € 

Kalkulatorische Abschreibung          8.962,00 € 

Gesamt    121.516,78 € 

Zusammenfassung

Kostenarten

Kosten SBB      170.984,68 € 

Weitere Kosten      121.516,78 € 

Summe      292.501,46 € 

Abzüglich 15 % öffentlicher Anteil        43.875,22 € 

Gesamt    248.626,24 € 

Fallpauschale:

Kostenanteil 50 Prozent = 124.313,12 €    
Anzahl Erwerbe = 277
Fallpauschale: 448,78 €          

50 Prozent der Kosten werden als fixe Kosten pro Grabstellenerwerb berechnet. Dies ergibt folgende Fallpauschale:

Auf dieser Grundlage werden die Unterhaltungsgebühren wie folgt kalkuliert:

Die Verwaltung schlägt vor, die Unterhaltungsgebühren für das Jahr 2019 wie im Jahr zuvor auf der Grundlage eines modifizierten „Kölner

Modells“ zu kalkulieren. Hierbei werden 50 Prozent der in die Unterhaltungsgebühr einzubeziehenden Kosten nach Fallzahlen („Kölner

Modell“) und 50 Prozent flächenbezogen (Äquivalenzziffernmodell) verteilt.
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Flächenbezogener Betrag:

Bruttograbfläche m² 8,40 8,40 8,40 6,00 4,00 1,90 1,90 1,90

Nutzungsdauer Jahre 30 10 5 30 20 30 10 5

Einheiten je Grabstelle Bruttograbfläche x 

Nutzungsdauer

252,00 84,00 42,00 180,00 80,00 57,00 19,00 9,50

Verhältnis Prozent 140,00 46,67 23,33 100,00 44,44 31,67 10,56 5,28

Graberwerbe im Abrechnungszeitraum 98 10 12 0 0 157 0 0 277

Graberwerbe x Verhältniszahl 13.720,00 466,67 280,00 0,00 0,00 4.971,67 0,00 0,00 

Äquivalenzziffer (Gesamt Graberwerbe x 

Verhältniszahl)

19.438,33 

Umzulegende Kosten Euro

Teilkosten (Anlagekosten geteilt durch 

Äquivalenzziffer)

6,39526 

Kosten je Grabstelle (Teilkosten x Verhältniszahl) 895,34 298,45 149,22 639,53 284,23 202,52 67,51 33,75 

Gebühr                 895,00 €             298,00 €  149,00 €  640,00 €  284,00 €  203,00 €  68,00 €   34,00 € 

Die restlichen 50 Prozent der Kosten werden nach der Äquivalenzziffernmethode berechnet:

Wahlgrab

                124.313,12 € 

Urnen-

grab

Kinder-

grab

Reihen-

grab

Wahlgrab Urnen-

grab

Urnen-

grab

Unterhaltungsgebühr Wahl-

grab

Die komplette Fallpauschale ist für einen Zeitraum von 30 Jahren angesetzt. Bei einem stufenweisen Erwerb des Nutzungsrechtes über jeweils

5 Jahre oder 10 Jahre ist diese Gebühr mehrfach zu entrichten. Als Ausgleich dafür wird daher ein angemessener Faktor eingeführt.
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Somit ergeben sich folgende Unterhaltungsgebühren:

Gebühr Fallpauschale Gesamt

Wahlgrab (30 Jahre): 895,00 € + 448,78 € 1 1.343,78 € Gebühr:

Wahlgrab (10 Jahre):  298,00 € + 448,78 € 0,5 522,39 € Gebühr:

Wahlgrab (5 Jahre) :  149,00 € + 448,78 € 0,3 283,64 € Gebühr:

Reihengrab: 640,00 € + 448,78 € 1 1.088,78 € Gebühr:

Kindergrab: 284,00 € + 448,78 € 1 732,78 € Gebühr:

Urnengrab (30 Jahre): 203,00 € + 448,78 € 1 651,78 € Gebühr:

Urnengrab (10 Jahre): 68,00 € + 448,78 € 0,5 292,39 € Gebühr:

Urnengrab (5 Jahre):    34,00 € + 448,78 € 0,3 168,64 € Gebühr:

Wahlgrab:   44,80 €            44,80 €

Urnengrab:  21,73 €            21,70 €

Pauschale 15,00 €           

Pauschale 50,00 €

Gebühr gerundet

733,00 €

Bei vorzeitig zurückgegebenen Wahl- und Reihengräbern wird eine Pauschale von 50,00 Euro pro Jahr und Stelle für die Dauer der

Nutzungszeit für die Einsaat und Pflege festgesetzt.

Die Unterhaltungsgebühr für ein Rasenreihen- bzw. Wahlgrab entspricht der jeweiligen Gebühr eines Reihen- bzw. Wahlgrabes.

festgesetzt auf

festgesetzt auf

1.344,00 €

292,00 €

169,00 €

522,00 €

284,00 €

1.089,00 €

652,00 €

Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes bei Wahlgräbern wird 1/30 der jeweiligen Unterhaltungsgebühr zu Grunde gelegt. Daraus ergeben

sich pro Jahr und Grabstelle folgende Gebühren:

 Die Unterhaltungsgebühr für das Aschenstreufeld entspricht der Gebühr eines Urnengrabes: 652,00 €

Des Weiteren wird bei Rasengräbern eine Pauschale von 15,00 Euro pro Jahr und Stelle für die Dauer der Nutzungszeit für die Einsaat und

Pflege festgesetzt.
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Stand: 31.12.2017

Bezeichnung HW Zugang HW Abschr.- Abschr.- Abschreibung Abschreibung zu verzinsendes Zinsen

am 31.12.18 Abgang am 31.12.19 jahr satz 2019 gesamt Kapital Zinssatz 5,74 %

EUR EUR EUR % EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Betriebshof

Grunderwerb 1.902 0 1.902 24 0,5 10 240 1.662 95

Außenanlagen 4.553 0 4.553 38 2,5 114 4.332 221 13

Hochbau 420.639 0 420.639 38 1,0 4.206 159.828 260.811 14.971

Tische, Stühle, Schränke 1.513 0 1.513 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Elektrospeicher 210 0 210 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Stahlschrank 324 0 324 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Schirmständer, Briefkasten, FHT-Spender 44 0 44 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Werkstatteinrichtung 2.204 0 2.204 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Umbau u. Erweiterung der Betriebsstätte 113.879 0 113.879 18 1,0 1.139 20.502 93.377 5.360

Abfallbehälter 198 0 198 8 5,0 10 80 118 7

Abfallbehälter 198 0 198 8 5,0 10 80 118 7

Abfallbehälter 198 0 198 8 5,0 10 80 118 7

Abfallbehälter 198 0 198 8 5,0 10 80 118 7

Abfallbehälter 198 0 198 8 5,0 10 80 118 7

Summe 20.474

November 2018

Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Zinsen für die Berechnung der Unterhaltungsgebühr 2019 (vorläufige Daten)
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Stand: 31.12.2017

Bezeichnung WBZW Zugang Erhöhung d. WBZW Abschr.- Abschreibung Abschreibung Abschreibung Restwert

am 31.12.18 Abgang Indizierung am 31.12.19 satz 2019 bis 31.12.18 gesamt am 31.12.19

EUR EUR EUR EUR % EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Betriebshof

Grunderwerb 1.902 0 0 1.902 0,0 0 0 0 1.902

Außenanlagen 8.364 0 23 8.387 2,5 210 5.328 5.538 2.849

Hochbau 728.300 0 2.042 730.342 1,0 7.303 192.998 200.301 530.041

Tische, Stühle, Schränke 1 0 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 1

Elekrtospeicher 1 0 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 1

Stahlschrank 1 0 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 1

Schirmständer, Briefkasten, FHT-Spender 1 0 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 1

Werkstatteinrichtung 1 0 0 1 0,0 0 abgeschrieben abgeschrieben 1

Umbau u. Erweiterung der Betriebsstätte 139.500 0 391 139.891 1,0 1.399 19.042 20.441 119.450

Abfallbehälter 206 0 1 207 5,0 10 40 50 157

Abfallbehälter 206 0 1 207 5,0 10 40 50 157

Abfallbehälter 206 0 1 207 5,0 10 40 50 157

Abfallbehälter 206 0 1 207 5,0 10 40 50 157

Abfallbehälter 206 0 1 207 5,0 10 40 50 157

Summe 8.962

Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Abschreibungen für die Berechnung der Unterhaltungsgebühr 2019 (vorläufige Daten)
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Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 4 zur Vorlage 2018/0265

Für diese Arbeiten wird ein Stundensatz in Rechnung gestellt in Höhe von 44,00 €

Folgende Arbeitszeiten fallen je Bestattung an:

Zeiteinsatz in Stunden

12,00

9,50

6,00

4,33

1,50

Sonstige Kosten

Folgende Fixkosten sind bei sämtlichen Bestattungsarten mit einzubeziehen:

25.250,00 €
46.830,78 €
72.080,78 €

208

346,54 €

Wahlgrabstelle

12,00 Stunden SBB 44,00 € 528,00 €
Fixkosten allgemein 346,54 €
Gesamt 874,54 €
Gebühr 874,00 €

Kalkulation Bestattungs- und Umbettungsgebühr

Die Bestattungsgebühr berechnet sich wie folgt:

Anteilige Kosten Unterhaltung Kommunalfriedhöfe

Verwaltungskosten (siehe Anlage 6 zur Vorlage 2018/0265)

Gesamt

Anzahl Bestattungen

Die Kosten für den Personaleinsatz ergeben sich aus der Einsatzzeit je Bestattung und den

durchschnittlichen Arbeitskosten je Stunde. Die erforderlichen Arbeiten werden durch die

SBB durchgeführt. 

Die Bestattungsgebühr umfasst alle anlässlich einer Bestattung oder Beisetzung anfallenden

Leistungen. Die voraussichtlich in 2019 entstehenden Kosten werden hierbei umgelegt.

Kosten der Städtischen Betriebe Beckum (SBB)

Kostenarten

Wahlgrabstelle

Reihengrabstelle 

Urnengrabstelle 

Kindergrabstelle 

Streufeld

Kosten je Bestattung :

Gesonderte Fixkosten für Erdbestattungen sind nicht zu berücksichtigen, da die

Investitionsgüter abgeschrieben sind.

TOP Ö  6TOP Ö  6
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Reihengrabstelle

9,50 Stunden SBB 44,00 € 418,00 €
Fixkosten allgemein 346,54 €
Gesamt 764,54 €
Gebühr 765,00 €

Kindergrabstelle

6,00 Stunden SBB 44,00 € 264,00 €
Fixkosten allgemein 346,54 €
Gesamt 610,54 €
Gebühr 611,00 €

Urnengrabstelle

4,33 Stunden SBB 44,00 € 190,52 €
Fixkosten allgemein 346,54 €
Gesamt 537,06 €
Gebühr 537,00 €

Umbettungen

Aschenstreufeld

Die Gebühr beträgt somit 268,50 € gerundet 269,00 €

Bestattung von Totgeburten

Die Gebühr beträgt mithin 203,67 € gerundet 204,00 €

Rasengräber (Reihen- oder Wahlgrab)

Im Jahr 2011 wurden auf dem Parkfriedhof Rasengräber angelegt. Diese werden sowohl als

Reihen- als auch als Wahlgrab angeboten. Da die Arbeiten im Zusammenhang mit einer

Der bei Umbettungen verursachte Aufwand entspricht im Wesentlichen dem Aufwand, der

anlässlich einer Bestattung entsteht. Daher ist es gerechtfertigt, die Gebührensätze für die

Bestattung zu übernehmen. Zusätzliche Kosten für die Erschwerniszulage für die Arbeiten

des SBB werden gesondert je Einzelfall abgerechnet.

Die Gebühr für das Aschenstreufeld wird auf der Grundlage der Gebühr für die Bestattung

in einer Urnengrabstätte bemessen. Da bei der Verstreuung der Aufwand geringer ist als

bei einer Beisetzung, wird die Bestattungsgebühr lediglich zu 50 Prozent angerechnet. 

Die Gebühr für die Bestattung von Totgeburten und verstorbenen Säuglingen in den ersten

Lebensmonaten ohne eigene Grabstätte wird nach der Gebühr für die Bestattung in einer

Kindergrabstätte bemessen. Wegen des weitaus geringeren Arbeitsumfanges wird die

Gebühr mit 1/3 von dieser Gebühr  kalkuliert.
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Zuschläge

60,00 €
18,00 € berechnet.

Der Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum sieht für Arbeiten außerhalb der

feststehenden Arbeitszeiten einen Stundenaufschlag von 6,00 Euro vor. Dies betrifft vor

allem die Arbeiten die samstags verrichtet werden. Für Erdbestattungen werden

durchschnittlich 10 Stunden und für Urnenbestattungen 3 Stunden außerhalb der

feststehenden Arbeitszeiten benötigt. Daher wird für Bestattungen samstags zusätzlich eine 

Pauschale für Erdbestattungen in Höhe von 

und für Urnenbestattungen in Höhe von 

Im Jahr 2011 wurden auf dem Parkfriedhof Rasengräber angelegt. Diese werden sowohl als

Reihen- als auch als Wahlgrab angeboten. Da die Arbeiten im Zusammenhang mit einer

Bestattung sich nicht von denen einer Bestattung in einem anderen Reihen- bzw. Wahlgrab

unterscheiden, werden die gleichen Bestattungsgebühren angesetzt.
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Stand: 31.12.2017

Bezeichnung HW Zugang HW Abschr.- Abschr.- Abschreibung Abschreibung zu verzinsendes Zinsen

am 31.12.18 Abgang am 31.12.19 jahr satz 2019 gesamt Kapital Zinssatz 5,74 %

EUR EUR EUR % EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grabstützw., Grabrandlaufroste, 

Kranzständer

1.105 0 1.105 0 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Sargversenkungsapparat, 

Spannsetzzangen

1.080 0 1.080 0 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Grabmatten, Behänge 1.261 0 1.261 0 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Grabverbau 4.724 0 4.724 0 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Summe 0

Stand: 31.12.2017

Bezeichnung WBZW Zugang Erhöhung d. WBZW Abschr.- Abschreibung

am 31.12.18 Abgang Indizierung am 31.12.19 satz 2019

EUR EUR EUR EUR % EUR

1 2 3 4 5 6 7

Grabstützw., Grabrandlaufroste, 

Kranzständer

1 0 0 1 0,0 0

Sargversenkungsapparat, 

Spannsetzzangen

1 0 0 1 0,0 0

Grabmatten, Behänge 1 0 0 1 0,0 0

Grabverbau 1 0 0 1 0,0 0

Summe 0

November 2018

Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Abschreibung für die Berechnung der Bestattungsgebühr 2019 (vorläufige Daten)

Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Zinsen für die Berechnung der Bestattungsgebühr 2019 (vorläufige Daten)

- 4 -



Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 5 zur Vorlage 2018/0265

Die einzubeziehenden kalkulatorischen Zinsen belaufen sich auf:

                  4,00 € 

       15.354,00 €            7.677,00 € 

           7.681,00 € 

Die einzubeziehenden kalkulatorischen Abschreibungen belaufen sich auf:

75,00 €

7.783,00 € 3.891,50 €

3.966,50 €

           2.500,00 € 
           7.805,13 € 
           7.681,00 € 
           3.966,50 € 

       21.952,63 € 

         10.976,31 € 
         10.976,31 € 

2 

5.488,16 €

Für die Nutzung der Leichenhalle ergibt sich eine Gebühr in Höhe von 5.488,16 €

Nutzungsgebühr Leichenhalle 422,00 €
Die nicht durch Gebühren gedeckten Kosten in Höhe von 10.132,31 €

Kalkulation Leichen- und Trauerhalle

1. Leichenhalle

Die kalkulatorischen Kosten im Einzelnen können der Anlage zur Kalkulation Leichen-

und Trauerhalle entnommen werden.

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 50 Prozent zu Grunde gelegt.

Die Verwaltungs- und Gebäudekosten ergeben sich aus den Anlagen 6 und 7 zur

Vorlage 2018/0265.

Insgesamt ergibt sich somit folgende Kostenaufstellung:

Kostenart

Gebäudekosten

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Abschreibungen

Verwaltungskosten

Gesamt

 Zinsen 

 50 Prozent der Zinsen für Leichenhalle und 

Trauerhalle 

 Summe 

sind ebenfalls dem öffentlichen Anteil zuzurechnen.

Summe

Nutzungen

Anteil je Nutzung 

Abzüglich 50 Prozent öffentlicher Anteil

Da die Leichenhalle zu der vorgenannten Gebühr nicht genutzt werden würde, schlägt

die Verwaltung vor, die Gebühr für die Leichenhalle wie in den Jahren 2011 bis 2018 zu

belassen.

 Summe 

 Abschreibungen  

 50 Prozent der Abschreibung für Leichenhalle und 

Trauerhalle 
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2. Trauerhalle

Die einzubeziehenden kalkulatorischen Zinsen belaufen sich auf:

73,00 €
15.354,00 € 7.677,00 €

7.750,00 €

Die einzubeziehenden kalkulatorischen Abschreibungen belaufen sich auf:

           1.143,00 € 
         7.783,00 €            3.891,50 € 

           5.034,50 € 

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 50 Prozent zu Grunde gelegt.

7.750,00 €
5.034,50 €
2.500,00 €
7.805,13 €

23.089,63 €

11.544,81 €
11.544,81 €

28 

412,31 €

Für die Nutzung der Trauerhalle ergibt sich eine Gebühr in Höhe von             412,31 € 

Nutzungsgebühr Trauerhalle 169,00 €
Die nicht durch Gebühren gedeckten Kosten in Höhe von 6.812,81 €
sind ebenfalls dem öffentlichen Anteil zuzurechnen.

Insgesamt ergibt sich somit folgende Kostenaufstellung:

Da die Trauerhalle zu der vorgenannten Gebühr nicht genutzt werden würde, schlägt die

Verwaltung vor, die Gebühr für die Trauerhalle wie in den Jahren 2012 bis 2018 zu

belassen.

 Zinsen 

 50 Prozent der Zinsen für Leichenhalle und 

 Summe 

 Abschreibungen  

Summe

Nutzungen

Kostenart

Anteil je Nutzung

Die kalkulatorischen Kosten im Einzelnen können der Anlage zur Kalkulation Leichen-

und Trauerhalle entnommen werden.

Verwaltungskosten

Die  Verwaltungs- und Gebäudekosten ergeben sich aus den Anlagen 6 und 7 zur 

Vorlage 2018/0265.

 50 Prozent der Abschreibung für Leichenhalle und 

 Summe 

Gesamt

Abzüglich 50 Prozent öffentlicher Anteil

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Abschreibungen

Gebäudekosten
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Stand: 31.12.2017

Bezeichnung HW Zugang HW Abschr.- Abschr.- Abschreibung Abschreibung zu verzinsendes Zinsen

am 31.12.18 Abgang am 31.12.19 jahr satz 2019 gesamt Kapital Zinssatz 5,74 %

EUR EUR EUR % EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leichen- und Trauerhalle

Grunderwerb 2.258 0 2.258 24 0,5 11 264 1.994 114

Außenanlagen 5.407 0 5.407 38 2,5 135 5.130 277 16

Hochbau 433.933 0 433.933 38 1,0 4.339 164.882 269.051 15.444

Katafalke, Sarg-/Kranzwagen, Erdspeicher 13.545 0 13.545 1 0,0 0 abgeschrieben 0

0

Tischascher 416 0 416 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Zuschuss VEW  i. H. v. 2.556 EUR für Stromanschluss Hochbau -2.556 38 1,0 -26 -988 -1.568 -90

Summe 15.354

Leichenhalle

Prosektur 23.831 0 23.831 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Vorhänge 1.666 0 1.666 38 2,5 42 1.596 70 4

Summe 4

Trauerhalle

Geläut 4.116 0 4.116 38 2,5 103 3.914 202 12

Stühle, Rednerpult, Kranz 17.911 0 17.911 38 2,5 448 17.024 887 51

Orgel 3.370 0 3.370 38 2,5 84 3.192 178 10

Standleuchten, Kerzen 3.113 0 3.113 1 0,0 0 abgeschrieben 0 0

Summe 73

November 2018

Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Zinsen für die Berechnung der Gebühr für die Nutzung der Leichen- und Trauerhalle 2019 

(vorläufige Daten)
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Stand: 31.12.2017

Bezeichnung WBZW Zugang Erhöhung d. WBZW Abschr.- Abschreibung

am 31.12.18 Abgang Indizierung am 31.12.19 satz 2019

EUR EUR EUR EUR % EUR

1 2 3 4 5 6 7

Leichen- und Trauerhalle

Grunderwerb 2.258 0 0 2.258 0,0 0

Außenanlagen 9.933 0 28 9.961 2,5 249

Hochbau 751.268 0 2.106 753.374 1,0 7.534

Katafalke, Sarg-/Kranzwagen, Erdspeicher 1 0

0

1 0,0 0

Tischascher 1 0 0 1 0,0 0

Summe 7.783

Leichenhalle

Prosektur 1 0 0 1 0,0 0

Vorhänge 2.990 0 8 2.998 2,5 75

Summe 75

Trauerhalle

Geläut 7.393 0 21 7.414 2,5 185

Stühle, Rednerpult, Kranz 32.168 0 90 32.258 2,5 806

Orgel 6.055 0 17 6.072 2,5 152

Standleuchten, Kerzen 1 0 0 1 0,0 0

Summe 1.143

Ermittlung der gebührenrelevanten kalkulatorischen Abschreibung für die Berechnung der Gebühr für die Nutzung der Leichen- und Trauerhalle 2019 

(vorläufige Daten)
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Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 6 zur Vorlage 2018/0265

Kostenschlüssel Verwaltungskosten

Kostenart Betrag

Personalausgaben 120.250,00 €

Allgemeine Verwaltungskosten 23.579,09 €

Kosten Datenverarbeitung 7.693,50 €

Mieten für Kopiergeräte 100,00 €

Fortbildung 500,00 €

Haftpflicht und sonstige Versicherungen 1.700,00 €

Unfallversicherung für Beschäftigte 950,00 €

Drucksachen und sonstiger Bürobedarf 50,00 €

Papierbedarf 100,00 €

Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher 100,00 €

Portogebühren 300,00 €

Bekanntmachungen 0,00 €

Reise- Fahrtkosten und Auslagenersatz 100,00 €

Miete, Wartung und Unterhaltung von Kommunikationsanlagen 305,00 €

Fernsprechgebühren 375,00 €

Vermischte Ausgaben 0,00 €

Summe 156.102,59 €

Grabstellengebühr 30 Prozent der Gesamtkosten 46.830,78 €

Bestattungsgebühr 30 Prozent der Gesamtkosten 46.830,78 €

Unterhaltungsgebühr 30 Prozent der Gesamtkosten 46.830,78 €

Gebühr für die Nutzung der Trauerhalle 5 Prozent der 7.805,13 €

Gebühr für die Nutzung der Leichenhalle 5 Prozent der 7.805,13 €

Verteilung der Verwaltungskosten auf die Gebühren nach Aufwand
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Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 7 zur Vorlage 2018/0265

Gebäudekosten

Kostenart Betrag

Gebäudeunterhaltung Friedhof (Einzelmaßnahmen) 0,00 €

Unterhaltung der Gebäude u. Anlagen d.d. SBB 100,00 €

Laufende Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (Betriebsgebäude) 6.400,00 €

Steuern und Abgaben 980,00 €

Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar bis 60,00 Euro 500,00 €

Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar 60,00 Euro bis 

410,00 Euro
0,00 €

Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar über 410,00 Euro 0,00 €

Heizenergie (Öl und Gas) 5.800,00 €

Reinigungsmittel und Reinigungskosten 7.320,00 €

Wasserverbrauch 600,00 €

Stromverbrauch 1.700,00 €

Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 1.600,00 €

Summe 25.000,00 €

Verteilung der Gebäudekosten auf die Gebühren nach Aufwand

Unterhaltungsgebühr 80 Prozent der Gesamtkosten 20.000,00 €

Gebühr für die Nutzung der Trauerhalle 10 Prozent der Gesamtkosten 2.500,00 €

Gebühr für die Nutzung der Leichenhalle 10 Prozent der Gesamtkosten 2.500,00 €
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Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 8 zur Vorlage 2018/0265

Baumbestattung und Gemeinschaftsgrabanlagen

Baumbestattung im Bestand Gebühr

Pflegegebühr Bepflanzung 30,00 €

Pflege 140,00 €

Gestaltungs- und Pflegegebühr 170,00 € 170,00 €

Gemeinschaftsgrabanlage Urnenbestattung Gebühr

Gestaltung einschließlich Stein 253,85 €

Pflegegebühr Bepflanzung 30,00 €

Pflege 140,00 €

Gestaltungs- und Pflegegebühr 423,85 € gerundet 424,00 €

Gemeinschaftsgrabanlage Erdbestattung Gebühr

Gestaltung einschließlich Stein 463,11 €

Pflegegebühr Bepflanzung 170,34 €

Pflege 652,78 €

Gestaltungs- und Pflegegebühr 1.286,23 € gerundet 1.286,00 €

Die Kosten belaufen sich auf zusätzlich 129,00 € .

1.642,00 € ohne Plakette/Holzstele

1.896,00 € ohne Plakette

4.756,00 €

Bei einer Baumbestattung kann eine Plakette auf einer Holzstele mit Namenszug und

Jahreszahlen angebracht. Die zusätzlichen Kosten sind durch die Nutzungsberechtigten

zu zahlen.

Bei den Gemeinschaftsgrabanlagen kann eine Namenstafel aus Bronze auf dem Stein

angebracht werden. Die zusätzlichen Kosten sind durch die Nutzungsberechtigten zu

zahlen.

Gesamtkosten einer Baumbestattung:

Gemeinschaftsgrabanlage Urne:

Zu den spezifischen Gebühren einer Baumbestattung oder einer Bestattung in einer

Gemeinschaftsgrabanlage kommen die für eine Urnenbestattung oder Erdbestattung

weiteren Gebühren für die Grabstelle, die Bestattung und die allgemeine

Unterhaltungsgebühr der Friedhofsanlage hinzu.

Gemeinschaftsgrabanlage Erdbestattung: ohne Plakette

Die Gestaltungskosten ergeben sich aus den abgerechneten Baumaßnahmen durch die

SBB und die Steinmetzarbeiten. Die Bepflanzungs- und Pflegekosten beruhen in

Abstimmung mit den SBB auf Kostenschätzungen nach Art der Fläche und Bepflanzung,

Anzahl der Pflegegänge pro Jahr sowie deren Fortführung über 30 Jahre einschließlich

Ersatzpflanzungen und Verzinsung. Die Kosten wurden jeweils für eine Urne oder

Erdbestattung der Gemeinschaftsgrabanlage berechnet.
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Verlängerung des Nutzungsrechtes: Urne

30,00 €

140,00 €

170,00 €

5,67 €

5,70 € 27,40 €

Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes in einer Gemeinschaftsgrabanlage wird jeweils

1/30 der Kosten für Bepflanzung und Pflege berechnet. Der Stein in der

Gemeinschaftsgrabanlage ist bereits abgelöst worden. 

Erdbestattung

170,34 €

652,78 €

823,12 €

Gerundet:

Bepflanzung:

Pflege:

Gebühr für 30 Jahre

Gebühr für ein Jahr 27,44 €
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Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen und § 4 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen des Landes 

Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 32 Friedhofssatzung der Stadt Beckum hat der 

Rat der Stadt Beckum am __________ folgende Satzung beschlossen: 

§ 1  

Gebührenpflicht 

Für die Inanspruchnahme der sich im städtischen Eigentum befindlichen Friedhöfe und 

Bestattungseinrichtungen sowie für damit zusammenhängende besondere Leistungen der 

Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 

§ 2  

Gebühren 

1 Grabstellengebühr 

a) Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer von 20 Jahren 

- Kindergrabstätte ............................................................................................. 398,00 Euro. 

b) Erwerb eines Nutzungsrechts für die Dauer von 30 Jahren 

- Reihengrabstätte ............................................................................................. 895,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle .................................................................. 1.252,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle .......................................................... 283,00 Euro, 

- anonyme Urnenreihengrabstätte ............................................................. 283,00 Euro, 

- Aschenstreufeld ............................................................................................... 283,00 Euro. 

c) Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer von 10 Jahren ohne Bestattungsfall 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle ..................................................................... 417,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ............................................................. 94,00 Euro. 

d) Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer von 5 Jahren ohne Bestattungsfall 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle ..................................................................... 209,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ............................................................. 47,00 Euro. 

e) Verlängerung des Nutzungsrechts für jeweils 1 Jahr 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle ........................................................................ 41,70 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ............................................................... 9,40 Euro. 

2 Bestattungsgebühr 

a) Bestattung in einer 

- Kindergrabstätte ............................................................................................. 611,00 Euro, 

- Reihengrabstätte ............................................................................................. 765,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte ................................................................................................ 874,00 Euro. 
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b) Urnenbeisetzung (auch anonym) ........................................................................ 537,00 Euro. 

c) Ascheverstreuung ...................................................................................................... 269,00 Euro. 

d) Bestattung von Totgeburten und verstorbenen Säuglingen 

unter einem Jahr ohne eigene Grabstelle ........................................................ 204,00 Euro. 

3 Nutzungsgebühr der Leichen- und Trauerhalle 

a) Leichenhalle ................................................................................................................. 422,00 Euro. 

b) Trauerhalle .................................................................................................................... 169,00 Euro. 

4 Unterhaltungsgebühr 

a) für die Dauer des Nutzungsrechtes 

- Kindergrabstätte ............................................................................................. 733,00 Euro, 

- Reihengrabstätte .......................................................................................... 1.089,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle 

 5 Jahre Nutzungsrecht ....................................................................... 284,00 Euro, 

 10 Jahre Nutzungsrecht .................................................................... 522,00 Euro, 

 30 Jahre Nutzungsrecht ................................................................. 1.344,00 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle 

 5 Jahre Nutzungsrecht ....................................................................... 169,00 Euro, 

 10 Jahre Nutzungsrecht .................................................................... 292,00 Euro, 

 30 Jahre Nutzungsrecht .................................................................... 652,00 Euro, 

- anonymen Urnenreihengrabstätte für 

30 Jahre Nutzungsrecht ............................................................................... 652,00 Euro, 

- Aschenstreufeld ............................................................................................... 652,00 Euro, 

b) Verlängerungen des Nutzungsrechtes für jeweils 1 Jahr 

- Wahlgrabstätte je Grabstelle ........................................................................ 44,80 Euro, 

- Urnenwahlgrabstätte je Grabstelle ............................................................. 21,70 Euro. 

c) Gebühr für die Einsaat und Pflege von Rasengräbern für jeweils 1 Jahr 

für die Dauer des Nutzungsrechtes ........................................................................ 15,00 Euro. 

5 Baumbestattung 

a) Gestaltungs- und Pflegegebühr für Wahlgrabstätte mit 30 Jahren Nutzungsrecht 

je Grabstelle ................................................................................................................. 170,00 Euro, 

b) Anbringung einer Plakette mit Namenszug auf einer Holzstele ............ 129,00 Euro. 

6 Gemeinschaftsgrabanlagen 

a) Gestaltungs- und Pflegegebühr für Wahlgrabstätte mit 30 Jahren Nutzungsrecht 

- Urnenbestattung je Grabstelle .................................................................. 424,00 Euro, 

- Erdbestattung je Grabstelle ..................................................................... 1.286,00 Euro. 

b) Erstellung einer Plakette mit Namenszug........................................................ 129,00 Euro. 
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c) Gestaltungs- und Pflegegebühr bei Verlängerung des Nutzungsrechtes für je-

weils 1 Jahr 

- Urnenbestattung je Grabstelle ....................................................................... 5,70 Euro, 

- Erdbestattung je Grabstelle ........................................................................... 27,40 Euro. 

7 Umbettungsgebühr (Exhumierung) 

- Kindergrabstätte ........................................................................................................ 611,00 Euro, 

- Reihengrabstätte ........................................................................................................ 765,00 Euro, 

- Wahlgrabstätte ........................................................................................................... 874,00 Euro, 

- Urnenausgrabung ...................................................................................................... 537,00 Euro. 

8 Sonstige Gebühren 

a) Pauschalzuschlag für Bestattungen an Samstagen 

- Erdbestattungen ................................................................................................. 60,00 Euro, 

- Beisetzung einer Urne ...................................................................................... 18,00 Euro, 

b) Gebühr für die Einsaat und Pflege von Wahlgrabstätten und Reihengrabstätten 

für jeweils 1 Jahr 

für die Dauer des Nutzungsrechtes je Grabstelle ............................................ 50,00 Euro. 

c) Besondere Leistungen, die von den Gebührensätzen nach Nummer 1 bis 7 und 

8 Buchstaben a und b nicht erfasst sind, werden nach dem tatsächlichen Auf-

wand berechnet und erhoben. 

§ 3  

Gebührenpflicht 

Zur Zahlung der Gebühren ist die Person verpflichtet, die selbst oder durch Dritte, deren 

Handeln ihr zuzurechnen ist, 

a) die in § 1 genannten Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen in Anspruch nimmt 

oder 

b) eine besondere Leistung der Friedhofsverwaltung beantragt hat oder durch sie un-

mittelbar begünstigt wird. 

Wird der Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrerer Personen gestellt, haf-

tet jede Person für sich gesamtschuldnerisch. 

§ 4  

Gebührenfälligkeit 

Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid festgesetzt und mit dessen Bekanntgabe 

fällig. Ist ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, gilt dieser. 

§ 5  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum vom 20. Dezember 2017 

außer Kraft. 
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Friedhofsgebührenentwicklung von 2015 bis 2019
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Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2018/0285 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlagen 1 und 2 zur Vorlage beigefügten Gebührenbedarfsberechnungen Straßen-

reinigung und Winterdienst werden beschlossen. 

Die als Anlage 5 zur Vorlage beigefügte Änderung der Straßenreinigungs- und Gebühren-

satzung wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Auf- und Feststellung der Gebührenbedarfsberechnungen und die Vorbereitung 

und Umsetzung der Satzung entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Ver-

waltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden über die Änderungsliste im Haushalts-

planentwurf 2019 veranschlagt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren erfolgt aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 

41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der 

§§ 3 und 4 Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen und der §§ 4 und 6 Kommunal-

abgabengesetz für das Land Nordrhein Westfalen. 

Demografischer Wandel 

Momentan sind keine signifikanten Auswirkungen des demografischen Wandels auf die 

Gebührenbedarfsberechnungen festzustellen. 
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Erläuterungen 

Für die Straßenreinigung einschließlich Winterwartung werden Gebühren nach dem Kom-

munalabgabengesetz für das Land Nordrhein Westfalen erhoben. 

Gebührenentwicklung seit 2013 und kalkulierte Gebühren für 2019 

Bereich 2013 2014 bis 2016 2017 bis 2018 2019* 

Straßenreinigung einschließlich Winterwartung – je Meter Grundstücksseite 

für Straßen, die vorwiegend dem 

Anliegerverkehr dienen 
2,66 Euro 2,39 Euro 1,53 Euro 1,95 Euro 

für Fußgängergeschäftsstraßen 2,53 Euro 2,26 Euro 1,45 Euro 1,84 Euro 

für Straßen des innerörtlichen 

Verkehrs 
2,25 Euro 2,01 Euro 1,29 Euro 1,63 Euro 

für Straßen des überörtlichen 

Verkehrs 
1,97 Euro 1,77 Euro 1,13 Euro 1,43 Euro 

Musterhaushalt** 39,90 Euro 35,85 Euro 22,95 Euro 29,25 Euro 

Nur Winterwartung – je Meter Grundstücksseite 

für Straßen, die vorwiegend dem 

Anliegerverkehr dienen 
1,69 Euro 1,41 Euro 0,55 Euro 0,68 Euro 

für Fußgängergeschäftsstraßen 1,61 Euro 1,33 Euro 0,52 Euro 0,65 Euro 

für Straßen des innerörtliche Ver-

kehrs 
1,43 Euro 1,18 Euro 0,46 Euro 0,57 Euro 

für Straßen des überörtlichen 

Verkehrs 
1,25 Euro 1,04 Euro 0,40 Euro 0,50 Euro 

Musterhaushalt** 21,15 Euro 21,15 Euro 8,25 Euro 10,20 Euro 

*auf der Basis der vorgeschlagenen Gebühren 

**Eigentum in einer Anliegerstraße bei 15 Meter Straßenfront 

Sonderposten 

Der Stand des Sonderpostens für den Gebührenausgleich für die Durchführung der Stra-

ßenreinigung und des Winterdienstes betrug am 31. Dezember 2017 ............ 224.921,59 Euro. 

Für das Jahr 2018 ist in den Gebührenbedarfsberechnungen Straßenreinigung und Winter-

dienst eine Entnahme aus dem Sonderposten kalkuliert von ............................... 116.100,00 Euro. 

Der Stand der Sonderposten weist geplant am 31. Dezember 2018 aus: ........ 108.821,59 Euro. 

Dieser Bestand ist spätestens im Jahre 2020 über die Gebührenbedarfsberechnungen an 

die Gebührenpflichtigen zu erstatten. 

Entstandene Überzahlungen an Gebühren, die über Sonderposten ausgewiesen werden, 

sind spätestens 4 Jahre nach ihrem Entstehen zu erstatten. 

Die kalkulierte Entnahme aus dem Sonderposten in den Gebührenbedarfsberechnun-

gen 2018 diente dem Zweck, die Gebühren gegenüber dem Vorjahr konstant zu halten. 

Der Restbestand des Sonderpostens reicht dazu für die Gebührenbedarfsberechnungen 

2019 nicht mehr aus. Daher ist für 2019 die Entnahme von 54.400,00 Euro – je zur Hälfte 

aufgeteilt auf die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst – einkalkuliert. 
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Der Restbetrag ist als Entnahme für die Gebührenbedarfsberechnung 2020 vorgesehen. 

Hierdurch erfolgt die notwendige Gebührenanpassung schrittweise. 

Die Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2019 schließt voraussichtlich mit fol-

genden Kosten ab: .................................................................................................................. 242.531,05 Euro. 

Mit der Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2018 wurden 243.582,23 Euro er-

mittelt. 

Kostensteigerungen sind durch höhere energie- und lohngebundene Kosten begründet. 

Demgegenüber wurde der – in der Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2018 

erstmalig berücksichtigte – Kostenansatz für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns von 

62.000,00 Euro auf 50.000,00 Euro reduziert. Grundlage hierfür sind die voraussichtlichen 

tatsächlichen Kosten für das Jahr 2018. 

Unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils von 18 Prozent und einer kalkulierten 

Entnahme aus dem Sonderposten von 27.200,00 Euro – in der Gebührenbedarfsberech-

nung Straßenreinigung 2018 66.500,00 Euro – steigen die Gebühren bei einem umzule-

genden Betrag von 171.675,46 Euro um durchschnittlich 28 Prozent. 

Winterdienst 

Die Gebührenbedarfsberechnung Winterdienst 2019 schließt voraussichtlich mit folgenden 

Kosten ab: ................................................................................................................................... 175.099,30 Euro. 

Mit der Gebührenbedarfsberechnung Winterdienst 2018 wurden 173.340,00 Euro ermittelt. 

Unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils von 18 Prozent und einer Entnahme 

aus dem Sonderposten von 27.200,00 Euro – in der Gebührenbedarfsberechnung Winter-

dienst 2018 49.600,00 Euro – steigen die Gebühren bei einem umzulegenden Betrag von 

116.381,43 Euro um durchschnittlich 25 Prozent. 

Weitere Einzelheiten sind den als Anlagen 1 und 2 zur Vorlage beigefügten Gebührenbe-

darfsberechnungen für das Jahr 2019 zu entnehmen. 

Rückübertragung der Straßenreinigung „Am Himmelreich“ auf die Stadt Beckum 

Nach dem Straßenverzeichnis der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung obliegt die 

Straßenreinigungspflicht in der Straße „Am Himmelreich“ den Anliegerinnen und Anliegern. 

Aufgrund eines Antrages von Anliegerinnen und Anliegern der Straße „Am Himmelreich“ 

auf dem Teilstück Klarastraße bis zur Gertrudenstraße zur Rückübertragung der Straßenrei-

nigungspflicht auf die Stadt Beckum wurden alle Anliegerinnen und Anlieger der Straße 

„Am Himmelreich“ über den vorliegenden Antrag und das beabsichtigte Verfahren infor-

miert (siehe Anlage 3 zur Vorlage). 

In der Folge haben mehrere Anliegerinnen und Anlieger die Rückübertragung der Straßen-

reinigung auf die Stadt Beckum beantragt, sodass für das Straßenteilstück Lönkerstraße bis 

Gertrudenstraße eine mehrheitliche Antragstellung vorliegt. Bei insgesamt 

21 Anliegerinnen und Anliegern – inklusive Hinterliegergrundstücken – wurden Anträge 

von 13 Anliegerinnen und Anliegern und somit mehrheitlich gestellt. 

Gegen eine Rückübertragung der Straßenreinigungspflicht auf dem Teilstück Lönkerstraße 

bis Gertrudenstraße bestehen keine Bedenken, sodass vorgeschlagen wird, der mehrheitli-

chen Antragstellung zu folgen. 
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Die Durchführung der Straßenreinigung durch die Stadt Beckum ist in der vorgelegten Ge-

bührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2019 sowie im Vorschlag zur Satzungsände-

rung enthalten. 

Von den Anliegerinnen und Anliegern des Teilstücks Gertrudenstraße bis Marienstraße 

liegt lediglich ein Antrag auf Rückübertragung der Straßenreinigung auf die Stadt Beckum 

vor.  

Bei insgesamt 18 Anliegerinnen und Anliegern – inklusive Hinterliegergrundstücken – ist 

auf diesem Straßenteilstück keine Mehrheitsmeinung zur Veränderung der aktuellen Situa-

tion erkennbar. 

Straßenreinigung und Winterdienst Marie-Curie-Straße und Lise-Meitner-Weg 

Die Marie-Curie-Straße und der Lise-Meitner-Weg sind als Gemeindestraßen für den öf-

fentlichen Verkehr gewidmet worden. Dementsprechend ist eine Aufnahme der Straßen in 

die Satzung erforderlich. 

Die Straßenreinigung und der Winterdienst werden in verkehrsberuhigten Anliegerstraßen 

grundsätzlich durch die Anliegerinnen und Anlieger durchgeführt. Demnach wird auch für 

die Marie-Curie-Straße und den Lise-Meitner-Weg vorgeschlagen, die Straßenreinigung 

und den Winterdienst auf die Anliegerinnen und Anlieger zu übertragen. Diese Regelung 

ist im beigefügten Vorschlag zur Satzungsänderung enthalten. 

Stellung von Anträgen zur Gebührenerstattung oder -ermäßigung 

Gebührenpflichtige können nach § 9 Absatz 5 Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Gebührenerstattung oder -ermäßigung beantra-

gen. In Anlehnung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes wird vorge-

schlagen, hier eine Frist für die Antragstellung vorzusehen. 

Hintergrund ist die vermehrte Antragstellung in den letzten Jahren zur Erstattung von Win-

terwartungsgebühren aufgrund der vergleichsweise milden Winter. 

Anträge können sich auf ein abgelaufenes Kalenderjahr beziehen. 

Um die aufwändige Abwicklung des Antragsverfahrens planbarer zu gestalten, wird die 

Einführung einer Antragsfrist mit dem Ablauf der Widerspruchsfrist des auf das maßgebli-

che Kalenderjahr folgenden Jahresabgabenbescheides vorgeschlagen. 

Im Falle der Zustimmung zur Einführung der Frist ist vorgesehen, in den Jahresabgabenbe-

scheiden einen Hinweis auf die Frist aufzunehmen. 

Des Weiteren wird eine redaktionelle Anpassung des § 9 Absatz 5 Straßenreinigungs- und 

Gebührensatzung ohne inhaltliche Änderungen vorgeschlagen. 

Auf die als Anlage 4 zur Vorlage beigefügte Synopse wird verwiesen. 

 

Anlage(n): 

1 Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2019 

2 Gebührenbedarfsberechnung Winterwartung 2019 

3 Schreiben an die Anliegerinnen und Anlieger der Straße „Am Himmelreich“ 

vom 19. Oktober 2018 

4 Synopse 

5 2. Änderungssatzung 
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Fachdienst Stadtkasse und Steuern 22. November 2018

Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2019

I Kostenberechnung

1 Ermittlung der Reinigungskosten

1.1 Kosten für die Straßenreinigung

Straßenart/ 

Reinigungshäufigkeit
Kehrmeter*

Einheitspreis je 

Meter

Reinigungen 

pro Jahr

Kosten                

pro Jahr

Anliegerstraßen                              

1x wöchentlich
47 105 0,0174 € 52 42.620,60 €

Anliegerstraßen 

(Mischfläche)                

4x wöchentlich

 250 0,0474 € 208 2.464,80 €

Fußgängerzonen                    

4x wöchentlich
 210 0,0474 € 208 2.070,43 €

Fußgängerzonen                    

6x wöchentlich
1 361 0,0576 € 312 24.458,80 €

Innerörtliche Straßen              

1x wöchentlich
49 108 0,0174 € 52 44.432,92 €

Überörtliche Straßen                 

1x wöchentlich
43 659 0,0174 € 52 39.502,66 €

Summen 141 693 155.550,22 €

1.2 Kosten für die Reinigung der innerörtlichen Radwege

Art/ 

Reinigungshäufigkeit
Kehrmeter*

Einheitspreis je 

Meter

Reinigungen 

pro Jahr

Kosten                

pro Jahr

Innerörtliche Radwege 

1x monatlich
43 700 0,0165 € 12 8.652,60 €

Die Straßenreinigung wird durch die Städtischen Betriebe Beckum durchgeführt. Grundlage 

hierfür ist die Vereinbarung über die Übernahme und Durchführung der Straßen- und 

Sonderreinigung in der Stadt Beckum vom 2. Januar 2012 (Nummern 1.1 bis 1.3).

Im Vergleich zur Vorjahreskalkulation wurde eine Kostensteigerung von 5,88 % durch die 

energie- und lohngebundenen Kosten berücksichtigt. 

*Die Kehrmeter beinhalten die Strecke, die in den laut Straßenverzeichnis zu 

reinigenden Straßen mit einer Kehrmaschine abgefahren und gereinigt werden.

*Die Kehrmeter beinhaltet die Länge der zu reinigenden innerörtlichen Radwege.

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

1 von 5
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1.3 Kosten der Reinigung der öffentlichen Plätze

Art/ 

Reinigungshäufigkeit

Fläche in 

Quadrat-

meter

Einheitspreis je 

Quadratmeter

Reinigungen 

pro Jahr

Kosten                

pro Jahr

Hindenburgplatz, 

Osttor und Nordwall     

1x monatlich

9 000 0,0221 € 12 2.386,80 €

1.4 50.000,00 €

1.5 Kosten der Reinigung der Tiefgarage Südstraße 4.542,73 €

Summe der Reinigungskosten 221.132,35 €

2 Kosten der Verwaltung

Kosten                

pro Jahr

11.400,00 €

1.100,00 €

986,00 €

600,00 €

1.400,00 €

5.912,70 €

21.398,70 €

3 Zusammenstellung der Kosten

Kosten                

pro Jahr

221.132,35 €

21.398,70 €

242.531,05 €

Reinigungskosten

Kosten für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns

Verwaltungskosten

Summe

Geschäftsausgaben

Kosten Fachdienst Datenverarbeitung

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Tägliche Reinigung von Montag bis Samstag (Fegen und entfernen von grobem Müll 

sowie reinigen der Rohre) durch ein beauftragtes Unternehmen.

Kostenart

Personalkosten Fachdienst Stadtkasse und Steuern

Sonstige Personalkosten

Summe

Kostenart

Die Reinigung des Straßenbegleitgrüns wird dauerhaft von den Städtischen Betrieben 

Beckum durchgeführt. Die Kosten für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns wurden 

auf der Grundlage des voraussichtlichen tatsächlichen Aufwands im Jahr 2018 ermittelt.
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II Gebührenbedarfsberechnung

1 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Betrages

Kosten                

pro Jahr

242.531,05 €

43.655,59 €

27.200,00 €

171.675,46 €

2 Berechnung der Gebühren

2.1

Anteil Gebühr
Anteil          

Stadt*

95% 5%

90% 10%

80% 20%

70% 30%

*Im Verhältnis zu den Kehrmetern errechnet sich hieraus der städtische Eigenanteil von 

18%.

Kostenart

Kosten Straßenreinigung

Entnahme aus dem Sonderposten* für den Gebührenausgleich

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Abzüglich 18 % Eigenanteil der Stadt Beckum

Anliegerstraßen

Fußgängerzonen

Bei der Festsetzung der Gebühren können die Gemeinden gemäß § 3 Absatz 2 des 

Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen der Bedeutung der Straßen für den 

Anliegerverkehr sowie für den inner- und überörtlichen Verkehr Rechnung tragen. Zu 

diesem Zweck werden folgende Abstufungen der Straßen berücksichtigt:

*Der Stand des Sonderpostens Straßenreinigung und Winterwartung betrug am           

31. Dezember 2017 224.921,59 €.  Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme von insgesamt 

116.100,00 € kalkuliert, davon 66.500,00 € für die Straßenreinigung.

Straßenart

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen
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2.2 Berechnung der Straßenreinigungsgebühr je gewichtetem Gebührenmeter

Straßenart/ 

Reinigungshäufigkeit
Kehrmeter

Kehrmeter pro 

Woche

Meter 

Hinterlieger*

Gebühren-

meter

Anliegerstraßen                              

1x wöchentlich
47 105 47 105

Anliegerstraßen 

(Mischfläche)                

4x wöchentlich

 250 1 000

Fußgängerzonen                    

4x wöchentlich
 210  840

Fußgängerzonen                    

6x wöchentlich
1 361 8 166

Innerörtliche Straßen              

1x wöchentlich
49 108 49 108 1 692 50 800

Überörtliche Straßen                 

1x wöchentlich
43 659 43 659 1 612 45 271

Summen 141 693 149 878 6 072 155 950

Gebühren-

meter
Gewichtung*

Gewichtete 

Gebühren-

meter

50 873 95% 48 329

9 006 90% 8 105

50 800 80% 40 640

45 271 70% 31 690

155 950 128 764

171.675,46 €

128 764

1,3333 €

9 006

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Gewichtete Gebührenmeter

Gebühr je gewichtetem Gebührenmeter

50 873

*Gebührenrechtlich zu berücksichtigende Grundstücke, die nicht direkt an einer zu 

reinigenden Straße liegen, jedoch hierüber erschlossen sind.

*Entspricht dem Anteil der Gebühr (Tabelle unter 2.1).

Straßenart

Anliegerstraßen

Fußgängerzonen

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Summen

 0

2 768
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2.3 Berechnung der Straßenreinigungsgebühr je Straßenart

Gebühr pro 

Gebühren-

meter

Gewichtung

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und Jahr

1,3333 € 95% 1,27 €

1,3333 € 90% 1,19 €

1,3333 € 80% 1,06 €

1,3333 € 70% 0,93 €

3 Berechnung des Gebührenaufkommens

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und Jahr

Gebühren-

meter

Gebühren          

pro Jahr

1,27 € 50 873 64.608,71 €

1,19 € 9 006 10.717,14 €

1,06 € 50 800 53.848,00 €

0,93 € 45 271 42.102,03 €

155 950 171.275,88 €

4 Vergleichsberechnung

Beträge

171.275,88 €

171.675,46 €

-399,58 €

Aufgestellt: Festgestellt:

Im Auftrag Im Auftrag

gezeichnet Frank gezeichnet Vehrenkemper

Gebührenaufkommen

durch Gebühren zu decken

Unterdeckung

Überörtliche Straßen

Summen

Art

Straßenart

Anliegerstraßen

Fußgängerzonen

Innerörtliche Straßen

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Fußgängerzonen

Straßenart

Anliegerstraßen
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Anlage 2 zur Vorlage 2018/0285

Fachdienst Stadtkasse und Steuern 22. November 2018

Gebührenbedarfsberechnung Winterdienst 2019

I Kostenberechnung

1 Ermittlung der voraussichtlichen Kosten der Winterwartung

kalkulierte 

Kosten                

pro Jahr

62.200,00 €

100.000,00 €

162.200,00 €

2 Kosten der Verwaltung

Kosten                

pro Jahr

5.700,00 €

550,00 €

493,00 €

300,00 €

700,00 €

2.956,30 €

2.200,00 €

12.899,30 €

3 Zusammenstellung der Kosten

Kosten                

pro Jahr

162.200,00 €

12.899,30 €

175.099,30 €

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Kostenart

Kosten Winterwartung

Verwaltungskosten

Summe

Kosten Fachdienst Datenverarbeitung

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Kosten Wetterdienst

Summe

Sonstige Personalkosten

Summe

Kostenart

Personalkosten Fachdienst Stadtkasse und Steuern

Geschäftsausgaben

Der Winterdienst wird dauerhaft durch die Städtischen Betriebe Beckum durchgeführt. 

Kostenart

Sächlicher Aufwand für die Winterwartung

Leistungen des Eigenbetriebes für die Winterwartung
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II Gebührenbedarfsberechnung

1 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Betrages

Kosten                

pro Jahr

175.099,30 €

31.517,87 €

27.200,00 €

116.381,43 €

2 Berechnung der Gebühren

2.1 Berechnung der Winterwartungsgebühr je gewichtetem Gebührenmeter

Gebühren-

meter*
Gewichtung**

Gewichtete 

Gebühren-

meter

78 530 95% 74 604

9 006 90% 8 105

57 564 80% 46 051

45 655 70% 31 959

190 755 160 719

116.381,43 €

160 719

0,7241 €

**die Gewichtung entspricht der in der Kalkulation der Straßenreinigung vorgesehenen 

Gewichtung.

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Gewichtete Gebührenmeter

Gebühr je gewichtetem Gebührenmeter

Fußgängerzonen

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Summen

*Die Gebührenmeter beinhalten die Länge der zu wartenden Straßen und die zu 

berücksichtigenden Flächen der Hinterlieger.

Durch Gebühren zu deckender Betrag

Straßenart

Anliegerstraßen

*Der Stand des Sonderpostens Straßenreinigung und Winterwartung betrug am           

31. Dezember 2017 224.921,59 €.  Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme von insgesamt 

116.100,00 € kalkuliert, davon 49.600,00 € für den Winterdienst.

Kostenart

Kosten Winterwartung

Abzüglich 18 % Eigenanteil der Stadt Beckum

Entnahme aus dem Sonderposten* für den Gebührenausgleich
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2.2 Berechnung der Winterwartungsgebühr je Straßenart

Gebühr pro 

Gebühren-

meter

Gewichtung

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und Jahr

0,7241 € 95% 0,68 €

0,7241 € 90% 0,65 €

0,7241 € 80% 0,57 €

0,7241 € 70% 0,50 €

3 Berechnung des Gebührenaufkommens

Gebühr pro 

Gebühren-

meter und Jahr

Gebühren-

meter

Gebühren          

pro Jahr

0,68 € 78 530 53.400,40 €

0,65 € 9 006 5.853,90 €

0,57 € 57 564 32.811,48 €

0,50 € 45 655 22.827,50 €

190 755 114.893,28 €

4 Vergleichsberechnung

Beträge

114.893,28 €

116.381,43 €

-1.488,15 €

Aufgestellt: Festgestellt:

Im Auftrag Im Auftrag

gezeichnet Frank gezeichnet Vehrenkemper

Durch Gebühren zu decken

Unterdeckung

Überörtliche Straßen

Summen

Art

Gebührenaufkommen

Straßenart

Anliegerstraßen

Fußgängerzonen

Innerörtliche Straßen

Anliegerstraßen

Fußgängerzonen

Innerörtliche Straßen

Überörtliche Straßen

Straßenart
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

 

Öffnungszeiten 

Montag: 08:30 bis 12:00 Uhr 

Dienstag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
 14:00 bis 16:00 Uhr 

Mittwoch: geschlossen 

Donnerstag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
 14:00 bis 17:00 Uhr 

Freitag:  08:30 bis 12:00 Uhr 

Samstag: geschlossen 

Kommunikationsdaten Stadt Beckum 

02521 29-0 
02521 2955-199 (Fax) 
stadt@beckum.de 
www.beckum.de 

Hausadresse 

Stadt Beckum 
Weststraße 46 
59269 Beckum 

Rollstuhlgerechter Haupteingang, 
mit Zugang zum Bürgerbüro. 

Haltestelle: Beckum, Rathaus 

Stadt Beckum • Postfach 18 63 • 59248 Beckum 

 

 

 
Nicht nachsenden! 
Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück! 

Petra Frank 
Fachdienst Stadtkasse und Steuern 

02521 29-226 02521 2955-226 (Fax) 
frank@beckum.de 

Rathaus Beckum • Eingang Weststraße 46 
Erdgeschoss | Raum 14 
Über Treppen oder den Innenhoffahrstuhl zu erreichen! 

Haltestelle: Beckum, Rathaus 

Geschäftszeichen: 21S-22-50-10 

 

An alle 
Anliegerinnen und Anlieger 
der Straße „Am Himmelreich“ 

  19. Oktober 2018 

Straßenreinigung und Winterdienst in der Straße „Am Himmelreich“ 
– Information zu möglichen Änderungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

laut der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt 
Beckum obliegt Ihnen die Straßenreinigung Am Himmelreich und 
der Stadt die Winterwartung des Hauptstraßenzuges. 

Die Anliegerinnen und Anlieger des Straßenteilstücks Gertruden-
straße bis Klarastraße haben mehrheitlich beantragt, dass die 
Stadt künftig die Straßenreinigung für das Teilstück durchführt. 

Ich beabsichtige dem Rat der Stadt Beckum vorzuschlagen, die 
Satzung dahingehend zu ändern, dass die Straßenreinigung – mit 
Wirkung vom 1. Januar 2019 – auf die Stadt übertragen wird. 

Hiermit informiere ich Sie über den vorliegenden Antrag und 
mein beabsichtigtes Vorgehen. 

Aus praktischen Gründen ist es sinnvoll, die Durchführung der 
Straßenreinigung möglichst einheitlich festzulegen. Falls die An-
liegerinnen und Anlieger der Straßenteilstücke Lönkerstraße bis 
Klarastraße und/oder Gertrudenstraße bis Marienstraße mehr-
heitlich ebenfalls die Übertragung auf die Stadt wünschen, soll-
ten Sie dieses – bestenfalls gemeinschaftlich – formlos schriftlich 
betragen. 

Bei einer Antragsstellung bis zum 14. November könnte der Rat 
noch in diesem Jahr entscheiden. 

Das Straßenteilstück Marienstraße in Richtung Heddigermark-
straße kann nicht durch die Stadt gereinigt werden, da eine 
Wendemöglichkeit für die Kehrmaschine fehlt. Gleiches gilt für 
die Stichstraßen zu den Häusern Hausnummern 11 a bis 11 g, 
13 a bis 13 g, 35 und 35 a sowie die Stichstraßen in Richtung 
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Kleingärten und Kleine Ostlandstraße. 

Die Straßenreinigung durch die Stadt ist gebührenpflichtig. 

Die Jahresgebühr beträgt für die Straße Am Himmelreich momentan 1,53 Euro je Meter. 

Maßgeblich ist die Länge des Grundstücks, dessen Seite an die Straße angrenzt oder ihr 
zugewandt ist. 

Gebührenpflichtig sind auch die sogenannten „Hinterliegergrundstücke“. Sie grenzen 

nicht direkt an die durch die Stadt zu reinigende Straße, werden jedoch über sie er-
schlossen. In Ihrem Bereich sind das zum Beispiel die Häuser mit den Hausnummern 
11 b bis 11 g sowie 13 b bis 13 g. 

Der Winterdienst wird weiterhin für die gesamte Straße – ohne die Stichstraßen – von 
der Stadt durchgeführt. 

Daneben habe ich kürzlich festgestellt, dass einige Berechnungsgrundlagen der Korrek-
tur bedürfen. Hierüber erhalten die betroffenen Anliegerinnen und Anlieger eine geson-
derte Information. 

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Thomas Wulf 

 



 Anlage 4 zur Vorlage 2018/0285 

Synopse zur 2. Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Beckum 

Aktuelle Regelung Mögliche Neuregelung Hinweis 

§ 9 

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, 

der auf den Beginn der regelmäßigen Reinigung der 

Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 

dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der 

Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Benutzungs-

gebühr vom 1. des Monats an, der der Änderung folgt. 

Die Gebührenpflichtigen haben Änderungen, die die 

Gebührenpflicht beeinflussen, innerhalb eines Monats 

der Stadt anzuzeigen. 

(3) Die Straßenreinigungsgebühr wird durch Gebührenbe-

scheid festgesetzt, der auch zusammen mit anderen 

Abgaben ergehen kann. 

Die Gebühr ist fällig: 

a) zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November, 

wenn dieser 30,00 Euro übersteigt; 

b) zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages am 15. Feb-

ruar und 15. August, wenn dieser 30,00 Euro nicht 

übersteigt; 

c) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 

15,00 Euro nicht übersteigt. 

(4) Gebührenpflichtige können schriftlich beantragen, dass 

die Gebühr abweichend am 1. Juli in einem Jahresbe-

trag entrichtet wird.  

§ 9 

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, 

der auf den Beginn der regelmäßigen Reinigung der 

Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 

dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der 

Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Benutzungs-

gebühr vom 1. des Monats an, der der Änderung folgt. 

Die Gebührenpflichtigen haben Änderungen, die die 

Gebührenpflicht beeinflussen, innerhalb eines Monats 

der Stadt anzuzeigen. 

(3) Die Straßenreinigungsgebühr wird durch Gebührenbe-

scheid festgesetzt, der auch zusammen mit anderen 

Abgaben ergehen kann. 

Die Gebühr ist fällig: 

a) zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November, 

wenn dieser 30,00 Euro übersteigt; 

b) zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages am 15. Feb-

ruar und 15. August, wenn dieser 30,00 Euro nicht 

übersteigt; 

c) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 

15,00 Euro nicht übersteigt. 

(4) Gebührenpflichtige können schriftlich beantragen, dass 

die Gebühr abweichend am 1. Juli in einem Jahresbe-

trag entrichtet wird.  

Absätze 1 bis 4 bleiben 

unverändert. 

Der Antrag muss der Stadt spätestens bis zum Der Antrag muss der Stadt spätestens bis zum Der Absatz 5 wird zur 
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Aktuelle Regelung Mögliche Neuregelung Hinweis 

30. September des vorangehenden Kalenderjahres vor-

liegen. 

Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung 

muss spätestens bis zum 30. September mit Wirkung 

für das folgende Jahr beantragt werden. 

(5) Ein Anspruch auf Gebührenminderung 

oder -erstattung besteht nicht bei: 

a) Ausfall oder Einschränkung der Reinigung an Wo-

chenfeiertagen, 

b) Unerheblichen Reinigungsmängeln, zum Beispiel 

Reinigung nur auf einem Teilstück wegen parkender 

Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbei-

ten, 

c) Ausfall der Reinigung durch unvorhersehbare Be-

triebsstörungen, durch Witterungseinflüsse (zum 

Beispiel Winterdienst, Frost, Sturm, Starkregen), 

durch Straßenbauarbeiten oder durch andere zwin-

gende Gründe für einen Zeitraum bis zu einem zu-

sammenhängenden Monat, 

d) Bei Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung 

durch Witterungseinflüsse (zum Beispiel Winter-

dienst, Frost, Sturm, Starkregen) und durch Stra-

ßenbauarbeiten für einen Zeitraum bis zu drei zu-

sammenhängenden Monaten im Kalenderjahr. 

Die Gebührenminderung der Gebührenerstattung er-

folgt für den Zeitraum, der die unter Buchstaben c und 

d genannten Zeiten überschreitet. Angefangene Mona-

te werden als volle Monate gerechnet. 

30. September des vorangehenden Kalenderjahres vor-

liegen. 

Die beantragte  Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung 

muss spätestens bis zum 30. September mit Wirkung 

für das folgende Jahr beantragt werden. 

(5) Ein Anspruch auf angemessene Gebührenminderung 

oder –erstattung besteht nur bei erheblichen Ausfällen 

oder Mängeln der Reinigung. Er ist insbesondere aus-

geschlossen bei: 

a) Ausfall oder Einschränkung der Reinigung an 

Wochenfeiertagen oder infolge parkender Fahr-

zeuge, Straßeneinbauten und Straßenarbeiten 

nur auf einem Teilstück der Straße,  

b) Ausfall der Reinigung durch unvorhersehbare Be-

triebsstörungen, durch Witterungseinflüsse, 

durch Straßenbauarbeiten oder durch andere 

zwingende Gründe für einen Zeitraum bis zu ei-

nem zusammenhängenden Monat, 

c) Einschränkung der Reinigung durch Witterungs-

einflüsse und durch Straßenbauarbeiten für einen 

Zeitraum bis zu 3 zusammenhängenden Mona-

ten im Kalenderjahr. 

Der Anspruch auf Gebührenminderung oder  

–erstattung kann nur bis zum Ablauf der Widerspruchs-

frist gegen die folgende Jahresveranlagung schriftlich 

geltend gemacht werden. 

 

besseren Verständlich-

keit neu formuliert, 

bleibt inhaltlich gleich. 

Die Entstehung eines 

Anspruchs auf eine Ge-

bührenminderung oder 

-erstattung wird nun 

zuerst dargestellt. Da-

nach wird aufgeführt, 

wann eine Gebühren-

minderung oder 

-erstattung ausge-

schlossen ist. 

Eingefügt wurde eine 

Ausschlussfrist für die 

Beantragung einer Ge-

bührenminderung o-

der -erstattung, um die 

aufwändige Abwicklung 

der Anträge planbarer 

zu gestalten. Dies wird 

auch in anderen Kom-

munen des Kreises Wa-

rendorf (zum Beispiel 

Oelde und Warendorf) 

so praktiziert. Die For-

mulierung stammt aus 

der Mustersatzung des 

Städte- und Gemeinde-

bundes. 
 



Anlage 5 zur Vorlage 2018/0285 

2. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Straßenreinigungs- und Gebühren-

satzung 

Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 3 und 4 Gesetz über die Reinigung öffent-

licher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen und der §§ 4 und 6 Kommunalabgaben-

gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am __________ fol-

gende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Beckum vom 17. Dezember 2015 wird wie folgt geändert: 

1 § 7 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe a wird die Angabe „1,45 Euro“ durch die Angabe „1,84 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe b wird die Angabe „1,53 Euro“ durch die Angabe „1,95 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe c wird die Angabe „1,29 Euro“ durch die Angabe „1,63 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe d wird die Angabe „1,13 Euro“ durch die Angabe „1,43 Euro“ ersetzt. 

2 § 7 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe a wird die Angabe „0,52 Euro“ durch die Angabe „0,65 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe b wird die Angabe „0,55 Euro“ durch die Angabe „0,68 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe c wird die Angabe „0,46 Euro“ durch die Angabe „0,57 Euro“ ersetzt. 

In Buchstabe d wird die Angabe „0,40 Euro“ durch die Angabe „0,50 Euro“ ersetzt. 

3 § 9 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„(5) Ein Anspruch auf angemessene Gebührenminderung oder -erstattung besteht 

nur bei erheblichen Ausfällen oder Mängeln der Reinigung. Er ist insbesondere 

ausgeschlossen bei: 

a) Ausfall oder Einschränkung der Reinigung an Wochenfeiertagen oder in-

folge parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Straßenarbeiten nur auf 

einem Teilstück der Straße, 

b) Ausfall der Reinigung durch unvorhersehbare Betriebsstörungen, durch 

Witterungseinflüsse, durch Straßenbauarbeiten oder durch andere zwin-

gende Gründe für einen Zeitraum bis zu einem zusammenhängenden Mo-

nat, 

c) Einschränkung der Reinigung durch Witterungseinflüsse und durch Stra-

ßenbauarbeiten für einen Zeitraum bis zu 3 zusammenhängenden Mona-

ten im Kalenderjahr. 

Der Anspruch auf Gebührenminderung oder -erstattung kann nur bis zum Ab-

lauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung schriftlich gel-

tend gemacht werden.“ 
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4 Das Straßenverzeichnis laut § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

Die Zuständigkeiten für die Straßenreinigung und die Winterwartung für die Straßen 

Am Himmelreich, Lise-Meitner-Weg und Marie-Curie-Straße wird wie folgt festgelegt: 

Straßenbezeichnung A = Fußgänger-

geschäfts-

straße 

B = Anliegerver-

kehr bzw. 

Mischfläche 

C = innerörtlich 

D = überörtlich 
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Am Himmelreich – rechte Seite von Haus-Nr. 18 bis Lönkerstraße B 1 x  x  

Am Himmelreich –linke Seite  von Haus-Nr. 15 bis Lönkerstraße (ohne Stichstraßen) B 1 x  x  

Am Himmelreich – rechte und linke Seite von Haus-Nr. 10 bis Haus-Nr. 16/13 a B 1  x x  

Am Himmelreich – Stichstraßen zu den Häusern Nr. 2 – 10, 11 a – 11 g, 13 a – 13 g, 

27 und 29, 35 und 35 a, 36 – 41 
B 1  x  x 

Lise-Meitner-Weg  B 1  x  x 

Marie-Curie-Straße  B 1  x  x 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
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Neufassung der Abfallgebührensatzung 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 3 zur Vorlage beigefügte Neufassung der Abfallgebührensatzung wird be-

schlossen. 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die im Jahr 2019 entstehenden umzulegenden Gesamtaufwendungen der Abfallbeseiti-

gung in Höhe von 2.688.885,28 Euro werden durch Abfallgebühren und sonstige Erträge in 

entsprechender Höhe gedeckt. 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation sind in den aus-

gewiesenen Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden über die Änderungsliste zum Haus-

haltsplanentwurf 2019 berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Gebührenfestsetzung erfolgt gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) in Verbindung mit der Satzung der Stadt 

Beckum über die Wertstoff- und Abfallwirtschaft vom 23. Oktober 2012. 
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Demografischer Wandel 

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum nahm in den Jahren 2003 bis 2013 kontinuierlich 

ab. Sie sank von 37 888 Personen im Jahr 2003 auf 35 909 Personen am 31. Dezember 

2013. 

Bis zum Stichtag 31. Dezember 2016 stieg die Bevölkerung auf 36 729 Personen; am Stich-

tag 31. Dezember 2017 betrug sie 36 689 Personen (IT.NRW). 

Die amtliche Bevölkerungszahl ist Grundlage der Kalkulation. 

Mit einer sinkenden Bevölkerungszahl geht eine sinkende durchschnittliche Haushaltsgrö-

ße bei gleichzeitig steigender Haushaltsanzahl einher. Darüber hinaus gibt es einen Trend 

zum Single-Haushalt. 

Daraus ergeben sich für die Sammlung und den Transport des Abfalls sinkende Sammel-

mengen und mehr Anfahrpunkte auf den Sammelfahrten, was einen steigenden Zeit- und 

damit Personalaufwand zur Folge hat.  

Isoliert betrachtet führen sinkende Bevölkerungszahlen tendenziell zu steigenden Kosten. 

Die Entwicklung der Gebühren kann unter Berücksichtigung beispielsweise der Entwicklung 

der Wertstoffwirtschaft jedoch hiervon abweichen. 

Erläuterungen 

Für die Abfallentsorgung werden Gebühren gemäß KAG NRW erhoben. 

Die Gebührenentwicklung hängt eng mit der Mengenentwicklung der Abfälle und Wert-

stoffe, den Entsorgungs- und Verwertungskosten sowie den Sammlungskosten zusammen. 

Die Gebührenentwicklung in Beckum seit dem Jahr 2013 und die für das Jahr 2019 kalku-

lierten Gebühren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 

Zudem sind die Gebühren für einen 4-Personen-Haushalt (Musterhaushalt) dargestellt, für 

den ein Standardabfallgefäß 80-Liter-Restmüllgefäß und ein 120-Liter-Bioabfallgefäß zu-

grunde gelegt wird – diese Abfallgefäßkombination betrifft circa 75 Prozent aller Beckumer 

Haushalte. 

Vergleich der jeweiligen Jahresgebühren für die Jahre 2013 bis 2019 

Restmüll 

14-tägliche Entleerung 2013 – 2016 2017 2018 2019 

80-Liter-Müllbehälter 100,44 € 103,68 € 104,76 € 106,68 € 

120-Liter-Müllbehälter 135,48 € 139,80 € 141,24 € 143,28 € 

240-Liter-Müllbehälter 237,60 € 245,64 € 248,28 € 252,00 € 

1100-Liter-Müllbehälter 994,20 € 1.060,56 € 1.071,12 € 1.084,32 € 

1100-Liter-Müllbehälter 

„ohne Leihgebühr“ 

934,80 € 1.002,60 € 1.014,72 € 1.022,40 € 

Wöchentliche Entleerung 2013 – 2016 2017 2018 2019 

1100-Liter-Müllbehälter 1.937,04 € 2.073,60 € 2.112,00 € 2.136,00 € 

1100-Liter-Müllbehälter 

„ohne Leihgebühr“ 
1.934,64 € 2.064,00 € 2.099,52 € 2.136,00 € 

Bioabfall 

14-tägliche Entleerung 2013 – 2016 2017 2018 2019 

120-Liter-Müllbehälter 63,12 € 65,16 € 65,16 € 65,16 € 

240-Liter-Müllbehälter 126,12 € 130,08 € 130,08 € 130,08 € 
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Zusätzliche Saisonbiotonne   

14-tägliche Entleerung 

2013 – 2016 2017 2018 2019 

120-Liter-Müllbehälter 

8 Monate – April bis November 
46,62 € 48,00 € 48,00 € 48,00 € 

240-Liter-Müllbehälter 

8 Monate – April bis November 
84,07 € 86,56 € 86,56 € 86,56 € 

 

Musterhaushalt (siehe Anlage 2) 2017 2018 2019 

Restmüll – 80-Liter-Müllbehälter  

Bioabfall – 120-Liter-Müllbehälter 
168,84 € 169,92 € 171,84 € 

Im Ergebnis steigen die Entsorgungskosten für das Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 

für die Restmüllentsorgung im Durchschnitt um 1,38 Prozent. 

Die Gebühren für die Bioabfallentsorgung bleiben konstant. Für einen Musterhaushalt mit 

einem 80-Liter-Restmüllgefäß und einem 120-Liter-Bioabfallgefäß betragen die Gebühren 

171,84 Euro. 

Ein Vergleich der Abfallgebühren mit anderen Städten und Gemeinden ist aufgrund der 

spezifischen Abfallwirtschaftssysteme nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt mög-

lich. 

Berechnungsgrundlagen 

Kernpunkte der Gebührenkalkulation sind: 

a) ein linearer Gebührenbemessungsmaßstab für Restmüll und Bioabfall, um Anreize zur 

Abfallvermeidung und Abfallverwertung anzubieten 

(entsprechend § 9 Absatz 2, Sätze 3 und 4 Landesabfallgesetz NRW), 

b) ein gefäßbezogener Grundbetrag zur Abdeckung von Fixkosten (Sockelbetrag der 

Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) 

(Personal-, Geschäfts- und Abfallberatungskosten). 

Die Gesamtaufwendungen für die Abfallentsorgung in der Stadt Beckum werden im 

Jahr 2019 voraussichtlich 2.688.885,28 Euro betragen (siehe Anlage 1, Seite 11). 

Wesentliche Positionen sind dabei: 

 die Entsorgungsentgelte der AWG 

(inklusive Sockelbetrag 1.344.457,97 Euro, circa 51,40 Prozent der Gesamtaufwen-

dungen) 

 und die Sammlungskosten Restmüll und Bioabfall 

(642.517,50 Euro, circa 24,56 Prozent der Gesamtaufwendungen). 

Erläuterungen zu einzelnen Positionen 

Entsorgungsentgelte AWG 

Der einwohnerbezogene Sockelbetrag der AWG bleibt mit 11,90 Euro pro Einwohnerin und 

Einwohner und Jahr unverändert und beträgt im Jahr 2019 ................................. 436.599,10 Euro. 

Die Entsorgungsentgelte für Restmüll und Bioabfall betragen ............................ 907.858,87 Euro. 

Die Gesamtaufwendungen, bestehend aus dem Sockelbetrag und den Entsorgungskosten, 

betragen somit ..................................................................................................................... 1.344.457,97 Euro. 
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Abfuhrentgelte 

Die Stadt Beckum hat zum 1. Januar 2018 die Sammlung und den Transport von Restmüll, 

Bioabfall und Sperrmüll auf den Kreis Warendorf mandatierend übertragen. 

Die Sammlungskosten für Restmüll und Bioabfall werden gemäß der ab 1. Januar 2018 gel-

tenden Ausführungsvereinbarung mit der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des 

Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) berücksichtigt und belaufen sich auf 

 ......................................................................................................................................................... 629.867,70 Euro. 

Die Sammlungskosten für Sperrmüll einschließlich Altholz werden ebenfalls auf der Grund-

lage der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Ausführungsvereinbarung mit der AWG Kom-

munal berücksichtigt und betragen im Jahr 2019 ............................................ circa 86.334,50 Euro. 

Elektrogerätesammlung 

Seit dem Jahr 2006 ist die Stadt Beckum gemäß Elektro- und Elektronikgesetz sammlungs-

pflichtig für alle Elektrogeräte inklusive Kühlgeräte. 

Eine Annahme- und Übergabestelle wurde auf dem Recyclinghof der Firma Franzpötter 

eingerichtet. Die hierfür jährlich anfallenden Kosten betragen zurzeit ............... 11.424,00 Euro. 

Die haushaltsnahe Sammlung und der Transport von Elektro- und Elektronikaltgeräten so-

wie Metall wurde zum 1. Januar 2013 an den Kreis Warendorf mandatierend übertragen. 

Die kostenlose Abholung von Elektrogroßgeräten und Metallteilen erfolgt unter einer ge-

bührenfreien Servicenummer. Da dem Kreis Warendorf auch die Erlöse aus der Vermark-

tung zufließen, entstehen für die Stadt Beckum keine Kosten. 

Altpapiersammlung 

Seit dem 1. April 2012 besteht mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Verein-

barung, in der die Stadt Beckum dem Kreis Warendorf die Sammlung und den Transport 

von Altpapier bis 2020 mandatierend übertragen hat. 

Der Kreis Warendorf hat die kreiseigene Gesellschaft AWG Kommunal mit der Ausführung 

beauftragt. 

Die AWG Kommunal erhält für die Abwicklung des Vertrages eine Verwaltungskostenpau-

schale in Höhe von 0,24 Euro pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr. 

Diese beläuft sich auf 8.805,36 Euro. 

Zusammenfassung 

Den Gesamtausgaben in Höhe von 2.688.885,28 Euro stehen Einnahmen (Einnahmen von 

Duales System Deutschland – DSD – und anderen Zuwendungen) in Höhe von insgesamt 

18.289,14 Euro gegenüber. 

Der Sonderposten des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung lag zum 31. Dezember 2017 

bei insgesamt 138.402,20 Euro, für den 31. Dezember 2018 beträgt der prognostizierte Be-

stand 118.402,20 Euro. 

Hiervon sollen zur Entlastung des Gebührenhaushaltes 2019 55.000,00 Euro entnommen 

werden. Somit liegt der voraussichtliche Stand des Sonderpostens zum 31. Dezember 2019 

bei 63.402,20 Euro. 

Unter Berücksichtigung dieser Positionen in Höhe von insgesamt 73.289,14 Euro ergeben 

sich umzulegende Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.615.596,14 Euro. 
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Gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2018 ist dies ein Anstieg von 41.199,29 Euro 

(+1,60 Prozent). 

Details sind der als Anlage 1 zur Vorlage beigefügten Gebührenkalkulation zu entnehmen. 

Abfallwirtschaftssystem 2019 

Das den Berechnungen zugrunde liegende Abfallwirtschaftssystem 2019 stellt sich wie 

folgt dar: 

1. Restmüll und Bioabfall werden 14-täglich alternierend abgefahren (Restmüll 80-, 

120-, 240- und 1100-Liter-Müllbehälter; Bioabfall 120- und 240-Liter-Müllbehälter); 

zusätzlich 1 100-Liter-Müllbehälter Restmüll wöchentlich. 

2. Saisonbiotonnen (120- und 240-Liter-Müllbehälter) werden nur in der Zeit von April 

bis November 14-täglich abgefahren. 

3. Altpapier wird 4-wöchentlich abgefahren (240- und 1 100-Liter-Müllbehälter). 

4. Kunststoffe, Verbunde, Leichtverpackungen inklusive Metalle et cetera werden durch 

ein vom dualen System beauftragtes Unternehmen eigenverantwortlich 14-täglich im 

gelben Sack gesammelt. 

5. Altglas wird durch ein vom dualen System beauftragtes Unternehmen eigenverant-

wortlich über Depotcontainer auf privaten Standorten gesammelt. 

6. Sperrmüll, Altholz, Elektro- und Kühlgeräte sowie sperrige Wertstoffe (Schrott) wer-

den ausschließlich nach Anmeldung kurzfristig gesammelt und separat abgefahren. 

Bei der Anmeldung werden die Abfuhrtermine mitgeteilt. 

7. Schadstoffhaltige Abfälle werden mehrmals jährlich an unterschiedlichen Standorten 

im Stadtgebiet über ein Schadstoffmobil gesammelt. 

8. Sperrige Grünabfälle sind eigenverantwortlich zu entsorgen (Verwerten, Recyclinghof, 

Entsorgungszentrum Ennigerloh).  

9. Am privat betriebenen Recyclinghof werden Abfälle und Wertstoffe gegen Entgelt 

angenommen. Die kostenlose Abgabe von Elektro- und Kühlgeräten sowie Leucht-

stoffröhren ist dort ebenfalls möglich. 

Eine Änderung des Abfallwirtschaftssystems erfolgt nicht. 

Mit der Neufassung der Abfallgebührensatzung werden auch die Regelungen zur Festset-

zung und Fälligkeit konkretisiert und an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. 

Anlage(n): 

1 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 

2 Diagramm zur Entwicklung der Abfallbeseitigungsgebühren 2013 bis 2019 

3 Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung 



Fachdienst Umwelt und Grün Anlage 1 zur  Vorlage 2018/0277
Gebührenkalkulation Abfallentsorgung ab 01.01.2019

A.  Behältervolumen 36689

Tab. A 1 Behälterbestand 2018 (30.06.2018)

Art Volumen in Liter Anzahl Liter je Woche Liter pro Jahr

RM    14-täglich 80 6.690 267600 13915200

         14-täglich 120 2.690 161400 8392800

         14-täglich 240 1.643 197160 10252320

         14-täglich 1100 71 39050 2030600

       wöchentlich 1100 134 147400 7664800

Gesamt RM 11228 812610 42255720

Volumen in Liter Anzahl Liter je Woche Liter pro Jahr

BIO    14-täglich 120 7.376 442560 23013120

         14-täglich 240 1.428 171360 8910720

Saisonbiotonne 120 742 51940 1575513

240 299 41860 1269753

Gesamt BIO 9845 707720 34769106

Volumen in Liter Anzahl Liter je Woche Liter pro Jahr

240 11211 672660 34978320

1100 197 54175 2817100

Gesamt Papier 11408 726835 37795420

Gesamt 32481 2.247.165 114.820.246

Tab. A 2 Prognose 2019 (Hochrechnung Grundlage 30.06.2018)

Art Volumen in Liter Anzahl Liter je Woche Liter pro Jahr

RM     14-täglich 80 6.665 266600 13910807

          14-täglich 120 2.694 161640 8434144 Das heißt

          14-täglich 240 1.651 198120 10337619 22,3

          14-täglich 1100 75 41250 2152366 Liter RM / Einw. * Wo

         wöchentlich 1100 138 151800 7920707

Gesamt RM 11.223 819410 42755643

Volumen in Liter Anzahl Liter je Woche Liter pro Jahr

BIO     14-täglich 120 7.356 441360 23029534

          14-täglich 240 1.424 170880 8916274 Das heißt

Saisonbiotonne 120 759 45540 1386124 16,7

240 307 36840 1121318 Liter BIO / Einw. * Wo

Gesamt BIO 9.846 612240 34453250

Volumen in Liter Anzahl Liter je Woche Liter pro Jahr

240 11176 670560 34988863 Das heißt

1100 196 53900 2812425 19,7

Gesamt Papiertonne 11.372 724460 37801288 Liter Papto / Einw. * Wo

 Das heißt gesamt

GESAMT 32.441 2.156.110 115.010.181 58,7

Liter/ Einw. * Wo

Veränderung Anzahl Volumen

RM:     -5 499923 Liter pro Jahr 1,18%

BIO:    1 -315856 Liter pro Jahr -0,92%

Papier: -36 5868 Liter pro Jahr 0,02%

Papiertonne 4-

wöchentlich

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der Änderungen zum Jahreswechsel und der weiteren Änderungen im

laufenden Jahr für 2019 folgender voraussichtlicher Gefäßbestand:

Die Behälteranzahl wurde durch Fortschreibung der Ummeldungen 2008 bis 2018 für 2019 ermittelt. Der Bestand

an Restmüllgefäßen nahm 2018 um 5 Stück ab. Der Bestand an Bioabfallgefäßen nahm um +1 Stück zu. Der

Bestand der Papiertonnen nahm um 35 Gefäße ab, die Container verminderten sich um einen Behälter gegenüber

dem Vorjahr. Für das Jahr 2019 wird von einem gleichbleibenden Behälterbestand ausgegangen.

Papiertonne 4-

wöchentlich
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1. Entsorgungskosten Sockelbetrag

Einwohnerzahl zum Stichtag 36689

Sockelbetrag pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr 10,00 €

zuzüglich 19 Prozent MWSt. 1,90 €

Sockelbetrag brutto pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr 11,90 €

Kosten Sockelbetrag 436.599,10 €

Prognose 2018 Menge (t) Euro/t  brutto Entsorgungsentgelt

Restmüll 80–240 l 4450 89,25 € 397.162,50 €

RM 1100 l MGB 790 89,25 € 70.507,50 €

Gesamt Hausmüll 5240 467.670,00 €

Bioabfall 4880 89,25 € 435.540,00 €

Summe 10120 903.210,00 €

Prognose 2019 Menge (t) Euro/t  brutto Entsorgungsentgelt

Restmüll 80–240 l 4472 89,25 € 399.130,43 €

RM 1100 l MGB 792 89,25 € 70.686,00 €

Gesamt Hausmüll 5264 469.816,43 €

Bioabfall 4908 89,25 € 438.042,44 €

Summe RM/BIO 10172 907.858,87 €

Gesamtkosten (Sockelbetrag + mengenabhängige Kosten) 1.344.457,97 €

3. kalkulatorische Zusatzkosten Saisonbiotonne

Aufwand Organisatíon intern für An-/Ab- und Ummeldung, Versand der Fuhrlisten und Bescheiderstellung.

Kosten je Stunde

je Einzelfall 12 Minuten 26,27 € 5,25 €

Versand Bescheid 0,70 €

5,95 €

Die Entsorgungsmengen sind in Fortschreibung der Entwicklung von 2010 bis 2018 ermittelt worden.

Sockelbetrag 2019

Der Aufsichtsrat der AWG hat vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages vorgeschlagen, die Entgelte für

Abfälle aus der kommunalen Abfallentsorgung ab dem 1. Januar 2019 nicht zu erhöhen, lediglich die

Entsorgungskosten für Altholz werden je Tonne von 43 Euro auf 49 Euro netto erhöht. Der Sockelbetrag von 10

Euro netto je Einwohnerin und Einwohner bleibt stabil.

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum reduzierte sich von 36731 auf 36689 Einwohnerinnen / Einwohner (- 24)

Stand zum 31. Dezember 2017 (auf der Basis des Zensus 2011). Die Änderungen in der Bevölkerungsentwicklung

wurden berücksichtigt.

2. Entsorgungskosten Restmüll und Bioabfall
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A. Sammlungs-/Transportkosten

Restmüll (laut Ausführungsvereinbarung)

Abfuhrrhythmus MGB-Typ Stück Bruttopreis/a Summe

14-täglich 80 6665 25,82 €                172.090,30 €

14-täglich 120 2694 25,82 €                69.559,08 €

14-täglich 240 1651 25,82 €                42.628,82 €

14-täglich 1100 75 261,80 €               19.635,00 €

wöchentlich 1100 152 523,60 €               79.587,20 €

Gesamt 11237 383.500,40 €

Bioabfall (laut Ausführungsvereinbarung)

Abfuhrrhythmus MGB-Typ Stück Bruttopreis/a Summe

14-täglich 120 7356 25,82 €                189.931,92 €

14-täglich 240 1424 25,82 €                36.767,68 €

Saisonbiotonne 120 759 18,45 €                14.003,55 €

240 307 18,45 €                5.664,15 €

Gesamt 9846 246.367,30 €

Sammlungskosten Restmüll 383.500,40 €

Sammlungskosten Bioabfall 246.367,30 €

Summe 2019 629.867,70 €

Gesamtabfuhrkosten Restmüll + Bioabfall 629.867,70 €

B. Behältermanagement

Restmüll MGB-Typ Behälteranzahl Bruttopreis/a Summe

MGB-Typ 80-l/120-l/240-l/1100-l 11237 0,60 €                  6.742,20 €

MGB-Typ Behälteranzahl Bruttopreis/a Summe

MGB-Typ 120-l/240-l 9846 0,60 €                  5.907,60 €

Summe Behältermanagement Restmüll + Bioabfall 12.649,80 €

Gesamtentgelt für Restmüll und Bioabfall 2019 642.517,50 €

Bioabfall inklusiv 

Saisonbiotonnen

Das Behältermanagement umfasst die wöchentliche Auslieferung und die Durchführung von Anpassungen im

Auftrag der Stadt sowie den Austausch defekter Behälter und die Neuauslieferung verschwundener Gefäße im

Verantwortungsbereich des Abfuhrunternehmens. Die Müllgroßbehälter (MGB) werden direkt beim

Anschlussnehmer zur Verfügung gestellt.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf 0,50 Euro netto je Behälter und Jahr, sofern nicht mehr als 1.000

Behälterwechsel pro Jahr vorgenommen werden müssen. Durchschnittlich erfolgen pro Jahr zwischen 700 und 800

Behälterwechsel.

4. Abfuhrentgelt für Restmüll und Bioabfall 2019

Seit dem 1. Januar 2018 hat die Stadt Beckum die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und

Sperrmüll auf den Kreis Warendorf übertragen. Hierzu wurde eine Ausführungsvereinbarung über die Sammlung

und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll mit der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des

Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) bis zum 31. Dezember 2024 geschlossen. Die AWG Kommunal erhält für

die Dauer dieses Vertrages von der Stadt Beckum die nachstehend aufgeführten Entgelte.
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5.  Sperrmüll  

In 2018 fallen voraussichtlich 1070 t Sperrmüll an

Kosten 2018 (Prognose ) Menge Bruttopreis Gesamt

Sammlungskosten lt. Vertrag 372 86,87 € 32.315,64 €

Sammlungskosten Altholz 698 77,35 € 53.990,30 €

Entsorgungskosten Sperrmüll 372 110,67 € 41.169,24 €

Entsorgungskosten Altholz 698 51,17 € 35.716,66 €

Wilder Sperrmüll (Sammlung in Stunden) 10 43,00 € 430,00 €

Gesamtkosten 163.621,84 €

In 2019 wird eine Menge von 1070 t Sperrmüll erwartet

Prognose 2019 Menge Bruttopreis Gesamt

Sammlungskosten Sperrmüll 375 86,87 € 32.576,25 €

Sammlungskosten Altholz 695 77,35 € 53.758,25 €

Entsorgungskosten Sperrmüll 375 110,67 € 41.501,25 €

Entsorgungskosten Altholz 695 58,31 € 40.525,45 €

Wilder Sperrmüll (Sammlung in Stunden) 10 43,00 € 430,00 €

Gesamtkosten 168.791,20 €

Im Jahr 2018 bleibt die Sperrmüllmenge gegenüber 2017 unverändert. Für 2019 wird ebenfalls von einer gleichen

Sperrmüllmenge ausgegangen.

Die Kosten für die Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, Metallteilen und Schrott sind unter Ziffer 8

dargestellt.                                

Ebenfalls ab dem 1. Januar 2018 ist die Sammlung und der Transport von Sperrmüll inklusiv Altholz auf den Kreis

Warendorf gemäß der bis zum 31. Dezember 2024 geschlossenen Ausführungsvereinbarung mit der Kommunalen

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) übertragen.

Die Berechnung und Zahlung der Vergütung für die Sammlung des Sperrmülls beziehungsweise des Altholzes

erfolgt monatlich auf Grundlage des gesammelten Gewichts. Die AWG Kommunal erhält für die Dauer dieses

Vertrages von der Stadt Beckum die nachstehend aufgeführten Entgelte.
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Stand 2018 als Prognose für 2019

A. Entsorgungskosten:

Schadstoffart kg Preis je kg Gesamt

Haushaltschemikalien 386,76 1,40 € 541,46 €

Säuregemische 76,70 1,11 € 85,14 €

Laugengemische 54,12 1,11 € 60,07 €

Ammoniak 2,40 1,11 € 2,66 €

Entwicklerbäder 0,00 0,92 € 0,00 €

Fixierbäder 0,00 0,92 € 0,00 €

Lösemittelgemische,  halogen-haltig 646,36 0,54 € 349,03 €

Trockenbatterien 250,14 0,00 € 0,00 €

Quecksilber 39,10 8,95 € 349,95 €

Spraydosen 293,42 2,03 € 595,64 €

Pflanzenschutzmittel 246,70 2,39 € 589,61 €

Altmedikamente 3,18 0,28 € 0,89 €

Bleiakkus 189,36 0,00 € 0,00 €

Altfarben / Altlacke 3.260,00 0,63 € 2.053,80 €

Dispersionsfarben, nicht ausgehärtet 7.882,00 0,63 € 4.965,66 €

ölverunr. Betriebsmittel 115,00 0,62 € 71,30 €

Altöl 422,00 0,09 € 37,98 €

Dispersionsfarben, ausgehärtet 0,00 0,00 € 0,00 €

Laborchemikalien anorganisch 1,12 6,73 € 7,54 €

Laborchemikalien organisch 0,00 3,42 € 0,00 €

Entsorgung Feststation Bauhof gesamt 0,00 0,00 € 681,61 €

Summe 13.868,36 10.392,35 €

Stück Preis je Stück

Leuchtstoffröhren / Stück 30,00 0,27 € 8,10 €

Feuerlöscher / Stück 7,00 5,99 € 41,93 €

Summe 37,00 50,03 €

kg Kosten

Gesamt: 13.905 10.442,38 €

MWSt. 19% 1.984,05 €

Gesamt 12.426,43 €

B. Sammlungskosten 

Gesamtstundenanzahl SM (ohne Bauhof) 30,25

Nettopreis pro Stunde 95,71 €

Summe 2.895,23 €

Anzahl Sammeltermine (ohne Bauhof) 7

Abfahrtspauschale pro Sammeltermin 97,00 €

Summe 679,00 € Gesamt 3.574,23 €

MWSt. 19% 679,10 €

Absperrkosten für den Standort Hellbach Sportplatz in Neubeckum (zweimal jährlich) 434,00 €

Summe Sammlungskosten 4.687,33 €

Gesamtkosten Sondermüll 17.113,76 €

6. Schadstoffentsorgung (Schadstoffmobil)

Die Sammlung und der Transport von schadstoffhaltigen Abfällen wurde 2013 an den Kreis Warendorf (AWG

Kommunal) übertragen. Das bestehende Sammelsystem verändert sich nicht. Die Sammlung erfolgt einmal

jährlich von Donnerstag bis Samstag an sechs Sammlungsstellen im gesamten Stadtgebiet. Zusätzlich werden drei

Samstagstermine am Recyclinghof Franzpötter und ein weiterer Samstagstermin am Hellbach-Sportplatz in

Neubeckum angeboten. Bei der Berechnung werden die Mengen des Jahres 2018 zu Grunde gelegt. Das Entgelt

für die Gestellung des Schadstoffmobils beläuft sich weiterhin auf 95,71 Euro pro Stunde. Zusätzlich wird eine

Anfahrtspauschale von 97 Euro pro Sammeltermin erhoben. Die Entsorgungskosten bleiben konstant.

Bleiakkumulatoren und Batterien können kostenfrei abgegeben werden.
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7.  Altpapier 

Verwaltungskostenpauschale Altpapier

Einwohnerzahl zum Stichtag 36689

Pauschale pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr 0,20 €

zuzüglich 19 % MWSt. 0,04 €

Pauschale brutto pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr 0,24 €

Gesamtkosten pro Jahr 8.805,36 €

Übergabestelle/Annahme Recyclinghof 11.424,00 €

Gesamtkosten Elektro- und Elektronikaltgeräte, Metallteile und Schrott 11.424,00 €

9. Personalkosten Produkt 110501

Personalaufwendungen für 2019 165.000,00 €

Seit dem Jahr 2006 besteht auf dem Recyclinghof Franzpötter eine Annahme- und Übergabestelle für Elektro- und

Elektronikaltgeräte.

Des weiteren können Elektro(groß)geräte und Metallteile im Rahmen der Sperrmüll- und Altholzsammlung

angemeldet werden. Hierfür steht den Bürgerinnen und Bürgern eine gebührenfreie Servicenummer zur

Verfügung.

Diese Sammlung und der Transport von Elektro- und Elektronikgeräten, Metallteilen und Schrott wurde am 2013

an den Kreis Warendorf (AWG Kommunal) übertragen. Die hierfür entstehenden jährlichen Kosten werden vom

Kreis beziehungsweise vom beauftragten Dritten übernommen, da diesem auch die erzielten Erlöse aus der

Vermarktung zufließen.

8. Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten Metallteilen und Schrott

Seit dem 1. April 2012 hat die Stadt Beckum mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, in

der die Stadt dem Kreis die Sammlung und den Transport von Altpapier mandatierend übertragen hat. Der Kreis

Warendorf hat die kreiseigene Gesellschaft AWG Kommunal mit der Sammlung und dem Transport beauftragt. Da

die Verwertung des Altpapiers und auch die Erlöse der AWG Kommunal zufließen, entstehen der Stadt Beckum für

das Einsammeln und Befördern des Altpapieres keine Kosten.

Die AWG Kommunal erhält eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 0,20 Euro netto pro Einwohnerin und

Einwohner und Jahr für die Abwicklung des Vertrages.
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"Wilder Müll"

Kostenart  Kalkulation 2018 Kalkulation 2019
Personal 29.939,20 € 30.514,02 €

Fahrzeugstundensatz 2.059,80 € 2.059,80 €

Sammlung/Transport * 1.433,70 € 1.433,97 €

Summe 33.432,70 € 34.007,79 €

* zusätzliche Entsorgungskosten unter Ziffer 2 enthalten 3.063,06 €

Straßenpapierkörbe

Kostenart  Kalkulation 2018 Kalkulation 2019

Personal 122.964,32 € 159.141,00 €

Sammlung/Transport * 4.779,00 € 4.779,00 €

Summe 127.743,32 € 163.920,00 €

* zusätzliche Entsorgungskosten unter Ziffer 2 enthalten 10.210,20 €

Gesamt

Kosten 161.176,02 € 0,00 € 197.927,79 €

13.273,26 €

Betrag

Personalkosten 24.750,19 €              

Sachkosten 3.258,63 €                

IT-Kosten 12.928,88 €              

Gesamtkosten 40.937,70 €             

Die Leerung der Straßenpapierkörbe einschließlich Reinigung des Umfeldes erfolgt auf der Grundlage eines

monatlichen Festpreises. Dieser Festpreis wurde im Jahr 2017 angepasst.

11. Interne Leistungsverrechnung

Anteilige Verwaltungskosten der Querschnittseinrichtungen für das Produkt 110501 - Maßnahmen der

Abfallwirtschaft - gemäß Berechnung des Fachdienstes Finanzen und Controlling zum Haushaltsplan 2019.

10.  Abfallbeseitigung  "Wilder Müll "/ Straßenpapierkörbe

Entsorgungskosten

Die Aufwendungen für den "Wilden Müll" basieren auf den detaillierten Zahlen der Städtischen Betriebe Beckum

auf der Basis der Kosten im Jahre 2018.
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12. Sachkosten Produkt 110501 (laut Entwurf Haushaltsplan 2019)

Produktkonto Bezeichnung Betrag

503201 Unfallversicherung 1.400,00 €

528100 Sonstige Sachleistungen 3.000,00 €

541202 Aus- und Fortbildung, Reisekosten 500,00 €

541204 100,00 €

542202 Miete für Druck- und Kopiergeräte 50,00 €
543101 450,00 €

543103 200,00 €

543126 2.600,00 €

543127 Papierbedarf 200,00 €

543128 3.100,00 €

544101 Haftpflicht-, sonstige Versicherungen 1.700,00 €

549901 Mitgliedschaft INFA 510,00 €

581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) 2.400,00 €

581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) 1.200,00 €

Gesamtkosten 17.410,00 €

13. Sachkosten der Abfallberatung

Produktkonto 528164

1.000,00 €

Pflege und Aktualisierung Tonnenticker App 650,00 €

Umweltkalender 11.250,00 €

Gesamtkosten 12.900,00 €

Drucksachen und sonstiger Bürobedarf

Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallentsorgung allgemein einschließlich Infos, etc. zur 

Vermeidung

Bekanntmachungen

Amtl. Blätter, Zeitschriften etc. 

Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz

Portogebühren
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Kosten 52.400,00 €

Oelder Straße

Die Sanierung ist beendet. Erforderlich ist weiterhin die Beprobung von Bodenluft und Grundwasser.
Kosten Produktkonto 110501.528165 1.000,00 €

Gustav-Freytag-Straße; Neubeckum

Kosten Produktkonto 110501.528165 1.000,00 €

Zinsen für Zuwendungen des Landes

Kosten Produktkonto 110501.551107

Neubeckumer Straße 0,00 €

Oelder Straße 7.200,00 €

Rückzahlung von Zuwendungen an das Land

Kosten Produktkonto 110501.549913 0,00 €

Gesamtkosten 61.600,00 €

Erstattung von nicht in Anspruch genommenen Landeszuwendungen oder für nicht förderfähige Ausgaben.

Mögliche erste Bewertung / Gefährdungsabschätzung in 2019.

Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel, Deponie Oelder Straße. Zahlung nach Abschluss der Maßnahme.

14. Aufwendungen für Altablagerungen

Neubeckumer Straße

Produktkonto 110501.528165

Maßgeblich für die Aufwendungen für Altablagerungen (ehemalige Altdeponien der Stadt) sind hier die

voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2019.

In einigen Teilbereichen besteht immer noch eine aktive Deponiegasproduktion. Insbesondere zwischen

Zementstraße und Kreisverkehr Grüner Weg werden weiterhin hohe Methangehalte gemessen. Zur Sicherung

dieser Flächen sind die Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen, Kontrolluntersuchungen und die Errichtung

einer passiven Entgasungsanlage zwingend erforderlich. Die gutachterliche Begleitung der Maßnahme und die

Errichtung der passiven Entgasungsanlage werden vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert.
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C) Einnahmen 

15. Einnahmen von Duales System Deutschland (DSD) und andere

Einwohnerzahl zum Stichtag 36689

0,26 €

Summe: 9.539,14 €

Verwaltungsgebühren (Versand von Unterlagen, Satzungen, etc.) 50,00 €

Einnahmen aus Veranstaltungen (anteilige Kosten Besucherinnen/Besucher) 200,00 €

Erstattung von Kosten durch Ersatzvornahme 200,00 €

Gesamteinnahmen 9.989,14 €

Stand Sonderposten für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung am 31.12.2017 138.402,20 €

63.430,00 €

wahrscheinliche Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich 2018 20.000,00 €

118.402,20 €

Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich 2019 55.000,00 €

Produktkonto 110501.414100

Zuwendung Neubeckumer Straße 8.300,00 €

Zuwendung Oelder Straße 0,00 €

Zuwendungen gesamt 8.300,00 €

17. Landeszuwendungen zur Sanierung von Altablagerungen und Gefährdungsabschätzungen

16. Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung

wahrscheinlicher Stand des Sonderpostens für den Gebührenhaushalt 

Abfallbeseitigung zum 31.12.2018

prognostizierte Entnahme aus dem Sonderposten gemäß Kalkulation der Gebühren 

Pauschale DSD pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit, 

Wertstoffberatung
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18. Grund- und Literbetrag

Zuordnung zu Grundgebühr RM-Gebühr Bio-Gebühr Gesamtkosten

Anzahl Gef. RM Vol. (l/a) Vol. (l/a) Vol. (l/a)

Nr. Kostenart 11223 42755643 34453250 77208893

1 Sockelbetrag AWG 436.599,10 € 436.599,10 €

2 Entsorgungskosten (Restmüll+Bioabfall) 469.816,43 € 438.042,44 € 907.858,87 €

3

4 Abfuhrentgelt 390.242,60 € 252.274,90 € 642.517,50 €

5 Sperrmüll 168.791,20 € 168.791,20 €

6 Schadstoffentsorgung 17.113,76 € 17.113,76 €

7 Verw.kostenpauschale Altpapier 8.805,36 € 8.805,36 €

9 Personalkosten 165.000,00 € 165.000,00 €

11 Interne Leistungsverrechnung 40.937,70 € 40.937,70 €

12 Sachkosten 17.410,00 € 17.410,00 €

13 Sachkosten der Abfallberatung 12.900,00 € 12.900,00 €

14 Altablagerungen 61.600,00 € 61.600,00 €

Summe Ausgaben 932.374,59 € 1.066.193,35 € 690.317,34 € 2.688.885,28 €

15 Einnahmen DSD und andere 9.989,14 € 9.989,14 €

16 Zuführung aus dem Sonderposten 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 55.000,00 €

17 Zuwendungen Altablagerungen 8.300,00 € 8.300,00 €

Summe Einnahmen 73.289,14 € 0,00 € 0,00 € 73.289,14 €

Gesamt Ausgaben - Einnahmen 859.085,45 € 1.066.193,35 € 690.317,34 € 2.615.596,14 €

Gesamt 859.085,45 € 1.066.193,35 € 690.317,34 € 2.615.596,14 €

Grundgebühr je Gefäß 76,55 €/Gefäß pro Jahr

Liter-Gebühr Restmüll 1,29 €/l pro Woche

Liter-Gebühr Bioabfall 1,08 €/l pro Woche

Ansatz 2019 76,55 € 1,29 1,08 €

Anmerkungen zu:

1 Sockelbetrag, Grundgebühr  

2 Aufteilung nach Deponiemengen (siehe Tabelle zu Punkt 2)

4 Aufteilung der Abfuhrkosten nach Aufwand Restmüll/Bioabfall

11.424,00 €

197.927,79 €10 197.927,79 €

11.424,00 €

Kostenanteil Eigenbetrieb für Wilder 

Müll + Straßenpapierkörbe

Elektro-/Elektronikaltgeräte, Metallteile, 

Schrott

8
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19. Berechnung der Jahresgebühren

Restmüll

14-tägliche Entleerung E.-Preis Grundgebühr E.-Preis Summe Gesamt

Gefäßgröße Liter/Woche 1,290 € Faktoren 76,55 € pro Jahr pro Monat

80 l MGB 40 51,58 € 0,72 55,12 € 106,70 € 106,68 € 8,890 €

120 l MGB 60 77,37 € 0,86 65,83 € 143,20 € 143,28 € 11,940 €

240 l MGB 120 154,74 € 1,27 97,22 € 251,96 € 252,00 € 21,000 €

1100 l MGB 550 709,23 € 4,9 375,10 € 1.084,32 € 1.084,32 € 90,360 €

ohne Leihgebühr 550 647,23 € 4,9 375,10 € 1.022,32 € 1.022,40 € 85,200 €

wöchentliche Entleerung

1100 l MGB 1100 1.383,45 € 9,8 750,19 € 2.133,64 € 2.136,00 € 178,000 €

ohne Leihgebühr 1100 1.383,45 € 9,8 750,19 € 2.133,64 € 2.136,00 € 178,000 €

Bioabfall

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße Liter/Woche E.-Preis Summe Summe pro Monat

120 l MGB 60 1,08 € 65,09 € 65,16 € 5,430 €

240 l MGB 120 1,08 € 130,19 € 130,08 € 10,840 €

Saisonbiotonne

Anteilige Kosten (8 Monate) + zusätzliche Verwaltungs-/ Entsorgerkosten

8 Monate Zusatzkosten Summe Summe pro Monat

120 l MGB 43,39 € 5,95 € 49,34 € 48,00 € 6,00 €

240 l MGB 86,79 € 5,95 € 92,74 € 86,56 € 10,82 €

20. Vergleich der Gebühren 2010 - 2019

Restmüll

14-tägliche Entleerung Diff. zu 2018 Diff. zu 2018

Gefäßgröße 2012 2013-2016 2017 2018 2019 Euro %

80 l MGB 114,72 € 100,44 € 103,68 € 104,76 €        106,68 € 1,92 € 1,83%

120 l MGB 154,20 € 135,48 € 139,80 € 141,24 €        143,28 € 2,04 € 1,45%

240 l MGB 270,12 € 237,60 € 245,64 € 248,28 €        252,00 € 3,72 € 1,50%

1100 l MGB 1.130,04 € 994,20 € 1.060,56 € 1.071,12 €      1.084,32 € 13,20 € 1,23%

o. Leihgebühr 1.062,96 € 934,80 € 1.002,60 € 1.014,72 €      1.022,40 € 7,68 € 0,76%

Wöchentliche Entleerung

1100 l MGB 2.226,96 € 1.937,04 € 2.073,60 € 2.112,00 €      2.136,00 € 24,00 € 1,14%

o. Leihgebühr 2.216,04 € 1.934,64 € 2.064,00 € 2.099,52 €      2.136,00 € 36,48 € 1,74%

Gesamtschnitt 1,38%

Bioabfall

14-tägliche Entleerung Diff. zu 2018

Gefäßgröße 2012 2013-2016 2017 2018 2019 Euro %

120 l MGB 71,52 € 63,12 € 65,16 € 65,16 €          65,16 € 0,00 € 0,00%

240 l MGB 142,92 € 126,12 € 130,08 € 130,08 €        130,08 € 0,00 € 0,00%

zusätzliche Saisonbiotonne: 2013-2016 2017 2018 2019 Diff. zu 2018 8 Monate

120 l  8 Mon. April - November 46,62 € 48,00 € 48,00 €          48,00 € 0,00 € 0,00%

240 l  8 Mon. April - November 84,07 € 86,56 € 86,56 €          86,56 € 0,00 € 0,00%

Gesamtschnitt 0,00%
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21. Ermittlung der Gebühreneinnahmen

Restmüll

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße Anzahl Gebühr/a Gesamt

80 l MGB 6.665 106,68 € 710.995,54 €

120 l MGB 2.694 143,28 € 386.004,40 €

240 l MGB 1.651 252,00 € 416.049,52 €
1100 l MGB 68 1.084,32 € 73.733,76 €

ohne Leihgebühr 7 1.022,40 € 7.156,80 €

wöchentliche Entleerung

1100 l MGB 126 2.136,00 € 269.136,00 €

ohne Leihgebühr 12 2.136,00 € 25.632,00 €

Summe 11223 1.888.708,03 €

Bioabfall

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße Anzahl Gebühr/a Gesamt

120 l MGB 7.356 65,16 € 479.316,96 €

240 l MGB 1.424 130,08 € 185.233,92 €

Saisonbiotonne

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße Anzahl Gebühr/8 Monate Gesamt

120 l MGB 759 48,00 € 36.432,00 €

240 l MGB 307 86,56 € 26.573,92 €

Summe 9846 727.556,80 €

Gesamteinnahmen Restmüll + Bioabfall 2.616.264,83 €

Gesamtgebühreneinnahmen: 2.616.264,83 €

Gesamtausgaben: 2.615.596,14 €

Überschuß/Zuschuß: 668,69 €
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STADT BECKUM Anlage 2 zur Vorlage 2018/0277

DER BÜRGERMEISTER

Fachdienst Umwelt und Grün

Entwicklung der Abfallbeseitigungsgebühren 2013 bis 2019
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Entwicklung der Abfallbeseitigungsgebühren 2013 bis 2019
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 Anlage 3 zur Vorlage 2018/0277 

Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung 

(Abfallgebührensatzung) 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen und der §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 26 Satzung der Stadt Beckum über die Wert-

stoff- und Abfallwirtschaft hat der Rat der Stadt Beckum am __________ folgende Satzung 

beschlossen: 

§ 1  

Gebührenpflicht 

Für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen der Abfallentsorgung erhebt die 

Stadt Beckum kostendeckende Gebühren als Jahresgebühr. 

(1) Gebührenpflichtig sind die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer 

der an der Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke sowie bei der Sammlung 

von Kühlgeräten, sperrigen Abfällen und sperrigen Grünabfällen die Abfallbesitzerin-

nen und Abfallbesitzer. 

Den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern stehen Erbbaube-

rechtigte, Nießbraucherinnen und Nießbraucher und sonstige zur Nutzung des 

Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamt-

schuldnerisch. 

(2) Bei Eigentumswechseln ist die neue Grundstückseigentümerin beziehungsweise der 

neue Grundstückseigentümer von Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem 

Monat der Eigentumsübertragung folgt. Die bisherige Grundstückseigentümerin be-

ziehungsweise der bisherige Grundstückseigentümern haftet für Gebührenzahlungen, 

die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die Stadt Beckum Kenntnis von 

dem Eigentumswechsel erhalten hat. Im Übrigen gilt Absatz 1 Satz 2. 

(3) Die Gebührenpflichtigen nach Absatz 1 und 2 sind verpflichtet, alle für die Errechnung 

der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte 

der Stadt Beckum – nach vorheriger Terminvereinbarung – das jeweilig betroffene 

Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage überprüfen und festzustellen zu 

können. 

§ 2  

Gebührentarife 

(1) Restmüll 

Die Gebühr für das Einsammeln und Befördern von Restmüll richtet sich nach der An-

zahl und Größe der Restmüllbehälter und dem jeweiligen Abfuhrintervall. 

Die Gebühr beträgt: 

a) Wöchentliche Entleerung: 

Leihbehälter:  1100-Liter-Müllbehälter ............................................ 2.136,00 Euro 

entspricht .....................................................178,00 Euro monatlich. 

Eigentumsbehälter: 1100-Liter-Müllbehälter ............................................ 2.136,00 Euro 

entspricht .....................................................178,00 Euro monatlich. 
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b) 14-tägliche Entleerung: 

Leihbehälter: 80-Liter-Müllbehälter .................................................... 106,68 Euro 

entspricht .......................................................... 8,89 Euro monatlich. 

 120-Liter-Müllbehälter ................................................. 143,28 Euro 

entspricht ....................................................... 11,94 Euro monatlich. 

 240-Liter-Müllbehälter ................................................. 252,00 Euro 

entspricht ....................................................... 21,00 Euro monatlich. 

 1100-Liter-Müllbehälter ............................................ 1.084,32 Euro 

entspricht ....................................................... 90,36 Euro monatlich. 

Eigentumsbehälter: 1100-Liter-Müllbehälter ............................................ 1.022,40 Euro 

entspricht ....................................................... 85,20 Euro monatlich. 

(2) Bioabfall 

Die Gebühr für das Einsammeln und Befördern von Bioabfall richtet sich nach der An-

zahl und Größe der Leihbehälter. Die Entleerung erfolgt 14-täglich. 

Die Gebühr beträgt: 

a) 120-Liter-Müllbehälter ................................................................................................ 65,16 Euro 

entspricht ...................................................................................................... 5,43 Euro monatlich. 

240-Liter-Müllbehälter ............................................................................................. 130,08 Euro 

entspricht ................................................................................................... 10,84 Euro monatlich. 

b) Saisonbiotonne von April bis November (8 Monate) 

120-Liter-Müllbehälter ................................................................................................ 48,00 Euro 

entspricht ...................................................................................................... 6,00 Euro monatlich. 

240-Liter-Müllbehälter ................................................................................................ 86,56 Euro 

entspricht ................................................................................................... 10,82 Euro monatlich. 

(3) Schadstoffmobil und Sperrmüll 

Für die Annahme von Problemabfällen am Schadstoffmobil, die Sammlung und Ver-

wertung von Sperrmüll und sperriger Wertstoffe sowie die Abfallberatung werden 

keine gesonderten Gebühren erhoben. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist 

mit der Gebühr nach Absatz 1 abgegolten. 

§ 3  

Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Gebühr wird durch Gebührenbescheid, der auch zusammen mit anderen Abga-

ben ergehen kann, festgesetzt. 

(2) Die Gebühr ist zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November fällig. 

(3) Gebührenpflichtige können schriftlich beantragen, dass der Jahresbetrag am 1. Juli 

entrichtet wird. Der Antrag muss bis zum 30. September des vorangehenden Kalen-

derjahres vorliegen. 
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§ 4  

Vorauszahlung 

Die Gebühren werden als Vorauszahlung erhoben. Sie gelten bis zur Bekanntgabe eines 

neuen Abgabenbescheides zu den festgesetzten Fälligkeiten. 

Vorauszahlungen sind unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahresgebühr durch 

die Gebührenpflichtigen nach § 1 zu entrichten. 

§ 5  

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten des auf den Anschluss an die öffentliche Ab-

fallentsorgung folgenden Monats. Sie endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Ab-

fallbehälter abgemeldet wird. 

§ 6  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsor-

gung in der Stadt Beckum vom 20. Dezember 2017 außer Kraft. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Dr. Strothmann 2018/0270 

Telefon: 02521 29-100 öffentlich 

Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

29.11.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen. 

Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation und die Vorberei-

tung und Umsetzung der Satzungsänderung sind in den in der Gebührenkalkulation aus-

gewiesenen Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2019 des Städti-

schen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Gebührenerhebung erfolgt auf der Grundlage der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 Kommunalabga-

bengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und des § 54 Wassergesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen. 

Die jährliche Gebührenkalkulation bildet die Grundlage für die in der Beitrags- und Gebüh-

rensatzung zur Entwässerungssatzung zugrunde liegenden Sätze für die Schmutzwasser-

gebühr (§ 4 Absatz 8) und für die Niederschlagswassergebühr (§ 5 Absatz 4). 
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Demografischer Wandel 

Grundsätzlich haben demografische Entwicklungen Auswirkungen auf die Kalkulation der 

Entwässerungsgebühren. Die Höhe der Schmutzwasserverbräuche hängt unmittelbar mit 

der Höhe der Bevölkerungszahlen zusammen. Hintergrund sind die hohen verbrauchsun-

abhängigen Fixkosten im Entwässerungsbereich, die für den Ausbau und die Unterhaltung 

des Kanalnetzes aufzuwenden sind. Je nach Entwicklung der Bevölkerungszahlen sind diese 

Fixkosten von mehr oder weniger Personen zu tragen. Auch die Höhe der in die Kanalisati-

on abgeleiteten Niederschlagswassermengen steht in Verbindung mit dem Volumen an 

versiegelten Flächen, welche bei steigender Bevölkerungszahl tendenziell zunimmt.  

Nach einem Rückgang der Bevölkerungszahlen von 37 888 Personen im Jahr 2003 auf 

35 909 Personen am 31. Dezember 2013 stieg die Personenzahl mit Alleiniger Wohnung 

und Hauptwohnung in Beckum zum 31. Dezember 2017 auf 36 689 (IT.NRW). 

Erläuterungen 

Für die Abwasserentsorgung werden Gebühren auf der Grundlage des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Höhe ist insbesondere von 

den Kosten der Abwasserbeseitigung sowie den Erlösen abhängig. 

Die Gebührenentwicklung seit dem Jahr 2015 und die für das Jahr 2019 kalkulierten Ge-

bühren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zudem sind die Gebühren 

für einen 4-Personen-Haushalt („Musterhaushalt“) dargestellt, für den mit 144 Kubikmetern 

Schmutzwasser und 160 Quadratmetern abflusswirksamer Fläche kalkuliert wird: 

Gebührenart 2015 2016 2017 2018 2019 

Schmutzwasser 

pro Kubikmeter 
3,07 Euro 3,07 Euro 2,97 Euro 2,87 Euro 2,85 Euro 

Niederschlagswasser 

pro Quadratmeter 
0,63 Euro 0,63 Euro 0,63 Euro 0,63 Euro 0,67 Euro 

Musterhaushalt 542,88 Euro 542,88 Euro 528,48 Euro 514,08 Euro 517,60 Euro 

Im Ergebnis können die Gebühren für das Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 im Bereich 

des Schmutzwassers um 0,02 Euro gesenkt werden. Im Bereich des Niederschlagwassers 

steigen die Gebühren um 0,04 Euro. 

Insgesamt stellt die Gebührenänderungen für den Musterhaushalt eine Erhöhung um 

3,52 Euro zum Jahr 2018 dar. Im Vergleich zum Jahr 2015 reduzieren sich die Gebühren für 

den Musterhaushalt für das Jahr 2019 um 25,28 Euro. 

Berechnungsgrundlagen 

In der Gebührenkalkulation 2019 konnte die Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von 

199.296,49 Euro (2018: 79.585,33 Euro) im Bereich Schmutzwasser berücksichtigt werden. 

Hier sollen Überschüsse aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre aufwandsmindernd 

eingesetzt werden. Der Einsatz des voraussichtlich zum Jahresende 2018 verbleibenden 

Sonderpostens in Höhe von rund 60.000 Euro soll im Bereich der Niederschlagswasserge-

bühr voraussichtlich im Jahr 2020 zur Stabilisierung auf dem Niveau der errechneten Ge-

bühr für das Jahr 2019 eingesetzt werden. Ein Ansatz in der Gebührenkalkulation 2019 er-

folgt daher nicht (Vorjahr: 220.000 Euro). Vorhandene Überschüsse aus Gebührenabrech-

nungen der Vorjahre sind weitestgehend an die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler 

erstattet worden. 
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Bei kalkulierten Erlösen in Höhe von 343.550 Euro (2018: 425.850 Euro) haben sich die um-

lagefähigen Gesamtkosten gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2018 von 9.219.669 Euro 

auf 9.197.473 Euro reduziert. Im Ergebnis ist der durch Gebühren zu deckende Betrag von 

8.793.819 Euro auf 8.853.923 Euro gestiegen. 

Aufgrund der Zinsentwicklung wurde der kalkulatorische Zinssatz auf 5,74 Prozent festge-

setzt. Das zu verzinsende Kapital steigt aufgrund der durchgeführten und der vorgesehe-

nen Investitionen von 31.221.132 Euro auf 32.618.298 Euro. Die Zinsbelastung reduziert 

sich im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2018 jedoch aufgrund des gesunkenen ansatz-

fähigen Zinssatzes um 63.420 Euro. 

Die kalkulatorischen Abschreibungen steigen aufgrund der durchgeführten und der vorge-

sehenen Investitionen um 93.424 Euro. 

Es entfallen auf: 

- kalkulatorische Abschreibungen ............................................................................... 3.979.533 Euro 

- kalkulatorische Zinsen ................................................................................................... 1.872.290 Euro 

- laufende Kosten ............................................................................................................... 3.345.650 Euro 

 9.197.473 Euro 

Die Abwassermenge ist beim Schmutzwasser auf 1.777.823 Kubikmeter gesunken  

(–2,52 Prozent). Beim Niederschlagswasser ist die abflusswirksame Fläche auf 

5.597.597 Quadratmeter angestiegen (+1,16 Prozent). 

Aufgrund des im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2018 gesunkenen Gebührenbedarfs in 

Höhe von 5.067.553,52 Euro (–170.465,26 Euro) ist im Bereich Schmutzwasser trotz der 

ebenfalls reduzierten Abwassermenge eine weitere Senkung der Gebühr um 0,02 Euro 

möglich. 

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr steigt der Gebührenbedarf im Vergleich zur 

Gebührenkalkulation 2018 auf 3.768.758,57 Euro (+231.230,25 Euro) an. Die Steigerung der 

abflusswirksamen Fläche erfolgt jedoch nicht in gleichem Maße, sodass eine Gebührener-

höhung um 0,04 Euro die Folge ist. 

Die weiteren Einzelheiten sind der beigefügten Gebührenkalkulation (siehe Anlage 1 zur 

Vorlage) zu entnehmen. 

Die erforderliche Satzungsänderung ist in der Anlage 2 zur Vorlage dargestellt. 

 

Anlage(n): 

1 Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2019 

2 7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 



Anlage 1 zur Vorlage 2018/0270

Die Berechnung des öffentlichen Kostenanteils an der Niederschlagsentwässerung für öffentliche Straßen, Wege und Plätze beruht auf 

dem ermittelten öffentlichen Flächenanteil. Die Berechnung der Kostenanteile für die Entsorgung des Inhalts aus Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben beruht auf dem Verhältnis der entsorgten Grubeninhalte zu dem über die Kanalisation abgeleiteten Schmutzwasser. 

Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, der Abschreibungen und Zinsen auf die Bereiche Schmutz- und 

Niederschlagswasser erfolgte entweder – soweit möglich – anhand der jeweiligen tatsächlichen Verursachung der einzelnen Kostenposition 

oder im Übrigen anhand von verursachungsgerechten Zuordungsschlüsseln. Ingesamt ergibt sich so eine gegenüber 2018 nur geringfügig 

veränderte Aufteilung der Kosten von 57,43 Prozent auf Schmutzwasser und 42,57 Prozent auf Niederschlagswasser.

Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2019

1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2019 sind die voraussichtlich in diesem Jahr entstehenden Kosten und die 

voraussichtlichen Leistungen.

1.1 Kalkulatorische Abschreibungen

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens wird auf der Basis der fortgeschriebenen Wiederbeschaffungszeitwerte und des 

für die einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet. Die Fortschreibung erfolgt 

anhand von Indexwerten, die vom Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen – IT.NRW" ermittelt werden. 

1.2 Kalkulatorische Zinsen

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für das im Anlagevermögen gebundene Kapital wird auf der Basis der Anschaffungs- bzw. 

Herstellungswerte ermittelt. Hierbei werden Beiträge und Zuweisungen Dritter (Abzugskapital) abgezogen. Bei der Zinsberechnung wird 

ein kalkulatorischer Zinssatz von 5,74 Prozent zugrunde gelegt. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land 

Nordrhein-Westfalen sind für den zulässigen Nominalzinssatz die Durchschnittswerte für öffentliche Anleihen maßgeblich, wobei eine 

Erhöhung um bis zu 0,5 Prozent zulässig ist. Die Durchschnittswerte werden von der Deutschen Bundesbank ermittelt, danach liegt der 

zulässige Nominalzins für das Jahr 2019 bei 5,24 Prozent.

2. Kostenzuordnung

Seite 1 von 4
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Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000,00 € 38.188,09 € 11.400,00 € 405,61 € 6,30 €

+ Sonstige Transfererträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000,00 € 34.963,20 € 24.913,38 € 121,53 € 1,89 €

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.550,00 € 1.485,94 € 1.058,82 € 5,17 € 0,08 €

+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Aktivierte Eigenleistungen 31.000,00 € 18.064,32 € 12.871,91 € 62,79 € 0,97 €

+ Auflösungen aus dem Sonderposten 200.000,00 € 199.296,49 € 0,00 € 692,76 € 10,75 €

Summe Leistungen 343.550,00 € 291.998,03 € 50.244,11 € 1.287,86 € 19,99 €

Kosten

+ Personalaufwendungen 1.547.550,00 € 984.955,59 € 556.491,44 € 6.009,68 € 93,29 €

+ Versorgungsaufwendungen 48.950,00 € 31.154,78 € 17.602,18 € 190,09 € 2,95 €

+ Aufwendungen für Sach- und 

    Dienstleistungen 

1.637.900,00 € 1.078.728,96 € 552.083,71 € 6.978,99 € 108,34 €

+ Transferaufwendungen 55.000,00 € 42.006,90 € 12.540,00 € 446,18 € 6,93 €

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.250,00 € 35.206,58 € 20.841,73 € 198,61 € 3,08 €

+ kalkulatorische Zinsen 1.872.290,31 € 1.019.839,92 € 850.888,73 € 1.537,79 € 23,87 €

+ Kalkulatorische Abschreibungen 3.979.533,00 € 2.167.658,82 € 1.808.554,89 € 3.268,55 € 50,74 €

+ Ausgleich von Defiziten aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Kosten 9.197.473,31 € 5.359.551,55 € 3.819.002,68 € 18.629,87 € 289,20 €

Summe Leistungen 343.550,00 € 291.998,03 € 50.244,11 € 1.287,86 € 19,99 €

Summe Kosten 9.197.473,31 € 5.359.551,55 € 3.819.002,68 € 18.629,87 € 289,20 €

Gebührenbedarf (Unterdeckung) -8.853.923,31 € -5.067.553,52 € -3.768.758,57 € -17.342,01 € -269,21 €

2 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Bedarfes

Kalkulation 

insgesamt

Schmutzwasser Niederschlags-

wasser

Klein-

kläranlagen

Gruben
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3 Berechnung der Divisoren

Frischwasserverbrauch geschätzt Anzahl 

Kubikmeter

Faktor Rechnungs-

einheiten

Leichtverschmutzer 8.413 0,72 6.057

häusliches Abwasser 1.617.018 1,00 1.617.018

Starkverschmutzer 25.447 1,50 38.171

Starkverschmutzer 97.584 1,10 107.342

Geringverschmutzer 17.890 0,50 8.945

abflusslose Gruben 290 1,00 290

Summe 1.766.642 1.777.823

versiegelte Flächen Anzahl 

Quadratmeter

Faktor Rechnungs-

einheiten

Straßenfläche (öffentlich) 1.708.512 1,00 1.708.512

Parkplätze (öffentlich) 22.100 1,00 22.100

versiegelte städtische Grundstücksfläche 160.600 1,00 160.600

versiegelte Fläche private Grundstücksfläche 3.706.385 1,00 3.706.385

Summe 5.597.597

Anzahl 

Kubikmeter

Faktor* Rechnungs-

einheiten

Vehältnis

Abfuhrmenge aus Kleinkläranlagen in 

Kubikmetern

1.180 16,00 18.880 1,05 %

Frischwasserverbrauch 1.777.823 98,95 %

*Faktor zur Berücksichtigung der besonderen Verschmutzung (DWA/ATV-A 280)

Divisor Schmutzwassergebühr 

Divisor Niederschlagswassergebühr

Divisor Kleinkläranlagen
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4 Ermittlung der Gebühr

Schmutzwassergebühr Anzahl 

Kubikmeter

Anteilige Kosten Gebührensätze 

pro Kubikmeter

Leichtverschmutzer 8.413 17.266,06 € 2,05 €

häusliches Abwasser 1.617.018 4.609.190,04 € 2,85 €

Starkverschmutzer 25.447 108.802,18 € 4,27 €

Starkverschmutzer 97.584 305.971,56 € 3,13 €

Geringverschmutzer 17.890 25.497,06 € 1,42 €

abflusslose Gruben 290 826,62 € 2,85 €

Summe 1.766.642 5.067.553,52 €

Niederschlagswassergebühr Anzahl 

Quadratmeter

Anteilige Kosten Gebührensätze 

pro Kubikmeter

Straßenfläche (öffentlich) 1.708.512 1.150.309,54 € 0,67 €

Parkplätze (öffentlich) 22.100 14.879,52 € 0,67 €

versiegelte städtische Grundstücksfläche 160.600 108.129,01 € 0,67 €

versiegelte Fläche private Grundstücksfläche 3.706.385 2.495.440,49 € 0,67 €

Summe 5.597.597 3.768.758,56 €

Klärschlammbeseitigung Kubikmeter 

Kleinkläranlagen

Kosten 

Kleinkläranlagen

Kubikmeter 

Gruben

Kosten 

Gruben

Entsorgung ohne Abfuhr 300 14,70 € 40 0,96 €

Abfuhr Klärschlammbeseitigung 880 13,50 € 240 12,50 €

Entsorgungsgebühr inklusive Abfuhr 28,20 € 13,46 €

Gebührenerlöse Schmutzwasser  privat 5.065.969,79 € 8.853.923,31 €

Gebührenerlöse Niederschlagswasser privat 2.483.277,95 € 8.848.980,48 €

-4.942,82 €

Erlöse für die Klärschlammbeseitigung 32.620,70 € * Aufgrund von Rundungsdifferenzen

Gesamt 8.848.980,48 €

Überschuss / Fehlbedarf*öffentlicher Kostenanteil an der 

Niederschlagsentwässerung

1.267.112,04 €

Gebührenerlöse gesamt

Gebührenbedarf gesamt
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Anlage 2 zur Vorlage 2018/0270 

7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Stadt Beckum 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 1, 

2, 4 bis 6 und 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und des § 54 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am 

____________ folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwasser-

gebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung) vom 17. Dezember 2008 wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2019 für Schmutzwasser ......................... 2,85 €/m³. 

Abweichend davon beträgt die Gebühr für Schmutzwasser 

1. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 ........................................................ 2,92 €/m³, 

2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008 ........................................................ 2,92 €/m³, 

3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 ........................................................ 2,99 €/m³, 

4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 ........................................................ 3,06 €/m³, 

5. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 ........................................................ 3,20 €/m³, 

6. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2016 ............................................. 3,07 €/m³, 

7. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 ........................................................ 2,97 €/m³, 

8. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 ....................................................... 2,87 €/m³.“ 

2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2019 für jeden Quadratmeter bebauter bebau-

ter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamen Fläche 

im Sinne des Absatz 1 jährlich ..................................................................................................... 0,67 €. 

Abweichend davon beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter (m²) bebauter bebau-

ter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamen Fläche im Sinne des Ab-

satz 1 jährlich 

1. vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2008 ............................................. 0,64 €/m², 

2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 ........................................................ 0,63 €/m², 

3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 ........................................................ 0,64 €/m², 

4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 ........................................................ 0,65 €/m², 

5. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2018 ............................................ 0,63 €/m².“ 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann 2018/0269 

Telefon: 02521/29-100 öffentlich 

Neufassung Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

29.11.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2018/0270 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung – beigefügte Gebührenkalkulation wird für den Bereich Klär-

schlamm beschlossen. 

Die als Anlage zur Vorlage 2018/0269 beigefügte Neufassung der Klärschlammbeseiti-

gungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation sowie die Vorbe-

reitung und Umsetzung der Neufassung der Klärschlammbeseitigungs- und  

-entsorgungssatzung der Stadt Beckum sind in den in der Gebührenkalkulation ausgewie-

senen Verwaltungskosten enthalten. 

Finanzierung 

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2019 des Städti-

schen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Neufassung der Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beck-

um sowie der Gebührensatzung erfolgt auf der Grundlage der §§ 7 und 41 Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 46 und 54 Landeswassergesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) sowie der §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 
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Erläuterungen 

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Beckum umfasst gemäß § 46 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 5 LWG NRW das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden 

Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseiti-

gung. Entsprechendes gilt für das in abflusslosen Gruben anfallende Abwasser. 

Die zu beachtenden Vorgaben sind in der Klärschlammbeseitigungssatzung geregelt. 

Gemäß § 9 Absatz 1 Klärschlammbeseitigungssatzung erhebt die Stadt Beckum für die In-

anspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

Benutzungsgebühren. 

Durch die Änderungen der Gebühren und der Einführung der bedarfsgerechten Abfuhr ist 

die Neufassung der Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung erforderlich. 

Die Gebührenentwicklung je Kubikmeter (m³) und Gebührenart seit dem Jahr 2015 bis zu 

den kalkulierten Gebühren für das Jahr 2019 stellt sich wie folgt dar: 

Gebührenart 2015 2016 2017 2018 2019 

Klärschlamm 

Selbstanlieferung 
23,25 €/m³ 23,05 €/m³ 16,92 €/m³ 15,30 €/m³ 14,70 €/m³ 

Abwasser 

Selbstanlieferung 
1,47 €/m³ 1,46 €/m³ 1,07 €/m³ 0,73 €/m³ 0,96 €/m³ 

Klärschlamm Abfuhr 35,75 €/m³ 35,55 €/m³ 29,42 €/m³ 27,80 €/m³ 28,20 €/m³ 

Abwasser Abfuhr 12,78 €/m³ 12,77 €/m³ 12,38 €/m³ 12,04 €/m³ 13,46 €/m³ 

Berechnungsgrundlagen 

Die Gebühren für die Beseitigung des Klärschlamms und des Abwassers aus abflusslosen 

Gruben wurden gemeinsam mit den Abwassergebühren kalkuliert. 

Die für die Aufbereitung des Klärschlamms auf der Kläranlage anfallenden Kosten sind an-

teilig in den Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung enthalten. 

Im Gebührenjahr 2019 ergeben sich folgende zu verteilende Kosten für die Klärschlamm- 

beziehungsweise Abwasserbehandlung: 

‒ Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen ......................................... 17.342,01  Euro, 

‒ Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben ............................................ 269,21 Euro. 

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlich zu behandelnden Menge von 

1 180 Kubikmeter Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und 280 Kubikmeter Abwasser aus 

abflusslosen Gruben ergeben sich für die Selbstanlieferung folgende auf ganze Cent ge-

rundete Gebühren: 

‒ Selbstanlieferung Klärschlamm ........................................................ 14,70 Euro pro Kubikmeter, 

‒ Selbstanlieferung Abwasser ................................................................. 0,96 Euro pro Kubikmeter. 

Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 1 zur Vorlage 2018/0270 – Änderung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügten Gebührenkalku-

lation für das Jahr 2019. Hierauf wird verwiesen. 

Eine notwendige Abfuhr des Klärschlamms beziehungsweise des Abwassers erfolgt durch 

ein beauftragtes Unternehmen. 
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Für das Jahr 2019 ergeben sich für die Klärschlammabfuhr folgende Abfuhrkosten: 

‒ Abfuhrkosten Klärschlamm ............................................................... 13,50 Euro pro Kubikmeter, 

‒ Abfuhrkosten Abwasser ...................................................................... 12,50 Euro pro Kubikmeter. 

Die Abfuhrkosten werden im Falle der Abholung des Klärschlamms den Gebühren für 

Selbstanlieferung hinzugerechnet. 

 

Anlage(n): 

Neufassung Klärschlammbeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum 



Anlage zur Vorlage 2018/0269 
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Präambel 

Aufgrund §§ 7, 8 und 9 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 60, 61 

Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG), der §§ 43 bis 46 Wassergesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranla-

gen und Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, hat der Rat der Stadt Beckum am __________ 

folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum beseitigt und entsorgt im Stadtgebiet Beck-

um den Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlagen als öffentliche Einrichtung. 

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben 

und Grundstücksentwässerungsanlagen für häusliches Schmutzwasser im Sinne des 

§ 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 WHG. Sie sind laut § 60 WHG in Verbindung mit 

§ 56 LWG NRW nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bau-

en, zu betreiben und zu unterhalten. Betreiberinnen und Betreiber der Grundstück-

sentwässerungsanlagen sind die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer. 

(3) Die Beseitigung umfasst das Auspumpen der Anlage, die Entsorgung die Abfuhr und 

Behandlung der Anlageninhalte entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 

Abwassertechnik. Zur Durchführung der Beseitigung und Entsorgung können Dritte 

beauftragt werden. 

§ 2 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber einer Grundstücksentwässerungsanlage nach § 1 

sind – vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung – berechtigt, die Entsor-

gung und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benutzungs-

recht). Betreiber(innen)wechsel sind anzuzeigen. 

(2) Landwirtschaftliche Betriebe können beim Kreis Warendorf – über den Städtischen 

Abwasserbetrieb Beckum – schriftlich beantragen, vom Anschluss- und Benutzungs-

recht befreit zu werden. 

§ 3 

Entsorgungsausschluss 

Abwasser, das aufgrund seiner Inhaltsstoffe das mit der Entleerung und Abfuhr beschäftig-

te Personal verletzen oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigen kann, ist 

von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ausgeschlossen. Eine Verdünnung oder 

Vermischung des Abwassers, mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, ist verboten. 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Anschlussberechtigte nach § 2 sind verpflichtet, die Beseitigung und Entsorgung der 

Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch den Städtischen Abwasserbe-

trieb Beckum oder beauftragte Dritte zu veranlassen und diesen den zu entsorgenden 

Inhalt zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 
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(2) Landwirtschaftliche Betriebe können beim Kreis Warendorf – über den Städtischen 

Abwasserbetrieb Beckum – schriftlich beantragen, vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang befreit zu werden. 

§ 5 

Grundstücksentwässerungsanlage und Betretungsrecht 

(1) Grundstücksentwässerungsanlagen und ihre Zuwegungen sind so zu bauen, dass Ent-

sorgungsfahrzeuge die Entleerung mit vertretbarem Aufwand durchführen können. 

Sie müssen frei zugänglich sein; der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

(2) Anschlussberechtigte nach § 2 haben das Betreten und Befahren ihres Grundstücks 

zum Zwecke der Entsorgung zu dulden. 

§ 6 

Wartungsprotokolle 

Anschlussberechtigte nach § 2 sind verpflichtet, die Wartungsprotokolle beim Städtischen 

Abwasserbetrieb Beckum jährlich vorzulegen. 

§ 7 

Entsorgung 

(1) Ob ein Abfuhrbedarf besteht, ist über jährliche Wartungsprotokolle nachzuweisen 

Wenn der Schlammspeicher der Grundstücksentwässerungsanlagen zu 50 Prozent 

gefüllt ist besteht Abfuhrbedarf – mindestens jedoch alle 2 Jahre. Die Entleerung ist 

rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen. Abflusslose Gruben sind mindes-

tens jährlich zu entleeren. 

(2) Wenn besondere Umstände eine Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für 

eine Entsorgung vorliegen, kann der Städtische Abwasserbetrieb Beckum oder beauf-

tragte Dritte – auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans –

den Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen. 

(3) Nach Entleerung ist die Grundstücksentwässerungsanlage – unter Beachtung der Be-

triebsanleitung, der DIN 4261, Teil 1 bis Teil 4 „Kleinkläranlagen“ und der wasser-

rechtlichen Erlaubnis – wieder in Betrieb zu nehmen. 

§ 8 

Gebührenerhebung 

(1) Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum erhebt für die Beseitigung und Entsorgung 

der Inhalte der Grundstücksentwässerungsanlagen Gebühren auf Grundlage des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und den 

Bestimmungen dieser Satzung. 

(2) Maßstab für die Gebührenfestlegung ist die Abfuhrmenge inklusive des für das Ab-

saugen erforderlichen Spülwassers. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter. 

(3) Bei jeder Entsorgung wird die Abfuhrmenge ermittelt und vom Anschlussberechtigten 

nach § 2 oder dessen Beauftragten bestätigt. 

(4) Falls Anschlussberechtigte nach § 2 ihrer Verpflichtungen gemäß § 7 nicht oder nicht 

ausreichend nachkommen und sich daraus Mehraufwendungen für Nachkontrollen 

ergeben, sind die Anschlussberechtigten nach § 2 zum Ersatz der hierdurch bedingten 
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Mehrkosten verpflichtet. 

§ 9 

Gebührensätze 

(1) Die Gebührensätze für die Beseitigung und Entsorgung der Inhalte von Grundstück-

sentwässerungsanlagen betragen: 

a) Klärschlamm ......................................................................................... 28,20 Euro/Kubikmeter, 

b) Abwasser aus einer abflusslosen Grube .................................... 13,46 Euro/Kubikmeter, 

und bei Selbstanlieferung: 

a) Klärschlamm ......................................................................................... 14,70 Euro/Kubikmeter, 

b) Abwasser aus einer abflusslosen Grube ....................................... 0,96 Euro/Kubikmeter. 

§ 10 

Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Entsorgung, Überwa-

chung und Nachkontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen. 

(2) Gebührenpflichtig sind die Anschlussberechtigten nach § 2. 

Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

(3) Die Gebührenveranlagung erfolgt durch Bescheid. Die Gebühr ist einen Monat nach 

Bekanntgabe fällig. 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig: 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 

b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 

c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Absatz 1 

betreibt und unterhält, 

d) entgegen § 5 die Zufahrt nicht gewährleistet oder den Zutritt nicht gewährt, 

e) entgegen § 6 die Wartungsprotokolle nicht vorlegt, 

f) entgegen § 7 die Entsorgung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 

g) entgegen § 7 Absatz 3 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Be-

trieb nimmt. 

(2) Jeder Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000,00 Euro geahn-

det werden. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

in der Stadt Beckum vom 20. Juni 1990 außer Kraft. 
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Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Energie-

versorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen. 

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und 

Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Gemäß § 12 Betriebssatzung der Stadt Beckum für den Eigenbetrieb Energieversorgung 

und Bäder ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Er-

folgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan auf-

zustellen. 
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Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge 

und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 2.586.910 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen 

stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.289.590 Euro gegenüber. 

Das Jahresergebnis 2019 weist somit einen Überschuss in Höhe von 297.320 Euro aus. Ab-

züglich der geplanten Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaushalt in Höhe von 

250.000 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 47.320 Euro. 

Der Vermögensplan 2019 weist Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 

und für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 43.200 Euro aus. 

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 447.500 Euro erfolgen. 

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 195.050 Euro, der Bilanzgewinn 

in Höhe von 47.320 Euro, ein Zuschuss des Fördervereins Neubeckum in Höhe von 

6.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 242.330 Euro gegenüber. 

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2019 um 

205.170 Euro reduziert werden. 

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 ist jeweils ausgeglichen. Im Jahr 2021 ergibt 

sich ein geringfügiger Finanzmittelüberschuss. In den Folgejahren soll weiterhin ein Abbau 

der Verbindlichkeiten erfolgen. 

Der Stellenplan 2019 sieht keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2018 vor. 

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt 

Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses im Einzelnen vorgestellt. Er ist vom 

Rat der Stadt Beckum zu beschließen. 

 

Anlage(n): 

Wirtschaftsplan 2019 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 
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Wirtschaftsplan 2019 
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am __________ folgenden Wirtschaftsplan beschlos-
sen: 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan 2019 wird im Erfolgsplan 
im Ertrag auf………………………………………………………………………………………………………….2.586.910,00 Euro 
im Aufwand auf……………………………………………………………………………………………………..2.289.590,00 Euro 
Jahresüberschuss………………………….…………………………………………………………………..………297.320,00 Euro 

und im Vermögensplan 
in der Einnahme auf……………………………………………………………………………………………….…490.700,00 Euro 
in der Ausgabe auf……………………………………………………………………………………………………490.700,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 2 

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt:…………...242.330,00 Euro. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, 

wird auf……………………………………………………………………………………………………………………………….0,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf………………………………………………………………………………………………………………….5.000.000,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 5 

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhän-
gen, sind gegenseitig deckungsfähig. 

§ 6 

Über und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die 
15.000,00 Euro des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des 
Betriebsausschusses. 

Beckum, den 6. November 2018 gezeichnet  
 Dr. Karl-Uwe Strothmann 
 Bürgermeister und Betriebsleiter 
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Erfolgsplan 

 PLAN 2019 PLAN 2018 IST 2017 

 
gesamt 

Euro 

Hallenbad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Neubeckum 

Euro 

 
gesamt 

Euro 

 
gesamt 

Euro 

1. Umsatzerlöse 367.800,00 182.900,00 85.600,00 99.300,00 368.530,00 328.435,70 

2. Sonstige betriebliche Erträge 19.010,00 16.130,00 1.020,00 1.860,00 19.010,00 20.282,37 

3. Materialaufwand 673.300,00 299.150,00 213.550,00 160.600,00 599.950,00 507.277,76 

4. Personalaufwand 825.000,00 394.500,00 239.300,00 191.200,00 777.400,00 724.668,43 

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 195.050,00 60.100,00 82.850,00 52.100,00 193.350,00 201.875,24 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 185.190,00 92.250,00 49.420,00 43.520,00 186.940,00 159.586,97 

I. Betriebsergebnis –1.491.730,00 –646.970,00 –498.500,00 –346260,00 –1.370.100,00 –1.244.690,33 

7. Erträge aus Beteiligungen 2.200.000,00    2.200.000,00 2.527.753,12 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00    1.100,00 883,46 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 336.450,00       356.650,00 381.740,60 

II. Finanzergebnis 1.863.650,00    1.844.450,00 2.146.895,98 

III. Ergebnis 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

371.920,00    474.350,00 902.205,65 

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 74.600,00    74.600,00 80.865,00 

IV. Ergebnis nach Steuern 297.320,00    399.750,00 821.340,65 

11. Sonstige Steuern 0,00    0,00 0,00 

V. Jahresüberschuss 297.320,00       399.750,00 821.340,65 

12. Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt 250.000,00    250.000,00 250.000,00 

VI. Bilanzgewinn 47.320,00    149.750,00 571.340,65 
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 

 PLAN 2019 PLAN 2018 IST 2017 

gesamt 
Euro 

Hallenbad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Neubeckum 

Euro 
gesamt 

Euro 
gesamt 

Euro 

Umsatzerlöse 

Benutzungsgebühren 205.000,00 55.000,00 65.000,00 85.000,00 205.000,00 167.218,83 

Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 68.000,00 55.000,00 8.000,00 5.000,00 76.000,00 67.463,55 

Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtig-
ten 

19.700,00 4.200,00 7.300,00 8.200,00 19.700,00 19.713,56 

Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 15.000,00 16.393,27 

Pachteinnahmen 6.200,00 0,00 5.200,00 1.000,00 1.000,00 2.525,98 

Sonstige Umsatzerlöse 51.900,00 51.700,00 100,00 100,00 51.830,00 55.120,51 

Umsatzerlöse 367.800,00 182.900,00 85.600,00 99.300,00 368.530,00 328.435,70 

Sonstige betriebliche Erträge 19.010,00 16.130,00 1.020,00 1.860,00 19.010,00 20.282,37 

Materialaufwand 

Energieaufwand 195.350,00 112.250,00 42.050,00 41.050,00 200.150,00 188.732,66 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung 19.400,00 5.850,00 6.800,00 6.750,00 19.450,00 17.606,33 

Dienstkleidung 4.150,00 2.350,00 950,00 850,00 4.150,00 3.902,12 

Unterhaltung der Gebäude 246.550,00 79.250,00 107.900,00 59.400,00 178.000,00 109.383,31 

Wartungskosten Blockheizkraftwerk 19.500,00 15.000,00 4.500,00 0,00 20.200,00 15.295,82 

Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum 102.250,00 31.450,00 32.150,00 38.650,00 99.600,00 97.113,13 

Fremdreinigung 69.000,00 50.000,00 10.000,00 9.000,00 65.600,00 62.868,15 

Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten 17.100,00 3.000,00 9.200,00 4.900,00 12.800,00 12.376,24 

Materialaufwand 673.300,00 299.150,00 213.550,00 160.600,00 599.950,00 507.277,76 

Personalaufwand 825.000,00 394.500,00 239.300,00 191.200,00 777.400,00 724.668,43 
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 PLAN 2019 PLAN 2018 IST 2017 

gesamt 
Euro 

Hallenbad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Neubeckum 

Euro 
gesamt 

Euro 
gesamt 

Euro 

Abschreibungen auf Sachanlagen 195.050,00 60.100,00 82.850,00 52.100,00 193.350,00 201.875,24 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Steuern und Abgaben 96.000,00 30.000,00 36.000,00 30.000,00 104.000,00 79.534,43 

Versicherungen und Beiträge 20.520,00 8.740,00 5.840,00 5.940,00 19.320,00 16.983,20 

Sonstige Geschäftsausgaben 68.670,00 53.510,00 7.580,00 7.580,00 63.620,00 63.069,34 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 185.190,00 92.250,00 49.420,00 43.520,00 186.940,00 159.586,97 

I. Betriebsergebnis –1.491.730,00 –646.970,00 –498.500,00 –346.260,00 –1.370.100,00 –1.244.690,33 

Erträge aus Beteiligungen 

Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG  1.900.000,00 
   

1.900.000,00 2.130.266,17 

Gewinnausschüttung 
Wasserversorgung Beckum GmbH 

300.000,00 
   

300.000,00 397.486,95 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 
   

1.100,00 883,46 

Zinsaufwand 

Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten 1.000,00 
   

3.000,00 19.708,80 

Zinsen langfristige Verbindlichkeiten 332.700,00 
   

350.900,00 362.031,80 

Zinsen Neuaufnahme Darlehen 2.750,00 
   

2.750,00 0,00 

II. Finanzergebnis 1.863.650,00 
   

1.844.450,00 2.146.895,98 

III. Ergebnis  
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

371.920,00 
   

474.350,00 902.205,65 
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 PLAN 2019 PLAN 2018 IST 2017 

gesamt 
Euro 

Hallenbad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Beckum 

Euro 

Freibad 
Neubeckum 

Euro 
gesamt 

Euro 
gesamt 

Euro 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Gewerbeertragsteuer 0,00 
   

0,00 0,00 

Körperschaftsteuer 0,00 
   

0,00 0,00 

Kapitalertragsteuer 74.600,00 
   

74.600,00 80.865,00 

IV. Ergebnis nach Steuern 297.320,00    399.750,00 821.340,65 

Sonstige Steuern 0,00    0,00 0,00 

V. Jahresüberschuss 297.320,00       399.750,00 821.340,65 

Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt 250.000,00    250.000,00 250.000,00 

VI. Bilanzgewinn 47.320,00    149.750,00 571.340,65 
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Vermögensplan 

I. Mittelbedarf Ansatz 
2019 
Euro 

Summe Ansatz 
2019 
Euro 

Betriebs- und Geschäftsausstattung   

Schwimmbadsauger Freibad Beckum 16.000,00  

Outdoor-Fitnessgerät Freibad Beckum 3.500,00 
 

Musikanlage Freibad Neubeckum 1.000,00  

Freischneider Freibad Neubeckum 1.000,00  

Beckensauger Planschbecken Freibad  
Neubeckum 

1.500,00 
 

Spielgeräte (alle Bäder) 5.000,00 28.000,00 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 15.200,00 15.200,00 

Darlehenstilgung 
 

 

bestehende Darlehen 443.000,00  

neues Darlehen 4.500,00 447.500,00 

Mittelbedarf gesamt  490.700,00 

 

II. Mittelherkunft  Euro 

Abschreibungen Sachanlagen  195.050,00 

Bilanzgewinn  47.320,00 

Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasser-
rutschbahn 

 6.000,00 

Aufnahme Kommunalkredit  242.330,00 

Mittelherkunft gesamt  490.700,00 
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Finanzplan 

 2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Finanzmittelbedarf  

Investitionen 

Grundstücke und Ge-
bäude 

0,00 281.300,00 0,00 0,00 0,00 

Technische 
Anlagen 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 

28.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Geringwertige Wirt-
schaftsgüter 

15.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Tilgung Darlehen 447.500,00 455.300,00 467.900,00 481.000,00 494.400,00 

Gesamt 490.700,00 766.600,00 497.900,00 661.000,00 524.400,00 

 

Finanzmittelherkunft 

Abschreibungen 195.050,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 

Bilanzgewinn 47.320,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Zuschüsse 6.000,00 6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

Kreditaufnahme 242.330,00 265.600,00 0,00 166.000,00 29.400,00 

 Gesamt 490.700,00 766.600,00 499.000,00 661.000,00 524.400,00 

      

Finanzmittel-
überschuss 

0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 
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Stellenplan 

Bezeichnung Entgelt-

gruppe 

Zahl der Stellen nach 

Stellenübersicht 

2019 

Tatsächlich 

besetzt 

30.06.2018 

Zahl der 

Stellen 2018 

Stellen-

bewer-

tung 

Eingruppierung 

Stelleninhaber 

(innen) 

tariflich 

Beschäftigte 
9b 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

5 6 6 5 6 

3 1,5 1,5 1,5 1,5 

insgesamt 9,5 9,5 8,5 9,5 

nachrichtlich: Auszubildende 2 2 1 2 
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Kontennachweis zum Erfolgsplan 

 

Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

Umsatzerlöse 

Benutzungsgebühren 

830000 
Benutzungsgebühren 
7 % Hallenbad Beckum 

55.000,00 55.000,00 51.959,09 

830100 
Benutzungsgebühren 
7 % Freibad Beckum 

65.000,00 65.000,00 50.794,10 

830200 
Benutzungsgebühren 
7 % Freibad Neubeckum 

85.000,00 85.000,00 64.465,64 

 
205.000,00 205.000,00* 167.218,83 

*Prognose für 2018: 240.000,00 Euro 

Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 

831200 
Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 
7 % Hallenbad Beckum 

55.000,00 60.000,00 52.975,68 

831300 
Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 
7 % Freibad Beckum 

8.000,00 10.000,00 9.807,49 

831400 
Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 
7 % Freibad Neubeckum 

5.000,00 6.000,00 4.680,38 

 
68.000,00 76.000,00 67.463,55 

Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 

830700 
Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe-
rechtigte 7 % Hallenbad Beckum 

4.200,00 4.200,00 4.565,58 

830800 
Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe-
rechtigte 7 % Freibad Beckum 

7.300,00 7.300,00 7.142,55 

830900 
Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe-
rechtigte 7 % Freibad Neubeckum 

8.200,00 8.200,00 8.005,43 

 
19.700,00 19.700,00 19.713,56 

Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 

831100 
Benutzungsgebühren Sonderveran-
staltungen 7 % Hallenbad Beckum 

19.000,00* 15.000,00 16.393,27 

 
19.000,00 15.000,00 16.393,27 

*Erweitertes Kursangebot. 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

Pachteinnahmen 

862100 Mieterträge steuerfrei Freibad Beckum 4.200,00* 0,00 0,00 

862600 
Pachteinnahmen steuerfrei  
Freibad Beckum 

1.000,00 500,00 1.328,73 

862700 
Pachteinnahmen steuerfrei 
Freibad Neubeckum 

1.000,00 500,00 1.197,25 

  6.200,00 1.000,00 2.525,98 

*Miete für ehemalige Schwimmmeisterwohnung. 

Sonstige Umsatzerlöse 

270500 
Steuererstattung Erdgaseinsatz 
Blockheizkraftwerk 

11.000,00 11.000,00 11.501,24 

270600 
Förderung Stromerzeugung 
Blockheizkraftwerk 19 % 

30.000,00 30.000,00 25.811,48 

891000 
Verkauf von Webabzeichen 
19 % Hallenbad Beckum 

700,00 400,00 363,98 

891100 
Verkauf von Webabzeichen 
19 % Freibad Beckum 

200,00 50,00 65,86 

891200 
Verkauf von Webabzeichen 
19 % Freibad Neubeckum 

200,00 80,00 117,64 

891300 Verkauf Werbeartikel 19 % 1.000,00 1.000,00 1.012,77 

891900 Abgabe EEG-Umlage –2.700,00 –2.700,00 –3.907,83 

892000 
Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft-
werk 19 % Hallenbad Beckum 

12.000,00 12.000,00 20.155,37 

 
52.400,00 51.830,00 55.120,51 

Summe Umsatzerlöse 370.300,00 368.530,00 328.435,70 

Sonstige betriebliche Erträge 

270000 Sonstige Erträge 10,00 10,00 0,00 

273500 Erträge Auflösung Rückstellungen 100,00 100,00 14,00 

274000 Erträge Auflösung Sonderposten 15.000,00 15.000,00 19.079,11 

274200 
Versicherungsentschädigungen 
Hallenbad Beckum 

1.000,00 1.000,00 0,00 

274300 
Versicherungsentschädigungen 
Freibad Beckum 

1.000,00 1.000,00 0,00 

274400 
Versicherungsentschädigungen 
Freibad Neubeckum 

1.000,00 1.000,00 348,25 

274500 
Erstattung Versicherungsbeitrag des 
Fördervereins Neubeckum 

120,00 120,00 116,75 

892100 
Vermischte Einnahmen 
Hallenbad Beckum 

20,00 20,00 0,00 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

892200 
Vermischte Einnahmen 
Freibad Beckum 

20,00 20,00 7,50 

892500 
Vermischte Einnahmen 
Freibad Neubeckum 

20,00 20,00 0,00 

893000 
Erstattung Energiekosten 
Förderverein Freibad Neubeckum 7 % 

720,00 720,00 716,76 

Summe Sonstige betriebliche Erträge 19.010,00 19.010,00 20.282,37 

Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 

Energieaufwand 

401000 Heizkosten Gas Hallenbad Beckum 80.200,00 80.000,00 83.346,20 

401100 Heizkosten Gas Freibad Beckum 24.000,00 22.000,00 22.451,32 

401200 Heizkosten Gas Freibad Neubeckum 14.000,00 17.000,00 12.710,95 

401500 Wasserverbrauch Hallenbad Beckum 2.500,00 3.000,00 4.619,16 

401600 Wasserverbrauch Freibad Beckum 2.000,00 2.000,00 1.150,69 

401700 Wasserverbrauch Freibad Neubeckum 3.000,00 6.000,00 4.900,16 

402000 Stromverbrauch Hallenbad Beckum 11.500,00 12.000,00 7.114,85 

402100 Stromverbrauch Freibad Beckum 7.000,00 8.000,00 5.022,12 

402200 Stromverbrauch Freibad Neubeckum 15.000,00 14.000,00 13.007,12 

402300 Contractingrate Hallenbad Beckum 18.050,00 18.050,00 18.025,20 

402400 Contractingrate Freibad Beckum 9.050,00 9.050,00 9.012,60 

402500 Contractingrate Freibad Neubeckum 9.050,00 9.050,00 7.372,29 

 
195.350,00 200.150,00 188.732,66 

Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung 

403000 
Reinigungsmittel/-kosten 
Hallenbad Beckum 

5.600,00 5.600,00 6.756,48 

403100 
Reinigungsmittel/-kosten 
Freibad Beckum 

6.500,00 6.500,00 5.093,10 

403200 
Reinigungsmittel/-kosten 
Freibad Neubeckum 

5.700,00 5.700,00 4.704,84 

403500 
Unterhaltung Abfallsammelstelle 
Freibad Neubeckum 

850,00 850,00 689,45 

408000 
Laufende Unterhaltung Grünanlagen 
an Gebäuden Hallenbad Beckum 

150,00 150,00 103,32 

408100 
Laufende Unterhaltung Grünanlagen 
an Gebäuden Freibad Beckum 

300,00 350,00 214,29 

408200 
Laufende Unterhaltung Grünanlagen 
an Gebäuden Freibad Neubeckum 

200,00 200,00 44,85 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

403900 Betriebsbedarf 100,00 100,00 0,00 

 
19.400,00 19.450,00 17.606,33 

Dienstkleidung 

403600 
Anschaffung, Unterhaltung von 
Dienstkleidung Hallenbad Beckum 

2.350,00 2.350,00 2.080,73 

403700 
Anschaffung, Unterhaltung von 
Dienstkleidung Freibad Beckum 

950,00 950,00 950,69 

403800 
Anschaffung, Unterhaltung von 
Dienstkleidung Freibad Neubeckum 

850,00 850,00 870,70 

 
4.150,00 4.150,00 3.902,12 

Summe a 218.900,00 223.750,00 210.241,11 

b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen 

Gebäudeunterhaltung 

400000 Unterhaltung Hallenbad Beckum 52.150,00* 52.500,00 32.557,89 

*Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.000,00 Euro 
Sanierung Duschvorräume Damen/Herren: 25.000,00 Euro 
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.800,00 Euro 
Gutachten/Konzept Lüftungsanlage: 11.000,00 Euro 
Erneuerung abgehängte Decken Duschräume Damen/Herren: 7.350,00 Euro 

400100 Unterhaltung Freibad Beckum 94.300,00* 57.200,00 20.545,81 

*Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.300,00 Euro 
Erneuerung Bullaugeneinfassungen in Edelstahl: 52.000,00 Euro 
Teilerneuerung der Überlaufrinne: 17.200,00 Euro 
Ersatz Plexiglasfüllungen Geländer durch Sicherheitsglas: 13.500,00 Euro 
Beleuchtung Schwimmbecken: 6.300,00 Euro 

400200 Unterhaltung Freibad Neubeckum 46.800,00* 17.600,00 6.228,82 

*Erneuerung Solarabsorber: 41.500,00 Euro 
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.300,00 Euro 

407000 
Laufende Unterhaltung Gebäude und 
Anlagen Hallenbad Beckum 

27.100,00* 25.800,00 27.529,47 

*Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro. 

407100 
Laufende Unterhaltung Gebäude und 
Anlagen Freibad Beckum 

13.600,00* 12.900,00 8.428,63 

*Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro. 

407200 
Laufende Unterhaltung Gebäude und 
Anlagen Freibad Neubeckum 

12.600,00* 12.000,00 14.092,69 

*Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro. 

 
246.550,00 178.000,00 109.383,31 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

Wartungskosten Blockheizkraftwerk 

404000 
Wartungskosten Blockheizkraftwerk 
Hallenbad Beckum 

15.000,00 15.500,00 11.777,83 

404100 
Wartungskosten Blockheizkraftwerk 
Freibad Beckum 

4.500,00 4.700,00 3.517,99 

 
19.500,00 20.200,00 15.295,82 

Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum (SBB) 

405000 
Leistungen der SBB 
Hallenbad Beckum (FD 65) 

29.400,00 28.500,00 27.255,67 

405100 
Leistungen der SBB 
Freibad Beckum (FD 65) 

27.000,00 26.200,00 25.689,47 

405200 
Leistungen der SBB 
Freibad Neubeckum (FD 65) 

33.500,00 32.500,00 36.988,05 

405500 
Leistungen der SBB 
Hallenbad Beckum (EB 81) 

2.050,00 2.400,00 458,50 

405600 
Leistungen der SBB 
Freibad Beckum (FD 81) 

5.150,00 5.000,00 3.331,63 

405700 
Leistungen der SBB 
Freibad Neubeckum (EB 81) 

5.150,00 5.000,00 3.389,81 

 
102.250,00 99.600,00 97.113,13 

Fremdreinigung 

405800 Fremdreinigung Hallenbad Beckum 50.000,00 48.000,00 46.422,71 

405900 Fremdreinigung Freibad Beckum 10.000,00 9.100,00 9.315,87 

406000 Fremdreinigung Freibad Neubeckum 9.000,00 8.500,00 7.129,57 

 
69.000,00 65.600,00 62.868,15 

Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten 

409000 
Reparatur/Instandsetzung 
Hallenbad Beckum 

3.000,00 3.000,00 4.073,91 

409100 
Reparatur/Instandsetzung 
Freibad Beckum 

9.200,00* 6.200,00 3.827,02 

*Anschaffung neues Sprungbrett: 2.500,00 Euro. 

409200 
Reparatur/Instandsetzung 
Freibad Neubeckum 

4.900,00* 3.600,00 4.475,31 

*Inspektion Beckenbodensauger alle 2 Jahre. 

  
17.100,00 12.800,00 12.376,24 

Summe b 454.400,00 376.200,00 297.036,65 

Summe Materialaufwand 673.300,00 599.950,00 507.277,76 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 

410000 Entgelte Hallenbad Beckum 303.550,00* 280.450,00 264.079,93 

410100 Entgelte Freibad Beckum 183.600,00* 174.100,00 162.204,26 

410200 Entgelte Freibad Neubeckum 146.400,00* 139.150,00 132.830,41 

*Tariferhöhung 3,09 % ab 01.04.2019; Erhöhung Besoldung 2,5 % ab 01.01.2019; Verrechnung anteilige 
Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer mit Durchschnittswert. 

410300 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen 2.000,00 2.000,00 –9.940,00 

Summe a 635.550,00 595.700,00 549.174,60 

b) Soziale Abgaben etc. 

410500 
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung 
(AG-Anteil ZV) Hallenbad Beckum 
(inklusive pauschale Lohnsteuer) 

21.400,00 20.300,00 18.083,81 

410600 
AG-Anteil ZV Freibad Beckum 
(inklusive pauschale Lohnsteuer) 

12.500,00 11.950,00 10.541,08 

410700 
AG-Anteil ZV Freibad Neubeckum 
(inklusive pauschale Lohnsteuer) 

9.450,00 9.150,00 7.866,60 

411000 
AG-Anteil Sozialversicherung (SV) 
Hallenbad Beckum 

54.950,00 49.700,00 46.801,86 

411100 AG-Anteil SV Freibad Beckum 30.600,00 28.450,00 27.326,32 

411200 AG-Anteil SV Freibad Neubeckum 22.750,00 21.350,00 20.910,47 

411500 
Versorgungskassenbeitrag 
Hallenbad Beckum 

12.000,00 13.550,00 15.705,63 

411600 
Versorgungskassenbeitrag 
Freibad Beckum 

12.000,00 12.650,00 13.273,06 

411700 
Versorgungskassenbeitrag 
Freibad Neubeckum 

12.000,00 12.650,00 13.273,06 

412000 Beihilfe Hallenbad Beckum 600,00 600,00 482,02 

412100 Beihilfe Freibad Beckum 600,00 600,00 436,79 

412200 Beihilfe Freibad Neubeckum 600,00 600,00 436,79 

412500 
Personalnebenkosten 
Hallenbad Beckum 

0,00 50,00 212,15 

412600 Personalnebenkosten Freibad Beckum 0,00 50,00 142,09 

412700 
Personalnebenkosten Freibad Neu-
beckum 

0,00 50,00 2,10 

Summe b 189.450,00 181.700,00 175.493,83 

Summe Personalaufwand 825.000,00 777.400,00 724.668,43 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

Abschreibungen auf Sachanlagen 

483000 Abschreibungen auf Sachanlagen 179.850,00 181.000,00 194.541,39 

483100 Außerplanmäßige Abschreibung 0,00 0,00 245,70 

483200 Abgang Restbuchwerte 0,00 0,00 14,00 

483500 
Sofortabschreibung Geringwertige 
Wirtschaftsgüter 

15.200,00 12.350,00 7.074,15 

 
195.050,00 193.350,00 201.875,24 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Steuern und Abgaben 

439000 
Steuern und Abgaben 
Hallenbad Beckum 

30.000,00 30.000,00 23.435,30 

439100 Steuern und Abgaben Freibad Beckum 36.000,00 36.000,00 28.293,54 

439200 
Steuern und Abgaben 
Freibad Neubeckum 

30.000,00 38.000,00 27.805,59 

 
96.000,00 104.000,00 79.534,43 

Versicherungen und Beiträge 

408300 
Vorausleistungen für Versicherungs-
schäden Hallenbad Beckum 

1.000,00 1.000,00 0,00 

408400 
Vorausleistungen für Versicherungs-
schäden Freibad Beckum 

1.000,00 1.000,00 0,00 

408500 
Vorausleistungen für Versicherungs-
schäden Freibad Neubeckum 

1.000,00 1.000,00 696,50 

436000 
Versicherung Gebäude und 
Einrichtung Hallenbad Beckum 

3.600,00 3.600,00 3.044,49 

436100 
Versicherung Gebäude und 
Einrichtung Freibad Beckum 

700,00 700,00 586,84 

436200 
Versicherung Gebäude und 
Einrichtung Freibad Neubeckum 

800,00 800,00 691,38 

436600 
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige 
Versicherung Hallenbad Beckum 

4.000,00 3.600,00 3.851,33 

436700 
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige 
Versicherung Freibad Beckum 

4.000,00 3.600,00 3.851,33 

436800 
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige 
Versicherung Freibad Neubeckum 

4.000,00 3.600,00 3.851,33 

438000 
Beiträge an Verbände und Vereine 
Hallenbad Beckum 

140,00 140,00 136,66 

438100 
Beiträge an Verbände und Vereine 
Freibad Beckum 

140,00 140,00 136,67 

438200 
Beiträge an Verbände und Vereine 
Freibad Neubeckum 

140,00 140,00 136,67 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

 
20.520,00 19.320,00 16.983,20 

Sonstige Geschäftsausgaben 

460000 Werbekosten Hallenbad Beckum 7.000,00 5.000,00 3.497,77 

460100 Werbekosten Freibad Beckum 300,00 300,00 0,00 

460200 Werbekosten Freibad Neubeckum 300,00 300,00 639,99 

460300 
Erwerb von Webabzeichen 
Hallenbad Beckum 

600,00 600,00 561,11 

460400 
Erwerb von Webabzeichen 
Freibad Beckum 

150,00 150,00 148,75 

460500 
Erwerb von Webabzeichen 
Freibad Neubeckum 

150,00 150,00 148,75 

470000 
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz 
von Inventar Hallenbad Beckum 

150,00 150,00 45,75 

470100 
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz 
von Inventar Freibad Beckum 

150,00 150,00 0,00 

470200 
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz 
von Inventar Freibad Neubeckum 

150,00 150,00 140,95 

484000 Forderungsverluste 50,00 50,00 0,00 

490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 500,00 20.309,95* 

*Enthält Korrektur der Vorsteuer für den hoheitlichen Bereich. 

490100 
Vorsteuerkorrektur hoheitlicher  
Bereich 

20.000,00* 0,00 0,00 

*Neues Produktkonto ab 2019. 

490500 Volkshochschulgebühren 550,00 550,00 475,20 

491000 Porto Hallenbad Beckum 350,00* 0,00 0,00 

491100 Porto Freibad Beckum 200,00* 0,00 0,00 

491200 Porto Freibad Neubeckum 200,00* 0,00 0,00 

*Erstmalig ab Wirtschaftsjahr 2019. 

492000 
Fernsprechgebühren 
Hallenbad Beckum 

350,00 350,00 274,11 

492100 Fernsprechgebühren Freibad Beckum 150,00 150,00 91,35 

492200 
Fernsprechgebühren 
Freibad Neubeckum 

150,00 150,00 91,35 

492500 
Rundfunkgebühren 
Hallenbad Beckum 

160,00 160,00 160,16 

492600 
Rundfunkgebühren  
Freibad Beckum 

30,00 30,00 23,32 

492700 
Rundfunkgebühren 
Freibad Neubeckum 

30,00 30,00 23,32 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

493000 
Papier, Drucksachen und Bürobedarf 
Hallenbad Beckum 

300,00 300,00 550,70 

493100 
Papier, Drucksachen und Bürobedarf 
Freibad Beckum 

400,00 400,00 1.232,96 

493200 
Papier, Drucksachen und Bürobedarf 
Freibad Neubeckum 

400,00 400,00 1.232,96 

493600 Bekanntmachungen 1.700,00 1.700,00 2.024,49 

493700 GEMA-Gebühren Hallenbad Beckum 1.300,00 1.300,00 0,00 

493800 GEMA-Gebühren Freibad Beckum 200,00 200,00 3,36 

493900 GEMA-Gebühren Freibad Neubeckum 200,00 200,00 0,48 

494000 
Amtliche Blätter, Zeitschriften und 
Bücher Hallenbad Beckum 

150,00 150,00 232,74 

494100 
Amtliche Blätter, Zeitschriften und 
Bücher Freibad Beckum 

150,00 150,00 147,36 

494200 
Amtliche Blätter, Zeitschriften und 
Bücher Freibad Neubeckum 

150,00 150,00 147,36 

494500 
Aus- und Fortbildung inklusive 
Reisekosten Hallenbad Beckum 

2.800,00 2.800,00 1.454,74 

494600 
Aus- und Fortbildung inklusive 
Reisekosten Freibad Beckum 

850,00 850,00 668,98 

494700 
Aus- und Fortbildung inklusive 
Reisekosten Freibad Neubeckum 

850,00 850,00 668,87 

495000 Beratungskosten 3.500,00 23.500,00 20.160,64 

495700 Kosten für Abschlussprüfung 7.300,00 6.600,00 7.237,50 

496000 
Miete für Druck- und Kopiergeräte 
Hallenbad Beckum 

1.300,00* 0,00 0,00 

496100 
Miete für Druck- und Kopiergeräte 
Freibad Beckum 

650,00* 0,00 0,00 

496200 
Miete für Druck- und Kopiergeräte 
Freibad Neubeckum 

650,00* 0,00 0,00 

*Erstmalig ab Wirtschaftsjahr 2019. 

496300 
Datenverarbeitungsaufwand  
Hallenbad Beckum 

5.800,00 5.800,00 0,00 

496400 
Datenverarbeitungsaufwand 
Freibad Beckum 

4.350,00 4.350,00 0,00 

496500 
Datenverarbeitungsaufwand 
Freibad Neubeckum 

4.350,00 4.350,00 0,00 

497000 
Buchungsgebühren 
im Kontokorrentverkehr 

1.650,00* 650,00 674,37 

*Ab 2019 zusätzlicher Aufwand für EC-Lesegeräte. 
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Plan 

2019 

Euro 

Plan 

2018 

Euro 

Ist 

2017 

Euro 

 
70.670,00 63.620,00 63.069,34 

Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand 187.190,00 186.940,00 159.586,97 

I. Betriebsergebnis –1.491.230,00 –1.370.100,00 –1.244.690,33 

Erträge aus Beteiligungen 

260000 Erträge aus Beteiligung EVB KG 1.900.000,00 1.900.000,00 2.130.266,17 

261500 Erträge aus Beteiligung WV GmbH 300.000,00 300.000,00 397.486,95 

 
2.200.000,00 2.200.000,00 2.527.753,12 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

265000 
Sonstige Zinsen und 
ähnliche Erträge 

100,00 100,00 0,13 

265900 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
aus verbundenen Unternehmen 

0,00 1.000,00 883,33 

 
100,00 1.100,00 883,46 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

211000 
Zinsaufwendungen 
für kurzfristige Verbindlichkeiten 

1.000,00 3.000,00 19.708,80 

212000 
Zinsaufwendungen 
für langfristige Verbindlichkeiten 

332.700,00 350.900,00 362.031,80 

212000 Zinsen neues Darlehen 2.750,00 2.750,00 0,00 

 
336.450,00 356.650,00 381.740,60 

II. Finanzergebnis 1.863.650,00 1.844.450,00 2.146.895,98 

III. Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit 
372.420,00 474.350,00 902.205,65 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

223100 Kapitalertragsteuer 74.600,00* 74.600,00 80.865,00 

*Kapitalertragsteuer für hoheitliche Nutzung: 35.000 Euro, 
Kapitalertragsteuer für Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt: 39.600 Euro. 

 
74.600,00 74.600,00 80.865,00 

IV . Ergebnis nach Steuern 297.820,00 399.750,00 821.340,65 

Sonstige Steuern    

228700 Erstattung Vorjahre sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

V. Jahresüberschuss 297.820,00 399.750,00 821.340,65 

Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

VI. Bilanzgewinn 47.320,00 149.750,00 571.340,65 
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Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Abwasserbe-

triebes Beckum wird beschlossen. 

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022 wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und 

Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum wird im Rechnungswesen nach den Regeln des 

Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) geführt. Danach ist für jedes Jahr ein Wirt-

schaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan. 
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Der Finanzplan ist in einen Teil A und einen Teil B gegliedert. 

Im Teil A werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

und der Finanzierungstätigkeit sowie die kumulierten Einzahlungen und Auszahlungen für 

die Investitionen ausgewiesen. 

Im Teil B werden die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen dargestellt. 

Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen eine Summe 

von 9.653.650 Euro aus. Den Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 

6.781.000 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen Überschuss in Höhe 

von 2.872.650 Euro aus. Dieser Überschuss wird dem Finanzergebnis gegenübergestellt. 

Das Finanzergebnis mit einem negativen Betrag von 1.342.600 Euro resultiert aus den Zins-

aufwendungen für Kredite. 

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vor der 

Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 1.530.050 Euro. Nach der Verzinsung des 

Stammkapitals in Höhe von 420.000 Euro beträgt das Jahresergebnis 1.110.050 Euro. 

Eine Gewinnausschüttung ist nicht geplant. 

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich nach der jetzigen Planung folgende 

Überschüsse: 

 Für das Jahr 2020 ............................................................................................................ 1.309.300 Euro, 

 für das Jahr 2021 ............................................................................................................. 1.238.850 Euro, 

 für das Jahr 2022 ............................................................................................................. 1.306.650 Euro. 

In den Erträgen ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich wie 

folgt eingeplant: 

 Für das Jahr 2019 ................................................................................................................ 200.000 Euro, 

 für das Jahr 2020 ................................................................................................................. 370.000 Euro, 

 für das Jahr 2021 ................................................................................................................. 110.000 Euro, 

 für das Jahr 2022 .............................................................................................................................. 0 Euro. 

Diese Entnahmen erfolgen, um Überschüsse aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre 

an die Gebührenpflichtigen zu erstatten. Die Entnahmen sind in der Gebührenbedarfsbe-

rechnung jeweils bereits berücksichtigt worden. 

Im Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit in Höhe von 8.961.350 Euro ausgewiesen. 

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.230.300 Euro, sodass sich 

ein positiver Saldo in Höhe von 3.731.050 Euro ergibt. 

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 257.150 Euro kalkuliert. 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 3.083.000 Euro geplant. Gegenüber 

dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung in Höhe von 980.500 Euro. 

Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 

2.825.850 Euro. Dieser negative Saldo der Investitionstätigkeit wird mit dem positiven Sal-

do aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verrechnet, sodass ein Finanzmittelüberschuss 

in Höhe von 905.200 Euro verbleibt. 
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Dieser Finanzmittelüberschuss dient der Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe 

von 2.293.350 Euro. 

Insgesamt verbleibt – unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 

2.200.000 Euro – im Planungsjahr 2019 ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 

811.850 Euro. 

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in Höhe von 1.350.000 Euro veran-

schlagt. 

In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 wird ebenfalls mit positiven liquiden Über-

schüssen in Höhe von insgesamt 4.275.250 Euro gerechnet. 

Die Liquiditätsüberschüsse in Höhe von insgesamt 5.087.100 Euro sollen dem Abbau der 

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen. 

Für die Folgejahre sind derzeit folgende Kreditaufnahmen vorgesehen: 

 Für das Jahr 2020 ............................................................................................................ 2.200.000 Euro, 

 für das Jahr 2021 ............................................................................................................. 1.800.000 Euro, 

 für das Jahr 2022 ............................................................................................................. 2.300.000 Euro. 

Auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgt weiterhin ein Ab-

bau der Kredite für Investitionen in Höhe von 1.018.750 Euro in den Jahren 2019 bis 2022. 

Im Stellenplan für das Jahr 2019 sind insgesamt 18,83 Stellen ausgewiesen. 

Gegenüber dem Vorjahr ist 1 zusätzliche Stelle ausgewiesen. Es handelt sich hier um 

1 derzeit bereits besetzte befristete Stelle für einen Tiefbauingenieur, die in eine unbefris-

tete Stelle umgewandelt werden soll. Zudem berücksichtigt der Stellenplan für das 

Jahr 2019 die Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung aus der neuen Entgeltord-

nung sowie sonstige Änderungen der Eingruppierung der Beschäftigten. 

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen. 

Die Landesregierung arbeitet derzeit an einem Gesetz zur Weiterentwicklung des Neu-

en Kommunalen Finanzmanagements (NKF). 

Ein wichtiger Eckpunkt der angedachten Reform ist das Wirklichkeitsprinzip. 

Heutiger Sanierungsaufwand müsste – zumindest teilweise – künftig als Investition gewer-

tet werden und belastet kurzfristig nicht mehr den Ergebnisplan. 

Die untergesetzliche Ausformung ist noch nicht bekannt und die Auswirkungen auf den 

Wirtschaftsplan können noch nicht quantifiziert werden. 

Diese und weitere Änderungen sollen zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Der vorliegende 

Wirtschaftsplan 2019 kann diese Änderungen noch nicht berücksichtigen. 

Nach heutigem Kenntnisstand werden die Änderungen jedoch Einfluss auf die Ausführung 

des Wirtschaftsplanes 2019 haben. Um entsprechend handlungsfähig zu sein, wird eine 

Ergänzung um den § 10 des Wirtschaftsplanes vorgeschlagen. Konkret geht es um mögli-

che Verschiebungen zwischen der laufenden und der investiven Finanzierungstätigkeit, 

damit die beschlossenen Maßnahmen möglichst flexibel gehandhabt werden können. 

 

Anlage(n): 

Wirtschaftsplan 2019 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 
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Wirtschaftsplan 2019 

des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum 

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am __________ folgenden Wirtschaftsplan 

beschlossen: 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan 2019 wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf ....................................................................................................................................... 9.653.650 Euro, 

der Aufwendungen auf ....................................................................................................................... 8.123.600 Euro, 

Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital u. Gewinnausschüttung ............................ 1.530.050 Euro, 

Eigenkapitalverzinsung .......................................................................................................................... 420.000 Euro,  

Gewinnausschüttung ........................................................................................................................................... 0 Euro, 

Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung .................... 1.110.050 Euro, 

und im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .................................................... 8.961.350 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................... 5.230.300 Euro, 

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .............................................................................. 257.150 Euro, 

der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ......................................................................... 3.083.000 Euro, 

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ...................................................................... 2.200.000 Euro, 

der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .................................................................... 2.293.350 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ...................................................................................................................................................... 2.200.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf ............................ 1.350.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 

wird auf ................................................................................................................................................... 15.000.000 Euro 

festgesetzt.  
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§ 5 

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans, sind mit Ausnahme der 

Personalaufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen und Umlaufvermögen gegenseitig 

deckungsfähig. Für die Aufwendungen, Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die 

investiven Auszahlungen wird jeweils ein eigener Deckungsring eingerichtet. 

§ 6 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. 

Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Aufwendungen und 

Auszahlungen. 

§ 7  

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden 

Verwaltungstätigkeit sowie Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, die 30.000 Euro 

des Ansatzes überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei 

Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. 

§ 8 

Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen 

die in diesem Wirtschaftsplan festgesetzte Gesamtsumme nicht überschreiten. Für einzelne über- 

und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gilt die Regelung des § 7 analog. 

§ 9 

Die Regelungen bezüglich der Ermächtigungsübertragung werden analog der Regelungen für den 

Haushalt der Stadt Beckum angewandt. 

§ 10 

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten 

Aufwendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu 

behandeln sind, bedürfen diese abweichend von § 12 Absatz 2 Betriebssatzung der Stadt Beckum 

für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum nicht der Zustimmung des Betriebsausschusses. 

Beckum, 13. November 2018 gezeichnet 

 Dr. Karl-Uwe Strothmann 

 Betriebsleitung 
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Ergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

        

1 Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0 0 0 0 0 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  277.662,40 278.250 277.850 227.550 227.500 227.400 

 
  110301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse 

für laufende Zwecke vom Land 
 0,00  50.000  50.000  0  0  0 

 
  110301.416100 Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten aus Zuwendungen 
 277.662,40  228.250  227.850  227.550  227.500  227.400 

3 + Sonstige Transfererträge  0,00 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  7.975.307,41 8.119.500 8.052.100 8.225.900 8.227.000 8.300.050 

 
  110301.432102 Geb. f. d. Klärschlammbeseitig. 

u. a. 
 32.932,46  29.850  32.600  32.750  33.400  33.900 

   110301.432113 Niederschlagswassergebühr  2.237.750,25  2.318.650  2.508.100  2.508.100  2.545.200  2.582.300 

   110301.432114 Schmutzwassergebühr  5.203.698,43  5.275.250  5.101.000  5.101.000  5.314.300  5.456.500 

 
  110301.437100 Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten für Beiträge 
 197.926,27  195.750  210.400  214.050  224.100  227.350 

 

  110301.438105 Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich -

Abwasserbeseitigung- 

 303.000,00  300.000  200.000  370.000  110.000  0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  1.184.076,54 1.188.250 1.269.650 1.269.650 1.288.550 1.307.450 

 
  110301.448201 Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung 
 1.180.350,00  1.185.700  1.267.100  1.267.100  1.286.000  1.304.900 

 
  110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen 

Kostenumlagen von privaten Unternehmen 
 3.726,54  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.448701 Erstattung durch 

Versicherungen (FD 10) 
 0,00  50  50  50  50  50 

7 + Sonstige ordentliche Erträge  18.129,10 17.950 23.050 23.050 24.500 24.500 

 
  010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen 

nach AO 
 886,50  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.457100 Erträge aus der Auslösung von 

sonstigen Sonderposten 
 17.240,50  16.950  22.050  22.050  23.500  23.500 

 
  180502.459100 Andere sonstige ordentliche 

Erträge 
 2,10  0  0  0  0  0 

8 + Aktivierte Eigenleistungen *  36.286,31 13.300 31.000 31.000 31.000 31.000 

   110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen  36.286,31  13.300  31.000  31.000  31.000  31.000 

9 +/–   Bestandsveränderungen  0,00 0 0 0 0 0 

        

10 = Ordentliche Erträge  9.491.461,76 9.617.250 9.653.650 9.777.150 9.798.550 9.890.400 

        

11 – Personalaufwendungen  1.395.868,85 1.455.600 1.547.550 1.578.450 1.609.850 1.641.850 

 
  110301.501100 Dienstaufwendungen für 

Beamte 
 59.623,06  51.050  54.800  55.900  57.000  58.150 

 
  110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich 

Beschäftigte 
 1.036.666,91  1.090.900  1.161.500  1.184.750  1.208.450  1.232.600 

 
  110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 

für Tariflich Beschäftigte 
 83.942,20  87.100  93.000  94.850  96.750  98.700 

 
  110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 
 206.922,77  217.150  229.200  233.800  238.500  243.250 

 
  110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung 

für Tariflich Beschäftigte 
 7.294,32  7.500  7.500  7.600  7.600  7.600 

 
  110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für 

Beschäftigte (Aktive) 
 1.419,59  50  50  50  50  50 

   110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)  0,00  1.850  1.500  1.500  1.500  1.500 

12 – Versorgungsaufwendungen  28.085,71 40.650 48.950 49.550 50.150 50.800 

 
  110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen 

für Versorgungsempfänger Beamte 
 28.085,71  21.800  29.950  30.550  31.150  31.800 

 

  110301.514100 Beihilfen, 

Unterstützungsleistungen für 

Versorgungsempfänger 

 0,00  18.850  19.000  19.000  19.000  19.000 

13 
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

*  
1.570.131,29 1.691.900 1.759.750 1.781.650 1.784.550 1.788.450 

 
  110301.521500 Instandhaltung der 

Grundstücke und baulichen Anlagen 
 116.748,52  122.500  120.000  120.000  120.000  120.000 

 
  110301.521600 Instandhaltung des 

Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  50  50  50 
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

 
  110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation 

(Infrastrukturvermögen) 
 38.436,99  40.000  50.000  50.000  50.000  50.000 

 

  110301.523800 Erstattungen für 

Aufwendungen von Dritten aus laufender 

Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 

 0,00  50  50  50  50  50 

 
  110301.523802 Kostenanteil des EB SAB für 

DV-Kosten 
 41.394,20  41.400  41.400  41.400  41.400  41.400 

 

  110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für 

Sachkosten der Mitarbeiter der städt. 

Verwaltung 

 30.500,00  27.550  27.550  27.550  27.550  27.550 

 
  110301.524101 Versicherung für Gebäude und 

Einrichtungen 
 7.597,07  11.500  11.500  11.500  11.500  11.500 

   110301.524103 Steuern und Abgaben  6.378,51  3.500  3.500  3.500  3.500  3.500 

   110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter  214,74  400  400  400  400  400 

   110301.524105 Heizenergiekosten  71,17  7.200  500  500  500  500 

 
  110301.524106 Reinigungsmittel, 

Reinigungskosten 
 14.779,39  14.500  15.000  15.000  15.000  15.500 

   110301.524107 Wasserverbrauch  2.912,22  3.300  3.000  3.000  3.050  3.100 

   110301.524109 Stromverbrauch  354.732,11  294.850  295.100  298.000  300.850  304.200 

 

  110301.524110 Unterhaltung u 

Bewirtschaftung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen d. d. EB SBB 

 14.937,61  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000 

 
  110301.524114 "Abwasserabgabe" für 

Schmutzwasser 
 109.762,80  115.000  115.000  115.000  115.000  115.000 

 
  110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. 

Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB) 
 576.224,29  660.000  676.000  700.000  700.000  700.000 

 
  110301.524138 EEG Umlage, BHKW KA-

Beckum 
 0,00  0  20.000  20.000  20.000  20.000 

 
  110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des 

Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  50  50  50 

 
  110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. 

Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb 
 4.816,65  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation 

(Infrastrukturvermögen) 
 41.813,54  65.000  66.000  66.000  66.000  66.000 

 
  110301.524205 Reparatur von 

Kanalanschlüssen 
 26.701,06  50.000  40.000  40.000  40.000  40.000 

 

  110301.524206 Reparatur von Schäden an 

Hausanschlussleitungen nach 

Dichtheitsprüfung 

 19.954,98  45.000  45.000  45.000  45.000  45.000 

   110301.525100 Haltung von Fahrzeugen  10.244,07  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.525101 Versicherung für 

Dienstfahrzeuge 
 1.872,65  1.900  1.950  1.950  1.950  1.950 

   110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge  635,00  600  650  650  650  650 

 
  110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. 

EB SBB 
 4.054,06  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

 

  110301.525500 Unterhaltung (ohne 

Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des 

bewegl. Vermögens 

 347,98  100  100  100  100  100 

 

  110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne 

Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch 

den EB SBB 

 195,48  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 

 
  110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. 

Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR) 
 5.927,33  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000 

 

  110301.525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne 

Wertgrenze) für die DV-Anlage u. 

Ersatzbeschaffung (bis 60€) 

 1.390,00  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser 

beseitigung durch Unternehmer 
 11.505,85  13.850  13.850  13.850  13.850  13.850 

 
  110301.528114 Entgelt für die Abgabe von 

Frischwasserverbrauchsdaten 
 7.010,77  7.000  7.000  7.000  7.000  7.000 

   110301.528115 Gebühren für Wasserrechte  2.606,03  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.528123 Ratten- und 

Seuchenbekämpfung, Desinfektion 
 14.089,60  14.500  14.500  14.500  14.500  14.500 

   110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit  0,00  1.000  500  500  500  500 

 
  110301.529100 Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen des EB SBB 
 0,00  100  100  100  100  100 

 
  110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-

Abwasser 
 83.117,62  60.000  100.000  100.000  100.000  100.000 

   110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK  19.159,00  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

 
  110301.529120 Neukalkulation der 

Kanalanschlussbeiträge 
 0,00  5.000  5.000  0  0  0 
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

14 – Bilanzielle Abschreibungen  3.434.945,09 3.288.100 3.313.500 3.305.300 3.370.850 3.374.200 

   110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen  3.420.203,23  3.287.750  3.311.950  3.301.300  3.364.350  3.367.700 

 
  110301.571101 Abschreibungen immaterielle 

Vermögensgegenstände 
 339,41  350  1.550  4.000  6.500  6.500 

 
  110301.571102 Sonderabschreibungen 

Sachanlagen 
 14.402,45  0  0  0  0  0 

15 – Transferaufwendungen *  50.226,80 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

 

  110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse 

für laufende Zwecke an Zweckverbände und 

dergl. 

 50.226,80  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *  53.511,19 154.700 56.250 56.450 56.100 55.500 

 
  010501.542923 Gebühren für örtliche 

Prüfungen 
 8.419,50  6.500  6.500  6.500  6.500  6.500 

 

  010903.542900 Sonstige Aufwendungen für 

die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 1.066,14  500  1.000  1.000  1.000  1.000 

 
  010903.547301 Wertveränderungen 

Forderungen 
 21,00  0  0  0  0  0 

 
  110301.541100 Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen 
 455,43  950  50  200  800  150 

 
  110301.541201 Ausbildung einschließlich 

Reisekosten 
 3.346,91  3.800  4.800  4.800  3.800  3.800 

 
  110301.541202 Fortbildung einschließlich 

Reisekosten 
 1.003,84  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 

 
  110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung 

von Dienst- und Schutzkleidung 
 5.498,76  3.500  4.000  4.000  4.000  4.000 

 
  110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, 

Auslagenersatz 
 1.725,47  2.300  2.300  2.300  2.300  2.300 

   110301.542200 Mieten und Pachten  0,00  0  100  100  100  100 

 
  110301.542202 Mieten für Druck- und 

Kopiergeräte 
 3.104,83  800  800  800  800  800 

 

  110301.542900 Sonstige Aufwendungen für 

die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 12,72  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

 
  110301.542911 Miete, Unterhaltung u. 

Wartung d. Kommunikationseinrichtungen 
 0,00  1.000  0  0  0  0 

 
  110301.542914 Nutzung des automatisierten 

Liegenschaftskatasters 
 651,24  100  100  100  100  100 

 
  110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und 

Energieanalysen 
 0,00  100.000  0  0  0  0 

 
  110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u. 

Bücher 
 3.741,51  2.000  2.500  2.500  2.500  2.500 

   110301.543103 Bekanntmachungen  0,00  500  500  500  500  500 

 
  110301.543104 Rundfunk- und 

Fernsehgebühren 
 139,92  200  200  200  200  200 

   110301.543125 Fernsprechgebühren  11.263,64  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000 

   110301.543126 Portogebühren  3.166,43  4.300  4.300  4.300  4.300  4.300 

   110301.543127 Papierbedarf  496,96  650  650  650  650  650 

 
  110301.543128 Drucksachen und sonstiger 

Bürobedarf 
 3.076,73  3.100  3.100  3.100  3.100  3.100 

 
  110301.544101 Haftpflicht- und sonstige 

Versicherungen 
 1.419,89  0  0  0  0  0 

 
  110301.544600 Haftpflichtversicherung und 

sonstige Versicherungen 
 0,00  1.600  1.650  1.700  1.750  1.800 

 
  110301.547301 Wertveränderungen 

Forderungen 
 0,01  0  0  0  0  0 

 

  110301.549900 Übrige weitere sonstige 

Aufwendungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

 0,00  50  50  50  50  50 

 
  110301.549901 Beiträge an Verbände u 

Vereine 
 4.512,18  3.850  4.650  4.650  4.650  4.650 

 
  110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche 

(Festwert) 
 388,08  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

        

17 = Ordentliche Aufwendungen  6.532.768,93 6.685.950 6.781.000 6.826.400 6.926.500 6.965.800 

        

18 = Ordentliches Ergebnis  (= Zeilen 10 und 17)  2.958.692,83 2.931.300 2.872.650 2.950.750 2.872.050 2.924.600 

        

19 + Finanzerträge  0,00 0 0 0 0 0 
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2018 
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Ansatz 

2019 
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Planung 
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2021 
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2022 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  1.659.064,98 1.482.050 1.342.600 1.221.450 1.213.200 1.197.950 

 
  160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite 

vom Land 
 2,24  0  0  0  0  0 

 
  160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite 

von Kreditinstituten 
 1.576.019,34  1.391.500  1.292.050  1.210.900  1.202.650  1.187.400 

 
  160105.551702 Zinsaufwand im 

Kontokorrentverkehr 
 0,00  500  500  500  500  500 

 
  160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite 

zur Liquiditätssicherung 
 83.043,40  90.000  50.000  10.000  10.000  10.000 

   160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen  0,00  50  50  50  50  50 

        

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  -1.659.064,98 -1.482.050 -1.342.600 -1.221.450 -1.213.200 -1.197.950 

        

22 
= Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)  
1.299.627,85 1.449.250 1.530.050 1.729.300 1.658.850 1.726.650 

        

23 + Außerordentliche Erträge  0,00 0 0 0 0 0 

24 – Außerordentliche Aufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

        

25 
= Außerordentliches Ergebnis 

(= Zeilen 23 und 24)  
0,00 0 0 0 0 0 

        

26 

= Jahresergebnis vor Verzinsung 

Stammkapital und Gewinnausschüttung 

(= Zeilen 22 und 25)  

1.299.627,85 1.449.250 1.530.050 1.729.300 1.658.850 1.726.650 

27 – Verzinsung Stammkapital *  420.000,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

   110301.559901 Eigenkapitalverzinsung  420.000,00  420.000  420.000  420.000  420.000  420.000 

28 – Gewinnausschüttung  0,00 0 0 0 0 0 

29 

= Jahresergebnis nach Verzinsung 

Stammkapital und Gewinnausschüttung 

(= Zeilen 26 ./. 27 ./. 28)  

879.627,85 1.029.250 1.110.050 1.309.300 1.238.850 1.306.650 

        

 

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 

Aufwendungen mit der allgemeinen 

Rücklage  

      

        

30 
Verrechnete Erträge bei 

Vermögensgegenständen  
0,00 0 0 0 0 0 

31 
Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen  
1,00 50 0 0 0 0 

 
  110301.547100 Wertveränderungen bei 

Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage) 
 1,00  50  0  0  0  0 

32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)  -1,00 -50 0 0 0 0 

        

 Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung        

 Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  0,00 0 0 0 0 0 

 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen  0,00 0 0 0 0 0 

 
  110301.581103 Aufwand aus internen 

Leistungsbeziehungen (FD DV) 
 0,00  0 0 0 0 0 

        

 

 

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

 

110301 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 

Zuweisung vom Land für die Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen. 

  

 

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen 
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110301 471100 Aktivierte Eigenleistungen 

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für 

Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei 

teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen 

Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden 

bilanziert und abgeschrieben. 

  

 

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 

110301 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kläranlagen)        

Ersatz Anlagentechnik (Flachschieber Verteilerbauwerk BLB)                                          30.000,00 € 

Pumpenersatz                                                                                                                   22.500,00 € 

Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik                                                                     20.000,00 € 

Bauwerkinstandhaltung (Kläranlagen)                                                                              10.000,00 € 

Instandhaltung Gasspeicher KA-Beckum                                                                         35.000,00 € 

Explosions-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB                                                             2.500,00 € 

                                                                                                             ------------------ 

                                                                                                                                       120.000,00 € 

  

 

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 

Sanierung d. Aussenstationen (Regenbecken u. Pumpenbauwerke), RB Hellbach               20.000,00 €  

Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Aussenstationen                 15.000,00 €  

Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik  auf den Aussenstationen                          15.000,00 €  

                                                                                                                         ----------------- 

Gesamt:                    50.000,00 € 

  

 

110301 524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 

Mehraufwand für Pflege/Bewuchsbeseitigung in den Regenbecken 

  

 

110301 524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB) 

Instandsetzung Schneckenpumpwerke (Fa. Spaans) beide Kläranlagen  50.000,00 € 

Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik (Instandsetzg. Heizschlammpumpen) 45.000,00 €                            

Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik 30.000,00 €  

Betriebskosten BHKW 20.000,00 €  

Reparatur/Wartung der KA-Bauwerke(Gebläseluftltg, BLB I u. II) 20.000,00 €                                                             Wartung / Prüfung (Arbeitssicherheit n. UVV, etc) 10.000,00 €  

Abwasseranalytik (verschärfte Einleitungswerte) 15.000,00 € 

Labormaterialien 20.000,00 € 

Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial) 15.000,00 € 

Flockungsmittel (Mehrverbrauch) 55.000,00 € 

Fällmittel Eisen III (Verbrauchsrückgang) 30.000,00 € 

Rechengut-/Sandfangentsorgung (mengenabhängig) 40.000,00 € 

Klärschlammentsorgung *(105,00€/t ) 336.000,00 € 

 

*Kalkulationsgrundlage: 

ca. 3200 t u. steigende thermische Entsorgungskosten um ca. 20% auf 105,00 €/ t brutto     

 

  676.000,00 € 
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110301 524138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum 

Für die Eigenstromproduktion durch das BHKW sind 40 % der EEG Umlage (zur Zeit 2,27 Cent pro kWh) 

zu zahlen. 

  

 

110301 524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 

Reparatur Kanäle/Schächte  10.000,00 €  

Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen  (Pflege Trockenbecken)     30.000,00 €  

Reparatur/Wartung d. Pumpen- u. Anlagentechnik                                                  10.000,00 €  

Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. E-Technik  5.000,00 €  

Material zur Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)  10.000,00 €  

Prüfung/Wartung der Arbeitssicherheitsausstattung  1.000,00 €  

                                                                                                                                      ----------------- 

Gesamt:        66.000,00 € 

  

 

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen 

 

 

110301 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. 

Erschwererbeitrag an den Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum. 

  

 

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen 

 

 

110301 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen 

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 

eingetragen. 

  

 

110301 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen 

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 

eingetragen. 

  

 

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital 

 

 

110301 559901 Eigenkapitalverzinsung 

Verzinsung des Stammkapitals von 7 Mio. € mit 6 % = 420.000 €. 
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Finanzplan 

Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2018-2020 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

1 Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0 0 0 0 0 0 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 

 
  110301.614100 Zuweisungen und 

Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 
 0,00  50.000  50.000  0  0  0  0 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  7.931.543,21 7.623.750 7.641.700 0 7.641.850 7.892.900 8.072.700 

 
  110301.632102 Geb. f.d. 

Klärschlammbeseitig. u. a. 
 32.204,64  29.850  32.600  0  32.750  33.400  33.900 

 
  110301.632113 

Niederschlagswassergebühr 
 2.305.185,42  2.318.650  2.508.100  0  2.508.100  2.545.200  2.582.300 

   110301.632114 Schmutzwassergebühr  5.594.153,15  5.275.250  5.101.000  0  5.101.000  5.314.300  5.456.500 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  1.188.062,70 1.188.250 1.269.650 0 1.269.650 1.288.550 1.307.450 

 
  110301.648201 Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung 
 1.180.350,00  1.185.700  1.267.100  0  1.267.100  1.286.000  1.304.900 

 

  110301.648700 Einz. aus 

Kostenerstattungen Kostenumlagen von 

privaten Unternehmen 

 7.712,70  2.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.648701 Erstattung durch 

Versicherungen (FD 10) 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

7 + Sonstige Einzahlungen  1.028,60 0 0 0 0 0 0 

 
  010903.656200 Säumniszuschläge und 

Zinsen nach AO 
 796,50  0  0  0  0  0  0 

 
  180502.699900 Allgemeine 

Finanzeinzahlungen 
 2,10  0  0  0  0  0  0 

 
  180506.699900 Allgemeine 

Finanzeinzahlungen 
 230,00  0  0  0  0  0  0 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

         

9 
= Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  
9.120.634,51 8.862.000 8.961.350 0 8.911.500 9.181.450 9.380.150 

         

10 – Personalauszahlungen  1.392.865,40 1.455.600 1.547.550 0 1.578.450 1.609.850 1.641.850 

   110301.701100 Dienstbezüge Beamte  50.902,71  51.050  54.800  0  55.900  57.000  58.150 

 
  110301.701200 Dienstbezüge Tariflich 

Beschäftigte 
 1.042.589,11  1.090.900  1.161.500  0  1.184.750  1.208.450  1.232.600 

 

  110301.702200 Beiträge zu 

Versorgungskassen für Tariflich 

Beschäftigte 

 83.942,20  87.100  93.000  0  94.850  96.750  98.700 

 

  110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung für Tariflich 

Beschäftigte 

 206.922,77  217.150  229.200  0  233.800  238.500  243.250 

 

  110301.703201 Gesetzliche 

Unfallversicherung für Tariflich 

Beschäftigte 

 7.294,32  7.500  7.500  0  7.600  7.600  7.600 

 
  110301.704100 Beihilfen u. 

Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive) 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

 
  110301.704105 Beihilfen für Beamte 

(Aktiv) 
 1.214,29  1.850  1.500  0  1.500  1.500  1.500 

11 – Versorgungsauszahlungen  27.912,26 40.650 48.950 0 49.550 50.150 50.800 

 

  110301.712100 Beiträge zu 

Versorgungskassen für 

Versorgungsempfänger 

 20.647,30  21.800  29.950  0  30.550  31.150  31.800 

 

  110301.714100 Beihilfen, 

Unterstützungsleistungen für 

Versorgungsempfänger 

 7.264,96  18.850  19.000  0  19.000  19.000  19.000 

12 
– Auszahlungen für Sach- und 

Dienstleistungen  
1.508.910,34 1.691.900 1.759.750 0 1.781.650 1.784.550 1.788.450 

 
  110301.721500 Instandhaltung der 

Grundstücke und baulichen Anlagen 
 117.252,72  122.500  120.000  0  120.000  120.000  120.000 

 
  110301.721600 Instandhaltung des 

Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

 
  110301.721602 Instandhaltung d. 

Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 
 38.436,99  40.000  50.000  0  50.000  50.000  50.000 

 

  110301.723800 Erstattungen für 

Auszahlungen von Dritten aus laufender 

Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 

 0,00  50  50  0  50  50  50 
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Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2018-2020 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

 
  110301.723802 Kostenanteil des EB SAB 

für DV-Kosten 
 41.394,20  41.400  41.400  0  41.400  41.400  41.400 

 

  110301.723803 Kostenanteil des EB SAB 

für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. 

Verwaltung 

 0,00  27.550  27.550  0  27.550  27.550  27.550 

 
  110301.724101 Versicherung für Gebäude 

und Einrichtungen 
 7.597,07  11.500  11.500  0  11.500  11.500  11.500 

   110301.724103 Steuern und Abgaben  64,99  3.500  3.500  0  3.500  3.500  3.500 

 
  110301.724104 Abwasserabg. f. 

Kleineinleiter 
 214,74  400  400  0  400  400  400 

   110301.724105 Heizenergiekosten  71,17  7.200  500  0  500  500  500 

 
  110301.724106 Reinigungsmittel, 

Reinigungskosten 
 14.762,72  14.500  15.000  0  15.000  15.000  15.500 

   110301.724107 Wasserverbrauch  2.912,22  3.300  3.000  0  3.000  3.050  3.100 

   110301.724109 Stromverbrauch  349.862,06  294.850  295.100  0  298.000  300.850  304.200 

 

  110301.724110 Unterhaltung u 

Bewirtschaftung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen d. d. EB SBB 

 12.531,46  30.000  30.000  0  30.000  30.000  30.000 

 
  110301.724114 "Abwasserabgabe" für 

Schmutzwasser 
 108.814,10  115.000  115.000  0  115.000  115.000  115.000 

 
  110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung 

d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB) 
 559.789,96  660.000  676.000  0  700.000  700.000  700.000 

 
  110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-

Beckum 
 0,00  0  20.000  0  20.000  20.000  20.000 

 
  110301.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung 

des Infrastrukturvermögens 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

 

  110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung 

des Infrastrukturvermögens d. d. 

Eigenbetrieb 

 4.816,65  15.000  15.000  0  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.724203 Unterhaltung der 

Kanalisation (Infrastrukturvermögen) 
 42.385,06  65.000  66.000  0  66.000  66.000  66.000 

 
  110301.724205 Reparatur von 

Kanalanschlüssen 
 27.134,93  50.000  40.000  0  40.000  40.000  40.000 

 

  110301.724206 Reparatur von Schäden an 

Hausanschlussleitungen nach 

Dichtheitsprüfung 

 19.954,98  45.000  45.000  0  45.000  45.000  45.000 

   110301.725100 Haltung von Fahrzeugen  10.397,25  15.000  15.000  0  15.000  15.000  15.000 

 
  110301.725101 Versicherung für 

Dienstfahrzeuge 
 1.872,65  1.900  1.950  0  1.950  1.950  1.950 

 
  110301.725102 Steuern für 

Dienstfahrzeuge 
 635,00  600  650  0  650  650  650 

 
  110301.725103 Haltung von Fahrzeugen 

d. d. EB SBB 
 4.306,00  5.000  5.000  0  5.000  5.000  5.000 

 

  110301.725500 Unterhaltung (ohne 

Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) 

des beweglichen Vermögens 

 347,98  100  100  0  100  100  100 

 

  110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne 

Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) 

durch den EB SBB 

 0,00  3.000  3.000  0  3.000  3.000  3.000 

 

  110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) 

u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 

EUR) 

 5.927,33  8.000  8.000  0  8.000  8.000  8.000 

 

  110301.725508 Wartungs- und Pflegek. 

(ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. 

Ersatzbeschaffung (bis 60€) 

 1.390,00  2.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.728113 Klärschlamm- und 

Abwasserbeseitigung durch Unternehmer 
 11.505,85  13.850  13.850  0  13.850  13.850  13.850 

 
  110301.728114 Entgelt für die Abgabe von 

Frischwasserverbrauchsdaten 
 7.010,77  7.000  7.000  0  7.000  7.000  7.000 

 
  110301.728115 Gebühren für 

Wasserrechte 
 1.000,00  2.500  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

 
  110301.728123 Ratten- und 

Seuchenbekämpfung, Desinfektionen 
 14.089,60  14.500  14.500  0  14.500  14.500  14.500 

   110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit  0,00  1.000  500  0  500  500  500 

 
  110301.729100 Auszahlungen für sonstige 

Dienstleistungen des EB SBB 
 0,00  100  100  0  100  100  100 

 
  110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-

Abwasser 
 83.272,89  60.000  100.000  0  100.000  100.000  100.000 

 
  110301.729118 Überarbeitung ZAP und 

ABK 
 19.159,00  5.000  5.000  0  5.000  5.000  5.000 

 
  110301.729120 Neukalkulation 

Kanalanschlussbeiträge 
 0,00  5.000  5.000  0  0  0  0 
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Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2018-2020 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  2.199.827,47 1.902.050 1.762.600 0 1.641.450 1.633.200 1.617.950 

   110301.759901 Eigenkapitalverzinsung  420.000,00  420.000  420.000  0  420.000  420.000  420.000 

 
  160105.751101 Zinszahlungen für Kredite 

vom Land 
 13,47  0  0  0  0  0  0 

 
  160105.751701 Zinszahlungen für Kredite 

von Kreditinstituten 
 1.696.770,60  1.391.500  1.292.050  0  1.210.900  1.202.650  1.187.400 

 
  160105.751702 Zinsauszahlungen im 

Kontokorrentverkehr 
 0,00  500  500  0  500  500  500 

 
  160105.751703 Zinsauszahlungen für 

Kredite zur Liquiditätssicherung 
 83.043,40  90.000  50.000  0  10.000  10.000  10.000 

 
  160105.759900 Sonstige 

Finanzauszahlungen 
 0,00  50  50  0  50  50  50 

14 – Transferauszahlungen  50.226,80 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

 

  110301.731300 Zuweisungen und 

Zuschüsse für laufende Zwecke an 

Zweckverbände und dergl. 

 50.226,80  55.000  55.000  0  55.000  55.000  55.000 

15 – Sonstige Auszahlungen  54.807,57 153.700 56.450 0 55.450 48.600 54.500 

 
  010501.742931 Auszahlung von 

Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen 
 7.419,50  6.500  7.700  0  6.500  0  6.500 

 

  010903.742900 Sonstige Aufwendungen 

für die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 732,64  500  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.741100 Sonstige Personal- und 

Versorgungsauszahlungen 
 455,43  950  50  0  200  800  150 

 
  110301.741201 Ausbildung einschließlich 

Reisekosten 
 3.864,91  3.800  4.800  0  4.800  3.800  3.800 

 
  110301.741202 Fortbildung einschließlich 

Reisekosten 
 1.003,84  3.000  3.000  0  3.000  3.000  3.000 

 

  110301.741203 Anschaffung und 

Unterhaltung von Dienst- und 

Schutzkleidung 

 5.567,16  3.500  4.000  0  4.000  4.000  4.000 

 
  110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, 

Auslagenersatz 
 1.725,47  2.300  2.300  0  2.300  2.300  2.300 

   110301.742200 Mieten und Pachten  0,00  0  100  0  100  100  100 

 
  110301.742202 Mieten für Druck- und 

Kopiergeräte 
 2.009,56  800  800  0  800  800  800 

 

  110301.742900 Sonstige Auszahlungen für 

die Inanspruchnahme von Rechten und 

Diensten 

 0,00  5.000  5.000  0  5.000  5.000  5.000 

 
  110301.742911 Miete, Unterhaltung u. 

Wartung d. Kommunikationseinrichtungen 
 0,00  1.000  0  0  0  0  0 

 
  110301.742914 Nutzung des 

automatisierten Liegenschaftskatasters 
 672,07  100  100  0  100  100  100 

 
  110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen 

und Energieanalysen 
 0,00  100.000  0  0  0  0  0 

 
  110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften 

und Bücher 
 3.744,51  2.000  2.500  0  2.500  2.500  2.500 

   110301.743103 Bekanntmachungen  1.706,86  500  500  0  500  500  500 

 
  110301.743104 Rundfunk- und 

Fernsehgebühren 
 139,92  200  200  0  200  200  200 

   110301.743125 Fernsprechgebühren  11.138,93  10.000  10.000  0  10.000  10.000  10.000 

   110301.743126 Portogebühren  2.876,49  4.300  4.300  0  4.300  4.300  4.300 

   110301.743127 Papierbedarf  549,94  650  650  0  650  650  650 

 
  110301.743128 Drucksachen und 

sonstiger Bürobedarf 
 3.015,43  3.100  3.100  0  3.100  3.100  3.100 

 
  110301.744101 Haftpflicht- und sonstige 

Versicherungen 
 1.419,89  0  0  0  0  0  0 

 
  110301.744600 Haftpflichtversicherung 

und sonstige Versicherungen 
 0,00  1.600  1.650  0  1.700  1.750  1.800 

 

  110301.749900 Übrige weitere sonstige 

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

 0,00  50  50  0  50  50  50 

 
  110301.749901 Beiträge an Verbände und 

Vereine 
 4.594,46  3.850  4.650  0  4.650  4.650  4.650 

 
  110301.799900 Allgemeine 

Finanzauszahlungen 
 1.940,56  0  0  0  0  0  0 

 
  180506.799900 Allgemeine 

Finanzauszahlungen 
 230,00  0  0  0  0  0  0 

         

16 
= Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  
5.234.549,84 5.298.900 5.230.300 0 5.161.550 5.181.350 5.208.550 
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Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2018-2020 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

         

17 

= Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 9 und 16)  

3.886.084,67 3.563.100 3.731.050 0 3.749.950 4.000.100 4.171.600 

         

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  0,00 0 0 0 0 0 0 

19 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen  
0,00 0 0 0 0 0 0 

20 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlagen  
0,00 0 0 0 0 0 0 

21 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 

*  
151.102,45 205.700 257.150 0 583.600 195.300 197.900 

 
  110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. 

KAG 
 151.102,45  205.700  257.150  0  503.600  195.300  197.900 

 
  110301.688110 Kostenanteil Entwässerung 

Straße (50% RW-Kanal) 
 0,00  0  0  0  80.000  0  0 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  38.947,48 0 0 0 0 0 0 

 
  110301.685100 Einzahlungen aus der 

Abwicklung von Baumaßnahmen 
 38.947,48  0  0  0  0  0  0 

         

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  190.049,93 205.700 257.150 0 583.600 195.300 197.900 

         

24 
– Auszahlungen für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden  
0,00 0 0 0 0 0 0 

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *  1.277.509,20 2.038.500 3.053.000 1.350.000 3.131.500 2.024.000 2.502.300 

 
  110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 
 1.197.297,08  1.922.500  2.848.000  1.350.000  3.026.500  1.999.000  2.477.300 

 
  110301.785300 Auszahlungen für sonstige 

Baumaßnahmen 
 179,07  40.000  0  0  0  0  0 

 

  110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt 

schränke für Abwasserhebe- und -

reinigungsanlagen 

 73.616,03  75.000  205.000  0  105.000  25.000  25.000 

 

  110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -reinigungsanlagen 

 6.417,02  1.000  0  0  0  0  0 

26 
– Auszahlungen für den Erwerb von 

beweglichem Anlagevermögen *  
14.054,20 64.000 30.000 0 30.000 5.000 5.000 

 
  110301.783100 Auszahlungen für BuG > 

410 EUR 
 8.063,10  2.000  2.000  0  2.000  2.000  2.000 

 
  110301.783101 Auszahlungen für den 

Erwerb von Hardware > 60 EUR 
 2.900,73  5.000  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.783102 Auszahlungen für 

Fahrzeuge > 410 EUR 
 0,00  40.000  0  0  0  0  0 

 
  110301.783107 Auszahl. f. immaterielle 

VMG -Software- > 410 EUR 
 0,00  15.000  25.000  0  25.000  0  0 

 
  110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 

EUR bis 410 EUR 
 2.702,29  1.000  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

 
  110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche 

(Festwert) < 410 EUR 
 388,08  1.000  1.000  0  1.000  1.000  1.000 

27 
– Auszahlungen für den Erwerb von 

Finanzanlagen  
0,00 0 0 0 0 0 0 

28 
– Auszahlungen von aktivierbaren 

Zuwendungen  
0,00 0 0 0 0 0 0 

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  1.291.563,40 2.102.500 3.083.000 1.350.000 3.161.500 2.029.000 2.507.300 

         

31 
= Saldo aus Investitionstätigkeit 

(= Zeilen 23 und 30)  
-1.101.513,47 -1.896.800 -2.825.850 -1.350.000 -2.577.900 -1.833.700 -2.309.400 

         

32 
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 

(= Zeilen 17 und 31)  
2.784.571,20 1.666.300 905.200 -1.350.000 1.172.050 2.166.400 1.862.200 

         

33 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von 

Krediten für Investitionen, Rückflüsse von 

Darlehen  

5.004.965,64 1.800.000 2.200.000 0 2.200.000 1.800.000 2.300.000 

 
  160105.692700 Kreditaufnahmen für 

Investitionen von Kreditinstituten 
 1.100.000,00  1.800.000  2.200.000  0  2.200.000  1.800.000  2.300.000 

 
  160105.692701 Kreditaufnahmen für 

Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen 
 3.904.965,64  0  0  0  0  0  0 
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Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2018-2020 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

34 
+ Aufnahme von Krediten zur 

Liquiditätssicherung  
9.992.682,88 0 0 0 0 0 0 

 

  160105.693700 Aufnahme von Krediten 

zur Liquiditätssicherung bei 

Kreditinstituten 

 9.992.682,88  0  0  0  0  0  0 

35 

– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 

für Investitionen, Gewährung von 

Darlehen  

6.358.079,17 2.291.250 2.293.350 0 2.299.700 2.437.700 2.488.000 

 
  160105.792100 Tilgung von Krediten für 

Investitionen vom Land 
 3.590,89  0  0  0  0  0  0 

 
  160105.792700 Tilgung von Krediten für 

Investitionen von Kreditinstituten 
 2.449.522,64  2.291.250  2.293.350  0  2.299.700  2.437.700  2.488.000 

 
  160105.792701 Tilgung 

Umschuldungsdarlehen 
 3.904.965,64  0  0  0  0  0  0 

36 
– Tilgung von Krediten zur 

Liquiditätssicherung  
11.397.848,67 0 0 0 0 0 0 

 
  160105.793700 Tilgung von Krediten zur 

Liquiditätssicherung von Kreditinstituten 
 11.397.848,67  0  0  0  0  0  0 

         

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -2.758.279,32 -491.250 -93.350 0 -99.700 -637.700 -188.000 

         

38 
= Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)  
26.291,88 1.175.050 811.850 -1.350.000 1.072.350 1.528.700 1.674.200 

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  12.009,34 0 0 0 0 0 0 

40 
+ Änderung des Bestandes an fremden 

Finanzmitteln  
0,00 0 0 0 0 0 0 

41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)  38.301,22 1.175.050 811.850 -1.350.000 1.072.350 1.528.700 1.674.200 
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Teilfinanzplan B 

Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

Investitionen oberhalb der 

festgesetzten Wertgrenze 

    

 

 

 

     

0004 Betriebs- und 

Geschäftsausstattung -

Hardware- Entwässerung u. 

Abwasserbeseitigung  

    

 

 

 

     

110301.783101 Auszahlungen für 

den Erwerb von Hardware > 60 

EUR 

2.900,73 5.000 1.000 0 

0 

0 

0 

1.000 1.000 1.000 0,00 11.900,73 

0066 Kredite für Investitionen      

 

 

 

     

160105.692700 Kreditaufnahmen 

für Investitionen von 

Kreditinstituten 

1.100.000,00 1.800.000 2.200.000 0 

0 

0 

0 

2.200.000 1.800.000 2.300.000 0,00 11.300.000,00 

160105.792700 Tilgung von 

Krediten für Investitionen von 

Kreditinstituten 

-3.885.828,71 2.291.250 2.293.350 0 

0 

0 

0 

2.299.700 2.437.700 2.488.000 0,00 7.767.721,29 

0093 Mess- und 

Steuerungstechnik Kläranlagen  

    

 

 

 

     

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

5.243,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 5.243,00 

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

7.042,97 25.000 25.000 0 

0 

0 

0 

25.000 25.000 25.000 0,00 132.042,97 

0150 Software      

 

 

 

     

110301.783107 Auszahl. f. 

immaterielle VMG -Software- > 

410 EUR 

0,00 15.000 25.000 0 

0 

0 

0 

25.000 0 0 0,00 65.000,00 

1501 RRB Schlippkamp / 

Klutenberg  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

2.104,99 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 69.002,53 

1503 B-Plan 57 A Kanalisation 

und RRB  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.685100 Einzahlungen aus 

der Abwicklung von 

Baumaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 536.236,97 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 346,08 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 536.465,87 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

732,34 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 732,34 

1504 RRB Siechenhausweg i. 

Auslauf d. vorh. RKB 103  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 3.949,76 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 229.296,96 

1506 Herstellung von 

Kanalanschlüssen  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

44.222,01 35.000 35.000 0 

0 

0 

0 

35.000 35.000 35.000 0,00 227.280,38 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

991,39 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 991,39 

1510 Kanalisation Hans-Böckler-

Straße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 230.000,00 

1514 RKB und RRB Auf dem 

Tigge Süd  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 430.000,00 

1522 Sanierung 

Regenwasserkanal Siechenbach  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

22.149,18 611.000 0 0 

0 

0 

0 

3.500 0 0 0,00 760.500,00 

1527 Kanalanschlussbeiträge BG 

15  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

21.519,62 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 131.318,66 

1528 Kanalanschlussbeiträge 

Stadtteil Beckum  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

9.486,30 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 9.486,30 

1530 Kanalsanierung 

Sudhoferweg  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 250.000 0,00 250.000,00 

1534 Kanalsanierung Auf dem 

Völker  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 20.000 600.000 0,00 620.000,00 

1536 Kanalsanierung Hammer 

Str., Sachsenstr. bis 

Pflaumenallee  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 160.000,00 

1538 Kanalsanierung 

Sternstraße im Zusammenhang 

mit der Erstellung des 

Kreisverkehrs  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 16.000,00 

1542 Kanalerneuerung / 

Sanierung Schüttenweg  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 14.000 132.000 0,00 146.000,00 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

1544 Einstiegshilfen zur 

Personensicherung für RRB, RÜB 

u Pumpstationen  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 1.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 1.000,00 

1545 Erneuerung 

Blockheizkraftwerk Kläranlage 

Beckum  

    

 

 

 

     

110301.785300 Auszahlungen für 

sonstige Baumaßnahmen 

179,07 40.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 380.976,37 

1547 Kettelerstraße, Erneuerung 

Hausanschlüsse mit 

Straßenausbau  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

7.000,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 33.530,89 

1548 Kanalsanierung Nordring      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

204.364,67 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 300 0,00 298.000,00 

1549 Im Soestkamp, 

Schachtsanierung (Inliner), Ern. 

Hausanschlüsse  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

12.290,01 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 151.472,03 

1550 Wilhelmstraße, punktuelle 

Kanalsanierung  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

66.123,41 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 73.441,77 

1551 Brinkmannstraße, 

Erneuerung Hausanschlüsse  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 20.000,00 

1552 Kläranlage Beckum, 

Explosionsschutz  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 3.088,65 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 14.230,17 

110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -

reinigungsanlagen 

0,00 500 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 4.735,45 

110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -

reinigungsanlagen 

0,00 500 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 500,00 

1555 Kanalsanierung Auf dem 

Völker/Weidenweg 2. BA  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 20.000 100.000 0,00 120.000,00 

1557 Kanal Ostlandstraße      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 210.000,00 

1558 Kanäle Wilhelmsviertel      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 2.500.000,00 

1559 Kanal Marienstraße      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 140.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 140.000,00 

1560 Kanal 

Brückenstraße/Windmühlenstra

ße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

11.652,96 0 730.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 760.000,00 

1561 Kanal Lerchenweg/Obere 

Wilhelmstraße  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 285.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 285.000,00 

1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 

101, 102, 104, 105, RÜB 101  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 10.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 10.000,00 

1563 Kanalsanierung 

Sternstraße/Kreisverkehr  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 50.000,00 

1566 Prozessleitsystem 

Kläranlagen Beckum / 

Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

61.330,06 30.000 30.000 0 

0 

0 

0 

30.000 0 0 0,00 215.417,70 

1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 

68-70  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 78.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 78.000,00 

1569 Kanal Marktplatz      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 25.000 0 

0 

0 

0 

200.000 0 0 0,00 225.000,00 

1571 Kanal Propsteigasse      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 25.000 200.000 0,00 225.000,00 

1572 Kanal Frankensteiner 

Straße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 440.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 440.000,00 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

1573 Sanierung 

Regenwasserkanal Butterkamp  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 70.000 0,00 70.000,00 

1574 Sanierung 

Mischwasserkanal Einsteinstraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 650.000 0,00 650.000,00 

1575 Sanierung 

Mischwasserkanal 

Schlenkhoffsweg  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 360.000 0,00 360.000,00 

1576 Kanal Elmstraße      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

375.000 0 0 0,00 375.000,00 

2500 Punktuelle Kanalsanierung 

im Stadtgebiet  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 50.000 50.000 0 

0 

0 

0 

50.000 50.000 50.000 0,00 280.000,00 

2501 Umwandlung RRB der 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

15.387,95 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 251.781,04 

2502 Verlegung RÜ 201, Am 

Volkspark  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 13.000 0 

0 

0 

0 

117.000 0 0 0,00 132.000,00 

2506 Kanalsanierung 

Roncallischule/Gustav-Moll-

Straße  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

4.361,40 340.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 449.318,64 

2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 

u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-

Straße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

24.093,44 2.500 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 203.660,24 

2511 Kanalanschlussbeiträge 

Stadtteil Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

28.691,63 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 28.691,63 

2514 Kanalerneuerung und -

verlängerung Industrie- und 

Bismarkstraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

15.000 335.000 0 0,00 350.000,00 

2515 

Kanalsanierung/Kanalneubau 

Industriestraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

10.000 300.000 0 0,00 310.000,00 

2516 Erneuerung Schaltschränke 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.785303 Auszahlungen für 

Messgeräte, Steuerungstechnik, 

Schalt schränke für Abwasserhebe- 

und -reinigungsanlagen 

0,00 20.000 150.000 0 

0 

0 

0 

50.000 0 0 0,00 220.000,00 

2517 Druckrohrleitung Gustav-

Freitag-Straße 47/49  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 20.000,00 

2519 Sanierung 

Mischwasserkanal, Am Hellbach  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

11.258,46 460.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 475.000,00 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

2523 Kanal Vinkenberg      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 300.000 0 0,00 300.000,00 

2524 Tauchwandsanierung RÜB 

203, Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 20.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 35.000,00 

2525 Erneuerung BHKW 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.785300 Auszahlungen für 

sonstige Baumaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 320.000,00 

2526 Trübwasserspeicher 

Kläranlage Neubeckum  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 120.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 120.000,00 

2527 Sanierung 

Mischwasserkanal, Am 

Volkspark  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 20.000 0 

0 

0 

0 

841.000 0 0 0,00 861.000,00 

2528 Kanalsanierung 

Eichendorffstraße  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

30.000 500.000 0 0,00 530.000,00 

2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 14.770,14 

2530 Sanierung 

Mischwasserkanal Bruchstraße  
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 400.000 0 0,00 400.000,00 

3502 Erneuerung Pump- / 

Steuerungstechnik, PW 301 

Roland  

    

 

 

 

     

110301.785304 Auszahlungen für 

technische Einrichtungen für 

Abwasserhebe und -

reinigungsanlagen 

6.417,02 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 47.463,49 

4006 RRB 401 Vellern, Umbau      

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 10.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 10.000,00 

4007 Tauchwandsanierung RÜB 

401, SKO 402, Vellern  

    

 

 

 

     

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 20.000 10.000 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 10.000,00 

00010053 BuG -Entwässerung 

und Abwasserbeseitigung- > 

410 EUR  

    

 

 

 

     

110301.783100 Auszahlungen für 

BuG > 410 EUR 

8.063,10 2.000 2.000 0 

0 

0 

0 

2.000 2.000 2.000 0,00 18.063,10 

00020053 BUG -Entwässerung 

und Abwasserbeseitigung- 60 

EUR bis 410 EUR  

    

 

 

 

     

110301.783200 Auszahlungen für 

BuG 60 EUR bis 410 EUR 

2.702,29 1.000 1.000 0 

0 

0 

0 

1.000 1.000 1.000 0,00 8.542,63 

00110050 Fahrzeug mit Kran      

 

 

 

     

110301.783102 Auszahlungen für 

Fahrzeuge > 410 EUR 

0,00 40.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 40.000,00 

15110001 Kanalisation / Rückh. 

Obere Brede/Tuttenbrock  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

60.332,27 83.300 114.150 0 

0 

0 

0 

161.950 40.900 0 0,00 674.792,37 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 1.701.637,54 

15110002 Kanalisation/Rückh. 

Obere Brede/Tuttenbrock, 2. 

Bauabschnitt  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

278.250 62.400 108.900 0,00 471.600,00 

110301.688110 Kostenanteil 

Entwässerung Straße (50% RW-

Kanal) 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

80.000 0 0 0,00 80.000,00 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

5.113,72 40.000 1.200.000 1.350.000 

1.350.000 

0 

0 

1.350.000 0 0 0,00 2.720.000,00 

15110003 Kanalisation und RRB 

Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 102.300 108.400 0 

0 

0 

0 

63.400 92.000 89.000 0,00 407.300,00 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

15.119,94 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 15.119,94 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

357.033,20 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 682.000,00 

15110004 Kanalisation 

Steinkühlerstr. und Captanstr.  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 309.300,00 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 281.263,62 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

408.417,95 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 712.795,43 

15210002 

Kanalanschlussbeiträge BPL 63 

Pflaumenallee Ost  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 43.862,00 
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Übersicht  

Investitionsmaßnahmen 

 

Ergebnis 

2017 

EUR 

Ansatz 

2018 

EUR 

Ansatz 

2019 

EUR 

VE 

2020-2022; 

2020, 

2021, 

2022 

EUR 

Planung 

2020 

EUR 

Planung 

2021 

EUR 

Planung 

2022 

EUR 

Bisher 

bereit 

gestellt 

2019 

EUR 

Gesamt Inv. 

EUR 

 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

7.878,32 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 250.417,70 

25040002 

Kanalanschlussbeiträge BG N 67 

Vellerner Straße, Fläche B  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

4.586,40 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 35.763,00 

25040003 Kanalisation BG N 67 

Vellerner Straße -Fläche A-  

    

 

 

 

     

110301.685100 Einzahlungen aus 

der Abwicklung von 

Baumaßnahmen 

38.947,48 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 38.947,48 

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

0,00 13.300 29.500 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 376.050,00 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 25.000 0 0 

0 

0 

0 

0 0 30.000 0,00 425.000,00 

40050004 Kanalisation und 

Regenrückhaltung VE 9, Langes 

Land u. Friedhofsweg  

    

 

 

 

     

110301.688104 

Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

3.487,97 6.800 5.100 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 26.796,42 

110301.785206 Auszahlungen für 

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

0,00 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,00 184.133,28 

= Saldo oberhalb der 

Wertgrenze 

3.884.703,32 -2.387.050 -2.918.200 -1.350.000 

-1.350.000 

0 

0 

-2.676.600 -2.470.400 -2.496.400 0,00 -16.172.085,77 

 

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 

 

 

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG 

Zu Investitionsnummer 15110002: 

2020: Planung. 

 

Zu Investitionsnummer 15110003: 

2020: Planung. 

  

 

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen 
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110301 785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen 

Die Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Mischwasser in dem Gewässer RRB 201 neben der 

Kläranlage Neubeckum ist abgelaufen. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem 

Kreis Warendorf ist das RRB 201 als Trockenrückhaltebecken umzubauen um die Strukturgüte der 

Angel zu verbessern. 

 

Zu Investitionsnummer 1510: 

Spätere Jahre: 230.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1514: 

Spätere Jahre: 430.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1536: 

Spätere Jahre: 160.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1538: 

Spätere Jahre: 16.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1557: 

Spätere Jahre: 210.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1558: 

Spätere Jahre: Sanierung Mischwasserkanal Wilhelmsviertel mit Engelsgasse, Steingasse, Rosengasse, 

Tenkhoffs Gasse, Wilhelmstraße, Hindenburgplatz, Linnenstraße und Ostwall.  

 

Zu Investitionsnummer 1561: 

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der 

Mischwasserkanal erneuert werden muss. 

 

Zu Investitionsnummer 1563: 

Spätere Jahre: 50.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 1572: 

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der 

Mischwasserkanal erneuert werden muss. 

 

Zu Investitionsnummer 2500: 

Sanierung festgestellter Mängel. 

 

Zu Investitionsnummer 2515: 

Nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen ist die Erneuerung notwendig.  

 

Zu Investitionsnummer 2517: 

Spätere Jahre: 20.000 €. 

 

Zu Investitionsnummer 2527: 

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der 

Mischwasserkanal erneuert werden muss. 

 

Zu Investitionsnummer 2528: 

2021: 500.000 €, Maßnahme wird in Anlehnung an den Straßenbau ausgeführt. 
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110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 

Zu Investitionsnummer 2525: 

Spätere Jahre: 320.000 €. 

  

 

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -

reinigungsanlagen 

Zu Investitionsnummer 1566: 

Anbindung der Außenstation an das Prozessleitsystem Kläranlage-Beckum einschließlich der Kläranlage 

Neubeckum. 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Städtische Betriebe Beckum 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2018/0272 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Wirtschaftsplan 2019 – Städtische Betriebe Beckum 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

29.11.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für 

das Wirtschaftsjahr 2019 wird beschlossen. 

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und 

Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Gemäß § 12 Betriebssatzung der Stadt Beckum für die Städtischen Betriebe Beckum ist für 

jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Ver-

mögensplan sowie der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan aufzustellen. 

TOP Ö  13TOP Ö  13



- 2 - 

Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Er-

löse in Höhe von insgesamt 4.724.700 Euro aus. Diesen Erlösen stehen Aufwendungen und 

Steuern in Höhe von 4.713.450 Euro gegenüber. Das Jahresergebnis 2019 weist somit ei-

nen Überschuss in Höhe von 11.250 Euro aus. 

Der Vermögensplan 2019 weist Investitionen in den Fuhrpark sowie in die Geräte und Ma-

schinen in Höhe von 210.000 Euro aus. Zusätzlich werden Darlehen in Höhe von 

290.700 Euro getilgt, sodass ein Mittelbedarf in Höhe von 500.700 Euro besteht. Dieser 

Mittelbedarf kann aus dem Jahresergebnis in Höhe von 11.250 Euro, den Abschreibungen 

in Höhe von 313.000 Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 176.450 Euro vollum-

fänglich gedeckt werden. 

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2019 um 

114.250 Euro reduziert werden. 

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 ist jeweils ausgeglichen. In diesen Jahren sollen 

die kontinuierlichen Erneuerungsinvestitionen in die Ausstattung der Städtischen Betriebe 

Beckum fortgesetzt werden. Gleichzeitig soll ein Abbau der Verbindlichkeiten erfolgen. 

Der Stellenplan 2019 berücksichtigt die Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung der 

Beschäftigten aus der neuen Entgeltordnung sowie die erwarteten und die von den Tarif-

vertragsparteien bereits vereinbarten Gehaltssteigerungen der Beschäftigten. 

Gegenüber der Stellenzahl 2018 ist eine Reduzierung um 1 Stelle vorgesehen. Bei dieser 

Stelle wird ein „k. w.-Vermerk“ (künftig wegfallend) realisiert (zu den Hintergründen des 

Vermerkes vergleiche Vorlage 2017/0276 – Wirtschaftsplan 2018 – Städtische Betriebe 

Beckum). 

Der Wirtschaftsplan 2019 der Städtischen Betriebe Beckum wird in der Sitzung des Be-

triebsausschusses im Einzelnen vorgestellt. Er ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen. 

 

Anlage(n): 

Wirtschaftsplan 2019 – Städtische Betriebe Beckum 



Städtische Betriebe 

Beckum 

Wirtschaftsplan 

2019 

 

 

November 2018 

© STADT BECKUM 
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Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, 

bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. 

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben. 

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und 

Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes 

zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundes-

tags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Par-

laments und für Bürgerentscheide. 

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informa-

tionsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Auf-

drucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine 

Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unter-

stützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder 

bleibt hiervon unberührt. 

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der 

Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Be-

zug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als 

Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden 

könnte. 
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Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum 

Wirtschaftsjahr 2019 

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am __________ fol-

genden Wirtschaftsplan beschlossen: 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan 2019 wird im Erfolgsplan 

im Ertrag auf ...................................................................................................................... 4.724.700,00 Euro 

im Aufwand auf ................................................................................................................ 4.713.450,00 Euro 

Jahresgewinn .......................................................................................................................... 11.250,00 Euro 

und im Vermögensplan 

in der Einnahme auf ........................................................................................................... 500.700,00 Euro 

in der Ausgabe auf ............................................................................................................. 500.700,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 2 

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt 

 .................................................................................................................................................... 176.450,00 Euro 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, 

wird auf ................................................................................................................................................ 0,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 

die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

in Anspruch genommen werden dürfen, 

wird auf ................................................................................................................................... 700.000,00 Euro 

festgesetzt. 

§ 5 

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusam-

menhängen, sind gegenseitig deckungsfähig. 
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Erfolgsplan 

  PLAN 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

1. Umsatzerlöse 4.707.000,00 4.498.800,00 4.409.484,94 

2. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 -5.994,10 

3. Sonstige betriebliche Erträge 17.700,00 19.700,00 48.409,09 

4. Materialaufwand 619.500,00 584.000,00 601.339,99 

5. Personalaufwand 3.410.000,00 3.210.000,00 3.141.189,02 

6. Abschreibungen 313.000,00 330.000,00 309.688,25 

7. Sonstige betriebliche 

Aufwendungen 
265.250,00 265.000,00 215.174,87 

8. Sonstige Zinsen 

und ähnliche Erträge 
0,00 0,00 0,00 

9. Zinsen und 

ähnliche Aufwendungen 
102.300,00 108.500,00 114.265,10 

10. Steuern vom Einkommen und 

vom Ertrag 
0,00 0,00 0,00 

11. Ergebnis nach Steuern 14.650,00 21.000,00 70.242,70 

12. Sonstige Steuern 3.400,00 3.000,00 3.379,23 

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 11.250,00 18.000,00 66.863,47 
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Erläuterungen zum Erfolgsplan  

 

PLAN 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

Umsatzerlöse 

Grundstückserträge 70.000,00 70.000,00 64.447,24 

Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen 

(Stadt Beckum) 
4.280.000,00 4.071.200,00 4.013.536,23 

Erlöse Sonstiger Service 105.000,00 105.000,00 105.314,52 

Erlöse aus Nebengeschäften  

im Organverbund 

(Eigenbetrieb Energie und Bäder) 

99.000,00 99.600,00 98.884,71 

Erlöse aus Nebengeschäften 

mit Dritten (Kreis Warendorf) 
20.000,00 20.000,00 13.641,58 

Erlöse aus Nebengeschäften 

im Organverbund 

(Städtischer Abwasserbetrieb Beckum) 

40.000,00 40.000,00 23.979,32 

Erlöse Arbeitsmaterial (Stadt Beckum) 80.000,00 80.000,00 77.670,37 

Erträge aus Stromverkauf 13.000,00 13.000,00 12.010,97 

Summe 4.707.000,00 4.498.800,00 4.409.484,94 

Bestandsveränderungen 

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 -5.994,10 

Summe 0,00 0,00 -5.994,10 

Sonstige betriebliche Erträge  

Versicherungserstattungen 5.000,00 5.000,00 10.837,62 

Erträge Auflösung Rückstellungen 2.000,00 1.500,00 2.244,92 

Erträge Auflösung von Sonderposten 

aus Zuschüssen 
4.000,00 4.000,00 4.162,65 

Sonstige betriebliche Erträge 2.500,00 5.000,00 1.049,90 

Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn) 4.000,00 4.000,00 30.120,00 

Erträge aus Vermögensabgängen 0,00 0,00 –6,00 

Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust) 200,00 200,00 0,00 

Summe 17.700,00 19.700,00 48.409,09 
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PLAN 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

Materialaufwand 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren  

Arbeitsmaterial 115.000,00 100.000,00 115.349,10 

Arbeitsmaterial für Dritte – Rohstoffe 80.000,00 75.000,00 77.670,37 

Arbeitsmaterial für Dritte – Arbeitsma-

terial 
9.000,00 5.000,00 8.920,71 

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge 200.000,00 180.000,00 202.496,87 

Dienstkleidung 30.000,00 40.000,00 11.461,02 

Summe 434.000,00 400.000,00 415.898,07 

Aufwendungen für bezogene Leistungen  

Versicherung für Dienstfahrzeuge 15.000,00 15.000,00 15.171,86 

Abfallbeseitigung 38.000,00 37.000,00 37.817,12 

Fremdreparaturen 20.000,00 20.000,00 22.583,11 

Fremdleistungen 105.000,00 105.000,00 105.314,52 

Mieten für Kopiergeräte 3.500,00 2.500,00 3.514,91 

Miete, Unterhaltung, Wartung 

Kommunikationseinrichtungen 
1.000,00 1.500,00 0,00 

Unterhaltung PV-Anlage 3.000,00 3.000,00 1.040,40 

Summe 185.500,00 184.000,00 185.441,92 

Summe Materialaufwand  619.500,00 584.000,00 601.339,99 

Personalaufwand 

Löhne und Gehälter inklusive soziale 

Aufwendungen 
3.410.000,00 3.210.000,00 3.141.189,02 

Summe 3.410.000,00 3.210.000,00 3.141.189,02 
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PLAN 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

Abschreibungen 

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 

Gebäude 69.000,00 72.000,00 67.895,10 

Technische Anlagen 74.000,00 83.000,00 72.925,54 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 167.000,00 173.000,00 165.931,51 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000,00 2.000,00 2.936,10 

Summe 313.000,00 330.000,00 309.688,25 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Raumkosten 47.800,00 44.200,00 44.393,99 

Energiekosten 15.500,00 15.000,00 15.918,03 

Versicherungen 37.500,00 39.000,00 36.595,24 

Geschäftskosten 128.100,00 130.450,00 53.062,23 

Fortbildung inklusive Reisekosten 8.000,00 8.000,00 4.920,34 

Ausbildung inklusive Reisekosten 15.000,00 15.000,00 13.792,75 

Sonstiger Verwaltungsaufwand 13.350,00 13.350,00 46.492,29 

Summe 265.250,00 265.000,00 215.174,87 

Sonstige 

Zinsen und ähnliche Erträge 
0,00 0,00 0,00 

Zinsen und 

ähnliche Aufwendungen 
102.300,00 108.500,00 114.265,10 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   

Solidaritätszuschlag 0,00 0,00 0,00 

Kapitalertragsteuer 0,00 0,00 0,00 

Summe 0,00 0,00 0,00 

Ergebnis nach Steuern 14.650,00 21.000,00 70.242,70 

Sonstige Steuern  

Kfz-Steuern 3.400,00 3.000,00 3.379,23 

Summe 3.400,00 3.000,00 3.379,23 

Jahresüberschuss 11.250,00 18.000,00 66.863,47 
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Vermögensplan 

I. Mittelbedarf 

 Ansatz 

2019 

 

Euro 

Aus 

2018 

Übertragen 

Euro 

Gesamt-

ausgabebedarf 

 

Euro 

1. Anlagenänderungen 

Investitionen    

Fuhrpark, Geräte und Maschinen 210.000,00 0,00 210.000,00 

Zwischensumme 210.000,00 0,00 210.000,00 

2. Kreditwirtschaft 

Darlehenstilgung 290.700,00 
  

Gesamt 500.700,00 
  

II. Mittelherkunft 

Anlagenänderungen Euro 

Jahresergebnis 11.250,00 

Abschreibungen 313.000,00 

2. Kreditwirtschaft 
 

Kreditaufnahme 176.450,00 

Gesamt 500.700,00 

Erläuterungen 

 Euro 

Jahresergebnis 11.250,00 

+ Abschreibungen 313.000,00 

⁒ Tilgung bestehende Darlehen –290.700,00 

⁒ Investitionen –210.000,00 

= Kreditaufnahme –176.450,00 
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Finanzplan 

  2019 

Euro 

2020 

Euro 

2021 

Euro 

2022 

Euro 

2023 

Euro 

Finanzmittelbedarf  

Investitionen 210.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Darlehenstilgung 290.700,00 284.600,00 268.000,00 268.000,00 268.000,00 

  500.700,00 534.600,00 518.000,00 518.000,00 518.000,00 

Finanzmittelherkunft  

Abschreibungen 313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 

Jahresergebnis 11.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Kreditaufnahme  176.450,00 216.600,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

  500.700,00 534.600,00 518.000,00 518.000,00 518.000,00 

Finanzmittelüberschuss/ 

-fehlbetrag 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Stellenplan 

Bezeichnung Entgelt-/ 

Besol-

dungs-

gruppe 

Zahl der Stellen 

nach Stellenübersicht 

2019 

Tatsächlich 

besetzt 

30.06.2018 

Zahl der 

Stellen 

2018 

Stellen-

bewertung 

Eingruppie-

rung Stellen-

inhaber 

(innen) 

tariflich 

Beschäftigte 
14 1 1 1 1 

11 2 2 2 2 

10 0,64 0,64 0,64 0,64 

9 c 1 1 0 0 

9 b 0 0 1 1 

8 0,91 0,91 0,91 0,91 

7 3 3 1 1 

6 35 35 34 35 

5 10 10 13 14 

4 3 3 2 2 

insgesamt  56,55 56,55 55,55 57,55 

Beamte A 14 0,2 0,2 0,2 0,2 

nachrichtlich: 

Auszubil-

dende 

 4 4 1 3 

+  2 Zeitverträge (Stand 04.10.2018); für 2019 = 2 Zeitverträge 

(davon 1 Zeitvertrag auf Stelle 82/120) 

+ 4 Aushilfen (bis 31.12.2018); für 2019 = 4 Aushilfen Saison Gärtnerei 
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Kontennachweis zum Erfolgsplan 

Kontenplan 

Plan 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

Umsatzerlöse 4.707.000,00 4.498.800,00 4.409.484,94 

275000 Grundstückserträge 70.000,00 70.000,00 64.447,24 

800000 
Erlöse aus Dauer- und 

Einzelaufträgen 
4.280.000,00 4.071.200,00 4.013.536,23 

810000 Erlöse Sonstiger Service 105.000,00 105.000,00 105.314,52 

860000 

Erlöse aus Nebengeschäften im 

Organverbund (Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder) 

99.000,00 99.600,00 98.884,71 

860100 
Erlöse aus Nebengeschäften mit 

Dritten (Kreis Warendorf) 
20.000,00 20.000,00 13.641,58 

860700 

Erlöse aus Nebengeschäften im 

Organverbund (Städtischer Ab-

wasserbetrieb Beckum) 

40.000,00 40.000,00 23.979,32 

860600 
Erlöse Arbeitsmaterial 

(Stadt Beckum) 
80.000,00 80.000,00 77.670,37 

890000 Erlöse Stromverkauf PV-Anlage 13.000,00 13.000,00 12.010,97 

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 –5.994,10 

400700 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 –5.994,10 

Sonstige betriebliche Erträge 17.700,00 19.700,00 48.409,09 

271000 Versicherungserstattungen 5.000,00 5.000,00 10.837,62 

273500 
Erträge Auflösung  

Rückstellungen 
2.000,00 1.500,00 2.244,92 

273600 Erträge Auflösung von Sonder-

posten aus Zuschüssen 
4.000,00 4.000,00 4.162,65 

870000 Sonstige betriebliche Erträge 2.500,00 5.000,00 1.049,90 

882000 Verkäufe Sachanlagen 

(Buchgewinn) 
4.000,00 4.000,00 30.120,00 

882100 
Verkäufe Sachanlagen 

(Buchverlust) 
200,00 200,00 0,00 

882001 Erträge aus Vermögensabgängen 0,00 0,00 –6,00 

Materialaufwand 619.500,00 584.000,00 601.339,99 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und bezogene Waren 
434.000,00 400.000,00 415.898,07 

400000 Arbeitsmaterial 115.000,00 100.000,00 115.349,10 

400600 
Arbeitsmaterial für Dritte 

(Rohstoffe) 
80.000,00 75.000,00 77.670,37 

400800 
Arbeitsmaterial für Dritte 

(Arbeitsmaterial) 
9.000,00 5.000,00 8.920,71 
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Kontenplan 

Plan 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge 200.000,00 180.000,00 202.496,87 

404000 Dienstkleidung 30.000,00 40.000,00 11.461,02 

b) Aufwendungen für  

bezogene Leistungen 
185.500,00 184.000,00 185.441,92 

402000 
Versicherung für 

Dienstfahrzeuge 
15.000,00 15.000,00 15.171,86 

405000 Abfallbeseitigung 38.000,00 37.000,00 37.817,12 

406000 Fremdreparaturen 20.000,00 20.000,00 22.583,11 

407000 Fremdleistungen 105.000,00 105.000,00 105.314,52 

493500 Miete für Kopiergeräte 3.500,00 2.500,00 3.514,91 

493600 
Miete, Unterhaltung, Wartung 

kommunaler Einrichtungen 
1.000,00 1.500,00 0,00 

498000 Unterhaltung PV-Anlage 3.000,00 3.000,00 1.040,40 

Personalaufwand 3.410.000,00 3.210.000,00 3.141.189,02 

a) davon Löhne und Gehälter 2.621.500,00 2.502.800,00 2.449.280,39 

410000 Entgelte 2.556.500,00 2.453.500,00 2.375.128,89 

410100 Entgelte LOB 65.000,00 49.300,00 39.651,50 

410500 
Zuführung/Auflösung 

Altersteilzeit 
0,00 0,00 0,00 

417000 
Urlaubs- und 

Gleitzeitverpflichtungen 
0,00 0,00 24.500,00 

418000 
Entgelterhöhungen/  

Bereitschaftszulagen 
0,00 0,00 10.000,00 

b) davon Soziale Abgaben und 

Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung 

788.500,00 707.200,00 691.908,63 

413000 AG ZV 238.500,00 210.600,00 188.814,43 

414000 AG SV  533.000,00 483.800,00 481.956,53 

415000 Personalnebenausgaben 0,00 1.400,00 4.332,73 

415500 Beihilfe 0,00 500,00 33,94 

416000 Versorgungskassenbeiträge 7.000,00 10.900,00 6.640,91 

416100 Rückdeckungsversicherung 5.000,00 0,00 4.669,31 

416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge  5.000,00 0,00 5.460,78 

Abschreibungen auf immaterielle Ver-

mögensgegenstände des Anlagevermö-

gens und Sachanlagen 

313.000,00 330.000,00 309.688,25 

483000 Abschreibungen 310.000,00 325.000,00 306.752,15 

483500 Sofortabschreibung GWG 3.000,00 5.000,00 2.936,10 
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Kontenplan 

Plan 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 265.250,00 265.000,00 215.174,87 

416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge  0,00 4.000,00 0,00 

423500 Heizkosten für Hackschnitzel 2.000,00 1.500,00 2.879,10 

424000 Wasser- und Stromverbrauch 13.500,00 13.500,00 13.038.93 

425000 Reinigungsmittel, -kosten 17.000,00 14.200,00 14.452,45 

426000 
Laufende Unterhaltung 

Gebäude und Anlagen 
17.800,00 13.000,00 17.726,17 

426500 

Rechtliche und wirtschaftliche 

Risiken im Zusammenhang mit 

Baumängeln am Betriebsgebäu-

de 

0,00 0,00 30.000,00 

427000 Steuern und Abgaben 13.000,00 17.000,00 12.215,37 

436000 
Versicherung 

Gebäude und Einrichtung 
7.500,00 9.000,00 6.936,80 

436500 
Unfall-, Haftpflicht- und 

sonstige Versicherungen 
30.000,00 26.000,00 29.658,44 

490000 Sonstiger Aufwand 10.000,00 12.000,00 10.962,10 

490100 Sachkosten Verwaltung (anteilig) 6.400,00 6.400,00 0,00 

490200 
Erstattung Personalkosten Ver-

waltung 
68.000,00 68.723,00 0,00 

490300 DV Kosten Verwaltung (anteilig) 3.700,00 3.527,00 3.700,13 

491000 Porto 2.500,00 2.500,00 2.333,40 

492000 Fernsprechgebühren 3.800,00 3.800,00 3.757,99 

492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren 4.000,00 4.000,00 3.988,32 

493700 Bekanntmachungen 50,00 50,00 0,00 

493800 Datenverarbeitungskosten 26.500,00 26.500,00 25.840,00 

494000 Fachliteratur 1.200,00 1.000,00 1.214,58 

494500 
Fortbildung 

inklusive Reisekosten 
8.000,00 8.000,00 4.920,34 

494800 Ausbildung inklusive Reisekosten 15.000,00 15.000,00 13.792,75 

495000 
Verluste aus Vermögensabgän-

gen 
0,00 0,00 4,00 

495500 Jahresabschlusskosten 1.800,00 1.300,00 1.875,00 

495700 Kosten Jahresabschlussprüfung 6.000,00 6.500,00 5.780,00 

496000 
Vorausleistungen 

Versicherungsschäden 
5.000,00 5.000,00 8.833,29 

497000 
Unterhaltung, Anschaffung, 

Ersatz von Inventar 
500,00 500,00 0,00 
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Kontenplan 

Plan 

2019 

Euro 

PLAN 

2018 

Euro 

IST 

2017 

Euro 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 

265000 
Sonstige Zinsen und ähnliche 

Erträge 
0,00 0,00 0,00 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 102.300,00 108.500,00 114.265,10 

211000 Zinsen für kurzfristige 

Verbindlichkeiten 
300,00 300,00 271,21 

212000 Zinsen für langfristige 

Verbindlichkeiten 
37.800,00 38.600,00 44.638,77 

212000 Zinsen Neubau 61.400,00 66.500,00 66.347,48 

212100 Zinsen Fotovoltaik–Anlage 2.800,00 3.100,00 3.007,64 

213000 Zinsaufwand Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00 0,00 

220800 Solidaritätszuschlag 0,00 0,00 0,00 

221000 

Kapitalertragsteuer 

Betrieb gewerblicher Art 

Fotovoltaik-Anlage 

0,00 0,00 0,00 

Ergebnis nach Steuern 14.650,00 21.000,00 70.242,70 

Sonstige Steuern 3.400,00 3.000,00 3.379,23 

403000 Kfz-Steuern 3.400,00 3.000,00 3.379,23 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 11.250,00 18.000,00 66.863,47 

 



 

 

 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2018/0289/1 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Erlass der Haushaltssatzung 2019 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wird 

beschlossen. 

Notwendige Korrekturen aufgrund von etwaigen Rechen- und Eingabefehlern bei der Auf-

stellung des endgültigen Haushalts 2019 sind von der Verwaltung zu berücksichtigen. 

Kosten/Folgekosten 

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem lau-

fenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich im Einzelnen aus den der Vorlage beigefügten 

Anlagen sowie dem Haushaltsplanentwurf 2019. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Auf die Vorlage 2018/0289 – Erlass der Haushaltssatzung 2019 – wird Bezug genommen. 

Demografischer Wandel 

Auf die Vorlage 2018/0289 – Erlass der Haushaltssatzung 2019 – wird Bezug genommen. 

Erläuterungen 

Auf die Vorlage 2018/0289 – Erlass der Haushaltssatzung 2019 – wird Bezug genommen. 

Die SPD-Fraktion hat am 3. Dezember 2018 (Eingang bei der Verwaltung) beantragt, 

30.000 Euro in den Haushalt 2019 einzustellen, um ein Radwegenetzkonzept erstellen zu 

können. Der Antrag wird von der Verwaltung befürwortet. Entsprechend wurde die Gesam-

tänderungsliste erweitert. 
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Im Ergebnisplan 2019 wurde unter der Nummer 25 eine entsprechende Ansatzerhöhung 

vorgenommen. Die Position wurde ebenfalls in den Finanzplan 2019 als Auszahlung aus 

laufender Verwaltungstätigkeit unter der Nummer 20 übernommen. 

 

Anlage(n): 

1 Haushaltssatzung 2019 

2 Entwicklung des Eigenkapitals 

3 Übersicht Etatvolumen 

4 Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 



  Anlage 1 zur Vorlage 2018/0289/1 

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2019 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 

___________  folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 

voraussichtlich erzielbare Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-

lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 

wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf ....................................................................................................................................... 97.016.600 Euro, 

der Aufwendungen auf ....................................................................................................................... 96.023.500 Euro, 

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .................................................. 90.536.550 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................. 87.155.550 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .................................................................... 7.989.800 Euro, 

der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .................................................................. 9.830.300 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  ................................................................. 708.500 Euro, 

der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf .............................................................................. 0 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ............................................................................................................................................................ 708.500 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf ......................................................................................................................................................... 5.882.500 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergeb-

nisses nicht erfolgen.  

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ................................................................... 20.000.000 Euro 

festgesetzt. 
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§ 6*) 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

1 Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf .................................................................................................... 235 vom Hundert, 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ........................................................... 435 vom Hundert. 

2 Gewerbesteuer auf ................................................................................................................ 425 vom Hundert. 

§ 7 

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fortbildung einschließ-

lich Reisekosten und die Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“ (aus-

genommen die Produkte 011305, 120101, 130103) werden Produkt übergreifend für gegenseitig 

deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. 

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen sind den 

einzelnen Budgets zugeordnet. Die bilanziellen Abschreibungen sind darüber hinaus gegenseitig 

deckungsfähig.  

Die Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden nach sachlichem Zu-

sammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb einer Organisati-

onseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die übrigen Ein- und Auszahlun-

gen.  

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden 

separate Budgets gebildet. 

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend in-

nerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen 

beziehungsweise Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. 

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget. 

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Auf-

wendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu be-

handeln sind, gelten hierfür notwendige Entscheidungen als nicht erhebliche über- beziehungs-

weise außerplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW. 

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern 

sind im Rahmen der „Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuer-

Hebesätze (Hebesatzsatzung)“ festgelegt. 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 8 -

Allgemeine Rücklage 01.01. 81.120.616 77.824.706 74.323.376 73.459.112 64.282.672 64.945.122 65.949.272 67.161.472

Veränderung Allgemeine Rücklage 

Ergebnis Vorjahr

-3.433.357 -3.546.300 -1.033.768 -9.201.090 601.350 993.100 1.201.150 1.777.850

Allgemeine Rücklage nach 

Buchung Ergebnis Vorjahr

77.687.259 74.278.406 73.289.608 64.258.022 64.884.022 65.938.222 67.150.422 68.939.322

Verrechnungen mit der 

Allgemeinen Rücklage im 

laufenden Jahr

137.447 44.970 169.504 24.650 61.100 11.050 11.050 11.050

Allgemeine Rücklage 31.12. 77.824.706 74.323.376 73.459.112 64.282.672 64.945.122 65.949.272 67.161.472 68.950.372

Ausgleichsrücklage 01.01. 0 0 0 0 0 601.350 1.594.450 2.795.600

Veränderung Ausgleichsrücklage 

Ergebnis Vorjahr

0 0 0 0 601.350 993.100 1.201.150 1.777.850

Ausgleichsrücklage 31.12. 0 0 0 0 601.350 1.594.450 2.795.600 4.573.450

Jahresfehlbetrag /-überschuss 

laufendes Jahr

-3.546.300 -1.033.768 -9.201.090 601.350 993.100 1.201.150 1.777.850 2.355.500

Eigenkapital 31.12. 74.278.406 73.289.608 64.258.022 64.884.022 66.539.572 68.744.872 71.734.922 75.879.322

Prozentuale Veränderung der 

Allgemeinen Rücklage (des 

Vorjahres) durch das 

Jahresergebnis

-4,56% -1,39% -12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Prozentuale Veränderung des 

Eigenkapitals
-4,39% -1,33% -12,32% 0,97% 1,62% 1,84% 2,66% 3,43%

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Anlage 2 zur Vorlage 2018/0289/1                                             

Stand: 03.12.2018TOP Ö  14TOP Ö  14



03.12.2018

Ergebnisplan 2019 2020 2021 2022

Ertrag 97.016.600 € 97.563.350 € 100.030.300 € 102.262.450 €

– Aufwand 96.023.500 € 96.362.200 € 98.252.450 € 99.906.950 €

= Jahresergebnis 993.100 € 1.201.150 € 1.777.850 € 2.355.500 €

Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage +993.100 € +1.201.150 € + 1.777.850 € +2.355.500 €

Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage 0 € 0 € 0 € 0 €

Auswirkungen Eigenkapital +1,62% +1,84% +2,66% +3,43%

Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 6.327.100 € 6.404.850 € 6.469.700 € 6.649.550 €

4.091.050 € 4.063.100 € 4.051.200 € 4.073.250 €

= Nettobelastung aus Abschreibungen 2.236.050 € 2.341.750 € 2.418.500 € 2.576.300 €

Finanzplan

Einzahlungen aus Ergebnisplan 90.536.550 € 91.666.650 € 94.843.050 € 97.076.200 €

– Auszahlungen aus Ergebnisplan 87.155.550 € 86.862.000 € 88.499.050 € 89.970.400 €

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.381.000 € 4.804.650 € 6.344.000 € 7.105.800 €

Einzahlungen aus Investitionen 7.989.800 € 7.025.600 € 6.575.850 € 7.231.200 €

– Auszahlungen aus Investitionen 9.830.300 € 9.698.550 € 9.502.200 € 11.823.650 €

= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.840.500 € -2.672.950 € -2.926.350 € -4.592.450 €

708.500 € 708.500 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

Liquide Mittel 2.249.000 € 2.840.200 € 3.417.650 € 2.513.350 €

Verpflichtungsermächtigungen 2020 bis 2022 5.882.500 €

Anlage 3 zur Vorlage 2018/0289/1

Kredite zur Liquiditätssicherung 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

(Vollständige Veranschlagung der 

Kreditaufnahme aus dem Programm "Gute 

Schule 2020" als Investitionskredit).

Etatvolumen 2019

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

– Im Ertrag enthaltene Auflösung 
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Anlage 4 zur Vorlage 2018/0289/1

Gebührenkalkulation Rettungsdienst

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Ergebnisplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Erträge

1 020505.432103, Krankentransportgebühren 

(Krankenkassen)

231 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

2 020505.432104, Krankentransportgebühren 

(Übrige)

231 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

3, 

neu

050301.414147, Zuweisung vom Land nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz

438 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 Reduzierung abrechnungsfähiger Personenzahl nach 

Flüchtlingsaufnahmegesetz von 120 auf 90 Personen. 

4, 

neu

050301.414151, Zuweisung vom Land, 

Integrationspauschale

neu 0 980.000 980.000 0 0 0 Integrationspauschale, Schnellbrief Städte- und 

Gemeindebund vom 21.11.2018.

5, 

neu

060106.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

489 30.000 43.250 13.250 25.000 31.450 6.450 20.000 23.550 3.550 10.000 11.750 1.750 Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern. 

6 090101.414138, Zuwendung Land für 

Gestaltungskonzept Marktplatz

582 0 2.450 2.450 0 0 0 Nachträgliche Förderung Baugrunduntersuchung. 

7, 

neu

110501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

658 5.800 8.300 2.500 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

8, 

neu

110501.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

658 2.685.800 2.626.250 -59.550 2.753.100 2.626.250 -126.850 2.804.650 2.780.150 -24.500 2.804.650 2.826.900 22.250 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

9, 

neu

110501.438100, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich -

X 658 21.800 55.000 33.200 0 63.400 63.400 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

10, 

neu

120107.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

696 223.850 286.200 62.350 314.450 300.500 -13.950 341.400 372.700 31.300 360.000 391.400 31.400 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

11, 

neu

120107.438120, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                              

-Straßenreinigung-

X 696 117.000 54.400 -62.600 26.700 54.400 27.700 0 0 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

12, 

neu

130501.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

770 551.600 551.700 100 557.100 595.300 38.200 562.700 601.000 38.300 562.700 606.700 44.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

13, 

neu

130501.438110, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich -

Bestattungswesen-

X neu 0 19.800 19.800 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

14 150101.414137 Zuschuss vom Land für 

Verfügungsgsfond -passivierbare Zuwendung-

X  Investives 

Einzahlungskonto

794 1.000 850 -150 2.000 1.200 -800 3.000 1.550 -1.450 3.000 1.550 -1.450 Korrektur Ansatz. 

15 150103.446104, Erträge Stadtfest Neubeckum 802 5.000 9.700 4.700 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.528024 und 

150103.529140).

16 160101.402200, Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer

832 3.626.300 4.124.300 498.000 0 0 0 Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an 

den Integrationskosten (Flüchtlings-KdU, siehe auch 

160101.537200).

17 160101.405101, Gemeindanteil an der 

Kompensationszahlung 

(Familienleistungsausgleich)

832 1.624.400 1.624.800 400 0 0 0 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.

18 160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land 832 16.839.900 17.315.350 475.450 17.054.650 17.169.350 114.700 18.160.900 18.655.600 494.700 18.892.200 19.396.800 504.600 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.

19 160101.429101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

832 400.000 0 -400.000 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.534201). 

Summe Erträge 30.589.450 32.014.350 1.424.900 25.190.000 25.153.850 -36.150 26.349.650 26.746.550 396.900 27.089.550 27.547.100 457.550

Aufwendungen

20 040102.531700, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufendende Zwecke an private Unternehmen

390 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 Erhöhung des Zuschusses an die Kulturinitiative Filou 

um 5.000 Euro/Jahr, Antrag vom 24.10.2018. Beratung 

im SKS am 15.11.2018, Verwaltungsmeinung: positiv. 

Einstimmiger Beschluss, SKS 15.11.2018.

21 040105.529126, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen

402 3.000 5.000 2.000 0 0 0 Kosten für die Integration der Bücherei Neubeckum in 

den Bibload-Verbund. 

22 040105.549901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

403 150 3.150 3.000 0 0 0 Einmalige Aufwendung für die Aufnahme der Bücherei 

Neubeckum in den Bibload-Verbund. 

Bemerkung

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Stand: 03.12.2018

Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

2022Produktkonto 2019 2020 2021
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

BemerkungLfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

2022Produktkonto 2019 2020 2021

23 040105.549958, Anschaffung neuer Medien 

(Festwert) < 410 EUR

Investives 

Auszahlungskonto

403 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 Beschaffung von Medien der Bücherei Neubeckum für 

den Bibload-Verbund. 

24, 

neu

040107.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

414 107.700 120.500 12.800 111.000 124.150 13.150 114.400 127.900 13.500 117.900 131.750 13.850 Anpassung Mitgliedsbeitrag gemäß Haushaltsplan der 

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

25, 

neu

090101.542900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

582 50.000 80.000 30.000 0 0 0 Erstellung eines Radwegekonzeptes, Antrag SPD-

Fraktion vom 03.12.2018.

26, 

neu

110501.528108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

658 767.800 734.000 -33.800 775.500 750.000 -25.500 783.250 780.000 -3.250 783.250 790.000 6.750 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

27, 

neu

110501.528109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgungszentrums Ennigerloh

658 1.466.850 1.438.950 -27.900 1.503.550 1.450.000 -53.550 1.541.100 1.520.000 -21.100 1.541.100 1.550.000 8.900 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

28, 

neu

110501.528165, Sanierung Altlasten 658 20.000 54.400 34.400 20.000 25.000 5.000 5.000 20.000 15.000 5.000 20.000 15.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

29, 

neu

110501.528166, Erstattung für Abfallentsorgung 

durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"

658 164.550 196.500 31.950 169.500 202.400 32.900 174.600 208.400 33.800 174.600 215.000 40.400 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

30, 

neu

110501.551107, Zinsen für die Zuwendungen 

Land für Altlastensanierung

659 0 7.200 7.200 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

31, 

neu

120101.523801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

666 1.187.750 1.267.100 79.350 1.188.700 1.267.100 78.400 1.196.200 1.286.000 89.800 1.196.200 1.304.900 108.700 Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation 

(Erhöhung der Niederschlagsabwassergebühr um 0,04 

Euro).

32, 

neu

120101.551111, Zinsen für Zuwendungen vom 

Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix

neu 0 2.000 2.000 0 0 0 Verzinsung der Zuwendung, für die Erneuerung der 

Brücke im Aktivpark Phoenix (siehe InvestNr. 0126).

33, 

neu

120107.528047, Erstattung Straßenreinigung an 

den EB SBB

696 220.800 221.150 350 220.800 232.200 11.400 220.800 243.800 23.000 220.800 256.000 35.200 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

34, 

neu

120107.528107, Sächlicher Aufwand für den 

Winterdienst

696 62.200 62.200 0 62.200 65.300 3.100 62.200 68.600 6.400 62.200 72.000 9.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

35, 

neu

120107.528199, Erstattung Winterdienst an den 

EB SBB

696 100.000 100.000 0 100.000 105.000 5.000 100.000 110.250 10.250 100.000 115.800 15.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

36 130101.528100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Kosten für den Kauf von Saatgut für die Aktion Beckum 

blüht auf #Werseblühen. 

37, 

neu

130103.525511, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

und Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen 

Vermögens (verschiedene Fachdienste)

740 500 800 300 0 0 0 Unterhaltung und Beschaffungen für die 

Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe neue 

InvestNr. 0180). Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 

38, 

neu

130501.524228, Unterhaltung der 

Kommunalfriedhöfe

770 53.200 50.500 -2.700 51.500 51.000 -500 54.200 51.500 -2.700 54.200 52.000 -2.200 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

39 150101.529151, Verfügungsfonds (sonst. 

Dienstleistungen)

794 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 0 0 0 Korrektur Ansatz. 

40 150101.531738, Weiterleitung Zuschuss Mittel 

Verfügungsfonds 

794 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 0 -2.500 Korrektur Ansatz. 

41, 

neu

150101.542900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

795 11.000 75.000 64.000 0 0 0 Aktualisierung des Breitbandkonzeptes (siehe Vorlage 

2018/0250). 

42 150103.501906, Dienstaufwendungen für die 

Gästeführer

802 0 0 0 0 2.000 2.000 Korrektur Ansatz. 

43 150103.528024, Stadtfest Neubeckum 803 8.000 6.500 -1.500 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.446104 und 

150103.529140).

44 150103.529140, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum

803 4.000 23.000 19.000 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.446104 und 

150103.5528024).

45 160101.534200, Finanzierungsbeteiligung Fonds 

Deutsche Einheit

832 1.253.650 1.091.800 -161.850 0 0 0 Wegfall Erhöhungszahl Fonds Deutsche Einheit. 

46 160101.534201, Nachzahlung 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

neu 0 547.400 547.400 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.429101). 

47 160101.537200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

832 18.964.650 19.123.000 158.350 0 0 0 Schreiben Kreis Warendorf vom 31.10.2018; Erhöhung 

Zahllast aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen 

durch die Modellrechnung (siehe auch 160101.402200).

48, 

neu

160101.537200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

832 19.123.000 19.065.550 -57.450 0 0 0 Veränderung der Kreisumlage durch Änderung 

Hebesatz auf 33,2 Prozent.

49 180700.541100, Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen

X  50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 150 0 -150 Korrektur Ansätze

50 180701.541100, Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen

X  50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 150 0 -150 Korrektur Ansätze

51 180702.541100, Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen

X  50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 150 0 -150 Korrektur Ansätze

Summe Aufwendungen 43.631.250 44.343.150 711.900 4.265.200 4.339.600 74.400 4.314.200 4.483.900 169.700 4.315.500 4.573.400 257.900



3

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

BemerkungLfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

2022Produktkonto 2019 2020 2021

Ertrag 1.424.900 -36.150 396.900 457.550

Aufwand 711.900 74.400 169.700 257.900

Veränderung 713.000 -110.550 227.200 199.650

280.100 1.311.700 1.550.650 2.155.850

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 993.100 1.201.150 1.777.850 2.355.500

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 011301.441106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

2 011305.441106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

3, 

neu

120107.481101, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenreinigung

X 697 75.000 75.200 200 75.000 79.000 4.000 75.000 87.300 12.300 75.000 91.700 16.700 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

4, 

neu

130501.481102, Kostenanteil der Stadt für 

Friedhöfe

X   771 110.500 114.000 3.500 111.600 115.100 3.500 112.700 116.300 3.600 112.700 117.500 4.800 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

5 150105.441106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

6 011301.549918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

7 011305.549918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

8 040101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

9 040102.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

390 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

10 040105.525500, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. 

Vermögens

402 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 Veränderung innerhalb des Produktes.

11 040105.549900, Übrige weitere sonstige 

Aufwendungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Veränderung innerhalb des Produktes.

12, 

neu

120101.581101, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenreinigung

X 668 75.000 75.200 200 75.000 79.000 4.000 75.000 87.300 12.300 75.000 91.700 16.700 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018. Anpassung 

aufgrund der Änderung Produktkonto 120107.481101.

13, 

neu

130102.581100, Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

X 732 110.500 114.000 3.500 111.600 115.100 3.500 112.700 116.300 3.600 112.700 117.500 4.800 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018. Anpassung 

aufgrund der Änderung Produktkonto 130501.481102.

14 150105.549918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

Bemerkung2019 2020 2021Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

Seite im 

Entwurf

2018

bisheriger Saldao aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 11.10.2018, Zeile 22 Ergebnisplan)
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Anlage 4 zur Vorlage 2018/0289/1

Gebührenkalkulation Rettungsdienst

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Finanzplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 020505.632103, Krankentransportgebühren 

(Krankenkassen)

234 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

2 020505.632104, Krankentransportgebühren 

(Übrige)

234 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

3, 

neu

050301.614147, Zuweisung vom Land nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz

441 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 Reduzierung abrechnungsfähiger Personenzahl nach 

Flüchtlingsaufnahmegesetz von 120 auf 90 Personen. 

4, 

neu

050301.614151, Zuweisung vom Land, 

Integrationspauschale

neu 0 980.000 980.000 0 0 0 Integrationspauschale, Schnellbrief Städte- und 

Gemeindebund vom 21.11.2018.

5, 

neu

060106.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

493 30.000 43.250 13.250 25.000 31.450 6.450 20.000 23.550 3.550 10.000 11.750 1.750 Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern. 

6 090101.614138, Zuwendung Land für 

Gestaltungskonzept Marktplatz

585 0 2.450 2.450 0 0 0 Nachträgliche Förderung Baugrunduntersuchung. 

7, 

neu

110501.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

660 5.800 8.300 2.500 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

8, 

neu

110501.632100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

660 2.685.800 2.626.250 -59.550 2.753.100 2.626.250 -126.850 2.804.650 2.780.150 -24.500 2.804.650 2.826.900 22.250 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

9, 

neu

120107.632100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

698 223.850 286.200 62.350 314.450 300.500 -13.950 341.400 372.700 31.300 360.000 391.400 31.400 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

10, 

neu

130501.632100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

773 551.600 551.700 100 557.100 595.300 38.200 562.700 601.000 38.300 562.700 606.700 44.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

11 150103.646104, Erträge Stadtfest Neubeckum 806 5.000 9.700 4.700 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.728024 und 

150103.729140).

12 160101.602200, Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer

835 3.626.300 4.124.300 498.000 0 0 0 Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an 

den Integrationskosten (Flüchtlings-KdU, siehe auch 

160101.737200).

13 160101.605101, Gemeindanteil an der 

Kompensationszahlung 

(Familienleistungsausgleich)

835 1.624.400 1.624.800 400 0 0 0 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.

14 160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land 835 16.839.900 17.315.350 475.450 17.054.650 17.169.350 114.700 18.160.900 18.655.600 494.700 18.892.200 19.396.800 504.600 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.

15 160101.629101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

835 400.000 0 -400.000 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.734201). 

Summe Einzahlungen 30.449.650 31.884.300 1.434.650 25.161.300 25.034.850 -126.450 26.346.650 26.745.000 398.350 27.086.550 27.545.550 459.000

Auszahlungen

16 040102.731700, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufendende Zwecke an private Unternehmen

392 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 Erhöhung des Zuschusses an die Kulturinitiative Filou 

um 5.000 Euro/Jahr, Antrag vom 24.10.2018. Beratung 

im SKS am 15.11.2018, Verwaltungsmeinung: positiv. 

Einstimmiger Beschluss, SKS 15.11.2018.

17 040105.729126, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen

405 3.000 5.000 2.000 0 0 0 Kosten für die Integration der Bücherei Neubeckum in 

den Bibload-Verbund. 

18 040105.749901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

405 150 3.150 3.000 0 0 0 Einmalige Aufwendung für die Aufnahme der Bücherei 

Neubeckum in den Bibload-Verbund. 

19, 

neu

040107.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

416 107.700 120.500 12.800 111.000 124.150 13.150 114.400 127.900 13.500 117.900 131.750 13.850 Anpassung Mitgliedsbeitrag gemäß Haushaltsplan der 

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

20, 

neu

090101.742900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

585 50.000 80.000 30.000 0 0 0 Erstellung eines Radwegekonzeptes, Antrag SPD-

Fraktion vom 03.12.2018.

21, 

neu

110501.728108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

660 767.800 734.000 -33.800 775.500 750.000 -25.500 783.250 780.000 -3.250 783.250 790.000 6.750 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

22, 

neu

110501.728109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgungszentrums Ennigerloh

660 1.466.850 1.438.950 -27.900 1.503.550 1.450.000 -53.550 1.541.100 1.520.000 -21.100 1.541.100 1.550.000 8.900 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

23, 

neu

110501.728165, Sanierung Altlasten 660 20.000 54.400 34.400 20.000 25.000 5.000 5.000 20.000 15.000 5.000 20.000 15.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

Stand: 03.12.2018

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER
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Entwurf
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

2020Seite im 

Entwurf

2019 2021 2022 Bemerkung

24, 

neu

110501.728166, Erstattung für Abfallentsorgung 

durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"

660 164.550 196.500 31.950 169.500 202.400 32.900 174.600 208.400 33.800 174.600 215.000 40.400 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

25, 

neu

110501.751107, Zinsen für die Zuwendungen 

Land für Altlastensanierung

661 0 7.200 7.200 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

26, 

neu

120101.723801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

670 1.187.750 1.267.100 79.350 1.188.700 1.267.100 78.400 1.196.200 1.286.000 89.800 1.196.200 1.304.900 108.700 Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation 

(Erhöhung der Niederschlagsabwassergebühr um 0,04 

Euro).

27, 

neu

120101.751111, Zinsen für Zuwendungen vom 

Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix

neu 0 2.000 2.000 0 0 0 Verzinsung der Zuwendung, für die Erneuerung der 

Brücke im Aktivpark Phoenix (siehe InvestNr. 0126).

28, 

neu

120107.728047, Erstattung Straßenreinigung an 

den EB SBB

698 220.800 221.150 350 220.800 232.200 11.400 220.800 243.800 23.000 220.800 256.000 35.200 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

29, 

neu

120107.728107, Sächlicher Aufwand für den 

Winterdienst

698 62.200 62.200 0 62.200 65.300 3.100 62.200 68.600 6.400 62.200 72.000 9.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

30, 

neu

120107.728199, Erstattung Winterdienst an den 

EB SBB

698 100.000 100.000 0 100.000 105.000 5.000 100.000 110.250 10.250 100.000 115.800 15.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

31 130101.728100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Kosten für den Kauf von Saatgut für die Aktion Beckum 

blüht auf #Werseblühen. 

32, 

neu

130103.725511, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

und Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen 

Vermögens (verschiedene Fachdienste)

743 500 800 300 0 0 0 Unterhaltung und Beschaffungen für die 

Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe neue 

InvestNr. 0180). Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 

33, 

neu

130501.724228, Unterhaltung der 

Kommunalfriedhöfe

773 53.200 50.500 -2.700 51.500 51.000 -500 54.200 51.500 -2.700 54.200 52.000 -2.200 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

34 150101.729151, Verfügungsfonds (sonst. 

Dienstleistungen)

798 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 0 Korrektur Ansatz. 

35 150101.731738, Weiterleitung Zuschuss Mittel 

Verfügungsfonds 

798 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 0 -2.500 Korrektur Ansatz. 

36, 

neu

150101.742900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

799 11.000 75.000 64.000 0 0 0 Aktualisierung des Breitbandkonzeptes (siehe Vorlage 

2018/0250). 

37 150103.701906, Dienstaufwendungen für die 

Gästeführer

806 0 0 0 0 2.000 2.000 Korrektur Ansatz. 

38 150103.728024. Stadtfest Neubeckum 807 8.000 6.500 -1.500 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.646104 und 

150103.729140).

39 150103.729140, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum

807 4.000 23.000 19.000 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.646104 und 

150103.7528024).

40 160101.734200, Finanzierungsbeteiligung Fonds 

Deutsche Einheit

835 1.253.650 1.091.800 -161.850 0 0 0 Wegfall Erhöhungszahl Fonds Deutsche Einheit. 

41 160101.734201, Nachzahlung 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

neu 0 547.400 547.400 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.629101). 

42 160101.737200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

835 18.964.650 19.123.000 158.350 0 0 0 Schreiben Kreis Warendorf vom 31.10.2018; Erhöhung 

Zahllast aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen 

durch die Modellrechnung (siehe auch 160101.602200).

43, 

neu

160101.737200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

835 19.123.000 19.065.550 -57.450 0 0 0 Veränderung der Kreisumlage durch Änderung 

Hebesatz auf 33,2 Prozent.

Summe Auszahlungen 43.618.800 44.330.200 711.400 4.252.750 4.326.650 73.900 4.301.750 4.470.950 169.200 4.302.750 4.560.450 257.700

Einzahlung 1.434.650 -126.450 398.350 459.000

Auszahlung 711.400 73.900 169.200 257.700

Veränderung 723.250 -200.350 229.150 201.300

2.657.750 5.005.000 6.114.850 6.904.500

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.381.000 4.804.650 6.344.000 7.105.800

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 011301.641106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

2 011305.641106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

3 150105.641106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

4 011301.749918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

BemerkungLfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

Seite im 

Entwurf

2018 2019 2020 2021

bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Stand 11.10.2018) Finanzplan Zeile 17
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

2020Seite im 

Entwurf

2019 2021 2022 Bemerkung

5 011301749918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

6 040101.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

7 040102.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

392 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

8 040105.725500, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. 

404 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 Veränderung innerhalb des Produktes.

9 040105.749900, Übrige weitere sonstige 

Aufwendungen aus laufender 

neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Veränderung innerhalb des Produktes.

10 150105.749918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.
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Anlage 4 zur Vorlage 2018/0289/1

Gebührenkalkulation Rettungsdienst

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Investitionen Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 InvestNr. 1001, 011301.681100, Grunderwerb 

Straßen- und Gehwegflächen

168 0 4.550 4.550 0 0 0 Zuwendung für die bereits angefallenen Kosten für den 

Marktplatz.

2 InvestNr. 00050030, 011305.681109, 

Glasfaseranschlüsse für Schulen

neu 0 72.000 72.000 0 0 0 Landesprogramm Glasfaseranbindung der öffentlichen 

Schulen; Overbergschule, Martinschule, Paul-Gerhardt-

Schule, Sonnenschule, Friedrich-von Bodelschwingh-

Schule (überschlägige Ansatzbildung).

3, 

neu

InvestNr. 0126, 120101.681100, Neubau einer 

Brücke im Aktivpark Phoenix

673 127.500 28.500 -99.000 0 0 0 Teilweiser Abruf der Zuwendung bereits im Jahr 2018.

4 InvestNr. 10680001, 120101.681100 

Neugestaltung Marktplatz

689 30.000 39.100 9.100 0 0 0 Zuwendung für die bereits angefallenen Kosten für den 

Erwerb Urheberrecht Püttbrunnen.

5 InvestNr. 0064, 160101.681110, 

Investitionspauschale

837 2.090.350 2.152.900 62.550 2.090.350 2.152.900 62.550 2.090.350 2.152.900 62.550 2.090.350 2.152.900 62.550 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.

6 InvestNr. 0064, 160101.681112, Sportpauschale 837 103.300 106.650 3.350 103.300 106.650 3.350 103.300 106.650 3.350 103.300 106.650 3.350 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.

Summe Einzahlungen 2.351.150 2.403.700 52.550 2.193.650 2.259.550 65.900 2.193.650 2.259.550 65.900 2.193.650 2.259.550 65.900

Auszahlungen

7 InvestNr. 00050029, 020501.785100, Ertüchtigung 

Feuerwache Vellern

neu 0 340.000 340.000 0 160.000 160.000 0 0 2019: Umschichtung der bereits bereitgestellten Mittel 

für die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in 

Vellern (InvestNr. 7006). 2020: Zusätzlich 160.000 Euro 

mit Verpflichtungsermächtigung. 

8 InvestNr. 00050030, 011305.785103, 

Glasfaseranschlüsse für Schulen

neu 0 90.000 90.000 0 0 0 Landesprogramm Glasfaseranbindung der öffentlichen 

Schulen; Overbergschule, Martinschule, Paul-Gerhardt-

Schule, Sonnenschule, Friedrich-von Bodelschwingh-

Schule (überschlägige Ansatzbildung).

9 InvestNr. 00070003, 011305.783207, Immaterielle 

VMG 60 € bis 410 € (FD 65)

182 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 Die Software wird nicht benötigt. 

10 InvestNr. 00010033, 030502.783100, BuG - Städt. 

Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum > 

410 EUR

342 0 100.000 90.400 -9.600 66.000 56.400 -9.600 50.000 40.400 -9.600 Korrektur der benötigten Ansätze und Streichung 

sämtlicher Verpflichtungsermächtigungen. 

11 040105.783258, Anschaffung neuer Medien 

(Festwert) < 410 EUR

405 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 Beschaffung von Medien der Bücherei Neubeckum für 

den Bibload-Verbund. 

12 InvestNr. 0173, 080102.785204, Neubau 

Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn

570 0 0 0 0 Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe 

von 150.000 Euro zur gemeinsamen Auftragsvergabe 

mit dem Kunstrasenplatz Roland. 

13, 

neu

InvestNr. 10230013, 120109.785200, Bau Parkplatz 

Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II

neu 0 33.000 33.000 0 0 0 Ansatz für Planungsleistungen und 

Baugrunduntersuchung Parkplatz Obere Brede / 

Tuttenbrock. 

14, 

neu

InvestNr. 0149, 120109.785209, Erneuerung der 

Parkscheinautomaten

706 132.000 47.000 -85.000 0 0 0 Nach Beschluss BAU vom 20.11.2018, keine 

Schrankenanlage.

15, 

neu

InvestNr. 00020101, 130103.783200, BuG 

Bereitstellung von Erholungsgebieten, 60 EUR bis 

410 EUR

746 100 3.600 3.500 0 0 0 Anschaffung von Stöcken für die Stockschießanlage im 

Aktivpark Phoenix. Die Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 

Bemerkung2022Produktkonto Invest-Nr. 2019 2020 2021

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Stand: 03.12.2018

Ldf. 

Nr.

Seite im 

Entwurf
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Bemerkung2022Produktkonto Invest-Nr. 2019 2020 2021Ldf. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

16, 

neu

InvestNr. 0097, 130103.785209, Aufbauten auf 

öffentlichen Grünflächen

745 40.000 15.000 -25.000 0 0 0 Teilweise Verschiebung der Ansätze für die Errichtung 

der Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe 

InvestNr. 0180). 

17, 

neu

InvestNr. 0180, 130103.785209, Errichtung einer 

Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix

neu 0 62.100 62.100 0 0 0 Stockschießanlage als Ersatz für die Minigolfanlage im 

Aktivpark Phoenix. Die Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 

18, 

neu

150101.781705, Zuweisungen und Zuschüsse an 

Unternehmen für Breitbandausbau

799 258.000 318.000 60.000 0 0 0 Möglicher Zuschuss zu einer Wirtschaftlichkeitslücke 

(siehe Vorlage 2018/0250). 

19 InvestNr. 7006, 160105.784570, Kapitalanlage 

Baumaßnahme Feuerwehr/Rettungsdienst

842 340.000 0 -340.000 0 0 0 Umschichtung der bereits bereitgestellten Mittel für die 

Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Vellern 

(siehe InvestNr. 00050029). 

Summe Auszahlungen 782.800 921.650 138.850 112.700 263.350 150.650 78.700 69.350 -9.350 62.700 53.350 -9.350 

Summe Einzahlungen 52.550 65.900 65.900 65.900

Summe Auszahlungen 138.850 150.650 -9.350 -9.350 

Veränderung -86.300 -84.750 75.250 75.250

bisheriger Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit (Stand 06.09.18) Fpl Zeile 31 -1.754.200 -2.588.200 -3.001.600 -4.667.700 

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit -1.840.500 -2.672.950 -2.926.350 -4.592.450 

Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

(Finanzplan) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 

Zeile 32

1.540.500 2.131.700 3.417.650 2.513.350

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 708.500 708.500 0 0

Liquide Mittel 2.249.000 2.840.200 3.417.650 2.513.350

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1, 

neu

InvestNr. 0067, 160105.692702, Kredite für 

Investitionen "Gute Schule 2020".

245.900 708.500 462.600 276.950 708.500 431.550 0 0 0 0 0 0 Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme aus 

dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ als 

Investitionskredit, um die Kreditermächtigung in der 

Haushaltssatzung entsprechend anpassen zu können. 

Inanspruchnahme entsprechend der Abwicklung der 

beschlossenen Maßnahmen als Investitions- oder 

Liquiditätskredit.

2, 

neu

160105.693701, Aufnahmen von Krediten zur 

Lipuiditätssicherung bei Kreditinstituten "Gute 

Schule 2020".

462.600 0 -462.600 431.550 0 -431.550 0 0 0 0 0 0 Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme aus 

dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ als 

Investitionskredit, um die Kreditermächtigung in der 

Haushaltssatzung entsprechend anpassen zu können. 

Inanspruchnahme entsprechend der Abwicklung der 

beschlossenen Maßnahmen als Investitions- oder 

Liquiditätskredit.
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Erlass der Haushaltssatzung 2019 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wird 

beschlossen. 

Notwendige Korrekturen aufgrund von etwaigen Rechen- und Eingabefehlern bei der Auf-

stellung des endgültigen Haushalts 2019 sind von der Verwaltung zu berücksichtigen. 

Kosten/Folgekosten 

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem lau-

fenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich im Einzelnen aus den der Vorlage beigefügten 

Anlagen sowie dem Haushaltsplanentwurf 2019. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bereitet der Haupt- und Finanzausschuss die 

Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplanes 

erforderlichen Entscheidungen. Der Rat ist gemäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe h 

GO NRW für die Entscheidung über den Erlass der Haushaltssatzung und des Stellenplans 

zuständig. 

TOP Ö  14.1TOP Ö  14.1
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Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind in vielen Bereichen der kommunalen Haus-

haltsplanung zu berücksichtigen. Im Wesentlichen werden sie bei der Beratung über die 

Notwendigkeit und Ausgestaltung beziehungsweise Ausführung einzelner Maßnahmen 

oder Projekte angesprochen. Besondere Maßnahmen oder Projekte werden bei der Ein-

bringung des Haushalts angesprochen. 

Erläuterungen 

Dem Rat der Stadt Beckum ist in seiner Sitzung am 11. Oktober 2018 der vom Kämmerer 

am 20. September 2018 aufgestellte und vom Bürgermeister am gleichen Tag bestätigte 

Entwurf der Haushaltssatzung 2019 vorgelegt worden. Am 2. November 2018 wurde den 

Fraktionen eine Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 übersandt – weitere Ände-

rungen ergaben sich in der Folge. Um sämtliche Änderungen seit der Aufstellung des Ent-

wurfes der Haushaltssatzung nachvollziehen zu können, wurde eine Gesamtänderungsliste 

zum Haushaltsplanentwurf 2019 erstellt. Dabei wurden diejenigen Positionen, die auf der 

am 2. November 2018 versandten Liste noch nicht berücksichtigt werden konnten, mit 

dem Zusatz „neu“ in der Spalte „Lfd. Nr.“ gekennzeichnet. 

Der aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung 2019, eine Gesamtänderungsliste, eine Über-

sicht über das Etatvolumen sowie eine Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals sind 

dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. 

Die Änderungen aufgrund der vorgenommenen Gebührenkalkulationen sind in der Ge-

samtänderungsliste dargestellt und farblich markiert. 

Im Ergebnisplan 2019 hat sich der Überschuss um 743.000 Euro auf 1.023.100 Euro ge-

genüber dem eingebrachten Entwurf erhöht. Im Jahr 2020 ist nunmehr ein Überschuss in 

Höhe von 1.201.150 Euro, im Jahr 2021 in Höhe von 1.777.850 Euro und im Jahr 2022 in 

Höhe von 2.355.500 Euro geplant. 

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen für den Ergebnisplan: 

– Krankentransportgebühren (Nummern 1 und 2) 

Ergebnis der Gebührenkalkulation vom 19. Oktober 2018. Es ergibt sich ein Mehrer-

trag in Höhe von insgesamt 167.000 Euro. Die Vorlage der Kalkulation und die ent-

sprechende Beschlussfassung sind zu Beginn des Jahres 2019 geplant. 

– Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Nummer 3) 

Aus Vorsichtigkeitsgründen wurde die Anzahl der abrechnungsfähigen Personen nach 

dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von bisher angenommenen 120 Personen im Jah-

resdurchschnitt auf 90 Personen im Jahresdurchschnitt reduziert. Hieraus resultiert ei-

ne Ansatzreduzierung um 312.000 Euro. 

– Zuweisung vom Land – Integrationspauschale – (Nummer 4) 

Landesseitig ist die vollständige Weiterleitung der vom Bund dem Land zur Verfü-

gung gestellten Integrationspauschale im Jahr 2019 in Höhe von rund 

432,8 Millionen Euro an die Kommunen geplant. Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund 

des Schnellbriefes des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 

21. November 2018. Es ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 980.000 Euro gegen-

über dem Haushaltsplanentwurf. 
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Dies entspricht dem errechneten Anteil der Stadt Beckum an den oben genannten 

landesweit zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 432,8 Millionen Euro und 

beruht auf der Annahme der Mittelverteilung entsprechend der Verteilung im 

Jahr 2018. 

Eine Ansatzbildung für Folgejahre ist aufgrund der noch zu verhandelnden weiteren 

Höhe der Integrationspauschale noch nicht möglich. 

– Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung (Nummern 7 bis 9 und korrespondierend 

Nummern 25 bis 29) 

Aus der Gebührenkalkulation für den Bereich Abfallbeseitigung ergibt sich im Ertrag 

insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 23.850 Euro. Die Aufwendungen erhö-

hen sich um 11.850 Euro. Mithin entsteht gegenüber dem Haushaltsentwurf eine Ver-

schlechterung von insgesamt 35.700 Euro. 

– Gebührenkalkulation Bestattungswesen (Nummern 12 bis 13 und korrespondierend 

Nummer 37) 

Die Erträge erhöhen sich aufgrund der Gebührenkalkulation um insgesamt 

19.900 Euro. Die Aufwendungen reduzieren sich um 2.700 Euro. Daraus resultiert ein 

Mehrertrag in Höhe von 22.600 Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf. 

– Stadtfest Neubeckum (Nummer 15 korrespondierend mit Nummern 42 und 43) 

Im Jahr 2019 soll das derzeitige Konzept für das Stadtfest noch beibehalten werden. 

Hier sind Mehrerträge in Höhe von 4.700 Euro zu veranschlagen. Die Aufwendungen 

erhöhen sich insgesamt um 17.500 Euro. 

– Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Nummer 16) 

Der Bund wird im Jahr 2019 weiterhin die Kosten der Unterkunft für diejenigen 

Flüchtlinge übernehmen, die Ansprüche nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – 

Grundsicherung für Arbeitssuchende – haben. Er beteiligt sich jedoch aus grundsätzli-

chen Erwägungen nicht – wie ursprünglich angenommen – direkt an den Leistungen 

der Jobcenter, sondern stellt den Gemeinden einen um 1 Milliarde Euro erhöhten 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten seines Anteils zur Verfügung. Der auf 

die Stadt Beckum entfallende Anteil beläuft sich auf 498.000 Euro. 

Im Gegenzug belastet der durch den Bund in dieser Angelegenheit verfolgte Finan-

zierungsansatz den Kreis Warendorf als Träger des hiesigen Jobcenters. Die Auswir-

kungen der „Verschiebungen“ sind durch den Kreis Warendorf im derzeit laufenden 

Verfahren bereits berücksichtigt worden (siehe Nummern 46 und 47). 

Eine Ansatzbildung für Folgejahre ist aufgrund der noch zu verhandelnden weiteren 

Höhe der Übernahme der Kosten der Unterkunft durch den Bund noch nicht möglich. 

– Schlüsselzuweisungen vom Land (Nummer 18) 

Für das Jahr 2019 ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 475.450 Euro aufgrund der 

Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30. Oktober 2018. Für die Jahre 2020 bis 2022 

wurden die Ansätze aufgrund der Modellrechnung und der Gewerbesteuererwartung 

– insbesondere im 2. Halbjahr 2018 – angepasst (2020 Mehrertrag = 114.700 Euro, 

2021 Mehrertrag = 494.700 Euro und 2022 Mehrertrag = 504.600 Euro). 
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– Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit (Nummer 19 korres-

pondierend mit Nummer 45) 

Aufgrund der Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24. September 2018 war eine Ansatzkorrektur erforderlich. Es ergeben sich ein Min-

derertrag in Höhe von 400.000 Euro und ein Mehraufwand in Höhe von 547.400 Euro, 

mithin eine Gesamtbelastung in Höhe von 974.400 Euro gegenüber dem Haushalts-

entwurf. Zu den Hintergründen wurde bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanz-

ausschusses am 4. Oktober 2018 berichtet. 

– Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Num-

mer 20) 

Der Zuschuss an die Kulturinitiative „Filou e. V.“ soll um 5.000 Euro pro Jahr aufgrund 

des Antrages der Initiative vom 24. Oktober 2018 und der einstimmigen Beschlussfas-

sung im Schul-, Kultur- und Sportausschuss vom 15. November 2018 erhöht werden. 

– Bücherei Neubeckum (Nummern 21 bis 23 und Übersicht zu den Investitionen Num-

mer 11) 

Die Bücherei Neubeckum soll in den „Bibload-Verbund“ integriert werden. Hierfür 

sind einmalige Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro zu veranschlagen. Für die Ak-

tualisierung des Medienbestandes im Rahmen des „Bibload-Verbundes“ ist jährlich 

ein Betrag in Höhe von 650 Euro zu veranschlagen. 

– Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich (Nummer 24) 

Aufgrund der Anpassung des Mitgliedsbeitrages gemäß des Haushaltsplanes der 

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. für das Jahr 2019 ist eine Erhöhung des 

Aufwandes in Höhe von 12.800 Euro erforderlich. Für die Jahre 2020 bis 2022 ergeben 

sich ebenfalls Steigerungen in Höhe von rund 13.000 Euro. 

– Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung (Nummer 30) 

Die vorgesehene Erhöhung der Niederschlagswassergebühr 2019 um 0,04 Euro führt 

zu Mehraufwendungen im Jahr 2019 in Höhe von 79.350 Euro, im Jahr 2020 in Höhe 

von 78.400 Euro, im Jahr 2021 in Höhe von 89.800 Euro und im Jahr 2022 in Höhe von 

108.700 Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf. 

– Neubau der Brücke im Aktivpark Phoenix (Nummer 31 und Übersicht zu den Investi-

tionen Nummer 3) 

Als Vorsorge für den vorzeitigen Mittelabruf im Jahr 2018 für den Neubau der Brücke 

im Aktivpark Phoenix sind Zinsen in Höhe von 2.000 Euro zu veranschlagen. 

Dieser vorzeitige Mittelabruf bedingt eine Reduzierung des Ansatzes für die Zuwen-

dung bei der Investitionsnummer 0126 im Jahr 2019 um 99.000 Euro (Übersicht zu 

den Investitionen Nummer 3). 

– Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (Nummer 36 und Übersicht zu den Investiti-

onen Nummern 15 bis 17) 

Als Ersatz für die abgängige Minigolfanlage soll eine Stockschießanlage errichtet 

werden. Auf die Vorlage 2018/0288 – Weiterentwicklung des Naherholungsgebietes 

Aktivpark Phoenix – Neukonzeption für den Bereich der Miniaturgolfanlage – wird 

verwiesen. 
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Für die Beschaffung von Kleinmaterial ist ein Ansatz in Höhe von 300 Euro im Ergeb-

nisplan zu bilden (Nummer 36) 

Für die Beschaffung der Schießstöcke sind 3.500 Euro bei der Investitionsmaßnah-

me 00020101 vorgesehen (Übersicht zu den Investitionen Nummer 15). 

Für die Errichtung der Schießstockanlage sollen bei der Investitionsmaßnahme 0180 

62.100 Euro veranschlagt werden (Übersicht zu den Investitionen Nummer 17). Dieser 

neue Ansatz wird teilweise durch eine Ansatzreduzierung bei der Investitionsmaß-

nahme 0097 – Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen – in Höhe von 25.000 Euro fi-

nanziert (Übersicht zu den Investitionen Nummer 16). Im Haushaltsplanentwurf waren 

entsprechende Mittel für die Erneuerung der Minigolfanlage vorgesehen. 

– Breitbandkonzept (Nummer 40) 

Für die Aktualisierung des Breibandkonzeptes ist der Ansatz bei den sonstigen Auf-

wendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten um insgesamt 

64.000 Euro zu erhöhen. 

– Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Nummer 44) 

Zur Berechnung des Ansatzes der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 

wird der Gewerbesteueransatz durch den örtlichen Hebesatz (Stadt Beckum: 

412 vom Hundert) dividiert und anschließend mit dem sogenannten Vervielfältiger 

multipliziert. Die sich ergebende Gewerbesteuerumlage ist an das Land Nord-

rhein-Westfalen abzuführen. 

Der Vervielfältiger beträgt im Jahr 2018 insgesamt 33,3. Er setzt sich aus einem soge-

nannten Landesvervielfältiger in Höhe von 29 und einer Erhöhungszahl in Höhe von 

4,3 zusammen. Aufgrund der schnelleren Tilgung des Fonds Deutsche Einheit entfällt 

schon im Jahr 2019 die Erhöhungszahl, sodass es zu einer Reduzierung des Vervielfäl-

tigers auf 29 kommt. Ein Minderaufwand in Höhe von 161.850 Euro ist die Folge. 

Ab dem Jahr 2020 entfällt auch der verbleibende Vervielfältiger in Höhe von 29. Dies 

wurde bei Aufstellung des Haushaltes bereits berücksichtigt. 

– Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Nummer 46 und 47) 

Mit Schreiben des Kreises Warendorf vom 31. Oktober 2018 wurde eine Erhöhung der 

Zahllast für die Kreisumlage aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen durch die Mo-

dellrechnung zum GFG 2019 mitgeteilt. Der sognannte Mitnahmeeffekt sei notwen-

dig, um die sich aus der geänderten Finanzierung der Kosten der Unterkunft erge-

benden Belastungen, soweit sie nicht anderweitig kompensiert werden könnten, zu 

decken. Dies führte zunächst zu einer Erhöhung des Ansatzes für die Kreisumlage um 

158.350 Euro. Zwischenzeitlich wurde signalisiert, dass der Hebesatz zur Kreisumlage 

auf 33,2 Prozent abgesenkt wird. Dies führt zu einer Verbesserung in Höhe von 

57.450 Euro, sodass der Ansatz für die Kreisumlage nunmehr 19.065.550 Euro beträgt. 

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahllast der Stadt Beckum um rund 133.000 Euro. 

– Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nummer 48 bis 50) 

Die in diesen Produktkonten gebildeten Ansätze sind insgesamt zu löschen – ein An-

satz hätte hier nicht gebildet werden dürfen. 



- 6 - 

Im Finanzplan 2019 hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem 

Haushaltsplanentwurf um 753.250 Euro von 2.657.750 Euro auf 3.411.00 Euro erhöht. Dies 

ist durch die Übernahme der zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnisplanes be-

gründet. 

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2019 hat sich gegenüber dem 

Haushaltsplanentwurf um 86.300 Euro von 1.754.200 Euro auf 1.840.500 Euro verschlech-

tert. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen im Bereich der 

Investitionen: 

– Glasfaseranschlüsse an Schulen (Übersicht zu den Investitionen Nummern 2 und 8) 

Aus dem Landesprogramm „Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen“ wird über-

schlägig eine Zuweisung in Höhe von 72.000 Euro erwartet. Auszahlungen für die 

Glasfaseranschlüsse in Schulen werden überschlägig mit 90.000 Euro veranschlagt. 

– Investitionspauschale, Sportpauschale (Übersicht zu den Investitionen Nummern 5 

und 6) 

Der Ansatz der Investitionspauschale kann aufgrund der Modellrechnung zum 

GFG 2019 vom 31. Oktober 2018 in allen Planungsjahren um 62.550 Euro erhöht wer-

den. 

Die Sportpauschale kann ebenfalls aufgrund der Modellrechnung in allen Planungs-

jahren um 3.350 Euro erhöht werden. 

– Ertüchtigung Feuerwache Vellern (Übersicht zu den Investitionen Nummern 7 und 19) 

Der bereits bei der Investitionsmaßnahme 7006 – Kapitalanlage Baumaßnahmen Feu-

erwehr/Rettungsdienst – für das Jahr 2019 gebildete Ansatz in Höhe von 

340.000 Euro wird in die Investitionsmaßnahme 00050029 für die Ertüchtigung des 

Feuerwehrgerätehauses Vellern umgeschichtet. Außerdem werden weitere 

160.000 Euro für das Jahr 2020 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. 

– Beschaffungen für das Kopernikus-Gymnasium Neubeckum (Übersicht zu den Investi-

tionen Nummer 10) 

Bei der Investitionsnummer 00010033 sind die Ansätze in den Jahren 2020 bis 2022 

um 9.600 Euro zu reduzieren. Außerdem sind hier alle Verpflichtungsermächtigungen 

zu streichen. Hier erfolgten die Ansatzbildung und die Festsetzung der Verpflich-

tungsermächtigungen fehlerhaft. 

– Neubau Kunstrasenplatz Römerkampfbahn (Übersicht zu den Investitionen Num-

mer12) 

Zu der Investitionsnummer 0173 wurde für das Jahr 2020 eine Verpflichtungsermäch-

tigung in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt. 

– Parkplatz „Obere Brede/Tuttenbrock, Teil II“ (Übersicht zu den Investitionen Num-

mer 13) 

Bei der Investitionsnummer 10230013 wird in 2019 ein Ansatz für Planungsleistungen 

und Baugrunduntersuchungen in Höhe von 33.000 Euro gebildet. In Folgejahren sol-

len – abhängig von den Ergebnissen der Planungen – Ansätze zum Ausbau der Park-

plätze gebildet werden. 
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– Erneuerung der Parkscheinautomaten (Übersicht zu den Investitionen Nummer 14) 

Der bei der Investitionsmaßnahme 0149 gebildete Ansatz ist um 85.000 Euro zu redu-

zieren. Aufgrund des Beschlusses im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und 

Vergaben am 20. November 2018 sollen keine Schrankenanlagen sondern Park-

scheinautomaten errichtet werden. 

– Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen für Breibandausbau (Übersicht zu den 

Investitionen Nummer 18) 

Für das Jahr 2019 werden 60.000 Euro bei dem Produktkonto 150101.781708 zur Fi-

nanzierung einer möglichen Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Auf die Vorla-

ge 2018/0250 – Ausbau des Glasfasernetzes – wird an dieser Stelle verwiesen. 

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit hat sich gegenüber dem Entwurf nicht verändert. 

Vorgeschlagen wird hier, die bislang als Liquiditätskreditaufnahme vorgesehene Inan-

spruchnahme des Kreditprogrammes „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ vollständig als Inves-

titionskreditaufnahme zu veranschlagen und die beabsichtigte Aufnahme insofern zu er-

höhen. Dies bedingt auch eine Änderung der Haushaltssatzung gegenüber der Entwurfs-

fassung. 

Hintergrund für diesen Vorschlag sind die aktuellen Bestrebungen der Landesregierung, 

das Rechnungswesen der Kommunen, das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF), zu 

reformieren. Ein Ziel der NKF-Reform ist die Möglichkeit „größere Instandsetzungsmaß-

nahmen“ künftig investiv zu behandeln. Mangels konkreter Ausführungsbestimmungen 

und dem – zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Vorlage – noch nicht abgeschlossenem 

Gesetzgebungsverfahren kann derzeit noch nicht verlässlich abgeschätzt werden, welche 

geplanten Maßnahmen von der Reform in welcher Weise erfasst würden. Ziel der Landes-

regierung ist jedoch, dass die neuen Regelungen bereits bei Ausführung des Haushal-

tes 2019 zur Anwendung kommen. 

Damit auch im Falle der Verschiebung von geplanten Maßnahmen des Ergebnishaushaltes 

in den Investitionsbereich eine Finanzierung der Maßnahmen über das Kreditprogramm 

„NRW.BANK.Gute Schule 2020“ möglich ist, wird vorgeschlagen, die Kreditermächtigung 

vollständig für den Investitionsbereich zu veranschlagen. Die Inanspruchnahme im 

Jahr 2019 wird durch die Verwaltung entsprechend der tatsächlichen Verbuchung der 

Maßnahmen im Rahmen des Programms erfolgen. Sichergestellt ist, dass das Kreditpro-

gramm nicht mehrfach in Anspruch genommen wird. 

Die Beibehaltung der derzeitigen Veranschlagung könnte dazu führen, dass im Jahr 2019 

ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden müsste, da die Höhe der Investitionskrediter-

mächtigung in der Haushaltssatzung absolut festgeschrieben wird. 

Insgesamt haben sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2019 um 666.950 Euro auf 

2.279.000 Euro gegenüber dem eingebrachten Entwurf erhöht. Die liquiden Mittel zum 

Jahresende 2020 betragen nunmehr 2.840.200 Euro, zum Jahresende 2021 3.417.650 Euro 

und zum Jahresende 2022 2.513.350 Euro. 

 

Anlage(n): 

1 Haushaltssatzung 2019 

2 Entwicklung des Eigenkapitals 

3 Übersicht Etatvolumen 

4 Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 



  Anlage 1 zur Vorlage 2018/0289 

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2019 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 

___________  folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 

voraussichtlich erzielbare Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-

lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 

wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf ....................................................................................................................................... 97.016.600 Euro, 

der Aufwendungen auf ....................................................................................................................... 95.993.500 Euro, 

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .................................................. 90.536.550 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................................. 87.125.550 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .................................................................... 7.989.800 Euro, 

der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .................................................................. 9.830.300 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  ................................................................. 708.500 Euro, 

der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf .............................................................................. 0 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ............................................................................................................................................................ 708.500 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf ......................................................................................................................................................... 5.882.500 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergeb-

nisses nicht erfolgen.  

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ................................................................... 20.000.000 Euro 

festgesetzt. 
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§ 6*) 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

1 Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf .................................................................................................... 235 vom Hundert, 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ........................................................... 435 vom Hundert. 

2 Gewerbesteuer auf ................................................................................................................ 425 vom Hundert. 

§ 7 

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fortbildung einschließ-

lich Reisekosten und die Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“ (aus-

genommen die Produkte 011305, 120101, 130103) werden Produkt übergreifend für gegenseitig 

deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. 

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen sind den 

einzelnen Budgets zugeordnet. Die bilanziellen Abschreibungen sind darüber hinaus gegenseitig 

deckungsfähig.  

Die Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden nach sachlichem Zu-

sammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb einer Organisati-

onseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die übrigen Ein- und Auszahlun-

gen.  

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden 

separate Budgets gebildet. 

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend in-

nerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen 

beziehungsweise Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. 

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget. 

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Auf-

wendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu be-

handeln sind, gelten hierfür notwendige Entscheidungen als nicht erhebliche über- beziehungs-

weise außerplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW. 

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern 

sind im Rahmen der „Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuer-

Hebesätze (Hebesatzsatzung)“ festgelegt. 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 8 -

Allgemeine Rücklage 01.01. 81.120.616 77.824.706 74.323.376 73.459.112 64.282.672 64.945.122 65.979.272 67.191.472

Veränderung Allgemeine Rücklage 

Ergebnis Vorjahr

-3.433.357 -3.546.300 -1.033.768 -9.201.090 601.350 1.023.100 1.201.150 1.777.850

Allgemeine Rücklage nach 

Buchung Ergebnis Vorjahr

77.687.259 74.278.406 73.289.608 64.258.022 64.884.022 65.968.222 67.180.422 68.969.322

Verrechnungen mit der 

Allgemeinen Rücklage im 

laufenden Jahr

137.447 44.970 169.504 24.650 61.100 11.050 11.050 11.050

Allgemeine Rücklage 31.12. 77.824.706 74.323.376 73.459.112 64.282.672 64.945.122 65.979.272 67.191.472 68.980.372

Ausgleichsrücklage 01.01. 0 0 0 0 0 601.350 1.624.450 2.825.600

Veränderung Ausgleichsrücklage 

Ergebnis Vorjahr

0 0 0 0 601.350 1.023.100 1.201.150 1.777.850

Ausgleichsrücklage 31.12. 0 0 0 0 601.350 1.624.450 2.825.600 4.603.450

Jahresfehlbetrag /-überschuss 

laufendes Jahr

-3.546.300 -1.033.768 -9.201.090 601.350 1.023.100 1.201.150 1.777.850 2.355.500

Eigenkapital 31.12. 74.278.406 73.289.608 64.258.022 64.884.022 66.569.572 68.804.872 71.794.922 75.939.322

Prozentuale Veränderung der 

Allgemeinen Rücklage (des 

Vorjahres) durch das 

Jahresergebnis

-4,56% -1,39% -12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Prozentuale Veränderung des 

Eigenkapitals
-4,39% -1,33% -12,32% 0,97% 1,67% 1,84% 2,66% 3,43%

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Anlage 2 zur Vorlage 2018/0289                                             
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26.11.2018

Ergebnisplan 2019 2020 2021 2022

Ertrag 97.016.600 € 97.563.350 € 100.030.300 € 102.262.450 €

– Aufwand 95.993.500 € 96.362.200 € 98.252.450 € 99.906.950 €

= Jahresergebnis 1.023.100 € 1.201.150 € 1.777.850 € 2.355.500 €

Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage +1.023.100 € +1.201.150 € + 1.777.850 € +2.355.500 €

Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage 0 € 0 € 0 € 0 €

Auswirkungen Eigenkapital +1,67% +1,84% +2,66% +3,43%

Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 6.327.100 € 6.404.850 € 6.469.700 € 6.649.550 €

4.091.050 € 4.063.100 € 4.051.200 € 4.073.250 €

= Nettobelastung aus Abschreibungen 2.236.050 € 2.341.750 € 2.418.500 € 2.576.300 €

Finanzplan

Einzahlungen aus Ergebnisplan 90.536.550 € 91.666.650 € 94.843.050 € 97.076.200 €

– Auszahlungen aus Ergebnisplan 87.125.550 € 86.862.000 € 88.499.050 € 89.970.400 €

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.411.000 € 4.804.650 € 6.344.000 € 7.105.800 €

Einzahlungen aus Investitionen 7.989.800 € 7.025.600 € 6.575.850 € 7.231.200 €

– Auszahlungen aus Investitionen 9.830.300 € 9.698.550 € 9.502.200 € 11.823.650 €

= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.840.500 € -2.672.950 € -2.926.350 € -4.592.450 €

708.500 € 708.500 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

Liquide Mittel 2.279.000 € 2.840.200 € 3.417.650 € 2.513.350 €

Verpflichtungsermächtigungen 2020 bis 2022 5.882.500 €

Anlage 3 zur Vorlage 2018/0289

Kredite zur Liquiditätssicherung 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

(Vollständige Veranschlagung der 

Kreditaufnahme aus dem Programm "Gute 

Schule 2020" als Investitionskredit).

Etatvolumen 2019

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

– Im Ertrag enthaltene Auflösung 
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1

Anlage 4 zur Vorlage 2018/0289

Gebührenkalkulation Rettungsdienst

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Ergebnisplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Erträge

1 020505.462103, Krankentransportgebühren 

(Krankenkassen)

231 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

2 020505.462104, Krankentransportgebühren 

(Übrige)

231 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

3, 

neu

050301.414147, Zuweisung vom Land nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz

438 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 Reduzierung abrechnungsfähiger Personenzahl nach 

Flüchtlingsaufnahmegesetz von 120 auf 90 Personen. 

4, 

neu

050301.414151, Zuweisung vom Land, 

Integrationspauschale

neu 0 980.000 980.000 0 0 0 Integrationspauschale, Schnellbrief Städte- und 

Gemeindebund vom 21.11.2018.

5, 

neu

060106.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

489 30.000 43.250 13.250 25.000 31.450 6.450 20.000 23.550 3.550 10.000 11.750 1.750 Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern. 

6 090101.414138, Zuwendung Land für 

Gestaltungskonzept Marktplatz

582 0 2.450 2.450 0 0 0 Nachträgliche Förderung Baugrunduntersuchung. 

7, 

neu

110501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

658 5.800 8.300 2.500 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

8, 

neu

110501.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

658 2.685.800 2.626.250 -59.550 2.753.100 2.626.250 -126.850 2.804.650 2.780.150 -24.500 2.804.650 2.826.900 22.250 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

9, 

neu

110501.438100, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich -

X 658 21.800 55.000 33.200 0 63.400 63.400 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

10, 

neu

120107.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

696 223.850 286.200 62.350 314.450 300.500 -13.950 341.400 372.700 31.300 360.000 391.400 31.400 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

11, 

neu

120107.438120, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich                              

-Straßenreinigung-

X 696 117.000 54.400 -62.600 26.700 54.400 27.700 0 0 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

12, 

neu

130501.432100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

770 551.600 551.700 100 557.100 595.300 38.200 562.700 601.000 38.300 562.700 606.700 44.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

13, 

neu

130501.438110, Erträge aus der Auflösung von 

SoPo für den Gebührenausgleich -

Bestattungswesen-

X neu 0 19.800 19.800 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

14 150101.414137 Zuschuss vom Land für 

Verfügungsgsfond -passivierbare Zuwendung-

X  Investives 

Einzahlungskonto

794 1.000 850 -150 2.000 1.200 -800 3.000 1.550 -1.450 3.000 1.550 -1.450 Korrektur Ansatz. 

15 150103.446104, Erträge Stadtfest Neubeckum 802 5.000 9.700 4.700 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.528024 und 

150103.529140).

16 160101.402200, Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer

832 3.626.300 4.124.300 498.000 0 0 0 Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an 

den Integrationskosten (Flüchtlings-KdU, siehe auch 

160101.537200)

17 160101.405101, Gemeindanteil an der 

Kompensationszahlung 

(Familienleistungsausgleich)

832 1.624.400 1.624.800 400 0 0 0 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.

18 160101.411100, Schlüsselzuweisungen vom Land 832 16.839.900 17.315.350 475.450 17.054.650 17.169.350 114.700 18.160.900 18.655.600 494.700 18.892.200 19.396.800 504.600 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung

19 160101.429101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

832 400.000 0 -400.000 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.534201). 

Summe Erträge 30.589.450 32.014.350 1.424.900 25.190.000 25.153.850 -36.150 26.349.650 26.746.550 396.900 27.089.550 27.547.100 457.550

Aufwendungen

20 040102.531700, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufendende Zwecke an private Unternehmen

390 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 Erhöhung des Zuschusses an die Kulturinitiative Filou 

um 5.000 Euro/Jahr, Antrag vom 24.10.2018. Beratung 

im SKS am 15.11.2018, Verwaltungsmeinung: positiv. 

Einstimmiger Beschluss, SKS 15.11.2018.

21 040105.529126, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen

402 3.000 5.000 2.000 0 0 0 Kosten für die Integration der Bücherei Neubeckum in 

den Bibload-Verbund. 

22 040105.549901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

403 150 3.150 3.000 0 0 0 Einmalige Aufwendung für die Aufnahme der Bücherei 

Neubeckum in den Bibload-Verbund. 

Bemerkung

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Stand: 26.11.2018

Lfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

2022Produktkonto 2019 2020 2021
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2

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

BemerkungLfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

2022Produktkonto 2019 2020 2021

23 040105.549958, Anschaffung neuer Medien 

(Festwert) < 410 EUR

Investives 

Auszahlungskonto

403 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 Beschaffung von Medien der Bücherei Neubeckum für 

den Bibload-Verbund. 

24, 

neu

040107.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

414 107.700 120.500 12.800 111.000 124.150 13.150 114.400 127.900 13.500 117.900 131.750 13.850 Anpassung Mitgliedsbeitrag gemäß Haushaltsplan der 

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

25, 

neu

110501.528108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

658 767.800 734.000 -33.800 775.500 750.000 -25.500 783.250 780.000 -3.250 783.250 790.000 6.750 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

26, 

neu

110501.528109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgungszentrums Ennigerloh

658 1.466.850 1.438.950 -27.900 1.503.550 1.450.000 -53.550 1.541.100 1.520.000 -21.100 1.541.100 1.550.000 8.900 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

27, 

neu

110501.528165, Sanierung Altlasten 658 20.000 54.400 34.400 20.000 25.000 5.000 5.000 20.000 15.000 5.000 20.000 15.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

28, 

neu

110501.528166, Erstattung für Abfallentsorgung 

durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"

658 164.550 196.500 31.950 169.500 202.400 32.900 174.600 208.400 33.800 174.600 215.000 40.400 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

29, 

neu

110501.551107, Zinsen für die Zuwendungen 

Land für Altlastensanierung

659 0 7.200 7.200 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

30, 

neu

120101.523801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

666 1.187.750 1.267.100 79.350 1.188.700 1.267.100 78.400 1.196.200 1.286.000 89.800 1.196.200 1.304.900 108.700 Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation 

(Erhöhung der Niederschlagsabwassergebühr um 0,04 

Euro).

31, 

neu

120101.551111, Zinsen für Zuwendungen vom 

Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix

neu 0 2.000 2.000 0 0 0 Verzinsung der Zuwendung, für die Erneuerung der 

Brücke im Aktivpark Phoenix (siehe InvestNr. 0126).

32, 

neu

120107.528047, Erstattung Straßenreinigung an 

den EB SBB

696 220.800 221.150 350 220.800 232.200 11.400 220.800 243.800 23.000 220.800 256.000 35.200 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

33, 

neu

120107.528107, Sächlicher Aufwand für den 

Winterdienst

696 62.200 62.200 0 62.200 65.300 3.100 62.200 68.600 6.400 62.200 72.000 9.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

34, 

neu

120107.528199, Erstattung Winterdienst an den 

EB SBB

696 100.000 100.000 0 100.000 105.000 5.000 100.000 110.250 10.250 100.000 115.800 15.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

35 130101.528100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Kosten für den Kauf von Saatgut für die Aktion Beckum 

blüht auf #Werseblühen. 

36, 

neu

130103.525511, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

und Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen 

Vermögens (verschiedene Fachdienste)

740 500 800 300 0 0 0 Unterhaltung und Beschaffungen für die 

Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe neue 

InvestNr. 0180). Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 

37, 

neu

130501.524228, Unterhaltung der 

Kommunalfriedhöfe

770 53.200 50.500 -2.700 51.500 51.000 -500 54.200 51.500 -2.700 54.200 52.000 -2.200 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

38 150101.529151, Verfügungsfonds (sonst. 

Dienstleistungen)

794 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 0 0 0 Korrektur Ansatz. 

39 150101.531738, Weiterleitung Zuschuss Mittel 

Verfügungsfonds 

794 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 0 -2.500 Korrektur Ansatz. 

40, 

neu

150101.542900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

795 11.000 75.000 64.000 0 0 0 Aktualisierung des Breitbandkonzeptes (siehe Vorlage 

2018/0250). 

41 150103.501906, Dienstaufwendungen für die 

Gästeführer

802 0 0 0 0 2.000 2.000 Korrektur Ansatz. 

42 150103.528024, Stadtfest Neubeckum 803 8.000 6.500 -1.500 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.446104 und 

150103.529140).

43 150103.529140, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum

803 4.000 23.000 19.000 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.446104 und 

150103.5528024).

44 160101.534200, Finanzierungsbeteiligung Fonds 

Deutsche Einheit

832 1.253.650 1.091.800 -161.850 0 0 0 Wegfall Erhöhungszahl Fonds Deutsche Einheit. 

45 160101.534201, Nachzahlung 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

neu 0 547.400 547.400 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.429101). 

46 160101.537200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

832 18.964.650 19.123.000 158.350 0 0 0 Schreiben Kreis Warendorf vom 31.10.2018; Erhöhung 

Zahllast aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen 

durch die Modellrechnung (siehe auch 160101.402200).

47, 

neu

160101.537200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

832 19.123.000 19.065.550 -57.450 0 0 0 Veränderung der Kreisumlage durch Änderung 

Hebesatz auf 33,2 Prozent.

48 180700.541100, Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen

X  50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 150 0 -150 Korrektur Ansätze

49 180701.541100, Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen

X  50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 150 0 -150 Korrektur Ansätze

50 180702.541100, Sonstige Personal- und 

Versorgungsaufwendungen

X  50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 150 0 -150 Korrektur Ansätze

Summe Aufwendungen 43.581.250 44.263.150 681.900 4.265.200 4.339.600 74.400 4.314.200 4.483.900 169.700 4.315.500 4.573.400 257.900

Ertrag 1.424.900 -36.150 396.900 457.550

Aufwand 681.900 74.400 169.700 257.900
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

BemerkungLfd. 

Nr.

Seite im 

Entwurf

nicht 

zahlungswirksam

2022Produktkonto 2019 2020 2021

Veränderung 743.000 -110.550 227.200 199.650

280.100 1.311.700 1.550.650 2.155.850

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.023.100 1.201.150 1.777.850 2.355.500

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 011301.441106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

2 011305.441106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

3, 

neu

120107.481101, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenreinigung

X 697 75.000 75.200 200 75.000 79.000 4.000 75.000 87.300 12.300 75.000 91.700 16.700 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

4, 

neu

130501.481102, Kostenanteil der Stadt für 

Friedhöfe

X   771 110.500 114.000 3.500 111.600 115.100 3.500 112.700 116.300 3.600 112.700 117.500 4.800 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

5 150105.441106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

6 011301.549918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

7 011305.549918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

8 040101.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

9 040102.531800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

390 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

10 040105.525500, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. 

Vermögens

402 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 Veränderung innerhalb des Produktes.

11 040105.549900, Übrige weitere sonstige 

Aufwendungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Veränderung innerhalb des Produktes.

12, 

neu

120101.581101, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenreinigung

X 668 75.000 75.200 200 75.000 79.000 4.000 75.000 87.300 12.300 75.000 91.700 16.700 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018. Anpassung 

aufgrund der Änderung Produktkonto 120107.481101.

13, 

neu

130102.581100, Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

X 732 110.500 114.000 3.500 111.600 115.100 3.500 112.700 116.300 3.600 112.700 117.500 4.800 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018. Anpassung 

aufgrund der Änderung Produktkonto 130501.481102.

14 150105.549918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

Bemerkung2019 2020 2021Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

Seite im 

Entwurf

2018

bisheriger Saldao aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 11.10.2018, Zeile 22 Ergebnisplan)
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Anlage 4 zur Vorlage 2018/0289

Gebührenkalkulation Rettungsdienst

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Finanzplan Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 020505.662103, Krankentransportgebühren 

(Krankenkassen)

234 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 3.044.000 3.202.000 158.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

2 020505.662104, Krankentransportgebühren 

(Übrige)

234 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 166.000 175.000 9.000 Gebührenkalkulation vom 19.10.2018.

3, 

neu

050301.614147, Zuweisung vom Land nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz

441 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 1.247.000 935.000 -312.000 Reduzierung abrechnungsfähiger Personenzahl nach 

Flüchtlingsaufnahmegesetz von 120 auf 90 Personen. 

4, 

neu

050301.614151, Zuweisung vom Land, 

Integrationspauschale

neu 0 980.000 980.000 0 0 0 Integrationspauschale, Schnellbrief Städte- und 

Gemeindebund vom 21.11.2018.

5, 

neu

060106.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

493 30.000 43.250 13.250 25.000 31.450 6.450 20.000 23.550 3.550 10.000 11.750 1.750 Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern. 

6 090101.614138, Zuwendung Land für 

Gestaltungskonzept Marktplatz

585 0 2.450 2.450 0 0 0 Nachträgliche Förderung Baugrunduntersuchung. 

7, 

neu

110501.614100, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke vom Land

660 5.800 8.300 2.500 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

8, 

neu

110501.632100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

660 2.685.800 2.626.250 -59.550 2.753.100 2.626.250 -126.850 2.804.650 2.780.150 -24.500 2.804.650 2.826.900 22.250 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

9, 

neu

120107.632100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

698 223.850 286.200 62.350 314.450 300.500 -13.950 341.400 372.700 31.300 360.000 391.400 31.400 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

10, 

neu

130501.632100, Benutzungsgebühren und 

ähnliche Entgelte

773 551.600 551.700 100 557.100 595.300 38.200 562.700 601.000 38.300 562.700 606.700 44.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

11 150103.646104, Erträge Stadtfest Neubeckum 806 5.000 9.700 4.700 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.728024 und 

150103.729140).

12 160101.602200, Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer

835 3.626.300 4.124.300 498.000 0 0 0 Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an 

den Integrationskosten (Flüchtlings-KdU, siehe auch 

160101.737200)

13 160101.605101, Gemeindanteil an der 

Kompensationszahlung 

(Familienleistungsausgleich)

835 1.624.400 1.624.800 400 0 0 0 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.

14 160101.611100, Schlüsselzuweisungen vom Land 835 16.839.900 17.315.350 475.450 17.054.650 17.169.350 114.700 18.160.900 18.655.600 494.700 18.892.200 19.396.800 504.600 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung

15 160101.629101, Erstattung zuviel gezahlter 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

835 400.000 0 -400.000 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.734201). 

Summe Einzahlungen 30.449.650 31.884.300 1.434.650 25.161.300 25.034.850 -126.450 26.346.650 26.745.000 398.350 27.086.550 27.545.550 459.000

Auszahlungen

16 040102.731700, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufendende Zwecke an private Unternehmen

392 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 45.000 50.000 5.000 Erhöhung des Zuschusses an die Kulturinitiative Filou 

um 5.000 Euro/Jahr, Antrag vom 24.10.2018. Beratung 

im SKS am 15.11.2018, Verwaltungsmeinung: positiv. 

Einstimmiger Beschluss, SKS 15.11.2018.

17 040105.729126, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen

405 3.000 5.000 2.000 0 0 0 Kosten für die Integration der Bücherei Neubeckum in 

den Bibload-Verbund. 

18 040105.749901, Beiträge an Verbände und 

Vereine

405 150 3.150 3.000 0 0 0 Einmalige Aufwendung für die Aufnahme der Bücherei 

Neubeckum in den Bibload-Verbund. 

19, 

neu

040107.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke an übrige Bereiche

416 107.700 120.500 12.800 111.000 124.150 13.150 114.400 127.900 13.500 117.900 131.750 13.850 Anpassung Mitgliedsbeitrag gemäß Haushaltsplan der 

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

20, 

neu

110501.728108, Entgelte an den 

Abfuhrunternehmer

660 767.800 734.000 -33.800 775.500 750.000 -25.500 783.250 780.000 -3.250 783.250 790.000 6.750 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

21, 

neu

110501.728109, Entgelte für die Benutzung des 

Entsorgungszentrums Ennigerloh

660 1.466.850 1.438.950 -27.900 1.503.550 1.450.000 -53.550 1.541.100 1.520.000 -21.100 1.541.100 1.550.000 8.900 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

22, 

neu

110501.728165, Sanierung Altlasten 660 20.000 54.400 34.400 20.000 25.000 5.000 5.000 20.000 15.000 5.000 20.000 15.000 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

Stand: 26.11.2018

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

2020Seite im 

Entwurf

2019 2021 2022 Bemerkung
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

2020Seite im 

Entwurf

2019 2021 2022 Bemerkung

23, 

neu

110501.728166, Erstattung für Abfallentsorgung 

durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"

660 164.550 196.500 31.950 169.500 202.400 32.900 174.600 208.400 33.800 174.600 215.000 40.400 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

24, 

neu

110501.751107, Zinsen für die Zuwendungen 

Land für Altlastensanierung

661 0 7.200 7.200 0 0 0 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

25, 

neu

120101.723801, Kostenanteil der Stadt für 

Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb

670 1.187.750 1.267.100 79.350 1.188.700 1.267.100 78.400 1.196.200 1.286.000 89.800 1.196.200 1.304.900 108.700 Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation 

(Erhöhung der Niederschlagsabwassergebühr um 0,04 

Euro).

26, 

neu

120101.751111, Zinsen für Zuwendungen vom 

Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix

neu 0 2.000 2.000 0 0 0 Verzinsung der Zuwendung, für die Erneuerung der 

Brücke im Aktivpark Phoenix (siehe InvestNr. 0126).

27, 

neu

120107.728047, Erstattung Straßenreinigung an 

den EB SBB

698 220.800 221.150 350 220.800 232.200 11.400 220.800 243.800 23.000 220.800 256.000 35.200 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

28, 

neu

120107.728107, Sächlicher Aufwand für den 

Winterdienst

698 62.200 62.200 0 62.200 65.300 3.100 62.200 68.600 6.400 62.200 72.000 9.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

29, 

neu

120107.728199, Erstattung Winterdienst an den 

EB SBB

698 100.000 100.000 0 100.000 105.000 5.000 100.000 110.250 10.250 100.000 115.800 15.800 Gebührenkalkulation vom 21.11.2018.

30 130101.728100, Aufwendungen für sonstige 

Sachleistungen

neu 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 Kosten für den Kauf von Saatgut für die Aktion Beckum 

blüht auf #Werseblühen. 

31, 

neu

130103.725511, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

und Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen 

Vermögens (verschiedene Fachdienste)

743 500 800 300 0 0 0 Unterhaltung und Beschaffungen für die 

Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe neue 

InvestNr. 0180). Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 

32, 

neu

130501.724228, Unterhaltung der 

Kommunalfriedhöfe

773 53.200 50.500 -2.700 51.500 51.000 -500 54.200 51.500 -2.700 54.200 52.000 -2.200 Gebührenkalkulation vom 19.11.2018.

33 150101.729151, Verfügungsfonds (sonst. 

Dienstleistungen)

798 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 2.500 2.000 -500 0 Korrektur Ansatz. 

34 150101.731738, Weiterleitung Zuschuss Mittel 

Verfügungsfonds 

798 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 1.500 -1.000 2.500 0 -2.500 Korrektur Ansatz. 

35, 

neu

150101.742900, Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

799 11.000 75.000 64.000 0 0 0 Aktualisierung des Breitbandkonzeptes (siehe Vorlage 

2018/0250). 

36 150103.701906, Dienstaufwendungen für die 

Gästeführer

806 0 0 0 0 2.000 2.000 Korrektur Ansatz. 

37 150103.728024. Stadtfest Neubeckum 807 8.000 6.500 -1.500 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.646104 und 

150103.729140).

38 150103.729140, Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen -Stadtfest Neubeckum

807 4.000 23.000 19.000 0 0 0 Beibehaltung derzeitiges Konzept Stadtfest Neubeckum 

noch für das Jahr 2019 (150103.646104 und 

150103.7528024).

39 160101.734200, Finanzierungsbeteiligung Fonds 

Deutsche Einheit

835 1.253.650 1.091.800 -161.850 0 0 0 Wegfall Erhöhungszahl Fonds Deutsche Einheit. 

40 160101.734201, Nachzahlung 

Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche 

Einheit

neu 0 547.400 547.400 0 0 0 Modellrechung Einheitslastenabrechnung 2017 vom 

24.09.2018 (siehe auch 160101.629101). 

41 160101.737200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

835 18.964.650 19.123.000 158.350 0 0 0 Schreiben Kreis Warendorf vom 31.10.2018; Erhöhung 

Zahllast aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen 

durch die Modellrechnung (siehe auch 160101.602200).

42, 

neu

160101.737200, Umlagen an Gemeiden/GV 

(Kreisumlage)

835 19.123.000 19.065.550 -57.450 0 0 0 Veränderung der Kreisumlage durch Änderung 

Hebesatz auf 33,2 Prozent.

Summe Auszahlungen 43.568.800 44.250.200 681.400 4.252.750 4.326.650 73.900 4.301.750 4.470.950 169.200 4.302.750 4.560.450 257.700

Einzahlung 1.434.650 -126.450 398.350 459.000

Auszahlung 681.400 73.900 169.200 257.700

Veränderung 753.250 -200.350 229.150 201.300

2.657.750 5.005.000 6.114.850 6.904.500

neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.411.000 4.804.650 6.344.000 7.105.800

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1 011301.641106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

2 011305.641106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

3 150105.641106, Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

4 011301.749918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

BemerkungLfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

Seite im 

Entwurf

2018 2019 2020 2021

bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Stand 11.10.2018) Finanzplan Zeile 17
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bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Lfd. 

Nr.

Produktkonto nicht 

zahlungswirksam

2020Seite im 

Entwurf

2019 2021 2022 Bemerkung

5 011301749918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.

6 040101.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

neu 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

7 040102.731800, Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufenende Zwecke an übrige Bereiche

392 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 Verschiebung zwischen Produkten. 

8 040105.725500, Unterhaltung (ohne Wertgrenze) 

u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. 

404 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 2.000 1.950 -50 Veränderung innerhalb des Produktes.

9 040105.749900, Übrige weitere sonstige 

Aufwendungen aus laufender 

neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Veränderung innerhalb des Produktes.

10 150105.749918, Erstattung Mietkaution neu 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 Aufnahme neues Produktkonto.
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Anlage 4 zur Vorlage 2018/0289

Gebührenkalkulation Rettungsdienst

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Investitionen Gebührenkalkulation Straßenreinigung u. Winterdienst

Gebührenkalkulation Abwasserbetrieb

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

Einzahlungen

1 InvestNr. 1001, 011301.681100, Grunderwerb 

Straßen- und Gehwegflächen

168 0 4.550 4.550 0 0 0 Zuwendung für die bereits angefallenen Kosten für den 

Marktplatz.

2 InvestNr. 00050030, 011305.681109, 

Glasfaseranschlüsse für Schulen

neu 0 72.000 72.000 0 0 0 Landesprogramm Glasfaseranbindung der öffentlichen 

Schulen; Overbergschule, Martinschule, Paul-Gerhardt-

Schule, Sonnenschule, Friedrich-von Bodelschwingh-

Schule (überschlägige Ansatzbildung).

3, 

neu

InvestNr. 0126, 120101.681100, Neubau einer 

Brücke im Aktivpark Phoenix

673 127.500 28.500 -99.000 0 0 0 Teilweiser Abruf der Zuwendung bereits im Jahr 2018.

4 InvestNr. 10680001, 120101.681100 

Neugestaltung Marktplatz

689 30.000 39.100 9.100 0 0 0 Zuwendung für die bereits angefallenen Kosten für den 

Erwerb Urheberrecht Püttbrunnen.

5 InvestNr. 0064, 160101.681110, 

Investitionspauschale

837 2.090.350 2.152.900 62.550 2.090.350 2.152.900 62.550 2.090.350 2.152.900 62.550 2.090.350 2.152.900 62.550 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.

6 InvestNr. 0064, 160101.681112, Sportpauschale 837 103.300 106.650 3.350 103.300 106.650 3.350 103.300 106.650 3.350 103.300 106.650 3.350 2019: Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 

2020-2022: Anpassung der Ansätze aufgrund 

Modellrechnung und Gewerbesteuererwartung.

Summe Einzahlungen 2.351.150 2.403.700 52.550 2.193.650 2.259.550 65.900 2.193.650 2.259.550 65.900 2.193.650 2.259.550 65.900

Auszahlungen

7 InvestNr. 00050029, 020501.785100, Ertüchtigung 

Feuerwache Vellern

neu 0 340.000 340.000 0 160.000 160.000 0 0 2019: Umschichtung der bereits bereitgestellten Mittel 

für die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in 

Vellern (InvestNr. 7006). 2020: Zusätzlich 160.000 Euro 

mit Verpflichtungsermächtigung. 

8 InvestNr. 00050030, 011305.785103, 

Glasfaseranschlüsse für Schulen

neu 0 90.000 90.000 0 0 0 Landesprogramm Glasfaseranbindung der öffentlichen 

Schulen; Overbergschule, Martinschule, Paul-Gerhardt-

Schule, Sonnenschule, Friedrich-von Bodelschwingh-

Schule (überschlägige Ansatzbildung).

9 InvestNr. 00070003, 011305.783207, Immaterielle 

VMG 60 € bis 410 € (FD 65)

182 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 Die Software wird nicht benötigt. 

10 InvestNr. 00010033, 030502.783100, BuG - Städt. 

Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum > 

410 EUR

342 0 100.000 90.400 -9.600 66.000 56.400 -9.600 50.000 40.400 -9.600 Korrektur der benötigten Ansätze und Streichung 

sämtlicher Verpflichtungsermächtigungen. 

11 040105.783258, Anschaffung neuer Medien 

(Festwert) < 410 EUR

405 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 12.300 12.950 650 Beschaffung von Medien der Bücherei Neubeckum für 

den Bibload-Verbund. 

12 InvestNr. 0173, 080102.785204, Neubau 

Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn

570 0 0 0 0 Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe 

von 150.000 Euro zur gemeinsamen Auftragsvergabe 

mit dem Kunstrasenplatz Roland. 

13, 

neu

InvestNr. 10230013, 120109.785200, Bau Parkplatz 

Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II

neu 0 33.000 33.000 0 0 0 Ansatz für Planungsleistungen und 

Baugrunduntersuchung Parkplatz Obere Brede / 

Tuttenbrock. 

14, 

neu

InvestNr. 0149, 120109.785209, Erneuerung der 

Parkscheinautomaten

706 132.000 47.000 -85.000 0 0 0 Nach Beschluss BAU vom 20.11.2018, keine 

Schrankenanlage.

15, 

neu

InvestNr. 00020101, 130103.783200, BuG 

Bereitstellung von Erholungsgebieten, 60 EUR bis 

410 EUR

746 100 3.600 3.500 0 0 0 Anschaffung von Stöcken für die Stockschießanlage im 

Aktivpark Phoenix. Die Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 
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16, 

neu

InvestNr. 0097, 130103.785209, Aufbauten auf 

öffentlichen Grünflächen

745 40.000 15.000 -25.000 0 0 0 Teilweise Verschiebung der Ansätze für die Errichtung 

der Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix (siehe 

InvestNr. 0180). 

17, 

neu

InvestNr. 0180, 130103.785209, Errichtung einer 

Stockschießanlage im Aktivpark Phoenix

neu 0 62.100 62.100 0 0 0 Stockschießanlage als Ersatz für die Minigolfanlage im 

Aktivpark Phoenix. Die Maßnahme wird im Haupt- und 

Finanzausschuss am 11.12.2018 vorgestellt. 

18, 

neu

150101.781705, Zuweisungen und Zuschüsse an 

Unternehmen für Breitbandausbau

799 258.000 318.000 60.000 0 0 0 Möglicher Zuschuss zu einer Wirtschaftlichkeitslücke 

(siehe Vorlage 2018/0250). 

19 InvestNr. 7006, 160105.784570, Kapitalanlage 

Baumaßnahme Feuerwehr/Rettungsdienst

842 340.000 0 -340.000 0 0 0 Umschichtung der bereits bereitgestellten Mittel für die 

Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Vellern 

(siehe InvestNr. 00050029). 

Summe Auszahlungen 782.800 921.650 138.850 112.700 263.350 150.650 78.700 69.350 -9.350 62.700 53.350 -9.350 

Summe Einzahlungen 52.550 65.900 65.900 65.900

Summe Auszahlungen 138.850 150.650 -9.350 -9.350 

Veränderung -86.300 -84.750 75.250 75.250

bisheriger Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit (Stand 06.09.18) Fpl Zeile 31 -1.754.200 -2.588.200 -3.001.600 -4.667.700 

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit -1.840.500 -2.672.950 -2.926.350 -4.592.450 

Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

(Finanzplan) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 

Zeile 32

1.570.500 2.131.700 3.417.650 2.513.350

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 708.500 708.500 0 0

Liquide Mittel 2.279.000 2.840.200 3.417.650 2.513.350

Nachrichtlich:

bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung

1, 

neu

InvestNr. 0067, 160105.692702, Kredite für 

Investitionen "Gute Schule 2020".

245.900 708.500 462.600 276.950 708.500 431.550 0 0 0 0 0 0 Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme aus 

dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ als 

Investitionskredit, um die Kreditermächtigung in der 

Haushaltssatzung entsprechend anpassen zu können. 

Inanspruchnahme entsprechend der Abwicklung der 

beschlossenen Maßnahmen als Investitions- oder 

Liquiditätskredit.

2, 

neu

160105.693701, Aufnahmen von Krediten zur 

Lipuiditätssicherung bei Kreditinstituten "Gute 

Schule 2020".

462.600 0 -462.600 431.550 0 -431.550 0 0 0 0 0 0 Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme aus 

dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ als 

Investitionskredit, um die Kreditermächtigung in der 

Haushaltssatzung entsprechend anpassen zu können. 

Inanspruchnahme entsprechend der Abwicklung der 

beschlossenen Maßnahmen als Investitions- oder 

Liquiditätskredit.

Lfd. 

Nr.

Produktkonto Seite im 

Entwurf
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r):  

Auskunft erteilt: Frau Cappenberg 2018/0291 

Telefon: 02521 29-250 öffentlich 

Festlegung der Zügigkeiten für die Eingangsklassen in den Grundschulen 

im Schuljahr 2019/2020 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

13.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Kommunale Klassenrichtzahl wird auf 15 festgelegt. 

Für das Schuljahr 2019/2020 werden im Rahmen der Kommunalen Richtzahl die Zügigkei-

ten der Grundschulen im Stadtgebiet Beckum mit der maximal zulässigen Anzahl von 15 zu 

bildenden Eingangsklassen wie folgt festgelegt: 

Schule 
vorläufige 

Anmeldezahlen 

Anzahl 

Eingangsklassen 

Eichendorffschule 19 1 

Martinschule 76 3 

Paul-Gerhardt-Schule 33 2 

Grundschulverbund Sonnenschule: 

Standort Sonnenschule 

Standort Kardinal-von-Galen-Schule  

 

43 

18/33 

 

2 

2 

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 69 3 

Roncallischule 31 2 

Anmeldungen gesamt 289/33 15 

Noch ausstehende Anmeldungen 1  

Grundschulen gesamt 290/33 15 

TOP Ö  15TOP Ö  15
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Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Kosten für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Schulträ-

gerkosten im Rahmen der Schulbudgets im bisherigen Umfang. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 46 Absatz 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 

SchulG NRW) und § 6 a der Ausführungsverordnung zu § 93 Absatz 2 Schulgesetz NRW 

sind die Kommunen dazu verpflichtet, bis zum 15. Januar eines jeden Jahres die Kommuna-

le Klassenrichtzahl für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die Zügigkeiten der 

Grundschulen festzulegen. 

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die Kom-

munale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind bei der Festlegung der Zügigkeiten im Rahmen 

der Kommunalen Klassenrichtzahl nicht zu berücksichtigen. Die Kommunale Klassenricht-

zahl wird jährlich anhand der tatsächlichen Anmeldungen in den Grundschulen nach den 

Bestimmungen des SchulG NRW neu festgesetzt, sodass auf Änderungen der Zahl der 

schulpflichtig werdenden Kinder unmittelbar reagiert werden kann. 

Die zurückgehenden Schülerzahlen aufgrund sinkender Geburtenraten werden aktuell 

durch die Zuwanderung ausgeglichen. Hierzu sind in anderen Zusammenhängen Neube-

rechnungen durchzuführen. Für die Festlegung der Zügigkeiten in den 1. Jahrgängen der 

Grundschulen sind die Schwankungen nicht relevant. 

Auf bereits vorhandene Jahrgangsstufen wirken sich die Festlegungen nicht aus. 

Erläuterungen 

Für das Schuljahr 2019/2020 ist bis zum 15. Januar 2019 für die Bildung der Eingangsklas-

sen an den Grundschulen die Kommunale Klassenrichtzahl (KKRZ) zu ermitteln und die Zü-

gigkeiten der einzelnen Grundschulen festzulegen. 

Für die Ermittlung der KKRZ wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Ein-

gangsklassen durch den Wert 23 geteilt. Dabei gelten alle Klassen, die von neu eingeschul-

ten Kindern besucht werden, als Eingangsklassen. Im Gebiet eines Schulträgers darf die 

Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die KKRZ nicht überschreiten. 

Für die Klassenbildung gelten folgende Richtwerte: 

 Bis zu 29 Schülerinnen und Schüler ....................................................................................... 1 Klasse 

 30 bis 56 Schülerinnen und Schüler .................................................................................... 2 Klassen 

 57 bis 81 Schülerinnen und Schüler .................................................................................... 3 Klassen 

Die Bildung mit weniger als 15 und mehr als 29 Schülerinnen und Schülern ist unzulässig. 
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Das Anmeldeverfahren für die Grundschulen der Stadt Beckum fand in der Zeit vom 29. bis 

31. Oktober 2018 statt. Es wurden insgesamt 289 Kinder angemeldet, die Anmeldung eines 

Kindes steht noch aus. 

Zu den einzuschulenden Kindern wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den 

Jahrgängen 2 bis 4 der jahrgangsübergreifenden Lerngruppen des Teilstandortes Kardi-

nal-von-Galen-Schule hinzugerechnet. 

Die für Beckum maßgebliche Kommunale Klassenrichtzahl errechnet sich wie folgt: 

 Einzuschulende Kinder im Schuljahr 2019/2020 ............................................... 290/23 = 12,61, 

 zuzüglich 33 Schülerinnen und Schüler Jahrgänge 2 bis 4 in Vellern ...... 323/23 = 14,04. 

Die Zahl 14,04 wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet und ergibt die Kommuna-

le Klassenrichtzahl 15. 

Im Stadtgebiet Beckum dürfen damit insgesamt 15 Eingangsklassen eingerichtet werden. 

Die Anmeldesituation in den Beckumer Grundschulen stellt sich wie folgt dar: 

Schule 
vorläufige 

Anmeldungen 

rechnerische 

Zügigkeit 

Klassen-

frequenz 
Bemerkungen 

Eichendorffschule 19 1 19  

Martinschule 76 3 25/25/26  

Paul-Gerhardt-Schule 33 2 16/16  

Grundschulverbund 

Sonnenschule: 
    

Standort Sonnenschule 43 2 21/22  

Standort Kardinal-von-

Galen-Schule 

18/33 2 25/26 33 SuS* der Jahrgänge 

2 bis 4 in den jahr-

gangsübergreifenden 

Lerngruppen 1 bis 4 

Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule 
69 3 23  

Roncallischule 31 2 15/16  

Anmeldungen gesamt 289/322  --  

noch ausstehende 

Anmeldungen 
1 -- --  

SuS* in den Eingangs-

klassen gesamt 
323 15 -- 

15 Eingangsklassen 

nach KKRZ** möglich 

*SuS = Schülerinnen und Schüler 

**KKRZ = Kommunale Klassenrichtzahl 

Die angemeldeten Kinder verteilen sich auf insgesamt 15 Eingangsklassen. Nach der Kom-

munalen Klassenrichtzahl dürfen 15 Eingangsklassen gebildet werden. Die Richtwerte für 

die Klassenbildung werden eingehalten. Somit können alle Kinder an der Grundschule auf-

genommen werden, an der sie angemeldet wurden. 

 

Anlage(n): 

ohne 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Frau Janz 2018/0293 

Telefon: 02521 29-310 öffentlich 

Städtebaulicher Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und -kosten zur 

Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B 

"Gewerbegebiet Steinbrink" 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

12.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Thorwesten Grundbesitz GbR den als Anlage zur 

Vorlage beigefügten städtebaulichen Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und 

-kosten abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung des Vertrags entstehen Perso-

nal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Eventuelle erstattungsfähige Sachkosten sind bei dem Produktkon-

to 090101.448700/648700 – Erträge aus Kotenerstattungen/Kostenumlagen von privaten 

Unternehmen – zu vereinnahmen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des städtebaulichen Vertrages beruht auf § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 

und 3 Baugesetzbuch. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

TOP Ö  16TOP Ö  16
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Erläuterungen 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR beabsichtigt, auf dem Grundstück Flur 15, Flurstück 84 

eine Werkshalle als Erweiterung des bestehenden Betriebsstandortes am Daimlerring 45 zu 

errichten. Das Grundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches der seit 2004 rechtsver-

bindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Stein-

brink“. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen eine Überbauung des Grundstückes nicht 

zu und für die Realisierung ist daher die Änderung einer Teilfläche des Bebauungsplanes 

erforderlich. Mit Schreiben vom 27. August 2018 hat die Thorwesten Grundbesitz GbR die 

Änderung des Bebauungsplanes beantragt. 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie am 10. Oktober 2018 

(siehe Vorlage 2018/0214) wurde das Vorhaben erstmals vorgestellt und dem Antrag auf 

Änderung des Bebauungsplanes zugestimmt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauf-

tragt, einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag vorzubereiten. 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR hat den Regelungen des als Anlage zur Vorlage beige-

fügten Vertrages zugestimmt. 

Gegenstand des Vertrages ist die Ausarbeitung der städtebaulichen Maßnahmen durch die 

Thorwesten Grundbesitz GbR auf eigene Rechnung sowie die Übernahme von Sachkosten, 

die der Stadt im Rahmen des Aufstellungsverfahrens entstehen. 

Eventuell erforderlich werdende Gutachten oder Fachbeiträge werden ebenfalls von der 

Thorwesten Grundbesitz GbR auf eigene Rechnung in Auftrag gegeben. 

Bis zur Sitzung werden die von der Thorwesten Grundbesitz GbR unterschriebenen Exemp-

lare des Vertrages vorliegen. 

 

Anlage(n): 

Städtebaulicher Vertrag 



 

 

Städtebaulicher Vertrag 

gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

zwischen 

der Stadt Beckum 
vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum 

– im folgenden Stadt genannt – 

und 

Albert Thorwesten und Nina-Marie Thorwesten in Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts als Thorwesten Grundbesitz GbR 
Daimlerring 39, 59269 Beckum 

– im folgenden Thorwesten Grundbesitz GbR genannt – 

Präambel 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR beabsichtigt, auf dem Grundstück Flur 15, Flur-
stück 84 eine Werkshalle als Erweiterung des bestehenden Betriebsstandortes am 
Daimlerring 45 zu errichten. Das Grundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches 
der seit 2004 rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 
Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“ und ist gleichzeitig Bestandteil der Altablagerung 
„Oelder Straße“ nach dem Kataster über altlastverdächtige Flächen des Kreises Wa-
rendorf. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen eine Überbauung des Grundstückes 
nicht zu. Für die Realisierung des Vorhabens ist daher die Änderung einer Teilfläche 
des Bebauungsplanes erforderlich. 

Mit Schreiben vom 27. August 2018 (siehe Anlage) hat die Thorwesten Grundbe-
sitz GbR die Änderung des Bebauungsplanes beantragt. Im Vorfeld des Antrags wur-
de eine Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Warendorf 
durchgeführt, bei der aus bodenschutzrechtlicher Sicht einem Bebauungsplanände-
rungsverfahren zugestimmt wurde, wenn sichergestellt werden kann, dass von der 
Altablagerung keine Gefährdungen/Beeinträchtigungen des Vorhabens ausgehen 
und die ordnungsgemäße Entsorgung von anfallendem Bodenaushub sichergestellt 
ist. 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie am 
10. Oktober 2018 wurde das Vorhaben erstmals vorgestellt und der Änderung des 
Bebauungsplanes grundsätzlich zugestimmt. 
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Ausarbeitung städtebaulicher Maßnahmen im 
Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB sowie die Übernahme von 
Kosten und sonstigen Aufwendungen im Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 BauGB. 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR verpflichtet sich hiermit, diese Maßnahmen 
und Kosten mit folgenden Maßgaben zu übernehmen: 

a) Für das Verfahren zur Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“ beauftragt die Thorwesten 
Grundbesitz GbR auf eigene Kosten und Rechnung ein leistungsfähiges Pla-
nungsbüro. 

Das Planungsbüro erarbeitet in enger Abstimmung mit der Stadt den Ent-
wurf zur Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 
Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“, entsprechend dem Leistungsbild und den 
Leistungsphasen des § 19 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. 
Die für die Beteiligungsschritte erforderlichen Planungsunterlagen werden 
in Abstimmung mit der Stadt in entsprechender Stückzahl kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Der Bebauungsplan ist in geeigneter, anwendungsfähi-
ger digitaler Form (dwg-Format) zu erstellen und der Stadt zu übergeben. 
Die übergebenen Unterlagen, Pläne und Dateien werden Eigentum der 
Stadt. 

b) Die für das Verfahren zur Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“ erforderlichen Gutachten und 
Fachbeiträge, wie zum Beispiel ein Bodenschutzgutachten, wird die Thor-
westen Grundbesitz GbR auf eigene Kosten in Auftrag geben. Sollten im lau-
fenden Verfahren noch Gutachten oder Fachbeiträge erforderlich werden, 
die zurzeit noch nicht absehbar sind, wird die Thorwesten Grundbesitz GbR 
die entsprechenden Gutachter beauftragen und die hierfür anfallenden Kos-
ten übernehmen. Die Gutachten und Fachbeiträge sind in enger Abstim-
mung mit der Stadt zu erarbeiten und dieser nach deren Fertigstellung un-
eingeschränkt und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Sie sind so aufzube-
reiten, dass diese für das Bebauungsplanverfahren verwendet werden kön-
nen. 

c) Die bei der Stadt für die Änderung des Bebauungsplanes entstehenden 
Sachkosten werden ihr durch die Thorwesten Grundbesitz GbR erstattet. 

2. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Stadt aufgrund der im Baugesetz-
buch verankerten Planungshoheit der Kommune weder Planungsinhalte noch 
einen Satzungsbeschluss für einen Bebauungsplan verbindlich zusagen oder ver-
traglich vereinbaren kann. Dementsprechend besteht kein Anspruch der Thor-
westen Grundbesitz GbR auf Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“, auch nicht mit einem bestimm-
ten Inhalt. Ein solcher Anspruch wird auch nicht durch diesen Vertrag begründet. 
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Dementsprechend werden auch keine Schadensersatzansprüche bei Abbruch 
des Planverfahrens oder bei einem anderen Inhalt des Bebauungsplanes als dem 
von der Thorwesten Grundbesitz GbR erwarteten begründet. 

§ 2 

Leistung der Thorwesten Grundbesitz GbR 

1. Die Thorwesten Grundbesitz GbR verpflichtet sich, die nach § 1 Nummer 1 Buch-
stabe c dieses Vertrages angefallenen und künftig noch anfallenden Sachkosten 
nach schriftlicher Anforderung der Stadt binnen 2 Wochen auf eines der städti-
schen Konten unter Angabe des Produktkontos „090101.448700“ und der Per-

sonenkontennummer „40019197“ zu überweisen. Fremdleistungen werden di-
rekt durch die Thorwesten Grundbesitz GbR beglichen. 

2. Die Kosten sind von der Thorwesten Grundbesitz GbR auch dann zu erstatten, 
wenn sich nach Leistungserbringung herausstellt, dass das Bebauungsplanver-
fahren nicht fortgeführt wird. 

§ 3 

Schlussbestimmungen 

1. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. 
Die Stadt und die Thorwesten Grundbesitz GbR erhalten je eine Ausfertigung. 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übri-
gen Regelungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Best-
immungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 
rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

3. Die Anlage „Antrag der Thorwesten Grundbesitz GbR vom 27. August 2018“ ist 
Bestandteil des Vertrages. 

Stadt Beckum 

Beckum, ____________ 
 Im Auftrag 

______________________ ______________________ 
Dr. Karl-Uwe Strothmann Brigitte Janz 
Bürgermeister Stadtverwaltungsdirektorin 

Thorwesten Grundbesitz GbR 

Beckum, ____________ 

______________________ 
Albert Thorwesten 
(Bevollmächtigter Vertreter) 



Anlage



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Janz 2018/0233 

Telefon: 02521 29-310 öffentlich 

Abschluss einer Änderungsvereinbarung zur Ausführungsvereinbarung über die Sammlung 

und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll mit der Abfallwirtschafts-

gesellschaft des Kreises Warendorf mbH vom 12. Oktober/19. Oktober 2017 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben 

06.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Verwaltung wird beauftragt, die als Anlage zur Vorlage beigefügte Änderungsvereinba-

rung zur Ausführungsvereinbarung über Sammlung und Transport von Restmüll, Bioabfall 

und Sperrmüll mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH vom 

12. Oktober/19. Oktober 2017 abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten für die Durchführung der Leistungen Sammlung und Transport von Abfällen 

betragen jährlich circa 712.000 Euro. Die Kosten der Preisgleitklausel der Entgelte können 

nicht beziffert werden. 

Finanzierung 

Die Haushaltsansätze auf dem Produktkonto 110501.528108/728108 für die Entgeltleis-

tung sind ab dem Jahr 2020 im Falle einer Anwendung der Preisgleitklausel zu kalkulieren. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Stadt Beckum ist gemäß § 5 Absatz 6 Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LAbfG NRW) für die Sammlung und den Transport von Abfällen zuständig. Die Vereinba-

rung erfolgt gemäß Organisationsrecht nach § 5 Absatz 7 LAbfG NRW nach den Bestim-

mungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

In Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden im Bereich der Abfallentsorgung für die 

Sammlung und den Transport, die Kreise und kreisfreien Städte für die Entsorgung und 

Verwertung zuständig. Die Stadt Beckum hat diese Aufgaben im Rahmen einer mandatie-

renden Übertragung auf den Kreis Warendorf übertragen. 

Die mandatierende Übertragung der Aufgaben an den Kreis Warendorf erfolgte in einer 

Vereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Entsorgung überlas-

sungspflichtiger Abfälle (Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll). Auf die Ausführungen der Vor-

lage 2017/0001 – Vereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Ab-

fallentsorgung – wird ergänzend hingewiesen. 

Der Kreis Warendorf hat mit der Erfüllung einiger ihm obliegender Aufgaben die Abfall-

wirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG) beauftragt. 

Hinsichtlich der Regelungen im Einzelnen wurde mit der AWG eine Ausführungsvereinba-

rung über Sammlung und Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll abgeschlossen. 

Auf die Ausführungen der Vorlage 2017/0002 – Abschluss einer Ausführungsvereinbarung 

über die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll mit der 

Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – wird verwiesen. 

Die Ausführungsvereinbarung enthielt im § 4 Preisgleitung eine Regelung zur Angleichung 

der jeweiligen Entgelte. Die vereinbarten Entgelte können erstmals zum 1. Januar 2020 

angepasst werden. Grundlage dieser Preisgleitung waren die bundesweiten Entgelttarifver-

einbarungen in der privaten Entsorgungswirtschaft zwischen dem Bundesverband der 

Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) und der Vereinigten Dienstleistungs-Gewerkschaft 

ver.di. Diese wurden Mitte 2017 für beendet erklärt. 

Die Tarifvereinbarungen waren bisher Baustein der Entgeltgleitklausel und können nun 

nicht mehr herangezogen werden. Der bisher verwendete Ecklohn ist nicht mehr verfügbar 

und es ergibt sich damit eine Regelungslücke.  

Die AWG hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ein Unternehmen mit der Er-

bringung der Leistungen beauftragt. Dieses Unternehmen kann jederzeit wechseln, die an 

die AWG zu zahlenden Entgelte für die zu erbringenden Leistungen bleiben bei einem 

möglichen Wechsel des Unternehmens unberührt. Daher können auch nicht die Preisgleit-

klauseln der AWG mit dem beauftragten Unternehmen als Grundlage herangezogen wer-

den. 

Als verlässliche und allgemeingültige Alternative soll daher die Fachserie 16, Reihe 4.3, 

Wirtschaftszweig E38/39 (Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen) des Statis-

tischen Bundesamtes herangezogen werden. 

Im Wege der ergänzenden Vertragsvereinbarung ist die Entgeltgleitklausel damit entspre-

chend anzupassen. 

 

Anlage(n): 

Änderungsvereinbarung 



Anlage zur Vorlage 2018/0233 

 

Änderungsvereinbarung zur 

Ausführungsvereinbarung über Sammlung und Transport von 

Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll 

 

Zwischen 

 

der Stadt Beckum, Weststraße 46, 59269 Beckum, vertreten durch den 

Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann, 

-nachfolgend „Stadt“ genannt 

 

Und 

 

der kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, 

Westring 10, 59320 Ennigerloh, vertreten durch den Geschäftsführer Thomas 

Grundmann und den Prokuristen Andreas Meschede, 

 

-nachfolgend „AWG kommunal“ genannt- 

 

 

Präambel 

 

 

Zwischen der Stadt und der AWG kommunal besteht eine 

„Ausführungsvereinbarung über Sammlung und Transport von Restmüll, Bioabfall 

und Sperrmüll“ vom 19.10.2017. 

 

Die bundesweiten Entgelttarifvereinbarungen in der privaten 

Entsorgungswirtschaft zwischen dem Bundesverband der Deutschen 

Entsorgungswirtschaft (BDE) und der Vereinigten Dienstleistungs-Gewerkschaft 

ver.di sind Mitte 2017 für beendet erklärt worden. 

 

Diese Tarifvereinbarungen waren bisher Baustein der Preisgleitklausel in § 4 und 

können nun nicht mehr herangezogen werden. 

 

Dazu vereinbaren die Parteien folgendes: 
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I. Der bisherige § 4 Preisgleitung wird durch folgenden neuen § 4 Preisgleitung 

ersetzt: 

 

Erstmals zum 01. Januar 2020 und anschließend nach Ablauf jeweils eines 

Kalenderjahres können die vereinbarten Entgelte nach der nachstehenden 

Entgeltgleitklausel angepasst werden. Die neuen Entgelte gelten jeweils ab Beginn 

des Kalenderjahres, das auf die schriftliche Geltendmachung der Entgeltänderung 

folgt: 

 

Vergütungneu = Vergütungalt x (0,1 x Dneu/Dalt + 0,1 x Mneu/Malt + 0,1 x Ineu/Ialt + 

0,35 x Pneu/Palt + 0,35) 

 

Maßgebend für alle Veränderungen der Kostengruppe P ist der Index der tariflichen 

Stundenverdienste in der Gesamtwirtschaft ohne Sonderzahlungen, veröffentlicht 

vom Statistischen Bundesamt, Fachserie 16, Reihe 4.3, Wirtschaftszweig E38/39 

(Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen). Ausgangsbasis ist die 

entsprechende Indexzahl vom 1. Quartal des Jahres 2016. 

 

Maßgebend für alle Veränderungen der Kostengruppe M ist der Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) für gewerbliche Erzeugnisse 

insgesamt; veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt, Fachserie 17, Reihe 2, lfd. 

Nr. 1. Ausgangsbasis ist die entsprechende Indexzahl vom Juni des Jahres 2016. 

 

Maßgebend für alle Veränderungen der Kostengruppe D ist der Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Gruppe Mineralölerzeugnisse, 

Dieselkraftstoff, Abgabe an den Großverbraucher; veröffentlicht vom Statistischen 

Bundesamt, Fachserie 17, Reihe 2, lfd. Nr. 175. Ausgangsbasis ist die entsprechende 

Indexzahl vom Juni des Jahres 2016. 

 

Maßgebend für alle Veränderungen der Kostengruppe I ist der Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Gruppe Investitionsgüter, 

Lastkraftwagen mit Selbstzünder, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt, 

Fachserie 17, Reihe 2, lfd. Nr. 570. Ausgangsbasis ist die entsprechende Indexzahl 

vom Juni des Jahres 2016. 

 

Grundlage für die Anpassung der Vergütung ist das Lohnniveau vom 1. Quartal des 

laufenden Jahres und die Indexstände vom Juni des laufenden Jahres. Die Anpassung 

der Vergütung ist beim Vertragspartner spätestens bis zum 15. September des 

laufenden Jahres schriftlich mit prüffähigen Berechnungsgrundlagen geltend zu 

machen. Ein später eingehender Antrag wird erst im darauf folgenden Jahr 

berücksichtigt. 

 

Eine Anpassung kann verlangt werden, wenn sich eine Erhöhung oder Verringerung 

des Entgeltes um mehr als 2% für die Kostengruppen M, D und I seit Juni 2016 bzw. 



seit der letzten Anpassung, sowie für die Kostengruppe P seit dem 1. Quartal 2016 

bzw. seit der letzten Anpassung ergibt. 

 

II. Ansonsten bleibt die Ausführungsvereinbarung vom 12. Oktober/19. Oktober 2017 

unverändert. 

 

III. Diese Änderungsvereinbarung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft. 

 

 

Beckum,       Ennigerloh, 

 

 

 

________________________      ______________________ 

Dr. Karl-Uwe Strothmann      Thomas Grundmann 

-Bürgermeister-       -Geschäftsführer ppa. 

 

 

 

______________________ 

Andreas Meschede 

-Prokurist 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2018/0296 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

– Verkehrsaufkommen an der Zementstraße 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen wird zur Erledigung an den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie 

und Vergaben übertragen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat 

jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 

oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Zustän-

digkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. 

Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertra-

gen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 
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Erläuterungen 

Mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 haben Vertreterinnen beziehungsweise Vertreter der 

Interessengemeinschaft Zementstraße bei der Verwaltung eine Anregung nach § 24 

GO NRW eingereicht (siehe Anlage zur Vorlage). 

Zum Inhalt der Anregung wird auf die Anlage zur Vorlage verwiesen. 

Die Zuständigkeit in der Sachfrage liegt beim Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und 

Vergaben. Es wird daher empfohlen, ihm die Erledigung der Anregung zu übertragen. 

 

Anlage(n): 

Anregung nach § 24 GO NRW 



Anlage zur Vorlage 2018/0296
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2018/0301 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum 

– Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

11.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

ohne 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Neufassung oder Änderung der Geschäftsordnung erfolgt auf der Grundlage von § 47 

Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Am 16. November 2018 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, die Geschäfts-

ordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum zu ändern oder zu ergänzen 

und festzulegen, dass öffentliche Sitzungen nur noch in barrierefrei zugänglichen Räumen 

stattfinden dürfen. Zur Begründung wird auf den Antrag (siehe Anlage zur Vorlage) verwie-

sen. 

Die beantragte Änderung der Geschäftsordnung ist aus Sicht der Verwaltung unzulässig. 

Regelungskompetenz bezüglich Ratssitzungen 

Soweit Ratssitzungen betroffen sind, stellen verbindliche Vorgaben des Rates zum Sit-

zungsort unzulässige Eingriffe in die Organisationsgewalt des Bürgermeisters dar. 

Gemäß § 47 Absatz 1 Satz 1 GO NRW wird der Rat vom Bürgermeister einberufen – das 

Recht ist nicht entziehbar. Zur Einberufung gehört auch die Bestimmung des Ortes der Sit-

zung. Dabei steht dem Bürgermeister ein weitgespannter Entscheidungsspielraum zu, der 

seine Grenze erst im Willkürverbot findet. Beschließt zum Beispiel der Rat einen regelmäßi-
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gen Zeitpunkt des Sitzungsbeginns, so handelt es sich dabei rechtlich nur um eine Empfeh-

lung an den Bürgermeister. 

Der Bürgermeister ist in der Wahl des Sitzungsortes daher grundsätzlich frei. Grenzen sei-

ner Organisationsbefugnis ergeben sich allerdings mittelbar daraus, dass die Festlegung 

des Sitzungsortes nicht die Befolgung solcher Vorschriften vereiteln darf, die den Ge-

schäftsgang der Ratssitzung regeln und für deren ordnungsgemäße Durchführung wesent-

lich sind. 

Dazu gehört unter anderem die Bestimmung des § 48 Absatz 2 Satz 1 GO NRW, wonach 

die Sitzungen des Rates öffentlich sind. Nach der Rechtsprechung des OVG NRW begrün-

det diese Vorschrift eine innerorganisatorische Kompetenzzuweisung, deren Verletzung 

einzelne Ratsmitglieder kraft eigenen Rechts auf dem Verwaltungsrechtsweg geltend ma-

chen können (vergleiche OVG NRW, Urteil vom 21. Juli 1989 – 15 A 713/87 –, DVBl 1990, 

160). 

Das Recht des Rates auf Regelung einer Geschäftsordnung gemäß § 47 Absatz 2 GO NRW 

darf nicht im Widerspruch zu den gesetzlichen Vorschriften stehen. Regelungen, welche 

das oben genannte Recht des Bürgermeisters ohne gesetzliche Grundlage beschränken, 

sind unzulässig. 

Regelungskompetenz bezüglich Ausschusssitzungen 

Soweit Ausschusssitzungen betroffen sind, gilt das Vorstehende gemäß § 58 Absatz 2 

Satz 1 GO NRW entsprechend. Die Einberufung erfolgt durch den Ausschussvorsitz. 

Gemäß § 57 Absatz 4 Satz 1 GO NRW kann zwar der Rat „für die Arbeit der Ausschüsse all-

gemeine Richtlinien aufstellen“. Sie werden üblicherweise mit der Regelung der Befugnisse 

der Ausschüsse gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 GO NRW zusammengefasst und in die Zustän-

digkeitsordnung und die Geschäftsordnung aufgenommen. 

Auch insoweit wird aber in der Kommentarliteratur davon ausgegangen, dass die entspre-

chend § 47 Absatz 1 GO NRW geltenden Regelungen zur Einberufung des Rates auch für 

die Ausschüsse abschließend sind und damit nicht durch die Geschäftsordnung erweitert 

werden können. Diese Einschätzung steht im Einklang mit der einschlägigen Kommentarli-

teratur (vergleiche Faber, in: Held/Decker/Kirchhof u. a., Praxis der Kommunalverwaltung, 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Stand: August 2018, § 58, Erl. 8.1). 

Im Hinblick auf den Öffentlichkeitsgrundsatz ist der Sitzungsraum so zu wählen, dass eine 

angemessene Beteiligung von Zuhörern möglich ist. Die Grenze des grundsätzlich weiten 

Ermessensspielraums ist erst erreicht, wenn der Tagungsort offensichtlich missbräuchlich 

gewählt wurde. Eine zwingende gesetzliche Vorgabe, einen barrierefrei zugänglichen Raum 

auszuwählen, ist nicht bekannt. 

 

Anlage(n): 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 



 

  
 

Herrn 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

___ 

                                                                                                                             Beckum 16.11.2018 

Sehr geehrter Herr Dr. Strothmann,  

Bündnis 90/Die Grünen beantragen, öffentliche Sitzungen nicht mehr im 
Ständesaal des Ständehauses stattfinden zu lassen, da eine ordentliche 
Öffentlichkeit nicht hergestellt werden kann. Menschen mit Behinderungen  - 
die unter anderem auf Mobilitätshilfen oder Rollstühle  - angewiesen sind, 
haben keine Möglichkeit der Teilhabe.  

Wir beantragen, die Geschäftsordnung zu ändern oder zu ergänzen und 
festzulegen, dass öffentliche Sitzungen nur noch in barrierefrei zugänglichen 
Räumen stattfinden dürfen.  

Der Rat der Stadt Beckum möge darüber entscheiden. 

Begründung: 

„Unsere Gesellschaft muss sich in allen Bereichen so aufstellen, dass alle 
Menschen gleichberechtigt zusammen leben, dass jeder Mensch in allen 
Lebensbereichen teilhaben kann“, so der Wortlaut im Grußwort des 
Bürgermeisters des vom Rat der Stadt Beckum verabschiedeten 
Inklusionsplanes. Weiterhin heißt es, dass jeder Mensch in die Lage versetzt 
werden muss am kulturellen, politischen und sozialen Leben teilzunehmen und 
endet mit der Aufforderung des Bürgermeisters  „Gehen wir es gemeinsam an“. 

Dieses Ziel gilt es konsequent umzusetzen. Dazu gehört, geeignete Maßnahmen                                        

Anlage zur Vorlage 2018/0301
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 zu schaffen, um Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zu 
Gebäuden sowie anderen Einrichtungen und Diensten zu ermöglichen.  

Eine Gesellschaft ohne Barrieren, an der alle Menschen gleichberechtigt 
teilhaben können, ist seit 2009 geltendes Recht in der Bundesrepublik 
Deutschland . Vor diesem Hintergrund hat der Kreis Warendorf 2013 einen 
Inklusionsplan aufgestellt. 

Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die 
volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, müssen geeignete 
Maßnahmen mit dem Ziel getroffen werden, diesen Menschen den 
gleichberechtigten Zugang zu Gebäuden sowie anderen Einrichtungen und 
Diensten zu ermöglichen. Wenn in diesen Gebäuden öffentliche Sitzungen 
stattfinden wie Ausschüsse, muss gewährleistet sein, dass Menschen mit 
Behinderungen auch an diesen öffentlichen Sitzungen teilnehmen können.  

Die Voraussetzungen bei der Nutzung des Ständesaales sind für öffentliche 
Sitzungen nicht gegeben.

Mit freundlichen ‚Grüßen 

 
(Angelika Grüttner-Lütke)  

Fraktionsvorsitzende 

 



 
 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Gleichstellungsstelle/Beauftragte für Menschen mit 

Behinderungen 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2018/0301/1 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum 

– Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte 3. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und 

die Ausschüsse der Stadt Beckum wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Änderung der Geschäftsordnung erfolgt auf Grundlage von § 47 Absatz 2 Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Es wird auf die Ausführungen der Vorlage 2018/0301 verwiesen. 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11. Dezember 2018 hat man sich da-

rauf verständigt, in die Geschäftsordnung eine Formulierung aufzunehmen, die sich in ei-

nem rechtlich zulässigen Rahmen befindet. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine solche Formulierung nur den Charakter 

einer Empfehlung hat, was durch das Wort „sollte“ zum Ausdruck kommt. 
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Die Ausschussvorsitzenden, deren Ausschüsse teilweise noch in für Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen ungeeigneten Räumen stattfinden (Schul-, Kultur- und Sportaus-

schuss, Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt, Ausschuss für 

Kinder, Jugendliche und Familien und Interkommunaler Volkshochschulausschuss), wurden 

über diese Entwicklung am 12. Dezember 2018 telefonisch informiert. Sie zeigten sich da-

mit einverstanden, künftige Sitzungen in geeigneten Räumen stattfinden zu lassen. 

 

Anlage(n): 

3. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum 



Anlage zur Vorlage 2018/0301/1 

 

3. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beck-

um 

Der Rat der Stadt Beckum hat am _________________ folgende Änderung der Geschäftsord-

nung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum vom 13. Dezember 2007 beschlos-

sen: 

Artikel 1 

§ 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingeschoben: 

„Der Sitzungsraum sollte so gewählt werden, dass er für Menschen mit Mobilitätsein-

schränkungen zugänglich ist.“ 

Artikel 2 

Diese Änderung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
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